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I. EINLEITUNG 
1.1 Allgemeines 

Die Abfallwirtschaft ·ist als ein 
wesentlicher Teil des gesamten 
Umweltschutzes im Wandel begrif
fen. Spätestens 'seit der Konferenz 
in Rio "UNCED" 1992, hat der 
Begriff "SUSTAINABLE DEVE
LOPMENT" an Bedeutung 
gewonnen und die Möglichkeiten 
für eine aufrechterhaltbare Ent
wicklung werden ein anerkanntes 
Ziel. 

Die Neuorientierung in der 
Umweltpolitik zielt insbesondere in 
der Abfallwirtschaft auf nachhaltig 
wirkende Lösungen ab und stellt 
gleichzeitig den Aspekt der wirksa
men Kosten und damit die Kosten
wahrheit in den Vordergrund. 
Hauptpunkt dieses Ansatzes ist ein 
verstärkter Einsatz marktorien
tierter Instrumente, wodurch mehr 
Flexibilität und Deregulierung er
reicht werden kann. 

Die Produktion von Gütern ist 
großteils auf den ständigen Abbau 
von Rohstoffen angewiesen. Nicht 
nur der enorme Verbrauch fossiler 
Energieträger, sondern auch die 
Abbaumengen mineralischer Roh
stoffe weisen immer noch eine stei
gende Tendenz auf. Dieser durch 
die Wirtschaft ausgelöste riesige 
Stoffumsatz führt zu immer mehr 
Abfällen und Schadstoffen. Abhilfe 
garantiert einerseits ein verminder
ter Stoffeinsatz und andererseits 
eine verstärkte Umsetzung . der 

Kreislaufwirtschaft, die bereits bei 
der Güterproduktion die Möglich
keit der Wiederverwendung und 
Verwertung einplant und Schad
stoffe :vermeidet. 

Das Stoffstrommanagement 
bewirkt in diesem Zusammenhang 
das zielorientierte Beeinflussen des 
Stoffeinsatzes. Für die Abfallwirt
schaft bedeutet das ökologische 
Stoffstrommanagement die nach
haltige Beherrschung anthropoge
ner Stoffströme mit minimierten 
Umweltbelastungen. 

Eine nähere Konkretisierung 
läßt sich sowohl aus der Gemein
schaftsstrategie für die Abfallwirt
schaft als auch aus dem derzeit gül
tigen fünften Umweltaktionspro
gramm der EU ableiten. 

Die Leitlinien der Abfallwirt
schaftspolitik sind im wesentli
chen: Die vorrangige Vermeidung 
von Abfällen, die Verwertung von 
nicht vermeidbaren 'Abfällen, die 
Optimierung der endgültigen Ent
sorgung. Das Vorsorgeprinzip, das 
Verursacherprinzip und der 
Grundsatz, Umweltbeeinträchti
gungen mit Vorrang an ihrem 
Ursprung zu bekämpfen, sind 
neben dem Subsidiaritätsprinzip 
und dem Effizienzprinzip bei der 
Umsetzung der Ziele zu beachten. 

Besondere Bedeutung mißt die 
Abfallstrategie der Verantwortung 
des Herstellers bei. Dem Grund
satz der Produzentenverantwor-

Ziele des Abfallwirtschaftsgesetzes: 

tung ist somit bei den künftigen 
Maßnahmen Rechnung zu tragen, 
wobei auch die Verantwortung der 
anderen Wirtschafts beteiligten zu 
berücksichtigen ist. 

Mit dem Abfallwirtschaftsgesetz 
1990 (AWG) verfügt Österreich 
über eine gute Rechtsgrundlage für 
die Entwicklung einer zukunftsori
entierten Abfallwirtschaft unter 
den oben genannten Gesichts
punkten und fördert die Weiter
führung in Richtung dei' nachhal
tigen Entwicklung. 

Oberste Priorität ist der Schutz 
von Mensch und Umwelt, die 
Schonung der natürlichen Ressour
cen sowie der Verbleib emissions
neutraler Rückstände unter gleich
zeitiger Schonung von Deponie
raum. Umweltbelastungen sind 
durch geeignete Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verwertung, sonsti
gen Behandlung und Ablagerung 
von Abfällen auf ein Minimum zu 
reduzieren. 

Zur Verwirklichung dieser Ziele 
und Grundsätze hat der Bundes
minister für Umwelt, Jugend und 
Familie einen Bundes-Abfallwirt
schaftsplan (BAWP) zu erlassen 
und zu veröffentlichen. Nach 
Erstellung der beiden Bundes
Abfallwirtschaftspläne 1992 und 
1995 liegt mit dem Bundes-Abfall
wirtschaftsplan 1998 (BAWP 
1998) nunmehr die zweite Fort
schreibung vor. Gleichzeitig wird 

1. Schädliche, nachteilige oder sonst das allgemeine menschliche Wohlbefinden beeinträchtigende Einwirkungen 
auf Menschen sowie auf Tiere, Pflanzen, deren Lebensgrundlagen und deren natürliche Umwelt sind so gering 
wie möglich zu halten; 

2. Schonung der Rohstoff-. und Energiereserven; 
3. möglichst geringer Verbrauch an Deponievolumen; 
4. nur solche Stoffe sollen als Abfälle zurückbleiben, deren Ablagerung kein Gefährdungspotential für nachfol

gende Generationen darstellt (Vorsorgeprinzip) . 
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Die Erreichung dieser Ziele ist nach folgen4en Grundsätzen auszurichten: 

1. Die Abfallmengen und deren Schadstoffgehalte sind so gering wie möglich zu halten (qualitative und quanti
tative Abfallvermeidung) ; 

2. Abfalle sind zu verwerten, soweit dies ökologisch vorteilhaft und technisch möglich ist, die dabei entstehenden 
Mehrkosten im Vergleich zu anderen Verfahren der Abfallbehandlung nicht unverhältnismäßig sind und ein 
Markt für die gewonnenen Stoffe vorhanden ist oder geschaffen werden kann (Abfallverwertung); 

3. nicht verwertbare Abfalle sind je nach ihrer Beschaffenheit durch biologische, thermische oder chemisch-phy
sikalische Verfahren zu behandeln; feste Rückstände sind möglichst reaktionsarm und konditioniert geordnet 
abzulagern (Abfallentsorgung) . 

Der lIundes-Abfallwirtschaftsplan hat mindestens zu umfassen: 

1. Eine Bestandsaufnahme der Situation der Abfallwirtschaft; 
2. aus den Zielen und Grundsätzen der Abfallwirtschaft abgeleitete konkrete Vorgaben 

a) zur Reduktion der Mengen und Schadstoflfrachten der Abfälle, 
b) zur umweltgerechten und volkswirtschaftlich sinnvollen Verwertung von Abfällen, 
c) zur Entsorgung der nicht vermeidbaren oder verwertbaren Abfälle, 
d) zur Verbringung von Abfällen oder Altölen zur Verwertung oder Beseitigung; 

3. die zur Erreichung dieser Vorgaben geplanten Maßnahmen des Bundes; 
4. die regionale Verteilung der im Bundesgebiet erforderlichen Anlagen zur Behandlung gefährlicher Abfalle. 

Der Abfallbegriff des Abfallwirtschaftsgesetzes 1990 

a) subjektiver Abfallbegriff - Entledigungsabsicht 
Entledigen bedeutet die Aufgabe der Gewahrsame an einer Sache, die nicht mehr bestimmungsgemäß verwen-

. det wird oder werden kann. Der subjektive Abfallbegriff setzt eine Transaktion bzw. eine konkrete 
Transaktionsabsicht einer (beweglichen) Sache voraus (transaktionsbezogener Abfallbegriff). Die Tatsache, daß 
für eine (bewegliche) Sache kein Erlös erzielbar ist, ist ein Indiz dafür, daß es sich dabei um Abfall im subjek
tiven Sinn handelt. 

b) objektiver Abfallbegriff - öffentliches Interesse 
Bei Beurteilung, ob Abfall im objektiven Sinn vorliegt, sind jene Gefahren für die Umwelt zu berücksichtigen, 
die von den (beweglichen) Sachen selbst ausgehen und die durch die Erfassung und Behandlung dieser (beweg
lichen) Sachen als Abfall ' hintangehalten werden können. Entscheidend ist das tatsächliche 
Gefährdungspotential der betreffenden Materialien auf die Umwelt unter Berücksichtigung der Entsorgungs
bzw. Verwertungswege. 

c) Bewegliche Sachen 
Die Abfalleigenschaft setzt grundsätzlich die Beweglichkeit einer Sache voraus. Abfall liegt jedoch auch dann 
vor, wenn Sachen eine die Umwelt beeinträchtigende Verbindung mit dem Boden eingegangen sind (z.B. ölve
runreinigtes Erdreich). 

Ein Stoff wird Abfall, wenn entweder die Entledigungsabsicht oder das öffentliche Interesse an der Erfassung 
und Behandlung als Abfall gegeben ist. 
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dem Nationalrat über die auf grund 
des Bundes-Abfallwirtschaftsplanes 
getroffenen Maßnahmen berichtet 
(Bundesabfallbericht). 

In den Erläuterung~n zur 
Regierungsvorlage des Abfallwirt
schaftsgesetzes wird zu § 5 zum 
Ausdruck gebracht, daß ein derar
tiger Plan von seiner rechtlichen 
Struktur her betrachtet Vergleich
barkeiten mit ~er Raumplanung 
aufweist und mit seinen periodi
schen Fortschreibungen die Dyna
mik und Entwicklung auf dem ' 
Gebiet der Abfallwirtschaft 
beschreiben soll. Da es nicht mög
lich ist, im einzelnen Planungsin
halte gesetzlich vorherzubestim
men, wird besonderer Wert auf 
eine konkrete und umfassende 
Bestandsaufnahme gelegt. Soweit 
möglich soll aufgezeigt werden, in 
welchen Bereichen eine Reduktion 
der Abfallmengen und der Schad
stofffrachten erzielt werden kann 
. und wie diese Vorgaben erreichbar 
sind, einschließlich der Bereitstel
lung entsprechender Informations
grundlagen. 

1.2 Der Abfallbegriff 
Zentrale Bedeutung bei der 

Beschreibung der Situation der 
Abfallwirtschaft und der daraus 
abzuleitenden Aussagen kommt 
der Definition des Begriffes 
,,ABFALL" zu. 

Eine abschließende Beurtei
lung, ob Abfall vorüegt, kann nicht 
pauschal sondern nur im Einzelfall 
vorgenommen werden. Aus diesem 
Grunde wird im Bundes-Abfall

wirtschaftsplan bei der Ang~be von 
Abfallmassen von "Potentialen" 
gesprochen. 

. Von Bedeutung sind auch die 
Auswirkungen von Feststellungsbe
scheiden hinsichtlich Abfalleigen
schaft und -art sowie der Zuord
nung zu gefährlichen und nicht 
gefährlichen Abfällen. 

1.3 Die Datenlage 
Zuverlässigkeit und Präzision 

von Angaben zum Abfallaufkom
men sind je nach Abfallart unter
schiedlich. Unterlagen aus Verwal
tungsverfahren zur Genehmigung 
von Anlagen oder aus der Kontrol
le liefern wesentliche Informatio
nen über die Betriebsweise und 
technische Ausstattung von Anla
gen sowie über deren Kapazitäten. 
Daten aus dem Abfalldatenver
bund geben Auskunft über Art, 
Menge, Herkunft und Verbleib 
von gefährlichen Abfällen und 
damit über die nachweislich ent
sorgten gefährlichen Abfälle. 

Regelungen des Bundes schrei
ben eine Nachweispflicht über die 
Entsorgung von gefährlichen 
Abfällen vor. Dadurch können 
Materialflüsse von gefährlichen 
Abfällen gut abgebildet werden. 

Über innerbetriebliche Abfall
ströme sowie über nicht gefährli
che Abfälle aus Gewerbe und 
Industrie liegen nur wenige Daten 
vor. Diese wurden durch Erhebun
gen und Hochrechnungen des 
Umweltbundesamtes ergänzt. 

Auch zur Abschätzung von 
Möglichkeiten zur Vermeidung 
und Verwertung von Abfällen sind 
trotz erster, guter Ergebnisse in 
Österreich - aber auch internatio
nal - Fachgrundlagen erst ansatz
weise bzw. nur für einzelne Sparten 
vorhanden. 

Daten stammen derzeit im 
wesentlichen aus 

• statistischen Erhebungen des 
Bunde~, der Länder, der 
Kammern und Verbände, 
aus 

• Spezialstudien, die zur 
Lösung von Einzelfragen 
erstellt wurden, sowie aus 

• Verwaltungsunterlagen. 

Zukünftig wird der Informati
onsbedarf steigen, da bereits heute 
immer komplexere Fragestellungen 
zu beantworten sind und andereF-

8 UND E S A B F ALL B E R ICH T 1 998 

seits ab 1998 eine Reihe von 
Berichtspflichten an die EU zu 
erfüllen sind. 
. Insgesamt stellt sich das Pro

blem, daß das Abfallwirtschaftsge
setz die Forderung nach detaillier
ter Planung stellt, ohne jedoch eine 
umfassende Verpflichtung zur Be
reitstellung dafür notwendiger 
Grundlagen und Daten geschaffen 
zu haben. Es ist daher notwendig, 
die Datenermittlung zum Teil mit 
Annahmen bzw. Hochrechnungen 
zu vervollständigen. Durch intensi
ve Recherchen sowie die Bewer
tung vorliegender Informationen 
wurde allerdings eine bestmögliche 
Datenbasis geschaffen, sodaß die 
vorliegenden Mengenangabenals 
authentische Daten zu bewerten 
sind. 

Um den Wissensstand über 
praktikable Lösungen zur Vermei
dung und Verwertung industrieller 
und gewerblicher Abfälle zu vertie
fen, ist es notwendig, die bisheri
gen Arbeiten durch Detailstudien 
zu den verschiedenen Branchen 
bzw. Abfallstoffen zu ergänzen. 

Zur schrittweisen Verbesserung 
der abfallwirtschaftlichen Datenla
ge, vor allem für Kontrollzwecke, 
die Erstellung des Bundes-Abfall
wirtschaftsplanes und für die 
Erfüllung von Berichtspflichten 

. gegenüber der EU können folgen-

de Maßnahmen beitragen: 

• Erhöhung des Informations
gehaltes auf Begleitscheinen 
für gefährliche Abfälle 
(Branchenzugehörigkeit und 
Art der Behandlung) 

• Verringerung des administra
tiven Aufwandes bei der 
Dateneingabe im Abfall
datenverbund durch Auto
matisierung (dzt . . werden 

Tesdäufe mit' dem Magistrat 
Wien, MA 22, durchgeführt) 

• Verstärkte Kontrollen der 
Aufzeichnungspflichten ge
mäß Abfallnachweisver
ordnung 
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• Erstellung einer Abfalljahres- . 
bilanz durch Abfallbesitzer 
und schrittweise Einführung 
jährlicher Meldungen von 
nicht gefährlichen Abfällen 
·durch Abfallsammler und -
behandler 

• Ausbau von abfallwIrtschaft
lichen Datenbanken 

Die Massenangaben beziehen 
sich im wesentlichen auf das Jahr 
1996, wobei teilweise auch bis 
Anfang 1998 eingelangte Daten 
Berücksichtigung fanden. 
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2. BESTANDSAUFNAHME 
. . 

DER SITUATION DER 
ABFALLWIRTSC HAFT 

2.1 Abfalle in Öster
reich im Überblick 

Die Massenangaben zum Abfall
aufkommen basieren auf Erhebun
gen der Ämter der Landesregierun
gen, auf Ergebnissen von Bran
chenkonzepten, auf Auswertungen 

Wissenstand über den Anfall eini
ger Abfallarten zurückzuführen, 
was beim Vergleich der Zahlen zu 
berücksichtigen ist. 

Bedeutende Veränderungen ge
genüber dem Bundes-Abfallwirt
schaftsplan 1995: 

am 1.3.1990) gegeben. Ebenso 
werden die Anteile gefährlicher 
Abfälle und nicht gefährlicher 

. Abfälle aus Gewerbe und Industrie 
sowie aus Haushalten und ähnli
chen Einrichtungen an der Stoff
gruppe ausgewiesen. 

Tabelle 1: Aufkommen ausgewählter Abfallgruppen in Österreich (ohne Bodenaushub) 

. Massen- und Mengenpotenciale 
Geflihrliche Abfälle und Altöle 
Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen 
Baurestmassen und Baustellenabfälle (BRM; ohne Bodenaushub) 
Abfälle mineralischen Ursprungs ohne Baurestmassen und ohne Bodenaushub 
Holzabfälle ohne Holzverpackungen 

Mio t 
0,76 

2,8 
6,4 
4,0 
3,3 

Miom 
3 

0,56 
17,0 
2,9 
2,3 

10,1 
Abfälle aus der Wasseraufbereitung, Abwasserbehandlung und der Gewässernutzung 
Getrennt gesammelte Altstoffe aus Gewerbe und Industrie 

2,3 
2,1 

1,5 
6,0 

Sonstige nicht geflihrliche Abfälle 
Summen (gerundet) 

aus dem Abfalldatenverbund und 
auf Expertenmeinungen. Sie stellen 
vor allem bei den nicht gefährli
chen Abfällen (mit Ausnahme von 
Abfällen aus Haushalten und ähn
lichen Einrichtungen) zum über
wiegenden Teil Annahmen und 
damit Massenpotentiale dar, geben 
aber einen realistischen Überblick 
über das abfallwirtschaftliche 
Geschehen in Österreich. 

Unter Berücksichtigung des 
weitestgehend unbedenklichen 
Bodenaushubes von rd. 20 Mio t 
erhöht sich das Massenpotential 
auf rd. 46,5 Mio t pro Jahr. Verän
derungen im Gesamtmassenpoten
tial sind nicht als Anstieg des 
Abfallaufkommens zu interpretie
ren, sondern auf den verbesserten 

• Anhebung des Massen
potentials für Bodenaushub 
von 15 Mio tauf 20 Mio t. 

• Anstieg des Gesamtabfallauf
kommens aus Haushalten 
und ähnlichen Einrichtung
en. 

• Weiterhin verbesserte Sam
melergebnisse bei der 
getrennten Erfassung von 
Altstoffen (Papier, Glas, 
Kunststoffe, biogene Abfälle, 
usw.) und Problems toffen 
aus Haushalten. 

• Abnahme des Massen
potentials für gefährliche Ab
fälle um 250.000 t. 

Im folgenden wird ein 
Überblick über die Massenpoten
tiale, gegliedert nach Stoffgruppen 
der ÖNORM S 2100 (ausgegeben 

UND E 5 A B F ALL B E R ICH T 1 998 

4,9 6,7 
26,5 47,1 

Die Verwertung und Behand
lung der Abfälle erfolgt in ca. 
1.500 Anlagen, die Abfälle von 
Dritten übernehmen. Neueste 
Unrersuchungen ergaben, daß im 
Jahr 1996 Produktionsrückstände 
im Ausmaß von 1,25 Mio t in 
zumindest 120 gewerblichen ~nd 
industriellen Anlagen energetisch 
verwertet wurden. Ein erheblicher 
Anteil davon wurde unmittelbar 
innerbetrieblich verwertet. 
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Tabelle 2: Massenpotentiale, gegliedert nach Abfa1lgruppen der ÖNORM S 2100 (1990) 

GR Abfallgruppenbezaichnungen gemäß ONORM S 2100 (1990) 

11 NAHRUNGS- UND GENUSSMITTElABFÄlLE 

12 ABFALLE PFLANZlICHER UND TIERISCHER FETTERZEUGNISSE 

13 ABFALLE AUS DER TIERHAIL TUNG UND SCHLACHTUNG 

14 HAUlE UND LEDERABFÄlLE 

17 HOLZABFALLE 

18 ZELLULOSE-, PAPIER- UND PAPPEABFÄlLE 

19 
ANDERE ABFALLE AUS DER VERARBEITUNG UND VEREDELUNG TIERISCHER 
UND PFlANZl.ICHER PRODUKTE 

31 ABFALLE MINERAILISCHEN URSPRUNGS OHNE METALlABFALLE 

35 METALlABFÄlLE 

39 ~~~L~:~~~~~ISCHEN URSPRUNGS SOWIE ABFÄlLE VON 

51 OXDE, HYDROXIDE, SALZABFALLE 

52 ABFALLE VON sAUREN, LAUGEN, KONZENTRAlEN 

53 
ABF~ VON PFlANZENBEHANDLUNGS- UND 
SCHADLINGSBEKAMpFUNGSMITTELN SOWIE VON PHARMAZEUTISCHEN 

IERZElGNISSEN ND DESINFEKllONSMITTE N 
54 ABFÄlLE VON MINERAILOL- UND KOHLEVEREDELUNGSPROOUKTEN 

55 
ABFALLE VON ORGANISCHEN LOSEMITTELN, FARBEN, LACKEN, 
KLEBSTOFFEN KITTEN UND HARZEN 

57 KUNSlSTOFF-UND GUMMIABFALLE 

58 lEXTIlABFÄlLE (NATUR- UND CHEMIEFASERPROOUKTE) 

59 ANDERE ABFALLE CHEMISCHER UMWANDLUNGS- UND SYNTHESEPROOUKTE 

91 FESlE SIEDLUNGSABFALLE EINSCHLIESSLICH AHNLICHER GEWERBEABFALLE 

94 
ABFALLE AUS WASSERAUFBEREITUNG, ABWASSERBEHANDLUNG UND 
GEWASSERNUTZUNG 

95 FlOSSIGE ABFALLE AUS ABFALLBEHANDLUNGSANLAGEN 

97 ABFÄlLE AUS DEM MEDIZtNISCHEN BEREICH 

SONSTIGE SIEDLUNGSABFALLE EINSCHLIESSLICH AHNLICHER 
99 GEWERBEABFALLE, NICHT NAHER SPEZIFIZIERlE BEIRIEBLICHE ABFÄlLE, 

PROBLEMSTOFFE 

Summen (Angoben In Tonnen) 

Abbildung 1: 
Anteile am Gesamtmassen
potential ohne Bodenaus
'hub (100 % = 26,5 Mio t) I-blzabfälle ohne 

Holzverpackungen 
12,6% 

Abfälle rrineralischen 
lXsprungs ohne 
Baurestmassen 
15,1% 

Baurestmassen und 
Baustellenabfälle 
24,2% 

Gewerbe und Industrie 

Gefährliche 
Abfälle 

20 

49.135 

3 

3.072 

180 

357.029 

79.671 

2 

19.331 

23.108 

1.880 

166.829 

40.002 

6.146 

412 

3.639 

600 

1.000 

3.101 

757.180 

Nicht gefährliche Abfälle Abfälle aus 

Haushalten . 

Bodenaushub, Sonstige nicht und ähnlichen 

Baurestmassen, gefährliche Einrichtungen 

Baustellen- Abfälle 
abfälle, Bau-<J. (einschI. 
Abbruchholz Altstoffe) 

538.615 

104.631 

669.000 

127.225 

200.000 3.342.400 

798.680 .439.000 

75.352 

25.303.000 4.009.351 183.000 

1.527.912 126.000 

10.000 

53.324 

. 3.921 

190 

13.101 

16.410 

558.128 90.000 

22.485 18.000 

13.208 

1.100.000 1.394.500 1.895.000 

2.295.996 

440 

20.260 

755.207 24.000 

28.803.000 16.350.338 2.775.000 

Abfälle aus der 
Wasseraufbereitung, 
Abwasserbehandlung 
und der 
Gew ässernutzung 

Gesamt 

538.635 

153.766 

669.003 

127.225 

3.545.472 

1.237.880 

75.352 

29.852.380 

1.733.583 

10.002 

72.655 

27.029 

2.070 

181.930 

56.412 

854.274 

40.897 

16.847 

4.389.500 

2.296.596 

1.440 

23.361 

779.207 

46.465_496 

Getrennt gesanmelte 
Altstoffe aus ~w erbe 
und hdustrie 

. Sonstige nicht 
gefährliche Abfälle 
18,3% 

und Altöle 
2,9% 

Abfälle aus Haushalten 
und ähnlichen 
Bnrichtungen 
10,5% 
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Abbildung 2: 
Anteile am Gesamt
massenpotential mit 
Bodenaushub 
(100 % = 46,S Mio t) 

Bodenaushub 
43,0% 

Abfälle nineralischen 

Ursprungs ohne 

Baurestmassen 

8,6% Holzabfälle ohne 
Holzverpackungen 

7,2% Abfälle aus der 
Wasseraufbereitung, 
Abwasserbehandlung 
und der 
Gew ässernutzung 
4,9% 

Getrennt gesall'lTl'llte 
Altstoffe aus Gewerbe 
und Industrie 
4,4% 

Sonstige nicht 
gefährliche Abfälle 
10,4% 

Gefährliche Abfälle 
und Altöle 
1,6% 

Baurestmassen und 
Baustellenabfälle 
13,8% 

Abfälle aus Haushalten 
und ähnlichen 
6nrichtungen 

. 6,0% 

50 

45 

40 

35 

~ 30 
0 25 
~ 
.!: 20 

15 

10 

5 

0 

Vergleich der Massenpotentiale der 
Bundes-Abfallwirtschaftspläne 1992, 1995 und 1998 

1992 . 1995 1998 

SN 31411 Bodenaushub 

Abbildung 3: Vergleich der Massenpotentiale der 
Bundes-Abfallwirtschaftspläne 1992, 1995 und 1998 
sowie BehandIungs- und Verwertungsanteil für das 
Gesamtmassenpotential (ohne Bodenaushub ) 

Behandlung und Verwertung (ohne Bodenaushub) 
100 % = rund 26,5 Mio t (1998) 

SAMMLUNGIVW - zum Zwecke der Auf-

THERM 

SONST 

bereitung und-Verwertung 
gesammelte Abfälle 
- Thermisc.he Behandlung 
und energetische Nutzung 
- Sonstige Behandlung 
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Tabelle 3: Abfallwirtschaftlich relevante Anlagen in Österreich 

Anlagentyp 
Chemisch-physikalische Behandlungsanlagen 

Spezielle Verwertungs- und Behandlungsanlagen 
Thermische Verwertungs- und Behandlungsanlagen 
Biotechnische Vorbehandlungsanlagen für Restmüll 

Biotechnische Anlagen für getrennt gesammelte biogene Abflille 
Sonieranlagen für getrennt erfaßte Altstoffe 
Altstoffverwertungsanlagen 
Zwischenlager für Reststoffe aus der Sonierung 

Baurestmassenaufbereitungsanlagen 
Baurestmassen- und Bodenaushubdeponien 

Mülldeponien 
QudIe Umwd.t..n.laamt.Anbp.cIo ........... (o....-nd Mai 1998) 

Abbildung 4: 
Primärabflille 

1992 - 1996 
äß· Abfall 600.000 gern -

datenverbund 

E 

~ 
(11 .. 

: (11 

E 
;: 
D.. 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

o 
1992 1993 

Amahl 
28 

über 100 
65 
9 

489 
98 
67 
3 

160 
400 
61 

1994 .-- Abfälle pflanzlicher und tierischer Fetterzeugnisse 
Abfälle mineralischen Ursprungs (ohne Metallabfälle) 
Metallabfälle - Oxide, Hydroxide, Salzabfälle - Abfälle \/On Säuren, Laugen und Konzentraten 
Abfälle \/On Mineralöl- und Kohleveredelungsprodukten 

in tla oder m' 
465.000 da 
467.000 da 

1.800.000 da 
303.000 da 
763.000 da 
650.000 da 

1.900.000 da 
110.000 da 

5.000.000 da 

18.000.000 m' 
32.500.000 m' 

1995 1996 

CJ - Abfälle \/On organischen Lösemitteln, Farben, Lacken, Klebstoffen, Kitten und Harzen 
Restliche Abfallgruppen 

Date~n.ndIaQe: Abfalldatenverb'-'1d (Datenstand 11 .8.1997) 
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Tabelle 4: Gemeldete Primärabfallmassen 1992 - 1996 (Angaben in t) 

Bundesländer 1992 1993 1994 
Burgenland 5.417 5.507 6.319 
Kärnten 12.090 14.241 14.352 
Niederösterreich 49.547 50.973 59.957 
Oberösterreich 48.122 74.664 76.436 
Salzburg 22.551 28.305 23.214 
Steiermark 31.702 49.851 53.849 
Tirol 23.155 41.710 29.072 
Vorarlberg 5.823 7.750 9.697 
Wien 199.155 204.958 224.958 
Österreich (gerundet) 398.000 478.000 498.000 

Oo~, Abhlk!a .... ..rt.w.t (00.<NWMI 11.8. I99n; dir Zuonln"", afuIcrc nach dem Fonncnsia und nicht nach dem arsichl;d,cn On dc. Anr.Jh 

2.2 Gefährliche Abfälle 
und Altöle 

2.2.1 Auswertungen von 
Begleitscheindaten 

Als Rechtsgrundlage für gefähr
liche Abfälle, deren Begleitschein
daten zur Auswertung gelangten, 
diente die "Verordnung über die 
Festsetzung gefährlicher Abfälle 
1991". 

Zur Umsetzung der EG-Richt
linie über gefährliche Abfälle 
(RL9.1f689/EWG) sowie der Ent
scheidung des Rates über ein Ver-

zeichnis gefährlicher Abfälle 
(AbI.Nr.L356/1994) wurde die 
Verordnung über die Festsetzung 
gefährlicher Abfälle neu erlassen. 
Sie trat mit 1. März 1998 in Kraft. 

Im Jahr 1996 wurden über 
600.000 t Primärabfälle gemeldet 
(von Abfallbesitzern dem Abfallda
tenverbund als erzeugt gemeldete 
gefährliche Abfälle). Gegenüber 
1995 entspricht dies einem Anstieg 
der gemeldeten Massen von rund 
5%. 

Ein detaillierter Vergleich der 
Massen auf -Basis der einzelnen 

1995 1996 
6.826 10.444 

20.759 27.698 
66.321 71.450 

99.187 127.932 
31.732 26.911 
64.763 72.130 
31.916 36.132 
10.835 12.389 

229.307 207.331 
562.000 592.000 

gefährlichen Abfälle für die Jahre 
1996 und 1992 zeigt folgendes 
Bild: 

• Bei 126 gefährlichen Ab
fällen stiegen die gemeldeten 
Massen wesentlich an (1992: 
114.000 t, 1996: 328.000 t), 
beispielsweise bei Altautos, 
aluminiumhaItigen Salz
schlacken, ölverunreinigten 
Böden und Ofenaus
brüchen aus metallurgischen 
Prozessen. 

• Ein wesentlicher Rückgang 
der gemeldeten Massen ist 

Tabelle 5: Auswertung aus· dem Abfalldatenverbund über Primär- und Sekundärabmne 6ir 
das Bezugsjahr 1996 

Kategorie Einstufungsgrundlage Primär- Sekundär-
abfälle abfälle 

A alle Abfälle der ÖNORM S 2101 (1983) 252.713 50.351 
gern. § 1 Festsetz VO 199_1 _ --

B alle in § 2 Zi. 1-20 und 22 FestsetzVO 1991 176.867 2.906 
aufgelisteten Abfälle 

C Akkumulatoren, Batterien, Catridges 15.156 1.488 
gern. § 2 Zi. 21 Festsetz VO 1991 

0 sonstige flüssige Mineralölerzeugnisse, etc. 583 1 
Aem. § 2 Zi. 24 FestsetzVO 1991 

E toxische Schwermetalle enthaltende Produkte 96.726 6.723 
-.ßem.~ Zi. 21LestsetzVO 1991 

F Altautos mit gefährlichen Inhaltsstoffen 50.372 1.222 
gern. § 1 Festsetz VO 1991 
Summen (gerundet) 592.000 63.000 

~ AbhlkIa .... ..rt.w.t (Oo........t 11.8.1997) 

~ UND . E S A B F ALL B E R ICH T 1 9 9 8 

21 

III-187-BR/98 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)22 von 121

www.parlament.gv.at



22 

bei 76 gefährlichen Abfällen 
zu verzeichQen (1992: 
67.000 t, 1996: 20.000 t), 

z.B. bei Lack- und Farb
schlämmen, Laborabfällen, 
chromhaltigen Galvanik
schlämmen und halogenhal
tigen Lösemittelgemischen." 

• Bei den restlichen Ab fal 1-
arten hat sich die Masse 
wenig verändert. 

Neben den von Abfallerzeugern 
gemeldeten gefährlichen Abfällen 
(Primärabfälle) werden dem Abfall
datenverbund weitere Massen mit
tels Begleitscheinen gemeldet. 
Dazu zählen vor allem Sekundär
abfälle, das sind Reststoffe aus der 
Behandlung von Primärabfällen, 
so ferne sie als gefährlicher Abfall 
einzustufen sind. 

Dem Abfalldatenverbund wer
den auch Abfälle gemeldet, die 
grundsätzlich als nicht gefährliche 
Abfälle anzusehen sind. Auf Grund 
der spezifischen Abfalleigenschaf
ten wurden diese Abfälle jedoch 
von den jeweiligen Abfallbesitzern 
als gefährliche Abfälle eingestuft. 
Im Jahr 1996 betrug das Aufkom
men dieser Abfälle rd. 13.400 t. 

2.2.2 Exporte und 
Importe 

Die Daten der folgenden Aus
wertungen über Exporte und 
Importe der Bezugsjahre 1994 bis 
1996 basieren noch auf jenen 
abfallrechtlichen Bestimmungen, 
die vor dem Inkrafmeten der EG
Verbringungsverordnung relevant 
waren. 

Auch vor dem 1.1.1997 
bedurften Exporte und Importe 
von Abfällen einer Bewilligung 
durch den Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie. 
Bewilligungen wurden auch für 
mehrmalige Ex- und Importe von 
Abfällen erteilt ("Rahmenbewilli
gungen"), wenn die Abfälle die 

gleichen physikalischen und chemi
schen Eigenschaften aufwiesen. In 
diesem Fall war der Exporteur bzw. 
Importeur verpflichtet, dem Bun
desminister für Umwelt, Jugend 
und Familie ein Monat nach Ende 
der Gültigkeit der Bewilligung eine 
Bestandsaufnahme der. aus- bzw. 
eingeführten Abfälle ("Mengenmel
dung") bekanntzugeben. Ausge
nommen von der Bewilligungs
pflicht waren jene Abfallarten, die 
in den Anlagen 1 und 2 der Aus
nahmeverordnung (BGBI 
1993/232 - ist mit 31. Dezember 
1996 außer Kraft getreten) aufgeli
stet waren und innerhalb der 
OECD-Mitgliedstaaten wiederver
wendet oder in nach nationalen 
Gesetzen genehmigten Anlagen 
verwertet wurden. 

Exporte gefährlicher Abfälle 
Gemäß Begleitsc~eindaten wur

den im Jahr 1994 rd. 32.000 t und 
10 den Jahren 1995 und 1996 
jeweils rd. 40.000 t gefährliche 
Abfälle exportiert. 

Bezogen auf ein Gesariltmassen
potential von rund 760.000 tla hat 
der Export mit 5% der Gesamt
masse nur emen sehr gerlOgen 
Anteil. Für einzelne Abfallarten ist 
der Export jedoch ein bedeutender 
Entsorgungspfad: 

• Die gesamte 10 Österreich 
erzeugte Abfallmasse analumi
niumhaltigen Salzschlacken 
wurde 1994 in die USA und 
1995 bzw. 1996 nach 
Deutschland exportiert. 

• Mehr als 90% ' der Stäube, 
Aschen und Krätzen aus 
Schmelzprozessen wurden nach 
Deutschland exportiert. 

• Fette und Fritieröle (seit 
1.3.1998 nicht gefährliche 
Abfälle) wurden großteils in die 
Niederlande verbracht. 

Importe gefährlicher Abfälle 
Die mit Begleitscheinen nach

gewiesenen Importe gefährlicher 

Abfälle' betrugen im Jahr 1994 rd. 
. 16.000 t, im Jahr 1995 rd. 18.000 
t und im Jahr 1996 rd. 20.000 t. 

Eingeführt wurden vor allem 
Katalysato~en aus Deutschland, 
Ungarn und der Slowakei sowie 
Bleiakkumulatoren aus Deutsch
land, Schweden und den Nieder
landen. Deutschland, Ungarn und 
die Slowakei sind die wichtigsten 
Herkunftsländer von nach Öster
I:eich eingeführten gefährlichen 
Abfällen. 

2.2.3 Entwicklung der 
Massenpotentiale 

Auf Basis neuester Analysen 
über das Aufkommen gefährlicher 
Abfälle und über die Entwicklung 
der dem Abfall-Datenverbund 
gemeldeten Abfallmassen wurde 
für den Bundes-Abfallwirtschafts
plan 1998 ein Massenpotential von 
rd: 760.000 tla ermittelt. Diejeni
gen Abfälle, die zum Gesamtmas
senpotential wesentlich beitragen, 
sind in Tabelle 6 dargestellt. 

Der Rückgang des Aufkom
mens gefährlicher Abfälle im Ver
gleich zum Bundes-Abfallwirt
schaftsplan 1995 ist auf mehrere 
Ursachen zurückzuführen. Einer
seits ist es bei einigen Abfallstoffen 
tatsächlich zu einer Verringerung 
des Abfallaufkommens gekommen, 
z.B. bei rohölkontaminierter Bohr
spülung, bei halogenhaltigen Löse
mittelgemischen und bei Galvanik
schlämmen. 

. Andererseits führten neue und 
bessere Kenntnisse über eInige 
gefährliche Abfälle dazu, daß Mas
senpotentiale genaue( angegeben 
werden können, z.B. bei festen 
salzhaltigen Rückständen aus der 
Rauchgasreinigung von Feuerungs
anlagen für konventio'nelle Brenn
stoffe bzw. von Abfallverbren
nungs- und Abfallpyrolyseanlagen . 
sowie bei Bleiakkumulatoren. 

Zusätzlich wurde - soweit be
kannt - auch die innerbetriebliche 

. Verwertung oder Weiterverwen-
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dung von Stoffen berücksichtigt, 
die nicht als Abfälle im Sinne des 
AWG einzustufen waren (z.B. 
Gipsabfälle mit produktionsspezifi
schen schädlichen Beimengungen 

aus der Zitronensäureherstellung, 
salzimprägnierte Pfähle und 
Masten). 

Die größte Reduktion des Mas
senpotentials ist bei Altkraftfahr
zeugen zu verzeichnen, die als 
gefährliche Abfälle einzustufen 
sind, sofern sie noch gefährliche 

Betriebsstoffe und Bestandteile 
enthalten. In der Praxis erfolgt 

jedoch bei den jährlich rd. 200.000 
Stück anfallenden Altfahrzeugen 
bereits überwiegend eine Demon-

tage und Entfrachtung der gefähr
lichen Inhaltsstoffe (der Anteil der 
gefährlichen Inhaltsstoffe, insbe

sondere die Batterie und diverse 
Altöle, beträgt im Schnitt rd. 40 kg 
pro Altkraftfahrzeug). In den Jah
ren 1994 bis 1996 wurden jeweils 
rd. 51.000 t Altkraftfahrzeuge als ' 

gefährliche Abfälle entsorgt. 

Im Bereich gefährlicher Abfälle 
bestand in der Vergangenheit stets 
eIne Diskrepanz zwischen den 

Massenpotentialen gefährlicher 
Abfälle und den im Datenverbund 

erfaßten Mengen. Diese Diskre
panzen erklären sich aus mehreren 
Ursachen: 

• Verschiedene Abfälle, für die 
Massenpotentiale angegeben 
wurden, bestehen nur zum Teil 

aus geflihrlichen Abfhllen. Nach 
zulässiger Abtrennung wird nur 

der Anteil geflihrlicher Abfhlle 
gemeldet. 

• Bestimmte Abfhlle haben eine 
große Quelle im Bereich , nicht 
nachweispflichtiger Ab fall
erzeuger (zB. Altautos aus 
Haushalten). Der mit Begleit

schein erfaßte Anteil beträgt 
daher nur einen Bruchteil des 

Gesamtabfallstroms. 

• Ein wesentlicher Anteil des 
Abfallstromes wird auf Grund 
emer Behandlung als nicht 

Tabelle 6: Massenpotential - Größte M~en gefährlicher Abflille (Angaben in t) 

SN _____ B_ezeichnung ____________________ ' Massen otential 

12302*) _____ F_ette (z.B. Fritieröle) 37.000 

12501 Inhalt von Fettabscheidern 12.000 
-~------------
31108 inkl. 31110 Ofenausbruch aus metallurgischen Prozessen mit produktions-

31211 

31223 

s ezifisch schädlichen Beimen~ngen 
____ Salzschlacken, aluminiumhaltiL 

----~äube (Aschen) aus Schmelzprozessen, soferne si~ arsen-, blei-, 
______ ca_ dmium-, cyanid-, uecksilber-, chrom-(VI)-haltig sind 

31_3_0_8_inkl. _3_1_3_10 ~hlacken und Aschen aus Abfallverbrennungsanlagen 
31309 inkl. 31311 Fl~aschen und -stäube aus Abfallverbrennungsanla en __ _ 

9.000 
25.000 

10.500 
145.000 
26.000 

31314 feste salzhaltige Rückstände aus der Rauchgasreinigung von Feuerungs-
_______ an_laSZ-en für konventionelle Brennstoffe (ohne Rea-Gipse) 35.000 ---
____ Schlacken und Aschen aus Abf~pyrolyseanl~en __ _ 15.000 31316 

31423 
31424 

35103 
35322 

______ o_·'l_v_erunreinigte Böden __ _ _______________ _ 50.000 
_______ s_o_hstige verunreini~öden __ _ __ _ ___ 22.000 
______ E_isen- und Stahlabfälle, ve.!..unreinigt (Altautos) ___________ 5'--.:5.000 

Bleiakkumulatoren 
--~ 

511 inkl. 51101-
51108,51110,51112 
54102 inkl. 54101, 
54103,54109,54116-

54119, 54121 

, Galvanikschlämme 
--------~---

Altöle 

15.000 

15.000 

45.000 ---------- -------
~ _____ B_ohr- und Schleifemulsionen und Emulsion~emische 54402 16.000 -- --

25.000 54408 

54702 
54930 

____ ~_Ö-:-:--l-Wasse~misch_e __ _ -----------

55205 

______ Ö_labscheiderinhalte (Benzinabscheiderinhalte) 

feste fett- und ölverschmutzte Betriebsmittel (Werkstätten-, Industrie
_____ un_d TankstellenabfällL_ _ 
______ fl_uorkohlenwasserstoffhalti e Kälte-, Treib~nd Lösemittel 

Summe von 20 Abfällen 
. ) ~it 1.3.1998 nicht phrlichtr Abfall 
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30.000 

12.600 
7.100 

cd 607.000 
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Abbildung 5: 
Massenpotentiale 
flir gefährliche Abflille 
1995 und 1998 
- gegliedert nach 
Abfallgruppen gemäß 
ÖNORM S 2100 

'i' 
2-

I 

i 

gefahrlich ausgestuft (zB. verfe
stigte Schlacken aus der 
Müllverbrennung). 

Aufgrund dieser Tatsachen muß 
die tatsächlich erfaßte Menge 
gefahrlicher Abfalle stets unter dem 
Massenpotential gefährlicher Ab
falle liegen. 

Mit Inkrafttreten der neuen 
Verordnung über die Festsetzung 
von gefahrlichen Abfällen und Pro
blemstoffen (Festsetzungsverord
nung 1997 trat am 1. März 1998 
in Kraft) kann sich aufgrund des 
ausgeweiteten Abfallkataloges und 
der Ausstufungsmöglichkeit (s. 
Kap. 4.3.1.2) das Massenpotential 

400.000 r~-~-------~---;:=======::::::::;l 
Massenpotentiale insgesamt: 

350.000 

300.000 

250.000 

200.000 

150.000 

100.000 

50.000 

o 
31 54 35 

. 1995 
12 

1995 rd . 1 Mio tla 
1998 rd . 760.QOO tJa 

52 51 Sonstige 

12 Abfälle pflanzlicher und tienscher Fetterzeugnisse 
31 Abfälle mineralischen Ursprungs (ohne Metallabfälle) 
35 Metallabfälle 
51 Oxide, Hydroxide, Salzabfälle 
52 Abfälle von Säuren, Laugen, Konzentraten 
54 Abfälle von Mineralöl- und Kohlevetedelungsprodukten 
55 Abfälle von organischen Lösemitteln, Farben, Lacken, Klebstoffen, 

Kitten und Harzen 

ändern. Um die Kontinuität von 
Massenangaben für statistische 
Auswertungen zu erhalten, sind 
Me1depflichten über ausgestufte 
Abfälle vorgesehen. 

2.3 Nicht gefah.rliche 
AbfJJ.le 

2.3.1 Ahtalle aus 
Haushalten und ähn
lichen Einrichtungen 

Abfälle aus Haushalten und 
ähnlichen Eintichtungen stammen 
aus Haushalten, ähnlichen Eintich
tungen, der Landwirtschaft, Büros 
aus Gewerbe, Industrie und öffent
licher ' Verwaltung, Kindergärten, 

Schulen, Krankenhäusern u.a., 
wenn sie an die kommunale Müll
abfuhr angeschlossen sind sowie 
aus dem Kleingewerbe und von 
Märkten. 

'Im Jahr 1996 sind rd. 2,78 
Mio t Abfälle aus Haushalten und 
ähnlichen Einrichtungen angefal
len. Davon wurden über die 
öffentliche Müllabfuhr fd. 
1.291.000 t Restmüll und rd. 
221.000 t Sperrmüll entsorgt. Wei
ters konnten über getrennte 
Sammlungen rd. 24.000 t Pro
blemstoffe, rd. 879.000 t Altstoffe 
und rd. 360.000 t biogene Abfälle 
(Biotonne) erfaßt werden; dies ent
spricht rd. 46 % des Abfallaufkom-
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mens ' aus Haushalten und ähnli
chen Einrichtungen. 

Im Vergleich zum Aufkommen 
im Jahr 1993 sind folgende Ten
denzen erkennbar: 

• Das gesamte Aufkommen an 
Abfallen . aus Haushalten und 
ähnlichen Einrichtungen hat 
sich um rd. 266.000 t bzw. um 
rd. 11 % erhöht. 

• Die Massen für Restmüll haben 
um rd. 197.000 t bzw. um rd. 
13 % abgenommen, jene für 
Sperrmüll jedoch um rd. 
39.000 t bzw. um rd. 21 % 
zugenommen. 

• Die getrennt erfaßten Abfälle 

Abbildung 6: 

aus den Haushalten haben sich 
seit 1993 insgesamt um über 
50% erhöht, d.h. von rd. 
839.000 t auf rd. 1.263.000 t. 

• An Altstoffen konnte um rd. 
239.000 t bzw. um rd. 37 % 
mehr getrennt gesammelt wer
den, wobei hohe Steigerungs
raten bei ,,Altpapier" (+26%) 
und bei der "Leichtfraktion" 
(+863%) zu verzeichnen w.aren. 

• Bei biogenen Abfällen stieg die 
über Biotonnen getrennt 
erfaßte Masse um rd. 178.000 t 
und hat sich damit nahezu ver
doppelt. 

• Die Sammlung für Problem
stoffe erbrachte eine zusätzliche 

Erfassung von rd. 7.100 t. Dies 
entspricht einer Steigerung um 
fast die Hälfte des Aufkommens 
von Problemstoffen im Jahr 

1993. 

Die Verwertung und Behand
lung der rd. 2,78 Mio t Abfälle aus 
Haushalten und ähnlichen Ein
richtungen erfolgte 1996 zu 

• 31,7 % in Anlagen zur stoffli
chen Verwertung von getrennt 
gesammelten Altstoffen, 

• 13,0 % in Anlagen zur Ver
wertung von getrennt erfaßten 
biogenen Abfällen, 

• 0,8 % in Anlagen zur Be
handlung von Problemstoffen, 

Abfälle aus Haus
halten und ähnli
chen Einrichtun
gen, IST-Zustand 

1996 

Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen 1996: rd . 2,775.000 t 

111. 668.000 t 

Restmüll , Sperrmüll, Rotteendprodukte, 
Reststotre aus der Behandlung 

111. 1,26 Mio t 

61 Deponien 

B UND E S A B F . A L L B E R ICH T 1 9 9 8 

Sioffliche Verwertung 

Thennische Verwertung 

Legende: 

MBV Mechanisch biologische Vorbehandlung 
SB Spezielle Behandlung 
V Verwertung 
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Abbildung 7: 
Verwertung und 
Behandlung von 
Abfallen · aus 
Haushalten und 
ähnlichen Ein-
richtungen, 
1989 - 1996 

100 

00 

C 60 
CI .. e 
a. 
CI ., .. .. 
:I 
E 40 

20. 

100 

80 

c: 60 

~ 
a. :: .. .. 
:I 
.5 40 

20 

1990 

1990 

• 7,0 % in Anlagen zur mecha-
nisch-biologischen Vorbe-
handlung von Restmüll, 

• 15,5 % in Anlagen zur thermi
schen Behandlung von Rest
müll bzw. von Reststoffen, 

• 32,0 % direkt und unbehandelt 
auf Deponien. 

Mit den Reststoffen aus der 
Altstoffverwertung, der Verwer
tung biogener Abfälle sowie den ' 
Reststoffen aus der mechanisch
biologischen und thermischen 
Behandlung von Restmüll gelang-

1991 1992 1993 1994 

1991 1992 1993 1994 

ten 1996 insgesamt rd. 45% der 
. Abfälle aus Haushalten und ähnli
chen Einrichtungen auf Deponien. 
Gegenüber dem Jahr 1993 konnte 
damit die auf Deponien abgelager
te Menge absolut um 110.000 t 
reduziert werden.. (d.s. rd. 8% der 
Abfälle aus Haushalten und ähnli
chen Einrichtungen bezogen auf 
1996). 

Anmerkung: 
Der Begriff "Reststoff" findet in 

diesem Zusammenhang Anwen
dung für die Bezeichnung unter-

1995 

1995 

1996 

1996 

Erster BehandlungsSchritt: 

[I) Verwertung biogener Abfälle 

[!] Altstoffverwertung 

m Problemstoffbehandlung 

[!jthermische Behandlung 
(MVA) 

[I] mechanisch - biologische 
Restmüllbehandlung (MBA) 

m direkt auf Deponie 

Letzter Behandlungsschritt: 

o gesamt auf Deponie 

das ist die Summe aus direk
ter Anlieferung auf die 
Deponien sowie den Rest
stoffen aus der Altstoffver
wertung , den Reststoffen 
aus der Verwertung bioge
ner Abfälle sowie den Rest
stoffen aus der mechanisch
biologischen und thermi
schen Behandlung von 
Restmüll 

schiedlicher Rückstände aus der 
Aufbereitung und Verwertung von 
Altstoffen und biogenen Abfällen 
sowie aus der sonstigen Abfallbe
handlung (z_B. thermisch, mecha
nisch-biologisch) und· steht in kei
nem Zusammenhang mit dem 
Begriff der Reststoffdeponie gemäß 
Deponieverordnung (vgl. auch 
Abbildungen 6, 14 und 15). 
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Tabelle 7: Massenpotentiale für Bodenaushub 
(Angaben der Ämter der Landesregierungen, Stand 1996) 

Bundesland 
Burgenland 
Kärnten 
Niederösterreich 
Oberösterieich 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol 
Vorarlberg 
Wien 
Gesamt in Tonnen (gerundet) 

2.3.2 Bodenaushub 
Die zahlenmäßig größte Menge 

stellt Bodenaushub mit einem 
Massenpotential von rd. 20 Mio t 
dar. Bodenaushub wird großteils in 

. zulässiger Form verwertet, geringe 
Anteile werden auf Deponien 
abgelagert. In der Massenangabe 
nicht enthalten sind Verfüllungen 
und Schüttungen, die im Zuge von 
Baurnaßnahmen unmittelbar am 

900.000 
1.200.000 
2.948.000 
4.800.000 

800.000 
4.500.000 

· 1.255.000 
983.000 

2.783.000 
20 Mio 

Ort des Anfalls vorgenommen wer
den. 

2.3.3 Baurestmassen und 
Baustellenabfälle 

. Das Massenpotential für Bau
restrnassen (ohne Bodenaushub) 
kann für Österreich mit rd. 6,4 
Mio t beziffert werden. Aufgrund . 
des jährlich steigenden Verwer
tungsanteils ist für 1997 mit aufbe-

reiteten BaLirestmassen von rd. 3,7 
Mio t zu rechnen. Im Vergleich 
zum Jahr 1994 bedeutet dies einen 
Anstieg von über 1 Mio t oder bei
nahe 60 %. 

2.3.4 Abfälle minerali
schen Ursprungs 
ohne Baurestmassen 

Das Massenpotential für nicht 
gefährliche Abfälle mineralischen 
Ursprungs (ohne Baurestrnassen) 
kann mit rd. 4 Mio t/a angegeben 
werden. Rund drei Viertel' der 
anfallenden Masse wird verwertet, 
der Rest einer Behandlung zuge
führt. Diese Abfälle stammen 
hauptsächlich aus Gießereien, der 
Eisen- und Stahlindustrie sowie 
aus Feuerungsanlagen. 

Davon stammen aus Gießerei
en rd. 102.000 t/a mineralische 
Abfälle. Diese werden zu rd. 14% 
verwertet, der Rest wird deponiert 
(Bra'nchenkonzept Gießereiindu
strie). Der Nahrungs- und Genuß
mittelindustrie sind rund 384.000 

Tabelle 8: Massenpotentiale 1998 für Baurestmassen und Baustellenabfälle 

SN 
31409 
314lO 
31412 

Abfallbezeichnungen der ÖNORM S 2100 (1990_) _ 
Bauschutt (keine Baustellenabfälle) . 
Straßenaufbruch 
Asbestzement 

31413 Asbestzementstäube 
31427 Betonabbruch 
91206 Baustellenabf~(kein Bauschutt} ___ _ 

Summe (Angaben in Tonnen) 

Tabelle 9: Massenpotentiale 1998 für Abfälle mineralischen Ursprungs 
(ohne Baurestmassen und Altglas) 

__ BAWP 1998 
3.600.000 
1.700.000 

3.000 
in SN 31412 
in SN 31410 

1.100.000 
6.403.000 

SN __ Abfallbezeichnungen der ÖNORM S 210<!J!990_} ________ _ BAWP 1998 
37.590 

2.193.403 
311 Ofenausbrüche, Hütten- und Gießereischutt 
312 Metallurgische Schlacken, Krätzen, Stäube 
313 Aschen, Schlacken und Stäube aus der thermischen Abfallbehandlung 

und aus Feuerungsanlagen 
314 Sonstige feste mineralische Abfälle 
316 Mineralische Schlämme ---

Summe (Angaben in Tonnen) 

B UND E S A B F ALL B E R ICH T 1 998 

638.000 
566.113 
554.245 

3.989.351 

27 

III-187-BR/98 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)28 von 121

www.parlament.gv.at



28 

Tabelle 10: Massenpotentiale 1998 6ir HolzabfUle ohne Holzverpackungen 

SN Abfallbezeichn n der ÖNORM S 2100 (1990) 
17101 Rinde 
17102 Schwarten, Spreißel aus sauberem, unbeschichtetem Holz 
17103 Sägemehl und Sägespäne aus sauberem, unbeschichtetern Holz 
17104 Holzschleifstäube und Holzschleifschlämme 
17114 Staub und Schlamm aus Spanplanenherstellung 
17115 Spanplanenabf'älle 
17207 Eisenbahnschwellen 
17209 Holz (z.B. Pflihle und Masten), ölimprägniert 
17202 Bau- und Abbruchholz 

Summe (Angaben in Tonnen) 

tla Rückstände (Rübenerde, Car
bonatationsschlamm) zuzuordnen, 
die ·zu 100 % als Dünger genutzt 
werden (Branchenkonzept Nah
rungs- und Genußmittelindustrie). 

Die im Auftrag des Umwelt
bundesamtes erstellte Studie 
"Behandlung von Reststoffen aus 
der Eisen- und Stahlindustrie" geht 
für 1995 von einem Gesamtrück
standsaufkommen von rund 2,7 
Mio t aus. Davon sind rund 2,4 
Mio t an Schlacken, Stäuben, 
Schlämmen sowie Koksabrieb und 
Koksgries den mineralischen Abfäl
len zuzuordnen. 86 % der Rück
stände werden hüttenintern bzw. 

extern verwertet, der Rest wird als 
Abfall entsorgt. 

2.3.5 Holzabf'älle ohne 
HolzverpackIungen 

Holz kommt in vielen Wirt
schaftsbereichen zum Einsatz, dem
zufolge gibt es auch eine Vielzahl 
an AnfallsteIlen für Holzabfälle. Zu 
unterscheiden sind Altholz und 
Restholz: 
• Altholz beinhaltet Materialien, 

die für den ursprünglichen Ver
wendungszweck .nicht mehr ver
wendbar sind, z.B. Paletten, 
Kisten, Eisenbahnschwellen, 
Möbel, Bau- und Abbruchholz. 
Altholz kann sowohl naturbelas-

BAWP 1998 
1.000.000 

320.000 
1.500.000 

40.000 
75.000 

178.000 
20.000 

9.400 
200.000 

-
3.342.400 · 

sen als auch behandelt bzw. im
prägniert sein. 

• Restholz fällt in Sägewerken 
(Rinde, Vollholz, Sägespäne) 
und weiterverarbeitenden Be
trieben (Sägespäne, Hobel
späne, Splitter, stückige Abfälle, 
Ausschuß, verunreinigte 
Abfälle) an. 

Insgesamt kann das Massenpo
tential für nicht gefährliche Holz
abfälle mit rd. 3,3 Mio Tonnen pro 
Jahr angegeben werden. Darin 
nicht enthalten ist jener Anteil an 
Altholz, der dem Bereich der 
Abfälle aus Haushalten zuzurech
nen ist. 

Tabelle 11: Massenpotentiale 1998 6ir AbfUle aus der Wasseraufbereitung, 
Abwasserbehandlung und Gewässemutzung 

SNAbfallbezeichn n der ÖNORM S 2100 (1990) 
941 Schlämme aus der Wasseraufbereitung 
943 Nichtstabilisierte Schlämme aus mechanisch-biologischer 

Abwasserbehandlung, soweit sie nicht in anderen Positionen 
enthalten sind (Rohschlamm, Frischschlamm) 

945 Stabilisierte Schlämme aus mechanisch-biologischer 
Abwasserbehandlung, soweit sie nicht in anderen P'ositionen 
enthalten sind (30 % TS) 

947 Rückstände aus der Kanalisation und Abwasserbehandlung 

BAWP 1998 
17.945 

1.000.051 

560.000 

(ausgenommen Schlämme) 71.000 
948 Schlämme aus der Abwasserbehandlung (30 % TS) 615.000 
949 Abf'älle aus der Gewässernutzun 32.000 ~~ ____ ~~~==~=-~~~==~=a ________________________________________ ~ 

Summe (Angaben in Tonnen) 2.295.996 
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Die aus der holzverarbeitenden 
Industrie und dem holzverarbei
tenden Gewerbe stammenden rd. 
874.000 t Resmolz (enthalten in 
Abfallgruppe SN 171) werden 
bereits heute zu 98 % stofflich 
(z.B. zur Faserplattenherstellung) 
oder energetisch verwertet. 

2.3.6 Abfälle aus der 
Wasseraufbereitung, 
Abwasserbehand
lung und der 
Gewässernut~ung 

Die Masse dieser großteils als 
Schlämme anfallenden Abfälle 
wird auf 2,3 Mio t geschätzt (bezo
gen auf 30 % Trockensubstanzge
halt). Neben Klärschlämmen aus 
Abwasserreinigungsanlagen zählen 
dazu auch Abfälle aus dem Bereich 
der Wasseraufbereitung, der Ab
wasserbehandlung und der Gewäs
serpflege. 

Die große Differenz der Mas
sen angaben zwischen dem Bundes
Abfallwirtschaftsplan 1992 und 
den Bundes-Abfallwirtschaftsplä
nen 1995 und 1998 ist im wesent
lichen auf einen den tatsächlichen 
Entsorgungsgegebenheiten ent
sprechenden Trockensubstanzge
halt (TS) von 30 % zurückzu
führen. Die Gesamtmasse der 
Abfallgruppe blieb seit 1995 
annähernd unverändert, wenn
gleich Massendifferenzen bei ein
zelnen Abfallarten auftreten. 

Verbrennung 
35% 

landw irtschaft 
12% Sonstige Behandlung 

11% 

Deponie 
42% 

Abbildung 8: Verwertung und Entsorgung von Klärschlamm in 
Österreich 1995 (100 % = 390.000 t TS) 

Aktuelle Daten sind nur für 
industrielle und kommunale Klär
schlämme verfügbar, es wird daher 
im folgenden auf diese Abfälle 
Bezug genommen. 

Laut -Gewässerschutzbericht 
1996 des Bundesministeriums für 
Land- und Forsrwirtschaft fielen ' 
im Jahr 1995 in Österreich 
390.500 t TS Klärschlamm an, 
wovon 186.000 t TS aus dem 
kommunalen Bereich und 204.500 
t TS aus der Industrie stammen. 
Eine Zunahme dieser Masse ist auf 
einen weiteren Ausbau von Kläran
lagen und deren erhöhte Reini
gungsleistung zurückzuführen. 

Für die 1995 insgesamt ange
fallenen 390.500 t TS Klär-

schlamm wurden folgende Verwer
tungs- und Entsorgungswege be
schritten (siehe Abbildung 8). 

2.3.7 Altstoffe au~ der 
getrennten 
Sammlung aus 
Gewerbe und 
Industrie 

Altstoffe aus Gewerbe und 
Industrie werden in einer Größen
ordnung von rd. 2 Mio tla 
getrennt erfaßt. 

2.3.8 Sonstige nicht 
gefährliche Abfälle 

Das zu erwartende jährliche 
Massenpotential an sonstigen nicht 
gefährlichen Abfällen kann mit rd. 

Tabelle 12: Massenpotentiale 1998 fiir getrennt gesammelte Altstoffe aus Gewerbe und 
Industrie 

SN 
17201 
18720 
31408 

' 35 
57118 
58107 

Abfallbezeichn~er ÖNORM S 2100 (1990) __________ -----=B=-=Il-=-~~___=_1~99=--=-8 
Holzemballagtn und Holzabfälle, nicht verunreinigt 200.000 
Papier und Pappe, unbeschichtet 600.000 
Glas und Altglas 20.000 
Metallabfälle (Eisenmetallemballagen, NE-Metallschrott, NE-Metallemballagen) 1.166.000 
Kunststoffemballagen und -behältnisse 70.000 
S(off- und Gewebereste, Altkleider 12.000 
Summe (Angaben in Tonnen) 2.068.000 
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Tabelle 13: Massenpotentiale 1998 fiir sonstige nicht gefährliche Abflille 

SN AbfaUbezeichnun en der ÖNORM S 2100 (1990-,-) _..,--_________ B~_~ __ 1....:..9_"_9_8 
11 Nahrungs- und Genußmittelabfälle 538.615 
12 --- Abfälle pflanzlicher und tierischer Fetterze_uLLn_i_ss_e_____ ___ _______ 104.631 
13 Abfalle aus der Tierhaltung und Schlachtung 669.000 
14 Häute und Lederabfalle ___ 127.225 
18 -- _ Zellulose-, Papier- und Pappeabfälle 198.680 
19 Andere Abfalle aus der Verarbeitung und Veredelung tierischer 

und flanzlicher Produkte ----------
Metallabfalle 35 

~----- -----------------
39 Andere Abfälle mineralischen Ursprungs sowie 

Abfälle von Veredelu~produkten 
51 Oxide, Hxdroxide, Salzabf~ 
52 --- Abfälle von Säuren, Laugen, Konzentrat~ 

53 Abfälle von Pflanzen behandlungs- und Schädlin~be~~gs-

75.352 
36l.912 

10.000 
----~----

53.324 
3.921 

-- mitteln sowie von pharmazeurischen Erzeugnissen und Desinfektionsmitteln 190 
54 Abfälle von Mineralöl- und Kohleveredlun s rodukten 13.101 ---
55 Abfälle von o!"[.anischen Lösemitteln, Farben, Lacken, Klebstoffen, Kitten, Har~ _ _ 16.410 
57 Kunststoff- und Gummiabfälle 488.128 
58 Textilabfalle (Natur- und ChemiefaseIJ>rodukte) 10.485 
~ __ Andere Abfälle chemischer Umwandlun S-, und Syntheseprodukte 13.208 
2L _ Feste Siedlungsabfälle einschließlich ähnlicher Gewerbeabfälle ___ l.394.500 
95 Flüssi e Abfälle aus Abfallbehandlu~sanlagen 440 
97 Abfälle aus dem medizinischen Bereich 20.260 ---
99 Sonsri e Siedlun sabfälle einschließlich ähnlicher Gewerbeabfälle 2 --------------

755.205 
Summe (Angaben in Tonnen) 4.854.589 

4,9 Mio t beziffert werden. Dazu 
zählen beispielsweise Grünschnitt, 
Straßenkehricht, Abfälle aus der 
Produktion von Nahrungs- und 
Genußmitteln, Kunststoff- und 
Gummiabfälle ebenso wie betrieb
liche nicht gefährliche Abfälle, die 
auf Deponien abgelagert werden. 
Zur Ermittlung der Massenanga
ben wurden Branchenkonzepte, 
Angaben der Ämter der Landesre
gierungen, Studien und eigene 
Erhebungen herangezogen. Diese 
erlauben einen guten Überblick 
über das Aufkommen, lassen 
jedoch aufgrundder Vielfältigkeit 
dieser Abfälle keine generelle Aus
sage über zukünftige Entwicklun
gen zu. 

2.4 Verwertungs- und 
Behandlungsanlagen 

2.4.1 Chemisch-physikali-
sche Verwertungs
undBehandlungs-' 
anlagen 

In Österreich sind derzeit 28 
chemisch-physikalische Behand
lungsanlagen für organische und 
anorganische Abfälle in Betrieb, 
zwei Anlagen davon befinden sich 

, im Versuchsbetrieb. Insgesamt wei
sen diese eine maximale Behand
lungskapazität von rd., 465.000 tla 
auf Davon entfallen rd. 260.000 tla 
auf Immobilisierungsanlagen für 
Schlacken und Aschen aus Abfall
verbrenn ungsanlagen. 

Von den in Betrieb befindlichen 
chemisch-physikalischen Behand-

lungsaillagen werden mehr als die 
Hälfte als kombinierte Anlagen 
betrieben, die sowohl organische 
als auch anorganische Abfälle über
nehmen und behandeln können. 
Weitere elf Anlagen sind für die 
Übernahme und Behandlung von 
ausschließlich organischen Abfäl
len, vorwiegend Ölabscheiderin
halten, Altölen, ÖI-Wassergemi
sehen, Bohr- und Schleifölemulsio
nen und Emulsionsgemischen, 
geeignet. Zur Behandlung aussch
ließlich anorganischer Abfälle ste
hen vier Anlagen zur Verfügung. 

2.4.2 Thermische Ver
wertungs- und Be
handlungsanlagen 

In Österreich bestehen rund 65 
Anlagen mit einer Jahreskapazität 
von insgesamt rd. 1,8 Mio t. 
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Chemisch - physikalische Behandlungsanlagen 
Porr'Umwelttechnik AG 

2 Entsorgungsbetriebe Simmertng GmbH u. Co KG 
3 OSTAB Abfallbeseitigungs GmbH u. Co KG 
4 Magistrat der Stadt Wien - MA 48 
5 AVR - Abfallverwertungs- und Rohstoffgewinnungs GmbH 
6 ASA Abfallservice Wr.Neustadt GmbH 
7 Entsorgungsservice Krems 
8 Bachleitner GmbH 
9 00 Landes-Abfallverwertungsuntemehmen GmbH 
10UWEG - Umweltschutz- und Wertstoff-Recycling GmbH 
11 Kröpfel GmbH 
12Vorwagner Johann 
13SAB - Salzburger Abfallbeseitigung GmbH u. Co KG 
14Höller Entsorgung GmbH 
15DAKAKG 
16Freudenthaler u.Co GmbH Umwelttechnik KG' 
17Höpperger GmbH u. Co KG 
18Böhler Abfall - Abluft - Abwasser-Umweltschutz GmbH 
190kotech Recycling GmbH 
20BHS Entsorgung GmbH 
21 Koller - Rubak 
22Stipits Josef 
23Sauberrnacher DiensHeistungs AG 
24Jagerhofer - Herbst GmbH 
25Lobbe Entsorgung GmbH 
26Rumpold GmbH 
27 ABRG Asamer - Becker Recycling GmbH 
28Peter Seppele GmbH 

17 Ä . 16 
.& 15 

.& Chemisch - physikal ische Behandlung organischer Abfälle * Chemisch - physikalische Behandlung anorganischer Abfälle 
• Chemisch - physikalische Behandlung organischer und anorganischer Abfe 

Datengrundlage: UBA - Anlagendatenbank (Datenstand Mai 1998) 
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Tabelle 14: Chemisch-physikalische Verwertungs- und BehandlungsanIagen 

Bundesland Anlagen in Betrieb 
Burgenland 1 

1 
Kärnten 1 

1 
Niederösterreich 1 

1 
Oberösterreich - 2 

3 
Salzbur 2 
Steiermark 2 

2 
Tirol 2 

1 
Vorarlberg 1 

2 
Wien 1 

2 
2 

Österreich 11 
4 

13 
Datmpundla&e UBA-AnJaaendarmbank (Dar •• mn<! 7_11.1997) 
CPO """ Ooemoch-physiWische Bdwodl~ /b, orpnische Ab&Ik 
CPA """ Ooemoch-physiWische Bdwodl_. ru, anorpnische AhM!. 

Davon behandeln 31 Anlagen "nur 
innerhalb des Betriebes anfallen
den Abfall. Die österreichweite 
Verteilung jener Anlagen die 
außerbetrieblich anfallende Abfälle 
einsetzen dürfen, ist in Abbildung 
10 dargestellt. 

Anlagentyp 
CPO 
CPO + CPA 
CPO 
CPA 
CPO 
CPA 
CPO 
CPO + CPA 
CPO + CPA 
CPO 
CPO + CPA 
CPO 
CPO + CPA 
CPO 
CPO + CPA 
CPO 
CPA 
CPO + CPA 
CPO 
CPA 
CPO + C~A 

Für die Verbrennung gefähr
licher Abfälle stehen derzeit in 
neun Anlagen Behandlungskapa
zitäten von rund 174.000 t/a zur 
Verfügung, wobei der Hauptanteil 
den Entsorgungsbetrieben Simme
ring zuzuordnen ist. In fünf dieser 

Kapazitäten in tla(gerundet) 

3.000 

4.000 

5.500 

52.000 
20.000 

23.000 

19.000 

26.000 

312.000 

465.000 

neun Anlagen werden auch nicht 
gefährliche Abfälle verbrannt, zwei 
Anlagen befinden sich im Ver
suchsbetrieb. 

In den beiden Drehrohröfen 
der Entsorgungsbetriebe Simme
ring (EbS) wurden im Jahr 1996 

Tabelle 15: Thermische Verwertungs- und BehandlimgsanIagen, die sowohl eigene Abfälle 
behandeln als auch AbMe von Dritten übernehmen 

Genehmigte Kapazitäten in tla 

Bundesland Anl en ins 6ir eflihrl. Abfalle 

Burgenland 1 100 

Kärnten 9 89.000 37.000 

Niederösterreich 6 33.500 0 

Oberösterreich 12 714.000 5l.000 

Salzb"urg 0 0 0 

Steiermark 9 222.500 10.500 

Tirol 2 9.000 0 

Vorarlberg 3 15.000 0 
Wien 23 705.000 75.000 

Österreich (gerundet) 65 1.800.000 174.000 
Dar~ UBA-Anla&<nda ... bank (Darenswwl Mü 1998) 
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Thermische Verwertungs- und Behandlungsanlagen 

1 ' Pall Ludwlg GmbH 
2 Steiner Bau GmbH 
3 Fernwärme EIsenkappei 
4 Funder Industrie GmbH 
5 Treibacher Industrie AG 
6 Wietersdorfer u. Peggauer Zementwerke GmbH 
7 Patria Papier u. Zellstoff AG 
8 Veitsch Radex AG (dzt. kein Abfalleinsalz) 
9 ABRG Asamer - Backer - Recycling GmbH 
10 Perlmoser Zementwerke AG 
11 Zementwerk Schmied u. Co 
12 W. Hamburger AG 
13 Kirchdorfer Zementwerke Hofmann GmbH 
14 WAV Weiser Abfallverwertung GmbH 
15 Gmundner Zementwerke Hans Hatschek AG 
16 RVL Reststoflverwertung Lenzing GmbH (in Bau) 
17 KNP - Leykam Zellstoff GmbH 
18 Wietersdorfer und Peggauer Zementwerke GmbH 
19 Lobbe Entsorgung GmbH 
20 Perlmoser Zementwerke AG 
21 NORSKE KOG GmbH 
22 Zementwerk Lechner sen. u. jun. KG 
23 Zementwerk Schretter u. CIE 
24' Gewerbepark Rankwell GmbH 
25 ARA Region Dombim - Schwarzach GmbH 
26 VKW AG - Holzbauwerke Kaufmann 
27 Fernwärme Wien GmbH (MVA Splttelau) 
28 KJärschlammverbrennung EbS 
29 Entsorgungsbetriebe Simmerlng GmbH u. CoKG 
30 ÖFWG 
31 MBG Müllverwertung-Betrieb GmbH (MVA Fl6lzersteig) 
32 EEVG Entsorgungs- u. EnergIeverwertungs GmbH 

* Verbrennung gefthrlicher Abfälle und Altöle 
& Verbrennung nicht gefthrllcher Abftlle 
• Verbrennung gefthrllcher und nicht gefthrllcher Abt 

Datengrundlage: USA· Anlägendatenbank (Datenstand Mal 1998) 

[ . ~ ~ . 
.••... ,,'.,:, .,',je" ..... 

"1. 
32 

18 ... .. . 13 

15 

. g 

1:1 ~j 1 J\NIl:,J\11I NJ\II M 1 

•• 
&2 

&21 

* 18 
A17 

* 1; 

~ 

~
2.7 
~8 

31 
20 

Oirir=21-j~ ",ifif==;;c::r' 
fti =-= I:':~ ~ a ~ 
~ 9- 9- E ' =. ~ .... ~~e.="'e 

t
>=~ = flaq c::r'= ~ ~;;_ 
~ ~ = !? 

-!!.- ~ ~ . 8? ~ ~ =- ... =-; 
er'; (Jq S ~ 
~ ~ ~ ... 
I I I , 

III-187-B
R

/98 der B
eilagen - B

ericht - 01 H
auptdokum

ent (gescanntes O
riginal)

34 von 121

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



34 

rd. 92.000 t gefährliche und nicht 
gefährliche Abfäl le thermisch 
behandelt. 

l':J"eben den Entsorgungsbetrie
ben Simmering besitzen auch eini
ge Industriebetriebe die Genehmi
gung zur thermischen Behandlung 
von gefährlichen und nicht geflihr
lichen Abfällen. Vorwiegend wer
den Altöle und halogen freie Löse
mittel energetisch verwertet. Aus
wertungen aus dem Abfalldatc;n
verbund rur das Jahr 1996 zeigen, 
daß insgesamt rd. 105.000 t 
gefährliche Abfälle thermisch be
handelt wurden. 

An folgenden Standorten sind 
für thermische Behandlungsanla
gen Genehmigungsverfahren an

hängig: 

• für gefährliche Abfälle In 

Ranshofen (OÖ), 

• für gefährliche und nicht 
gefährliche . Abfälle In 

Arnoldstein (Ktn) 

• für Restmüll in Zistersdorf 
(NÖ) und ~ sonstige nicht 
gefährliche Abfälle zwei 
Projekte in St. Pölten (NÖ), 
weiters in Hallein (Sbg) und 
Niklasdorf (Stmk) . 

Darüberhinaus sind Planungen 
für Restmüllverbrennungsanlagen 
in den Bundesländern Kärnten 
und Niederösterreich bekannt. 

2.4.3 Spezielle 
Verwertungs- und 
Behandlungsanlagen 

Derzeit stehen rd. 120 Anlagen 
für die Verwertung und Behand
lung von speziellen, meist gefährli- · 
ehen Abfällen zur Verfügung. Die 
dabei gewonnenen Stoffe werden 
zum überwiegenden Teil der Ver
wertung zugeführt. In diesen Anla
gen können folgende Abfälle einge
setzt werden: 
• Altautos 
• verunreinigte Böden 

Tabelle 16: Spezielle Verwertungs- und Behandlungsanlagen 

• Elektronikaltgeräte 
• Werkstättenabfälle 

• Asbestabfälle 
• Kühlgeräte 
• Leuchtstoffröhren 
• Lackschlämme und Lösemittel 

• Bleiakkumulatoren 
• Fette und 

1.3.1998 
Abfälle) 

• Akkusäuren 

Fritieröle (seit 
nicht gefährliche 

• metallsalzhaltige Konzentrate 

• Konsumbatterien 
• Fotochemikalien 
• zinkhaltige Stäube, Aschen und 

Schlämme 

• nickelhaltige Katalysatoren 

• Edelrnetallabfälle 

• Amalgamschlamm 
• Altfilme (nicht gefährliche 

Abfälle) 

Tabelle 16 zeigt einen Über
blick über die speziellen Verwer
tungs- und Behandlungsanlagen 

Genehmigte Anlagen 
Verwertung/Behandlung von Bgld Ktn NÖ 

- !-

Altkraftfahrzeugen (Shredderanlagen) 2 
verunreinigten Böden 1 2 2 

~ 

Elektronikaltgerät~ 2 - -r--

Fetten und Fritierölen * 1 1 3 -- - i---

Kühlgerä~ __ I ~. ~-- c--
Leuchtstoffröhren 1 
Asbestabfällen 1 1 1 

- ~ !-----
Fotochemikalien 
Farb- und Lackschlämmen . 
--
Werkstättenabfällen 1 
-- --
zinkhaltigen Stäuben, Aschen und Schl_ämmen 1 
nickelhaltigen Katal~oren 1 -
Edelmetallabfällen 

I 

--
Bleiakkumulatoren 1 

Akkusäuren 1 -- -- --
metallsalzhaltigen Konzentraten 1 

Filmen * --
Amalgamschlamm 
Da(mgrundl"", UBA·Anbccnda .... bonk (0..........0 Mai 1998) 
• ......... ;eh( gdjh~K:her Abfall • 

oö Sbg Stkm T Vbg 

1 1 1 1 

3 1 
f---

1 
1 1 2 2 .n .-2 8 1 
1 1 1 

I-
1 1 

1 -
1 
1 1 

1 
1 .-

Wien 

8 

5 

4 
-

12 -
2 
1 

1 

r 
6 
1 
1 
1 
1 

8 
3 
9 
o 

I--
3 
1 6 

I-
3 
3 
1 
1 
1 
1 

-I-
1 
1 
1 
1 

- i---

1 2 
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für gefährliche Abfälle m Öster
reich. Dabei sind jene chemisch
physikalischen Behandlungsan
lagen nicht enthalten, die im Rah
men ihres Genehmigungsumfanges 
beispielsweise auch Lackschlämme, 
Lösemittel, Akkusäuren, metall
salzhaltige Konzentrate, Amal
gamschlamm und andere gefährli
che Abfälle übernehmen und be
handeln können. 

Verunreinigte Böden werden in 
Abhängigkeit vom Verunreini
gungsgrad in stationären oder 
mobilen Anlagen ·biotechnisch, 
chemisch-physikalisch oder ther
misch behandelt, oder bei sehr 
geringem Verunreinigungsgrad 
direkt deponiert. Auswertungen 
aus dem Abfalldatenverbund zei
gen, daß im Jahre 1996 rd; 
67.000 t verunreinigte Böden 
behandelt worden sind. 

Für die Beh~dlung von verun
reinigten Böden stehen österreich
weit derzeit 18 Anlagen mit einer . 
Gesamtkapazität von· mindestens 
147.000 tla zu Verfügung. Dabei 
handelt es sich vorwiegend um sta
tionäre biotechnische Behand
lungsanlagen, um Bodenwaschan
lagen sowie um mobile Boden
Luft-Absaugungsanlagen. Fünf 
Anlagen sind für den mobilen 
Betrieb genehmigt. Weiters kön
nen öl- und chemikalienverunrei
nigte Böden in den Drehrohröfen 
der Entsorgungsbetri~be Simme
ring thermisch behandelt werden. 
Auswertungen aus dem Abfallda-: 
tenverbund zeigen jedoch, daß die
ser Entsorgungsweg sehr wenig in 
Anspruch genommen wird. 

Zwei Konditionierungsanlagen 
für verunreinigte Böden befinden 
sich in Bau. Dadurch werden wei
tere Behandlungskapazitäten von 
rd. 120.000 tla geschaffen. 

Fette und Fritieröle werden in 
Österreich in 19 Behandlungsanla
gen aufgearbeitet. Dabei handelt es 
sich um sechs Verseifungsanlagen, 
zwei Anlagen zur Herstellung von· 

Biodiesel sowie um mehrere Fett
schmelz- und Fettaufbereitungsan
lagen. Die Behandlungskapazität 
ist mit rd. 46.500 tla zu beziffern. 
Fette und Fritieröle werden auch in 
einigen Biogasanlagen und Faul
türmen von kommunalen Kläran
lagen eingesetzt. 

Kühlschränke und Kühlaggre
gate können in zehn Aufarbei
tungsanlagen behandelt werden, 
wovon eine· als mobile Anlage 
betrieben wird. Die Kapazität die
ser Anlagen beläuft sich auf rd. 
7.100 t/a. 

Stabformige Leuchtstoffröhren 
können in drei Behandlungsanla
gen aufgearbeitet werden, wobei in 
einer Anlage auch andere Baufor
men behandelt werden. Bei diesen 
Anlagen handelt es sich um zwei 
stationäre und eine mobile Be
handlungsanlage. Die Kapazität 
dieser Anlagen kann mit rd. 860 tla 
angegeben werden. 

Asbestabf'alle und -stäube wer
den gemäß einer Auswertung aus 
der UBA-Anlagendatenbank von 
16 Asbestsanierungsunternehmen 
entsorgt. Die Behandlung der Asbe
stabfälle erfolgt vorwiegend vor Ort 
mit mobilen Behandlungsanlagen. 

Konsumbatterien wurden bis~ 
her expor~ert und werden zur Zeit 
großteils zwischengelagert und sol
len zukünftig in einer Anlage in 
Wien thermisch behandelt werden, 
die derzeit ih Bau ist. Ein weiteres 
Projekt zur Aufarbeitung von Kon
sumbatterien und quecksilberhaIti
gen Abfällen soll in Arnoldstein 
(Ktn) realisiert werden; ein Geneh
migungsverfahren 9azu · ist bereits 
im Gange. Die Behandlungskapa
zität dieser bei den Anlag~n kann 
mit rd. 8.000 tla angegeben wer
den. 

Fotochemikalien, z.B. Bleich-, 
Entwickler- und Fixierbäder kön
nen in drei Anlagen behandelt wer
den, die eine Gesamtkapazität von 
rd. 2.500 tla aufweisen. 

Farb- und Lackschlämme kön-
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nen in drei Anlagen behandelt wer
den, wobei sich eine Anlage mit 
einer Kapazität von rd. 170 tla im 
Versuchs betrieb befindet. Insge
samt beträgt die Behandlungskapa- · 
zität mindestens 10.000 t/a. 

Altkraftfahrzeuge werden über
wiegend von KFZ-Reparturwerk
stätten, KFZ-Händlern sowie Alt
auto- und Altmetallverwertern 
übernommen. Für die Entfrach

tung und Demontage stehen somit 
insgesamt mehrere hundert Betrie
be zur Verfügung. Weiters stehen 
entsprechende Einrichtungen bei 
den sechs ·Shredderbetrieben zur 

Verfügung. 
Elektrische und elektronische 

Altgeräte, z.B . ausgediente Bild
schirme, Computer, Fetnsehgeräte, 
Radiogeräte, Leiterplatten, können 
in 13 Demontageanlagen aufgear
beitet werden. Dabei handelt es 
sich vorwiegend um Anlagen, in 
denen die Altgeräte manuell mit 
Hilfe von Kleinwerkzeugen sowie 
Trennanlagen in einzelne verwert
bare Fraktionen zerlegt werden. 
Zwei Anlagen befinden sich im 
Versuchsbetrieb. Insgesamt kann 
die Behandlungskapazität derzeit 
mit rd. 18.200 tla angegeben wer
den. 

In Timelkam (OÖ) befindet 
sich eine Anlage zur Demontage 
von Elektronikaltgeräten mit einer 
Kapazität von 250 tla im Geneh
migungsverfahren. 

Für die Aufarbeitung von Blei
akkumulatoren (Arnoldstein, Ktn), 
Akkusäuren (Arnoldstein, Ktn), 
zink- und bleihaitigen Stäuben, 
Aschen und Schlämmen (Arnold
stein, Ktn), metallsalzhaltigen 
Konzentraten und Lösemitteln 
(Brückl, Ktn), nickelhalcigen Kata
lysatoren (Treibach-Althofen, Ktn) , 
Filmen (Hof bei Salzburg, Sbg), 
Werkstätten abfällen (Kilb, NO), 
Amalgamschlamm (Rum, Tirol 
sowie Wien) und Edelmetallabfäl
len (Wien) stehen jeweils weitere 
Behandlungsanlagen zur Verfü-

35 

III-187-BR/98 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)36 von 121

www.parlament.gv.at



~ 
r:r =.: 

I 
""" :-:" 

f n ' 
~ 

~ 
ä. 

CI! { C 

Z 

1:11 
~ 
::I 

", W 
CII ~ 

> 
~ 
=-= 

CI! ~ 
~ ~ ,.. ~ 

n 
r- .-

0 r- '" 
~ ~ 
.... t :111 

-t '-' 

CII 

n 

:z: 

> 
~ 

-t 

CII 

." 

r-

> 
z 

l:lS II\NDSI\UI NI\HMI EINLEITUNG 
W 
0-

Spezielle Verwertungs-'und Behandlungsanlagen 

e Altautos (Shredderanlagen) 
-.verunreinigte Böden, Wien 3 Anlagen 
~Verunreinigte Böden (mobile Anlagen) , Wien 5 Anlagen 
~Iektronika"geräte, Wien 5 Anlagen 
4.Fette u. Fritieröle 
. Kühlgeräte, Wien 4 Anlagen ' 
Reuchtstoffröhren 
~Fotochemikalien, Wien 3 Anlagen 
+ Farb- lf. Lackschlämme 
. Sonstige (z.B. Bleiakkumulatoren) 

• 
• • •• 

~* 

* 

<0-

W .. • 

III-187-B
R

/98 der B
eilagen - B

ericht - 01 H
auptdokum

ent (gescanntes O
riginal)

37 von 121

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



gung. Eine Anlage zur destillativen 
Aufbereitung von Kühlmitteln in 
Mitterndorf (Stmk) befindet sich 
derzeit im Genehmigungsverfah
ren. 

Die Österreichkarte (Abbildung 
11) gibt einen Überblick über 
Standorte und Betreiber von spezi
ellen Verwertungs- und Behand
lungsanlagen für überwiegend 
gefährliche Abfälle. 

2.4.4 Biotec~sche 
Behandlungsanlagen 

Bundesweit stehen derzeit fol
gende biotechnische Behandlungs-

anlagen in Betrieb: 
• Knapp 500 Anlagen zur 

Behandlung biogener Abfälle 
(aus getrennter Sammlung sowie 
aus anderen Bereichen wie 
Parkabfälle, Friedhofsabfä11e 
und Straßenbegleitgrün) mit 
einer Kapazität von mindestens 

·763.000 da. 
• 9 Anlagen zur mechanisch-bio- · 

logischen Vorbehandlung von 
Restmüll, Klärschlämmen u.a. 
mit einer Kapazität von minde
stens 303.000 da ("Restmüll
kompostierungsanlagen "). 

Die Verteilung der Anlagen zur 
Behandlung getrennt gesammelter 
biogener Abfälle bzw. zur mecha
nisch-biologischen Vorbehandlung 
von Restmüll in den Bundeslän
dern und ihre Kapazitäten sind in 
den Tabellen 17 und 18 zusam-

. mengefaßt. 

2.4.5 Sortieranlagen 6ir 
getrennt erfaßte 
Altstoffe 

In Österreich sind derzeit 98 
Sortieranlagen in Betrieb, die 1996 
emen Durchsatz von rund 
650.000 da aufwiesen. 

Tabelle 17: Biotechnische Anlagen fiir vornehmlich getrennt gesammelte biogene Ab6i.lle . 

Bundesland Anlagen Mindestkapazitäten 
in Betrieb 

Burgenland 7 
Kärnten 19 
Niederösterreich 78 
Oberösterreich 235 
Salzburg 4 
Steiermark 83 
Tirol . 57 
Vorarlberg 2 
Wien 4 
Österreich 489 

. ... .... Einige Anlagen haben Ic.inc Kapuitii,en genannt. 

Tabelle 18: Mechanisch-biologische Vorbehandlungsanlagen fiir Restmüll, 
Klärschlämme u.a. 

Bundesland 

Burgenland 
Kärnten 
Niederösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol 
Vorarlberg 
Wien 
Österreich 
. ........ Kapuitiitm gemiB dcn.eitiut BehandJuns 
•• " ... .. , in Kirchdorf !kneit nur mechanische Trennung 

B U N DE S A B F ALL B E R ICH T 

Anlagen 
in Betrieb 

1 

1 
2 (3) ** 

2 
3 

9 

1 998 

in tla * 
14.000 
12.000 

192.000 
149.000 
23.000 
62.000 
71.000 
23.000 

217.000 
763.000 

Kapazitäten 
in da * 
40.000 

20.000 
33.000 

180.000 
30.000 

303.000 
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In diesen Anlagen wurden 
getrennt erfaßte Altstoffe aus 
Haushalten und ähnlichen Ein
richtungen sowie aus Gewerbe und 
Industrie sortiert: 

• 35 Anlagen für Papier, Pappe 
und Kartonagen mit einem 
Durchsatz von 200.000 bis 
250.000 tla 

• 3 Anlagen für Glas mit einem 
Durchsatz von rd. 160.000 tla 

• 14 Anlagen für Metalle mit 
emem Durchsatz von rd. 
130.000t/a 

• 43 Anlagen für Kunststoffe und 
Verbundstoffe mit emem 
Durchsatz von rund 85.000 tla 

• 2 Anlagen für Holz m!t einem 
Durchsatz von rund 6.000 tla 

• 1 Anlage für Textilien mit 
emem Durchsatz von rd. 
18.000 t/a. 

2.4.6 Anlagen zur stoffii
ehen Verwertung 
getrennt erfaßter 

. Altstoffe 
Zur stofflichen Verwertung von . 

getrennt erfaßten Altstoffen aus 
. Haushalten und ähnlichen Ein

richtungen sowie aus Gewerbe und 
Industrie stehen bundesweit 63 
Anlagen mit einer Kapazität von 
rund 1,9 Mio da zur Verfügung: 

• 18 Anlagen für Papier, Pappe 
und Kartonagen mit einem 

Tabelle 19: Deponien 

Bundesland 

Burgenland 
Kärnten 
Niederösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol 
Vorarlberg 
Wien 
Österreich (gerundet) 

Durchsatz von derzeit rund 
1.540.000 tla 

• 3 Anlagen für Glas mit einem 
DurchsatZ bis zu rd. 160.000 tla 

• 10 Anlagen für Metalle mit 
einem Durchsatz bis zu ~d. 

130.000 tla 

• 29 Anlagen für Kunststoffe und 
Verbundstoffe mit emem 
Durchsatz von rd. 70.000 tla 

• 2 Anlagen für Holz mit einem 
Durchsatz von rd. 6.000 tla 

• 1 Anlage für Textilien mit einem 
Durchsatz von rd. 2.000 t/a. 

2.4.7 Zwisehenlager für 
Reststoffe aus der 
Sortierung 

An drei Standorten (Krems, 
Zwentendorf und Wien) werden 
Reststoffe aus der Sortierung von 
Verpackungsmater'ialien (ARGEV
Material) , die einer energetischen 
Nutzung zugeführt ~erden sollen, 
zwischengelagert: Die Lagerkapa
zität beträgt rd. 110.000 t . 

1994 wurden 42.357t an 
Kunststoff- und Materialverbund
Verpackungen für die spätere Ver
wertung auf Zwischenlager gelegt, 
1995 noch 25.913t. 1996 erfolgte 
kein Lageraufbau mehr, es wurden 
20.460 t von bestehenden Lagern 
abgebaut und an Verwerter überge
ben. 

AullageninBe~eb 

1996 
2 

5 
15 
10 
1 

16 

7 
4 
1 

61 

2.4.8 Baurestmassenauf-
bereitungsanlagen, 
Bausehutt- und 
Erdaushubdeponien 

Bundesweit stehen 160 Anla
gen zur Aufbereitung von Baurest
rnassen ~ur Verfügung. Dies sind 
vor al.1em Anlagen für Asphalt
und Betonaufbruchmaterialien 
und mineralischen Bauschutt. Die , 
installierten Kapazitäten betragen 
über 5 Mio t/a. Nach Analyse des 
Österreichischen Baustoff Recyc
ling Verbandes (ÖBRV) wurden 
von semen Mitgliedsbetrieben 
1995 rd. 2,6 Mio t und 1997 rd. 
3,1 Mio t Baurestrnassen aufberei
tet (1997: 0,9 Mio t Beton, 1,1 
Mio t Asphalt, 0,9 Mio t minerali
scher . Bauschutt und 0,15 Mio t 
Baustellenabfälle). Unter dem 
Aspekt, daß der ÖBRV etwa 85 % 
der österreichischen Recycling
Wirtschaft im Baubereich abdeckt, 
ist hochgerechnet mit rd. 3,7Mio t 
aufbereiteter Restrnassen für das 
Jahr 1997 zu rechnen. 

Weiters werden rd. 400 Depo
nien vornehmlich zur Ablagerung 
von Bauschutt und Erdaushub 
betrieben, die insgesamt über ein 
genehmigtes Verfüllvolumen von 
über 34 Mio m3 verfügen. 

Freies Deponievolumen 
Ende 1996 (in m3) 

852.000 
1.500.000 
8.428.000 
5.650.000 
2.192.000 
6.567.000 
1.456.000 
1.494.000 
4.300.000 

32.500.000 
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2.4.9 . ·Deponien zur 
Ablagerung von 
Restmüll 

1996 wurden in Österreich 61 
Anlagen betrieben, die ein freies 
Deponievolumen von insgesamt 
rd. 32,5 Mio m3 aufwiesen. 

In der selben Größenordnung 
stehen in der Regel bereits geneh
migte aber noch nicht ausgebaute 
Deponiekapazitäten zur Verfü

gung. 
Hauptsächlich werden Rest

müll, Sperrmüll, Bauschutt, ge
mischte betriebliche Abfälle, 
Straßenkehricht, Klärschlamm, 
Rechengut und Reststoffe aus der 
Abfallbehandlung abgelagert. 

Die Verteilung der in Betrieb 
befindlichen Anlagen sowie das 
ermittelte freie Deponievolumen 
ist in Tabelle 19 zusammengefaßt. 

2.5 Gesamtwirt-
schaftliche Kosten 
der Abfallwirtschaft 

Die Ziele der österreichischen 
Abfallwirtschaft können durch ver
schiedene Maßnahmen erreicht 
werden. Jede Maßnahme führt 
einerseits zu veränderten Güter
und Stoffflüssen und andererseits 
zu einer Veränderung der betriebs
wirtschaftlichen Kosten. Bei der 
Auswahl einer bestimmten Maß
nahme ist nicht nur auf deren 
möglichst hohe ökologische Effizi
enz, sondern auch auf deren volks
wirtschaftliche Sinnhaftigkeit zu 
achten. 

Zur Bestimmung der "gesamt-
. kostenoptimalen " Verwertungs
und Entsorgungsstruktur und der 
Beurteilung der diesbezüglich 
gesetzten Anreize sind umfangrei
che Kenntnisse über betriebswirt
schafdiche Kosten der Anlagen, 
Sammellogistik, Sortierung etc. 
sowie über intangible Kosten, die 
sich auf grund externer Effekte (zR 
Auswirkungen von Emissionen auf 
die Umwelt, Raumverbrauch, Res
sourcenverbrauch) ergeben, not-

wendig. Mithilfe dieser Informatio
nen kann beurteilt werden, ob die 

vermeintlich "kostengünsiigen" 
Verwertungs- und Entsorgungswe
ge auch noch vorteilhaft sind, wenn 
Umwelteffekte berücksichtigt wer
den. 

Zur ökologischen und volks- . 
wirtSchaftlichen Bewertung bedarf 
es folgender Grundlagen: 

• Betrachtung eines definierten 
Systems 

• Kenntnisse über die Abfall
mengen und Anlagen zur Ab
fallbehandlung (Güterbilanz der . 
AbfallwirtSchaft) 

• Kenntnisse über die stofflichen 
Auswirkungen der Abfallbe
handlung (Stoffbilanz bzw. 
Stoffbuchhaltung) 

• Kenntnisse über die betriebs
wirtSchaftlichen Grundlagen der 
Abfallwirtschaft (Investitions
kosten, Betriebskosten, Ge
winne; also Ergebnisse des be
trieblichen Rechnungswesens) 

• Volkswirtschaftliche Bewer-
tungsmethodik 

Der Stand des Wissens bezüg
lich der angeführten Punkte ist 
unterschiedlich. Die Übersicht 
über Abfallmengen und Behand
lungsanlagen ist bereits in guter 
Qualität vorhanden (z.B. Anlagen
daten) . Auch eine systemische 
Betrachtungsweise setzt ·sich immer 
mehr durch. Zur automatisierten 
Verknüpfung dieser Daten liegen 
teilweise Ansätze vor (z.B. gefährli
che Abfälle). 

Weiters wurden zahlreiche · 
Stoffflußanalysen für Teile der 
Abfallwirtschaft erstellt, die aller
dings noch kein vollständiges Bild 
ermöglichen. Eine routinemäßige 
und periodische Erfassung ausge
wählter Stoffdaten (Stoffbuchhal
tung) befindet sich erst in der Ent
wicklungsphase (vgl. Kapitel 3.2.5) . 

Die betriebswirtschaftlichen 
Grundlagen der Abfallwirtschaft 

B UND E S A B F ALL B E R ICH T 1 998 

wurden bis dato erst unvollständig 
erhoben und zusammengestellt. 
Da jedoch legistische Vorgaben 
und darauf aufbauende Maßnah
men die betriebswirtschaftlichen 
Gegebenheiten der Abfullwirtschaft 
wesentlich beeinflussen, sollten 
möglichst verläßliche und standar
disierte Daten vorliegen. Die 
Kenntnis der relevanten betriebs
wirtschaftlichen Daten ist Voraus
setzung für die Abschätzung von 
Veränderungen, die durch 
bestimmte Maßnahmen induziert 
werden. 

Ende 1996 wurde mit einer 
vom Bundesministerium für . 

Umwelt, Juge?d und Familie 
beauftragten Studie damit begon
nen, ein Modell zu erstellen, mit 
dessen Hilfe die gesamtwirtschaftli
chen Kosten der Bewirtschaftung 
von Abfällen aus Haushalten und 
ähnlichen Eintichtungen errechnet 

. werden können. Dabei wurden die 

Auswirkungen unterschiedlicher 
Maßnahmenkombinationen auf 

• stoffliche Größen (Emissionen, 
Primärrohstoffe, zu deponieren
der Restmüll), 

• Energieeinsätze, 
• betriebswirtschaftliche Kosten

und Nutzengrößen und 

• volkswirtschaftliche Kosten
und NutzengrÖßen 

untersucht. 

Folgende Subsysteme werden 
dabei betrachtet: 

• Sammlung (unter Verwendung 
des Ortsverzeichnisses des 
ÖSTAT, in dem das österreichi
sche Bundesgebiet in fast 
40.000 kleinste Einheiten 
untergliedert ist, wird auf lokale 
Gegebenheiten eingegangen), 

• Sortierung, 
• Verwertung, 
• Restmüllbehandlung (Ver-

brennung, Verrottung, mechan
isch-biologische Verfahren) und 

• Deponierung. 
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Der Schwerpunkt der Arbeiten 
liegt im Bereich der ' Datenerhe

bung und Modellbildung. Ver
schiedene Szenarien können 
betrachtet, verkfiüpft und ausge
wertet werden. Die unterschiedli
chen Systemzustände der Abfall
wirtschaft werden mittels der 
Kosten~Nutzen-Analyse (KNA) 
bewertet. 

Die wesentlichen Schritte dieses 
methodischen Ansatzes im einzel
nen sind: 
• Systemidentifikation: Alle zu 

berücksichtigenden Anlagen
arten (Prozesse) werden genau 
definiert. Im Falle der stoffli
chen Verwert~..mg wird der 
Prozeß bis zum vergleichbaren . 

substituierten Primärprodukt 
betrachtet. Alle möglichen 
Abfallströme werden identifi
ziert (Güterflüsse) und 10 

Stoffgruppen untergliedert. 
• Für jeden einzelnen Prozeß wird 

die Güterbilanz erstellt. Dabei 
werden Sortierfraktionen und 
Sortierabfälle wieder nach Stoff
gruppen unterteilt. Betrachtet 
werden Anlagen mit unter
schiedlichen Kapazitäten, die 
technisch und wirtschaftlich 
dem derzeitigen Stand entspre
chen. Für alle Prozesse, über 45 

Anlagen und mehrere Sammel
module, werden Energie
verbrau~h bzw. -gewinn, ausge
wählte Emissionen und betriebs
wirtschaftliche Kosten erhoben. 
Auch substituierte Energie und 
Emissionen werden ermittelt. 

• Als Referenzszenarium (oder 
Planungsnullfall) wurde der 
heutige Grad der Altstoff
verwertung sowie eine vollstän
digen Verbrennung aller Rest
und Sortierabfälle angesetzt. 
Dafür werden alle oben 
beschriebenen Größen festge
halten und aufsummiert. 

• Weitere Szenarien werden be
trachtet. Die quantitative Ver
änderung von stofflichen 
Größen und Energieeinsätzen 
durch verschiedene Maß-
nahmen gegenüber dem 

"Planungsnullfall" oder "Re
ferenzszenarium" in den Teil
prozessen Sammlung, Sort
ierung, Verwertung, Restmüll
behandlung und Deponierung 
wird abgebildet. 

• Die "internen" Maßnahmen
effekte, im wesentlichen die 
Veränderung der betriebswirt
schaftlichen Kosten und die 

. Ersparnis von nicht notwendiger 
Primärproduktion und Energie-

verbrauch, werden von den 

"externen" Maßnahmeneffek
ten, im wesentlichen Ver
änderungen von Emissions
mengen und abzulagernden Ab
fallrnassen, abgegrenzt. 

• Die so ermittelten Größen wer
den, wenn erforderlich, 
monetär bewertet. Die Kosten
und Nutzenkomponenten wer
den diskontiert und aggregiert. 

• Schließlich erfolgt die 
Berechnung der Wirtschaftlich
keit der untersuchten Szenarien 
aus volkswirtschaftlicher Sicht, 
ausgedrückt als volkswirtschaft
licher Kosten-Nutzen-Saldo. 

Zukünftig . können weitere 
Erkenntnisse über Einzelprozesse 
in das Modell eingearbeitet und 
das System ausgebaut werden. 

Dieses Modell soll es ermögli
chen, die betriebswirtschaftlichen 
Auswirkungen und die volkswirt
schaftliche Sinnhaftigkeit abfall
wirtschaftlicher Maßnahmen auf
grund bestehender und geplanter 
Regelungen abschätzen zu können, 
um damit zu einem effizienten 
Einsatz der vorhandenen Mittel 
beizutragen . 
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3~ VORGABEN Z'URVER
MElDUNG, VERWERT
UNG UND BEHANDLUNG 

3.1 Überblick 

3.1.1 Abfallvermeidung 
und 
Abfallverwertung 

Unter Abfallvermeidung wer
den Maßnahmen verstanden, die 
ein Entstehen von Abfällen beim 
Abfallerzeuger verhindern bzw. 
einschränken. 

Die Verwertung umfaßt dage
gen jene Maßnahmen, bei denen 
die stofflichen Eigenschaften oder 
der Energieinhalt eines bereits ent
standenen Abfalls "unter bestimm
ten Rahmenbedingungen genutzt 
werden. Die Einhaltung dieser 
Rahmenbedingungen ist entschei
dend für die Beurteilung, ob eine 
derartige Maßnahme eine Verwer
tung oder eine sonstige Behand
lung darstellt. Sowohl Abfallver
meidung als auch Abfallverwertung 
sollen zu einer Ressourcenscho
nung und Verringerung der zu be
handeinden Abfallmengen führen. 
Daraus ergIbt sich die Abfallverrin
gerung als Summe von Vermei
dung und Verwertung. 

Abfal1verringerung = 
Vermeidung + Verwertung 

Dies steht im Einklang mit 
dem Verständnis der OECD von 
"Was te Minimisation" entspre
chend folgender Punkte: 
• Vollständiges oder teilweises 

Vermeiden des Abfallanfalls 
(quantitative Vermeidung), 

• Verbesserung der Qualität ent
stehender Abfälle, zB durch 

Verursachung weniger gefährli
cher Abfälle (qualitative Ver
meidung), 

• Wiederverwendung, Recycling 
und andere Verwertungsmaß
nahmen (Verwertung). 

In Tabelle 20 werden die Mas
sen anteile und Verringerungspo
tentiale ausgesuchter Abfälle darge
stellt. Soweit Verwertungsquoten 
bekannt sind, werden diese angege
ben. Potentiale zur Abfallverringe
rung werden getrennt nach Ver
meidung und Verwertung für alle 
Abfallstoffe als Schätzwerte angege
ben. Bei den einzelnen Abfallstof
fen treten wegen verschieden 
detaillierter Informationsgehalte 
unterschiedliche Bandbreiten der 
Schätzgenauigkeit auf; dies ist aus 
der Höhe der Differenz zwischen 
angegebenem Minimal- und Maxi
malwert abzulesen. Für diese 
Angaben wurde noch keine volks
wirtschaftliche Beurteilung durch
geführt. 

Aus den Untersuchungen über 
die Vermeidungs- und Verwer
tungspotentiale von Abfällen geht 
hervor, daß in entscheidenden 
Bereichen bereits ein hohes Maß 
an Abfallverwertung gegeben ist: 

• bei mineralischen Primärab
fallen, die das höchste Massen
potential aller Abfalle aufwei
sen; 

• bei Metallabfallen und Abfällen 
mit hohem Metallanteil (z.B. 
Altautos); 

• bei Altölen; 
• im Bereich gefährlicher Abfälle 
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bei Batterien und leuchtstoff
röhren. 

Zukünftige Verringerungspo
tentiale wurden an Abfällen unter
sucht, deren Massenpotentiale ins
gesamt 85 % des Gesamtmassen
potentials aller Abfälle ausmachen. 
Darunter befinden sich auch 
gefährliche Abfälle mit einem 
Anteil von insgesamt 92 % an der 
Masse aller gefährlichen Abfälle. 
Im Bereich der Verwertung ist eine 
Massenreduktion langfristig nur 
bei Maßnahmen gegeben, die eine 
stoffliche Rückfuhrung in den Pro
duktionskreislauf ermöglichen und 
damit den Einsatz von Primärroh
stoffen reduzieren, womit gleich~ 
zeitig in der Regel ein hoher Ver
meidungseffekt bei der Gewin
nung von Primärrohstoffen erziel
bar ist. 

Substitutionstechnologien ver
lagern zum Teil die Entstehung 
von Abfällen in andere Bereiche. 
Welche quantitativen Veränderun
gen damit eintreten, läßt sich nur 
schwer vorhersagen. Meistens zie-

. len Substitutionen auf qualitative 
Verbesserungen ab (Reduktion 
gefährlicher Inhaltsstoffe) und sol
len unabhängig von der Massen
problematik im Sinne der Ziele 
und Grundsätze des AWG in 
jedem Fall umgesetzt werden. 
Daher wird davon Abstand 
genommen, als Untersuchungser
gebnis zur Vermeidung und Ver
wertung von Abfallen ein zu ver
ringerndes M~ssenpotential als 
Summe über alle untersuchten 
Abfallstoffe anzugeben. 
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Tabelle 20: Massenanteile und Verringerungspotentiale im Überblick 

Anteile in Prozent Verringerungspotentialein 
BAWP1998 Prozent 

davon 

lid. Schlüssel-
Massen- gefähr-

Nr. nummer Abfa/R)ezeichnungen potentiale in licher Verringerungspotentiale 
Tonnen Abfall in an der 

(gemäß Tonnen an der Gesamt- bezogen auf das jeweilige 
ÖNORM Gesamt- masse Massenpotet1tial 

5210011990) masse gel. 
Abfälle Vermeidung Verwertung 

Min Max Min Max 
l~~ I rette Z.I:i. rntlerOle ;j/.UUU M .UUU ,00 4,tll:I U U !lU tJ) 

2 14 Häute und Lederabfälle 127.225 0 ;27 ,00 0 10 0 50 

3 17 Holzabfälle ohne Holzverpackungen 3.345.472 3.072 7;20 ,41 0 10 80 90 

46 4 
31205,31211 , 

Abfälle aus der Aluminiumerzeugung 32.000 31.000 ,07 4,09 10 :xl 70 90 31217 

31202,31215, 
31217-31221 , 

5 31401 ,31425, Abfälle aus der Eisen- und 5tahlerzeugung 2.321 .300 0 4,99 ,00 0 5 90 100 
31426,31614, 

31615 

6 31 ,35,54,55 
Gießereiabfälle (Massenangabegemäß 

110.707 3292 ,28 1;22 5 10 60 70 Branchenkonzept) 

7 31:xll Rugaschen und -stäube aus Feuerungsanlagen 5:x>.000 0 1,14 ,00 0 0 50 100 
8 31300 Schlacken und Aschen ausAbfalivertJrennungsanlagen 145.000 145.000 ,31 19,15 0 0 0 20 

9 31:x>9 Rugaschen und -stäubeausAbfallvertJrennungsanlagen 26.000 26.000 ,06 3,43 0 0 0 20 

Feste salzhaJtige Rückstände aus der 
10 31314 Rauchgasreinigungvon Feuerungsanlagenrur 35.000 35.000 ,08 4,62 0 0 50 100 

konventionelle Brennstoffe (ohne Rea-Gipse) 
11 31315 Rea-Gipse 75.000 0 ,16 ,00 0 0 50 100 

12 31316 Schlacken und Aschen aus Abfallpyrolyseanlagen 15.000 15.000 ,03 1,98 0 0 0 20 

31409-31413, 
13 31427,31437. Bodenaushub,Baures1massen,Baustellenabfälle 26.409.500 6.500 56,81 ,86 5 10 85 90 

31441 ,91206 

14 31423 ÖlverunreinigteBöden 50.000 50.000 ,lI 6,60 50 70 80 90 
15 35103 Altautos 165.000 55.000 ,35 7,28 10 20 80 90 
16 Elektro- und Elektronika~geräte (EAG) 80.000 20.000 ,00 ,00 10 :xl 40 70 

17 
35322 -35325, 

Batterien 17.075 17.ü75 ,04 2,28 5 10 90 95 
35335,35336 

18 35326 Quecksilber, quecksilberhaltige Rückstände, 1.200 1.200 ,00 ,16 0 0 80 90 
Ouecksilber-Dampflampen, Leuchtstoffröhren 

19 511 Galvanikschlämme 15.000 15.000 ,03 1,98 , 
20 515 Salzabfälle 35.4:x> 4.331 ,08 ,57 0 0 75 80 
21 52102 Säuren und Säuregemische 4.700 4.700 ,01 ,62 10 15 40 70 

22 52404 LaugenundLaugengemische 4.500 4.500 ,01 ,59 0 0 10 40 

23 52707,52715, FotografischeBadabfälle 5210 5210 ,01 ,69 5 10 50 80 
52723 

24 531 Pflanzenbehandl~nd 
570 570 ,00 ,08 10 :xl 0 0 

Schädlingsbekämpfungsmitteln 
25 54102 A~öle 45.000 45.000 ,10 5,94 :xl 50 100 100 
26 54402 Bohr-und Schleifölemulsionen 16.000 16.000 ,03 2,11 0 10 50 70 

27 54408 Sonstige ÖI-Wassergemische 25.000 25.000 ,05 3,:xl 10 50 :xl 60 
28 54702 Olabscheiderinhalte(Benzinabscheiderinhalte) :xl.000 :xl.000 ,06 3,96 10 20 :xl 60 
29 54703 Scl1lammausO~rennanlagen 1.000 . 1.000 ,00 ,13 0 10 20 60 
:xl 54710 Schleifschlamm, ölhaltig 3.500 3.500 ,01 ,46 0 10 :xl 60 

31 54926-54930 Olhaltige Werkstätten-, Industrie-und Tankstellenabfälle 24.200 24.200 ,05 3;20 0 10 50 70 

32 
552ohne 

Abfällevon halogenha~igen organischen Lösemitteln 2.293 2.293 ,00 ,:xl 5 10 40 "50 
55205 

33 55205 FCKW-hältige Kälte-, Treib- und Lösemittel (Kühlgeräte) 7.100 7.100 ,02 ,94 0 0 70 90 
34 553 Abfälle von halogenfreien organischen Lösemitteln 11 .124 11.124 ,02 1,47 10 20 50 80 
35 55 Abfälle von Falb- und Anstrichmitteln 32.020 16.520 ,07 2,18 20 40 10 20 

36 57 Kunststoff-und Gummiabfälle 654274 6.146 1,41 ,81 5 10 60 90 
37 58 Textilabfälle 40.897 412 ,02 ,05 10 :xl 60 80 
38 593 Laborabfälle und Chemikalienreste 2.500 2.500 ,01 ,33 0 5 10 :xl 
39 59803,59804 Druckgaspackungen 400 400 ,00 ,05 5 15 10 :xl 

40 59901 Polychlorierte Biphenyle, Terphenyle (PCS, PCT), 15 15 ,00 ,00 50 100 0 0 
Trafoöle 

91101 ,91104, 
41 914, A~-und Abfälle aus Hausha~en und ähnlichen Einrichtungen 2.775.000 24.000 5,97 3,17 0 0 50 60 

Problemstoffe 

42 94 Abfälle aus der Wasseraufbereitung, 2296.596 600 4,94 ,08 0 10 60 80 
AbwassertJehandlungundderGewässemutzung 
Summen 39.554.808 695.260 85,07 89,97 

B. seit I. M~rz 1998 nicht gef4hr1icher Abfall 
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3.1.2 Abf.illbehandlung 
Zur Sicherstellung einer geord

neten Abfallwirtschaft mit einem 
möglichst hohem Grad an Entsor
gungsautarkie sind ausreichende 
Behandlungskapazitäten für die im 
Entsorgungsraum "Österreich" 
anfallenden Abfälle erforderlich. 

Analysen über notwendige und 
vorhandene Behandlungskapazitä
ten zeigen, daß mit Ausnahme von 
thermischen Behandlungskapazitä
ten kein dringender Bedarf an 
zusätzlichen Abfallbehandlungsan
lagen gegeben ist. Trotzdem kön
nen vereinzelt regionale Behand
lungsengpässe nicht ausgeschlossen 
werden. 

Zusätzlich zu den vorhandenen 
Verbrennungsanlagen wären zur 
Erzielung einer Vorbehandlung ge
mäß Deponieverordnung (Unter
schreitung von 5 Masse-% TOC) 
Kapazitäten 1m Ausmaß von 
rd. 2,85 Mio t zu schaffen: 

• rd. 40.000 t für gefährliche 
Abfälle 

• bis zu 0,8 Mio t für Abfälle aus 
Haushalten und ähnlichen 
Eintichtungen 

• rd. ·2,0 Mio t für andere nicht 
gefahrliehe Abfälle 

3.2 Grundlagen zur 
Vermeidung und 
Verwertung 

3.2.1 Vermeidung 
Quantitative Abfallvermeidung 

bedeutet den teilweisen oder gänz
lithen Verzicht auf Stoffe oder Ver
fahren, die zu Abf.illen führen. 

Der qualitative Aspekt bezieht 
sich auf Toxizität und Gefähr
dungspotential von Abfällen. 
Unter qualitativer Abfallvermei
dung ist d~e Substitution von 
umweltgefährdenden Stoffen 
durch umweltverträglichere zu ver
stehen. 

Bei der Abfallvermeidung kann 
zwischen produkt- und anlagenbe
zogenen Maßnahmen unterschie-

Abbildung 12: 
Anteil ver
schiedener 
Abfallarten an 
zusätzlich not
wendigen 
thermischen 
Behandlungs
kapazitäten 

Baustelenabfäle 
18% 

Sonstige nicht 
gefährliche Abfälle 
13% 

und ndusttie 

5% 

den werden. Eine weitere Unter
scheidung betrifft die Bereiche 
Produzenten/ HändlerlKonsumen-
ten. 

Grundsätzlich ist durch pro
duktbezogene Maßnahmen eine 
qualitative Abfallvermeidung in 
Form einer Reduktion von Schad
stoffrachten als auch eine quantita
tive Abfallverringerung erreichbar. 
Diese kann durch ordnungspoliti
sche Maßnahmen insbesondere auf 
Basis des Chemikalienrechtes ver
stärkt werden. 

In Umsetzung des Vorsorge
und Verursacherprinzipes sollen 
die Verwertungs- und Entsor
gungskosten eines Produktes im 
Sinne der Internalisierung der 
externen Kosten als Teil des Pro
duktpreises verrechnet werden. 
Dem Verursacherprinzip soll auch 
durch die Produktverantwortlich
keit des Herstellers bzw. des Ver
treibers von Waren auch nach 
deren bestimmungsgemäßer Ver
wendung Rechnung getragen wer
den. 

Unter . produktbezogener Ab
·fallvermeidung sind vor allem sol
che Maßnahmen zu verstehen, 
• die eine Mehrfachverwendung 

des Produktes zulassen, 
• die die Lebensdauer eIßes 
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fblzabfälle 

5% 
Abfäle aus Haushalten 
und ähnlichen 

Wasseraufbereaung, 
AtJw asserbehandtung 
und der 
Gew ässernutzung 

29% 

Produktes erhöhen oder 

• die die Gestaltung des Produk
tes derart verändern, daß der 
Produktionsabfall, die Abfall
masse nach Gebrauch des Pro
duktes und das Schadstoff
potential verringert werden. 

Anlagenbezogene Abfallvermei
dung umfaßt jene Maßnahmen, 
die das Produktionsverfahren bzw. 
die Anlagentechnik dermaßen 
ändern, daß bei der Herstellung 
von Produkten Abfälle verringert 
werden, z.B. interne Kreislauf
führung von ProduktionshiIfsmit
tein und Produktionsabfällen. 

Als weitere Abfallvermeidungs
maßnahmen sind die Wiederver
wendung und die Weiterverwen
dung zu verstehen. 

• Die "Wiederverwendung" einer 
Sache ist der neuerliche 
bestimmungsgemäße Einsatz 
(z.B. Mehrwegflasche). 

• Eine "Weiterverwendung" ist 
gegeben, wenn eine Sache zwar 
nicht bestimmungsgemäß, 
jedoch zulässig verwendet wird. 

Der im Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie ein
gerichtete Wissenschaftliche Rat 
für Abfallwirtschaft und Alcla-
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stensanierung, ein interuniversitä
res Expertengremium, beschäftigte 
sich im Rahmen einer Klausurta

gung im Jahr 1997 mit den "Gren
zen der Vermeidung von Abfällen". 
Dabei konnten folgende allgemei
ne Schlußfolgerungen gezogen 
werden: 

• Die bisher beobachtbare 
Koppelung des Bruttoinlands
produktes mit der Abfallmenge 
besteht weiterhin, aber die 
Steigerung der Korrelations
kurve nimmt leicht ab, dh. die 
Abfallmenge nimmt heute im 

-Verhältnis zum BIP wemger 
stark zu. 

• Die derzeitige Aufgabe der 
Volkswirtschaft ist quantitatives 
Wachstum, daraus ergeben sich 
zwangsweIse größere Güter
flüsse. Der Übergang zu einem 
qualitativen Wachstum könnte 
die Güterflüsse und damit die 
Entstehung von Abfällen ent
scheidend verringern. 

• Voraussetzung für diesen Über
gang sind Regelungen für den 
Markt wie auch .für Verhaltens
weisen. Dabei ist zu berücksich
tigen, daß Regelungen über 
Gesetze und über den Markt 
relativ schnell wirken, solche 
über Werrvorstellungen und 
grundlegende Änderungen 1m 
Konsumentenverhalten aber 
lange Zeiträume benötigen. 

• Die Grenzen der Abfallver
meidung liegen dort, wo Maß
nahmen zu einer Verlagerung 
der Umweltbelastung auf eine 
andere Ebene führen. 

• Maßnahmen, die im Konsens 
(beispielsweise von Arbeit
nehmer und Arbeitgeber) getra
gen werden, sind effizienter 
umsetzbar. 

• Die Initiierung von Maß
nahmen zur Vermeidung erfor
dert m der Regel auf jeder 
Ebene auch finanzielle Mittel. 

Ergebnisse fiir den Bereich 
Produktion/Handel: 

• Vermeidung von Abfällen führt 
zu unmittelbarem Nutzen wie 
Imagegewinn und ökonomi
schen Vorteilen 

• Zahlreiche Beispiele dokumen
tieren, daß Vermeidung von 
Abfällen und von Emissionen 
ökonomisch interessant sem 
kann. Jenseits der betriebswirt
schaftlich begründeten Ver
meidung sind normative 
Regelungen zur Schaffung eines 
weiteren Vermeidungs maß
nahmenpotentials notwendig. 
Ein internationaler Gleichklang 
ist erforderlich. 

• Die Verpackungsverordnung 
führte zu einem Innovations
schub im Handel (insbesondere 
1m Bereich der Mehrweg
transportVerpackungen) . 

• Erste Grenzen der Vermeidung 
werden sichtbar (zB. kann bei 
weiter verringertem Material
einsatz die mangelnde Stabilität 
von Transportverpackungen zu 
mehr Abfäll~n durch Transport
schäden bei Waren führen). 

• Bezüglich der Vermeidung von 
Schadstoffen erfolgten bereits 
punktuelle Verbesserungen 
(Chemikaliengesetz) . Sowohl 
bei der Gestaltung von 
Produkten, Produktions- WIe 
auch Distributionsprozessen ist 
allerdings noch ein erhebliches 
Vermeidungspotential ~orhan
den. Dabei sollen Erkenntnisse 
aus den Branchenkonzepten 
vermehrt herangezogen werden. 

• Vermeidung 1m Betrieb ist 
pnmar Aufgabe des 
Managements und daher auch 
auf dieser Ebene anzusiedeln. 

• Je mehr die betrieblichen 
Abfälle vermieden werden, 
desto mehr nimmt die relative 
Bedeutung der _ Produkte als 
zukünftige Emission resp. 
Abfall zu. 

Ergebnisse fiir den Bereich 
Konsumenten: 

• Maßnahmen, die zu einem per
sönlichen Vorteil führen, sind 
wirksamer als allgemeine 
Appelle an die Verantwortung. 

• Die Verpackungsverordnung 
führte zu einer Abnahme der 
Restmüllmenge. 

• Die gesamte Müllmenge ist 
immer noch steigend. 

• Jenseits der Verpackungen ist 
im Haushalt nur mit einer 
Änderung der Werthaltungen 
(Zunahme des Konsums an 
immateriellen Gütern zu Lasten 
des materiellen Konsums) ein 
größeres Vermeidungspotential 
ausschöpfbar. 

• Entwicklungen von Meinungs
machern werden erst dann 
zukunftswirksam, wenn sie von 
15 % der Gesamtbevölkerung 
mitgetragen werden und viele 
gesellschaftliche Gruppierungen 
einschließen. 

• Erfolgreiche Vermeidungsmaß
nahmen müssen leistbar, ver
ständlich, praktikabel und 
attraktiv sein. 

3.2.2 Verwertung 
Im Sinne einer umweltgerech

ten und volkswirtschaftlich sinn
vollen Verwertung von Abfällen 
werden mehrere Verwerrungsarten 
unterschieden. 

• Die stoffliche Verwertung nutzt 
das Material des Abfalls als 
sekundäre Rohstoffquelle. 
Dabei ist zu unterscheiden zwi
schen 

- Verwertung auf gleichwerti-
_ -gern Niveau (= Recycling im 

engeren Sinne), also die 
Herstellung von gleichwerti
gen Materialien. 
Anwendungsbeispiel: Altglas, 
Eisenschrott, Aluminium. 

- Verwertungskaskade (=Down
cycling); darunter wird eine 
Umwandlung zu Materialien 
minderer Qualität verstanden. 
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• Die energetische (thermische) 
Verwertung nutzt den hohen 
Energieinhalt von Abfällen 
(unter Einhaltung bestimmter 
Rahmenbedingungen) . 

• Mischformen aus stofflicher 
und energetischer Verwertung 
sind möglich. 

Eine ökologisch und ökono
misch sinnvolle Verwertung findet 
erfahrungsgemäß do~t ihre Gren
zen, wo der Aufwand für Samm
lung, Reinigung und Aufbereitung 
von Abfällen ein höheres Ausmaß 
an Emissionen oder anderen 
Umweltbelastungen nach sich 
zieht, als das beim Einsatz von 
Primärmaterialien der Fall wäre. 
Daher ist es besonders wichtig, bei 
Sachgütern und Anlagen aller Art 
verstärkt auf Langlebigkeit und 
Reparaturfreundlichkeit zu setzen 
und in der Produktion nachwach
sende Rohstoffe soweit wie mög
lich zu bevorzugen. Dies gilt nicht 
nur für den stofflichen sondern 
auch für den energetischen Roh
stoffeinsatz. Besonders der thermi
schen Verwertung von organischen 
Abfällen aus nachwachsenden 
Rohstoffen (insbesondere Holz) 
wird zukünftig eine besondere 
Bedeutung beizumessen sein. 

Für eine weitere Intensivierung 
der Bewirtschaftung von verwert
baren Abfällen ist die aktive Unter
stützung der Betriebe nötig. Aus 
diesem Grund startete das Bundes
ministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie 1996 mit dem Land 
Steiermark, der Ökologischen 
Betriebsberatung Steiermark und 
dem Wirtschaftsförderungsinstitut 
ein Pilotprojekt für ein Recycling
netzwerk in der Obersteiermark. 
Dabei wurde von der Universität 
Graz bei über 30 Produktionsun
ternehmen eine eingehende Be
triebsberatung durchgeführt, mit 
dem Ziel, Verwertungspotentiale 
und -wege ausfindig zu machen 
und damit einen funktionierenden 

Sekundärstoff-Recyclingmarkt zu 
etablieren. Es wurden die techni
schen, rechtlichen, aber auch kom
munikationstechnischen bzw. psy
chologischen Probleme eines derar
tigen Infonetzes beleuchtet und 
Hilfestellungen für die Betriebe 
gegeben. 

Wirksame Recyclingbörsen 
benötigen eine ausreichende Ver
mittlung der Informationen über 

" Angebote, sonst bleiben sie weitge
hend ungenutzt. Das eigentliche 
Problem ist offensichtl,ich nicht ein 
Mangel an geeigneten Verwer
tungsmöglichkeiten, sondern die 
nicht vorhandene Vermittlungs
und Beratungstätigkeit, das Über
WInden von Kommunikations
schwellen (zB. auch aufgrund 
möglicher Betriebsgeheimnisse). 
Abhilfe wäre in der Einrichtung 
regionaler bzw. abfallspezifischer 
"Verwertungsagenturen" zu sehen. 
Aus diesen Gründen wurde vorerst 
für den Baubereicli eine sogenann
te "Recycling Börse Bau" beim 
Österr. Baustoff Recycling Verband 
eingerichtet, die ab 1998 die Infor
mationen über Angebot und 
Nachfrage von Baurestmassen und 
Bodenaushub enthält. 

Eine zusätzliche Erleichterung 
für die zwischenbetriebliche Ver
wertung könnte auch durch die 
Festlegung geschaffen werden, daß 
bei einzelnen klar definierten 
Abfallfraktionen (z.B. Altpapier, 
Sägespäne, unbehandeltes Holz, 
best. Fraktionen der Baurestmas
sen, funktionsfähige Altgeräte) die 
Abfalleigenschaft bereits bei Errei
chen spezifischer Qualitätsanforde
rungen endet. Diese Qualitätsan
forderungen dürfen sich allerdings 
nicht nur an Produktanforderun-" 
gen wie Festigkeit, Beständigkeit, 
Korngröße etc. orientieren, son
dern müssen auch die spezifischen 
Eigenheiten der Abfälle, insbeson
dere typische " Schadstoffgehalte 
und wahrscheinliche Kontamina
tionen berücksichtigen. Derartige 
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Regelungen würden für Verwen8er 
von Sekundärstoffen eine eindeuti
ge Erleichterung bedeuten. Zur 
Realisierung wäre die rechtliche 
Voraussetzung zu schaffen, in ver
bindlicher Form spezifische Rege
lungen für unterschiedliche Abfälle 
ermöglichen zu können. 

3.2.3 Strategien 
Die wirkungsvollsten Maßnah

men zur Vermeidung und Verwer
tung von Abfällen werden ange
sichts der in der industriellen und 
gewerblichen Produkti·on umge
schlagenen großen Massen vorwie
gend in diesem Bere·ich erwartet. 
Daz~ bieten sich folgende 
Lösungswege an: 

• Schließung von Stoffkreisläufen 
• Substitution von Roh- und 

Hilfsstoffen 

• Umstellung auf abfallarme 
Technologien 

Dabei können folgende Kate
gorien und Maßnahmen gegenein
ander abgegrenzt werden, auch 
wenn Überschneidungen häufig 
sind: 

• Einsatz wirtschaftspolitischer 
Instrumente. Dafür geeignet 
sind · Umweltabgaben, Umwelt
zertifikate, Rücknahme
verpflichtungen und Pfand
systeme, die Vorschreibung von 
Rücklaufquoten (Zielver
ordnungen) und Förderungen. 

• Maßnahmen, die durch Gesetze 
und Verordnungen für alle 
zwingend vorgeschrieben wer
den. Sie dienen dazu, 
Mindestanforderungen zu defi
nieren und umzusetzen. Bei
spiel dafür ist die Festlegung des 
Standes der Technik für be
stimmte Produktions- und 
Verwertungsanlagen, die Fest
legung von Produktanforderun
gen, Verwertungsquoten und 
von Emissionsgrenzwerten. 
Dabei handelt es sich vorwie
gend Um Verordnungen zum 
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Chemikaliengesetz (ChemG 
1996) aber auch zum Ab
fallwirtschaftsgesetz (AWG 
1990), die in erster Linie auf 
eme qualitative Abfallver
meidung abziden. 
Die freiwillige oder verpflich
tende Auseinandersetzung der 
Betriebe mit ihrer Abfall
wirtschaft (Branchenkonzepte, 

, Gründung von überbetriebli
chen Interessensgemein
schaften, Abfallwirtschaftskon
zepte, Abfallbeauftragte, Um
wdtabgaben, Umwdtzeichen, 
EMAS-Verordnung) bringt 
Transparenz in diesen Bereich 
und führt sehr oft aus wirt
schaftlichen Überlegungen ver
stärkt zu Investitionen in eine 
Abfallverringerung. 
Schließlich lösen auch nicht 
öffentliche Lenkungsmaß
nahmen die Einleitung von 
abfallverringernden Maß
nahmen aus. Man kann dieS als 
Sdbstregulierung der Wirt
schaft verstehen, bedingt durch 
gestiegene Abfallentsorgungs
kosten, Erwartungshaltung der 
Konsumenten sowie öffentli
chen Druck auf die Wirtschaft 
m Umwdtschutzangdegen
heiten (Imagepflege). 

• Nicht zuletzt unterstützen Um
wdtförderungen auf Basis des , 
Umweltförderungsgesetzes 
(BGBl 1993/185, § 1 (2) und 
§ 2) Maßnahmen zum Schutz 
der Umwdt durch Verringerung 
der Bdastungen in Form von 
Luftverunreinigungen, klima
relevanten Schadstoffen, Lärm 
(ausgenommen Verkehrslärm) 
und Abfälleri, wobei noch 
größere Anreize durch 
Ausdehnung der Förderungs
möglichkeit auf Vermeidungs
und Verwertungsmaßnahmen 
von nicht gef.ihrlichen Abfällen 
und auf , ,die Nutzung des 
Energieinhaltes von Abfällen 
anzustreben wären. 

3.2.4 Abfullkonzepte 
Zur rasc~eren Realisierung von 

Vermeidungs- und Verwertungs
maßnahmen wurden im Bundes
ministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie Arbeitskreise mit Ver
tretern aus Wirtschaft, Wissen
schaft und Verwaltung für die 
Ers,tellung von branchenspezifi
schen Vermeidungs- und Verwer
tungskonzepten gebildet. Zid der 
Branchenkonzepte ist es, die Ver
meidungs':" und Verwertungspoten
tiale verschiedener Branchen in 
Österreich zu beschreiben und zu 
quantifizieren (vgl. auch Kapitd 
4.2.1). 

Außer den Branchenkonzepten 
existiert eine Reihe weiterer ,Pro
gramme und Initiativen, mit denen 
das Zid der Umsetzung von Abfall
verringerungspotentialen angestrebt 
wird. In erster Linie sind hier zu 
nennen: 

• PREPARE-Programme, welche 
,die Abfallverringerung in ausge
wählten Betrieben über mög
lichst vide Branchen untersu
chen und aktiv umsetzen. 

• ÖKO PROFIT-Programme, bei 
denen Erfahrungen zum inte
grierten Umwdtschutz in einer 
Region, z.B. innerhalb eines 
Stadtgebietes, durch Beteiligung 
einer ausreichenden Zahl 
(Größenordnung: 30) von 
Klein- und Mittelbetrieben 
gesammdt werden. 

• PREGAS; em Projekt zur 
Reduktion gefährlicher Abfhlle 
in der Steiermark, bei dem 

, gezidt jene Betriebe angeschrie
ben und zur Mitarbeit aufgefor
dert werden, die aufgrund von 
Abfallstatistiken als besonders 
betroffen ausgewiesen werden. 
Im Jahr 1996 wurden ausge
wählte Abfallstoffe aus den 
Schlüsselnummer-Gruppen 54 
und 55 gemäß ÖNORM S 
2100 bearbeitet. 

• Ökologische Betriebsberatung 
in verschiedenen Bundesländern 

3.2.5 . Stoflbilanzen ' 
Sowohl die Ziele der öster

reichischen Abfallwirtschaft wie 
auch deren Grundsätze sind stoff
bezogen. Mensch und Umwelt 
müssen nicht vor dem Abfall an 
sich geschützt werden, sondern vor 
den Auswirkungen der enthaltenen 
Stoffe und ihrer Bewirtschaftung. 
Nicht immer steht die Masse der 
Abfälle als Problem im Vorder
grund, sondern ihre stoffliche 
Zusammensetzung. 

Umweltschutz ist in erster 
Linie Schutz vor Stoffen. Die 
daher geforderte Minimierung von 
Schadstoffgehalten kann nur dann 
effizient erreicht werden, wenn die 
Flüsse potentieller Schadstoffe 
bekannt sind und die Quellen 
gegeneinander abgewogen werden 
können. Dies erfordert Stoffiluß
analysen, und schließlich die Eta
blierung der Stoffbuchhalrung, 
womit auch die Erfolgskontrolle 
von getroffenen Maßnahmen 
ermöglicht wird. Nur diese beiden 
Instrumente erlauben diejenigen 
Güter und Prozesse zu identifizie
ren, die für einen bestimmten 
potentiellen Schadstoff eme 
wesentliche Quelle oder Senke dar
stellen, und geeignete Maßnahmen . 
darauf abzustellen. 

Bei einer Stofffiußanalyse geht 
es um die systematische Bestands
aufnahme von Quellen, Wegen 
und Senken eines chemischen Ele
mentes (z.B. Chlor, Cadmium), 
einer Verbindung (z.B. FCKW's, 
PCB' s) oder eines Materials (z.B. 
Holz, Kies, PVC) durch Anthro
posphäre und Umwelt. Damit 
können somit Herkunft, Entste
hu~g, Umwandlung. und Entsor
gung von kritischen Stoffen erfaßt 
werden. Das eigentliche Potential 
der Stoffilußanalyse liegt aber in 
der Möglichkeit der Planung und 
der Erfolgskontrolle umweltpoliti
scher Maßnahmen, wenn damit 
auch nur eine einmalige Aufnahme 
des stofflichen Geschehens gege-
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ben ist (Bilanzzeitraum meist ein 
Jahr). Langfristige Trends und Ver
änderungen im Aufkommen und 
in den Ge- und Verbrauchsmu
stern von Stoffen können mit die
ser Methodik nicht erkannt und 
beschrieben werden. Vereinzelte 
Fallstudien aus Österreich (Asbest), 
Deutschland (Cadmium, Blei, 
Quecksilber) und der Schweiz 
(Cadmium) zeigen die Wichtigkeit 
der Aktualisierung und Fortschrei
bung von Stoffflußanalysen. Die 
vom Menschen verursachten Flüsse 
unterliegen einer sich qualitativ 
wie quantitativ rasch ändernden 
Dynamik. 

Um die Dynamikdieser Prozes
se abzubilden bedarf es daher einer 
periodischen und systematischen 
Fortschreibung der auf das Not
wendigste reduzierten Stofffluß
analyse - der Stoffbuchhaltung. 
Dieses Konzept ermöglicht es 
zusätzlich auch in jene Bereiche 
vorzudringen, bei denen aus stati
stischen Gründen eine Verände
rung des Systems über Jahre nur 
äußerst schwer zu erkennen ist, wie 
etwa die diffusen Einträge in die 
Böden. Daher soll in Zukunft die 
Stoflbuchhaltung; in Ergänzung zu 
den heute schon bestehenden 
Meß- und Überwachungsprogram
men im Umweltbereich, zu einem 
effektiven und bedeutenden Moru
toringinstrument werden. 

Das Pilotprojekt "Stoflbuchhal
tung Zink Österreich", bei dem die 
Führung einer nationalen Stoff
buchhaltung für den Stoff Zink 
erprobt wurde, versucht den Zink
haushalt Österreichs darzustellen, 
um rechtzeitig Gegenmaßnahmen 
zur Verhinderung unerwünschter 
Anreicherungen und Verknappun
gen ergreifen zu können. 

Die Resultate zeigen, daß die 
heutigen Kenntnisse noch nicht 
ausreichend sind, um eine nationa
le Stoflbuchhaltung für Zink auf 
effiziente und kostengünstige Art 
zu führen. Die Datenstruktur dies-

bezüglicher statistischer Angaben 
müßte w~sentlich stärker an die 
Bedürfnisse der StofIbuchhaltung 
angepaßt werden. 

Konkrete Ergebnisse zum Stoff 
Zink liegen aber bereits vor. Die 
Stoffilußanalyse zeigt, daß rd. dop
pelt soviel Zink nach Österreich 
importiert wird, wie durch Exporte 
ausgetragen wird. Dabei baut sich 
ein nationales "Lager" auf, das 
etwa 3 Mio t Zink ymfaßt und 
jährlich um 1,5 % wächst. Die 
größten "Lager" liegen in Verkehrs
netzen, Gebäuden .und Deponien . . 

. Der Zinkfluß ist im Metallbau und 
im Fahrzeugbau am größten. 
Lagerzuwächse im Umweltbereich 
(Deponien, diffuse atmosphärische 
Einträge in den Boden) sind vor
rangig zu mmmueren. 

Im Auftrag der Stadt . Wien 
wurden einige Stoffstromanalyse
Projekte durchgeführt, und zwar . 
für Kohlenstoff, Stickstoff, Blei, 
Zink und Eisen. Für die Elemente 
Stickstoff, Kohlenstoff und Blei 
wurden in einem weiteren Projekt 
auch natürliche Stoffflüsse be
schrieben und diese mit antropho
genen Stoffilüssen verglichen (Pau
mann R., Obernosterer R. & 
Brunner P.H., 1997: Wechselwir
kung zwischen antrophogenen und 
natürlichem Stoffhaushalt der 
Stadt Wien am Beispiel von Koh
lenstoff. Stickstoff und Blei). 

Weiters wurde vom Bundesmi
nisterium für Umwelt, Jugend und 
Familie eme Stoffstrombilanz 
Österreichs für 1992 angestellt. 
Diese Bilanz zeigte, daß der jährli
che Abfalloutput nur etwa 17 % 
des Materialinputs in die öster
reichische Volkswirtschaft ent
spricht. Die Abfallströme stellen 
somit mengenmäßig nur einen 
untergeordneten Anteil der gesam
ten Stoffströme Österreichs dar. 
Trotzdem hat die Abfallwirtschaft 
für den Übergang zur Stoffstrom
wirtschaft eine zentrale Bedeutung, 
weil sie bereits heute an Massen-

IUNDESABFALLBERICHT.1998 

strömen und Kreislaufwirtschaft 
orientiert ist. 

Der Schritt von der bloßen 
StofIbuchhaltung zu Stoffstrom
wirtschaft/-management macht 
aber eine Bewertung der einzelnen 
Mengenbewegungen erforderlich. 
Obwohl in diesem Bereich sicher 
noch hoher Forschungsbedarf 
besteht, ist der Dematerialisie
rungsansatz des Wuppertal Institu
tes auf Basis des MIPS-Konzeptes 
(Materialintensität pro Serviceein
heit) bereits etabliert. 

Seitens des Bundesministeriums 
für Umwelt, Jugend und Familie 
wurde daher 1997 ein Forschungs
projekt finanziert, das Anforderun
gen und Rahmenbedingungen für 
eine zukünftige integrierte öster
reichische Abfall- und Stoffstrom
wirtschaft darlegt. Diese Arbeit, in 
die das Wuppertal Institut dir~kt 
eingebunden war, baut auf dem 
Dematerialisierungsansatz auf und 
gibt Empfehlungen für die reale 
und datentechnische Stoff stromer
fassung und Lenkung. 

Hauptaussagen betreffend den 
Übergang von der Ab fall- zur 
Stoffstromwirtschaft, die im Pro
jektbericht detailliert behandelt 
werden, sind folgende: 

• Hauptstoffströme sind prioritär 
zu beachten, der derzeitige stati
stische Datenstand ist dafür 
aber unzureichend und zu ver
bessern; . 

• die Ressourceneffizienz von Ver
wertungsaktivitäten ist zu prü
fen, ressourceneffiziente Re
cyclingsysteme sind zu ent
wickeln; 

• die Abfallsammlung und -be
handlung ist im Einzelfall auf 
Material.-, Transport- . und 
Energieeffizienz zu hinterfragen; 

• Überkapazitäten in der Ab
fallbehandlung sind unter Stoff
stromgesichtspunkten zu be
trachten, da sie potentiell in 
Konkurrenz zu Vermeidung 
und Verwertung treten können. 
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3.2.6 Produktb~zogene 
Abfallwirtschaft 

Produktbezogene Ziele der 
Abfallwirtschaft können nicht 
allein durch Quotenregelungen 
und nachgeschaltete Maßnahmen 
erreicht werden. Schon bei der Pla
nung für die Herstellung eines Pro
duktes sind die energie- und abfall
wirtschaftliche Relevan;l über den 
gesamten Produktlebenszyklus in 
einer Weise zu berücksichtigen, 
daß eine optimale Kombination 
folgender Faktoren angestrebt 
wird: 

• Minimierung des Materialver
brauches unter Erhaltung der 
Funktionalität, 

• Langlebigkeit, 
• . Verwendung hochwertiger, alte

rungsbeständiger und mehrma
lig verwertbarer Materialien, 

• Reparaturfreundlichkeit, 
• Optimierung des Energiever-

brauches über den 
Gesamtzyklus, 

• Demontagefreundlichkeit in 
jener Weise, daß verschiedene 
Materialien sortenrein getrennt 
we~den können, bzw. soweit 
separierbar sind, daß sie mit 
bestehenden Technologien rest
stoffium und unter geringem 
Energieaufwand zur Ver
wertung aufgearbeitet werden 
können, 

• Verzicht auf toxische Be
standteile. 

Produktbezogene Abfallwirt
schafr umfaßt somit alle Strategien 
und Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verwertung sowie qualitative 
Aspekte der Umweltverträglichkeit 
von Stoffen im Sachgüterbereich. 
Bei allen Bestrebungen besteht das 
zu erreichende Ziel in der Nach
haltigkeit. 

3.2.7 Allgemeine techni
sche Entwicklungen 
zur Unterstützung 
der 
Abfallverringerung 

In der Produktion - z.B. in der 
chemischen Industrie - kann durch 
eine Reihe von Maßnahmen der 
Abfall verringert werden. Dadurch, 
daß diese Maßnahmen direkt am 
Produktionsprozeß ansetzen, ent
stehen viel~ Abfälle erst gar nicht 
oder nur in geringerer Menge. Es 
handelt sich daher um Bereiche mit 
teilweise hohen Abfallvermeidungs
potentialen. 

Um die Verringerungspotentiale 
nutzbar zu machen, müssen die 
einzelnen technischen Verfahren 
mit dem Ziel der Vermeidung und 
Verwertung von Abfällen innerhalb 
des Produktionsprozesses abge
stimmt werden. 

Eingriffsmöglichkeiten bestehen 
durch 

• veränderten Rohstoffeinsatz und 
Entwicklung neuer Synthese
wege, die zu weniger Abfällen 
führen können, 

• Reduzierung von Verfahrens
schritten, 

• Optimierung der Reaktions- . 
führung, 

• Verwendung alternativer Reak
tionsparmer, 

• Verwendung alternativer Reak
tionsmedien, 

• Erhöhung der Selektivität, die in 
den meisten Fällen durch die 
Entwicklung geeigneter Kata
lysatoren erreicht werden kann, 

• Optimierung der Anlagen- und 
Regelungstechnik, 

• Aufbau von Stoffkreisläufen und 
weiteren Maßnahmen zur 
Wiederverwendung und zur 
Einsparung von Roh- und 
HilfSstoffen, 

• Einsparung von Energie. 

Neben produktionsintegrierten 
Verfahren, die eine Abfallverringe
rung begünstigen, gibt es auch eine 

Reihe technologischer Entwicklun
gen, die speziell für den Betrieb 
von Anlagen zur Abfallverwertung 
neuartige Problernlösungen bieten. 

Aber nicht nur Entwicklungen 
in der Anlagentechnik, auch Appli
kationsinnovationen werden zu
künftig die Verwertung unterstüt
zen. Eine besonders wichtige Rolle 

• wird dabei die einfache, zer
störungsfreie Demontierbarkeit 
ausgedienter Produkte spielen. Das 
gilt vor allem für komplexe Mas
senartikel wie Autos. Die Teilefixie
rung mit verkettenden Kunststoff
streifen (ähnliches Prinzip wie ein ' 
Klettverschluß) wird bei Autoher
stellern erprobt. Die Vorteile liegen 
in der einfachen Demontage für 
eine sortenreine Abfalltrennung, 
aber auch in einer besseren Repara
turfreundlichkeit und direkten 
Wiederverwendbarkeit von noch 
nicht ausgedienten Einzelteilen. 

3.3 Behandlungsgrund-
sätze 

3.3.1 Chemisch-physikali-
sche Behandlung 

Mit der Behandlung von Abfäl
len durch physikalische und/oder 
chemische Methoden sollen fol
gende Ziele erreicht werden: 

• Rückgewinnung von Wert
stoffen 

• Vorbehandlung von Abfällen 
zur anschließenden stofflichen 
oder thermischen Verwertung 

• Abtrennung von Schadstoffen 
aus wäßrigen Lösungen 

• Reduktion des Gefährdungs
potentials 

• Reduktion der Masse an zu 
deponierenden Abfällen 

• Immobilisierung von Schad
stoffen vor einer Deponierung 

Die Abfälle, die auf grund ihrer 
chemischen, physikalischen oder 
toxikologischen Eigenschaften 
einer chemisch-physikalischen Be
handlung zu unterziehen sind, las-
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sen sich im wesentlichen in zwei 

Kategorien unterteilen: 

• Flüssige, feststoffhaltige und 
organisch belastete Abfälle, zum 
Beispiel Emulsionen, feststoff
und ölhaltige Wässer, 01- und 
Benzinabscheiderinhalte, Rück
stände aus Tankreinigungen 
und ähnlich belastete Wässer. 
Die genannten Abfälle stam
men vorwiegend aus Betrieben 
der metall- und mineralölverar
beitenden Industrie sowie aus 
Tankstellen und Kraftfahrzeug
Reparaturbetrieben. 

• Flüssige, feststoffhaltige oder 
feststofffreie anorganisch bela
stete gefährliche Abfälle, zum 
Beispiel Säuren oder Laugen, 
cyanid-, nitrit-, chrom at- und 
schwermetallhaltige Abwässer 
und Dünnschlämme aus der 
metallverarbeitenden, der elek
trotechnischen und galvano
technischen Industrie. 

Weiters werden Abfälle der che
misch-physikalischen Behandlung 
zugeführt, die sowohl organisch als 
auch anorganisch belastet sind. 

Für die Praxis der chemisch
physikalischen Behandlung gelten 
darüberhinaus folgende Grundsätze: 

• Durch die Behandlung darf es 
zu keiner Verlagerung der 
Schadstoffproblematik vom 
Abfall ins Abwasser kommen. 

• Nicht verwertbare Reststoffe, 
die sich aus der Behandlung 
bzw. einer allfälligen Weiter
behandlung ergeben, dürfen bei 
der Ablagerung kein Ge
fährdungspotential für nachfol
gende Generationen darstellen. 
Dies gilt auch für die Ver
festigung der Reststoffe. 

• Brennbare Reststoffe sind in 
aufkonzentrierter, möglichst 
heizwertreicher Form thermisch 
zu behandeln oder thermisch zu 
verwerten. 

• Eine Aufkonzentrierung brenn
barer Stoffe kann prinzipiell 

auch in mobilen Anlagen 
erreicht werden. In diesem Fall 
sind dieselben Anforderungen 
an die Emissionen und deren 
Kontrolle und überwachung zu 
stellen, wie auch bei stationären 
Anlagen. Da in Frage steht, ob 
die derzeit verfügbaren 
Technologien der mobilen 
Behandlung eIne der sta
tionären Behandlung vergleich
bare Betriebssicherheit und 
Überwachbarkeit gewährleisten, 
ist Im allgemeinen die 
Behandlung In stationären 
Anlagen zu bevorzugen. 

• Getrennte Behandlungsbereiche 
für organische und anorgani
sche Abfälle sind zumindest bis 
zur Entwässerung der 
Rückstände aus der Behandlung 
vorzusehen. 

Die chemisch-physikalische Be
handlung erfordert aufgrund der 
breiten Palette der Abfälle den Ein
satz verschiedener Technologien 
für eine spezifische Behandlung 
der Abfallarten. Unabhängig dav:on 
ist aber die technische Ausstattung 
der Anlagen auch bei vergleichba
ren Behandlungssträngen bis dato 
sehr unterschiedlich. Im Jahr 1997 
wurde vom Umweltbundesamt 
eine Studie über "Grundlagen für 
eine Technische Anleitung zur che
misch-physikalischen Behandlung 
von Abfällen « abgeschlossen. Darin 
werden neben einer ausführlichen 
Darstellung des Ist-Zustandes die 
Anforderungen an die Ausstattung 
und Betriebsweise von chemisch
physikalischen Behandlungsanla
gen definiert. Abwasseremissionen 
aus der biologischen und che
misch-physikalischen Abfallbe
handlung werden im Bereich des 
Wasserrechtes begrenzt. 

3.3.2 Thermische 
Behandlung 

Die thermische Behandlung 
von Abfällen wird zur Erreichung 
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der Ziele des Abfallwirtschaftsge
setzes . in Zukunft auch in Öster

reich verstärkt an Stellenwert 
gewmnen. 

Auf Bundesebene existieren 
Regelungen für Emissionsgrenz
werte für Dampfkesselanlage.n der 
Müllverbrennung gemäß Luftrein
haltegesetz und dessen Verordnun
gen, für die Zementerzeugung und 
für die Ziegel erzeugung (gemäß 
den Verordnungen des BMwA: 
Begrenzung der Emissionen von 
luftverunteinigenden Stoffen aus 
Anlagen zur Zementerzeugung 
bzw. Begrenzung der Emissionen 
von luftverunteinigenden Stoffen 
aus Brennöfen zur Ziegelerzeugung 
in gewerblichen Betriebsanlagen 
und Bergbauanlagen). Umfassende 
bundeseinheitliche Regelungen zur 
thermischen Behandlung von 
Abfällen stehen noch aus. 

. An die in Österreich in · Betrieb 
stehenden Abfallverbrennungsanla
gen (thermische Behandlung von 
Abfällen als Hauptzweck) wurden 
Grenzwertanforderungen gestellt, 
die weitestgehend dem Stand einer 
modernen Emissionsminderungs
technik entsprechen. Unabhängig 
davon sind die bestehenden Rege
lungen zur Begrenzung der Emis
sionen in die Luft als nicht ausrei
chend bzw. unvollständig anzuse
hen. Vielmehr müssen auch ver
bindliche Anforderungen an 

• die weitestgehende Verringe
rung des Gefährdungs- und 
Schadstoffpotentials der Abfalle 
durch Abbau von organischen 
Inhaltsstoffen, 

• die Aufkonzentration der anor
ganischen Inhaltsstoffe In 
abscheidbarer Form, 

• die Reduktion der Menge und 
des Volumens der Abfälle, 

• die Qualität der Reststoffe (hin
sichtlich umweltverträglicher 
Verwertbarkeit bzw. Ablage
rung) und an 

• die Verwertung der nutzbaren 
Energie gestellt werden. 
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Als VorbereitUl~g für derartige 
Regelungen wurde vom Umwelt
bundesamt bereits 1995 die Studie 
"Grundlagen für eine technische 
Anleitung zur thermischen Be
handlung von Abfällen" erarbeitet. 
Die Technische Anleitung zur ther
mischen Behandlung von Abfällen 
beschränkt sich nicht nur auf spe
zialisierte Abfallbehandlungsanla
gen, sondern bezieht auch industri
elle Produktionsanlagen, in denen 
Abfälle mitverfeuert werden, mit 
em. 

In weiterer Folge wurden die 
Arbeiten unter Einbeziehung der 
erforderlichen Umsetzung der 
Richtlinie 94/67 lEG des Rates 
vom 16. Dezember 1994 über die 
Verbrennung von gefährlichen 
Abfällen sowie einschlägiger Richt
linien des Rates, die nicht unmit
telbar oder nicht ausschließlich die 
Abfallwirtschaft betreffen, fortge
setzt. Unter dem Gesichtspunkt 
des in Österreich auch im Hinblick 
auf andere EG-Richtlinien beste
henden Regelungsbedarfes sollte 
sich die geplante Regelung nicht 
nur auf den Anwendungsbereich 
der Richtlinie 94/67/EG beschrän
ken. 

Die EG-Richtlinie über die 
Verbrennung gefährlicher Abfälle 
muß demnach im Zusammenhang 
mit den Anliegen der gesamten 
Abfallpolitik der EU, vor allem mit 
den Forderungen nach der Verrin
gerung der Verbringung von Abfäl
len, dem Grundsatz der Entsor
gungsnähe und der Schaffung 
einer geeigneten Entsorgungsinfra
strukturgesehen werden. Schon im 
Strategiepapier aus dem Jahr 1990 
hat der Rat der Europäischen 
Union die Auffassung vertreten, 
daß sowohl die Menge als auch die 
Toxizität des Deponieabfalls ver
ringert und hiezu die Abfallvorbe
handlung gefördert werden sollte. 
Er stellte schon damals fest, daß 
die Müllverbrennung einen sinn
vollen Weg zur Verringerung der 

Abfallmenge und zur· Rückgewin
nung von Energie darstellen kann, 
sofern hiebei entsprechende Nor
men eingehalten werden. Er bat 
gleichzeitig die Kommission, ihre 
Vorschläge für Industrieabfall-Ver
brennungsanlagen umgehend zu 
ergänzen, die Aufstellung zusätzli
cher Normen für Siedlungsmüllan
lagen zu erwägen und Kriterien 
und Normen für die Deponieent
sorgung vorzuschlagen. Damit war 

das "Strategiepapier" aus dem Jahr 
1990 bis heute richtungsweisend 
für die EU-Abfallpolitik. Als Teil 
dieser Abfallpolitik ist die Richtli
nie über die Verbrennung gefährli
cher Abfälle zu verstehen, die im 
Zusammenhang mit vorangegange
nen Abfallrichtlinien der EG 
umzusetzen und anzuwenden ist. 

Die Umsetzung der Richtlinie 
94/67 lEG sollte daher zum Anlaß 
genommen werden, in Entspre
chung der Abfallpolitik der EU, 
wie sie in dem erwähnten Strategie
papier . samt dessen abseh~arer 

Revision enthalten ist, eine gesamt
hafte Umsetzung der einschläg.igen 
Richtlinien (Verbrennung gefährli
cher und nicht gefährlicher Abfälle) 
vorzunehmen. Innerstaatlich würde 
dies eine Inanspruchnahme der 
Bedirfskompetenz des Bundes im 
Bereich der Abfallwirtschaft für 
nicht gefährliche Abfälle bedingen. 
Nur so kann gewährleistet werden, 
daß es nicht zu unterschiedlichen 
Regelungen sondern zu einer ein
heitlichen Umsetzung · kommt. 
Dabei sind folgende Grundsätze zu 
beachten: 
• Jede Verbrennung von Abfällen 

muß aus ökologischen, aber 
auch aus . Wettbewerbsgründen 
langfristig gleichen technischen 
Anforderungen unterworfen 
werden. Ungeachtet dieses 
Grundsatzes können hinsicht
lich einzelner Gruppen von 
Betriebsanlagen vertretbare 
Sonderregelungen geschaffen 
werden, doch sind diese als eng 

begrenzte Ausnahmen vom 
grundsätzlichen Ansatz zu 
begreifen. Dies bedeutet, daß 
die sog. Mitverbrennung von 
Abfällen grundsätzlich densel
ben Anforderungen entspre
chen muß, wie die Verbrennung 
in nur diesem Betriebszweck 
gewidmeten (Abfall)Verbrenn
ungsanlagen. 

• Es muß die Einbeziehung sämt
licher Abfälle in die neue 
Regelung angestrebt werden. 
Die Unterschiede zwischen 
gefährlichen und sonstigen 
Abfällen bzw. zwischen Abfallen 
und innerbetrieblichen Rest
stoffen allein rechtfertigen keine 
jeweils gesonderten Regelun
gen. In diesem Zusammenhang 
ist zu beachten, daß die EU 
bereits an einem Vorschlag zur 
Erlassung einer Ri·chtlinie auch 
für den Bereich . der 
Verbrennung nicht gefährlicher 
Abfälle arbeitet. 

• Es sollen möglichst alle Aspekte 
der Abfallverbrennung - Input, 
Verfahrenstechnik, Sekundär
maßnahmen, diese jeweils bezo
gen auf die Umweltmedien 
Luft, Wasser und Boden - rege
lungstechnisch erfaßt werden. 
Dieses umfassende Konzept 
liegt der Richtlinie 94/67/EG 
ebenso zugrunde, wie der 
IPPe-Richtlinie. . 

• Sämtliche Anforderungen an 
die Abfallverbrennung haben 
dem Stand der Technik zu ent
sprechen. 

• Auch bestehende Anlagen 
(Altanlagen) sind innerhalb 
bestimmter Übergangsfristen an 
diesen Stand der Technik heran
zuführen. 

3.3.3 BiotecluBolo~sche 
Behandlung 

Biotechnologische Prozesse sind 
sowohl zur Herstellung von Pro
dukten aus nachwachsenden Roh
stoffen, als Vorsorgeprozesse zur 
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Abfallvermeidung (N2-Fixierung, 
Biopestizide, Biotenside), wie auch 
als Abfallverwertungs- und Entsor
gungsprozesse (aerobe und anaero
be biologische Behandlung) einzu
setzen. 

Grundsätzlich ist eine Nutzung 
organischer Abfallstoffe auf vielfa
che Weise möglich. Neben ver
schiedenen direkten Verwertungs
möglichkeiten oder der Verwer
tung als Rohstoff in anderen Pro
zessen, können organische Abfälle 
in einer Reihe von Veredelungsver
fahren zur HerstellUng von Chemi
kalien oder Biochemikalien 
genutzt werden. In Einzelfällen 
kann mit der stofflichen Verwer
tung, beispielsweise Zucker aus 
Fruchtsaftabwasser, Protein aus 
Stärkeabwasser, oder der Herstel
lung von Handelsdünger ein 
Gewinn erzielt ~erden. Ebenso 
kann die energetische Nutzung 
von Abfallen (Schalen, Fasern, Ver
packung u. ä.) durch Verbrennung 

oder Pyrolyse erfolgen. Jnfolge 
ihrer Bedeutung als klassische Ver
wertungsverfahren qesonders her
vorzuheben sind die Verwertung 
von Abfällen als Dünger 'und als 
Fum!rmittel. 

Der größte Teil der aus der 
Lebensmittelindustrte als Dünger 
in der Landwirtschaft eingesetzten 
Abfälle, wie Pflanzenreste der 
Obst- und Gemüseverarbeitung, 
Preßrückstände, Schlämme, 
Schlempen, Siebreste u. ä., wird in 
der Regel ohne vorhergehende 
Konditionierung ausgebracht. 
Lediglich eine Entwässerung wird 
in manchen Fällen durchg~führt. 
Dadurch werden häufig wertvolle 
organische Inhaltsstoffe (z. B. 
Zucker, Eiweiß, Lipide) nur einer 
untergeordneten Verwertung zuge
führt und könnten vorteilhafter 
durch biotechnologische Verede
lungsverfahren genutzt werden. 
Erschwerend -wirken sich dabei 
aber die ungünstigen ökonomi
schen Voraussetzungen (niedrige 

RohstofIkosten) aus. 
Biotechnologische, auch für 

Abfälle geeignete Verwertungsver
fahren wären beispielsweise die 
Proteingewinnung, die Alkohol
produktion, die Gewinnung orga
nischer Säuren (Milchsäure, Zitro
nensäure, Gluconsäure, Itaconsäu
re), die Lösungsmittelproduktion 
(Aceton, Butanol, Butandiol) , die 
Herstellung von Biopolymeren 
(Xanthan, Pullulan, Polyhydroxy
buttersäure) oder von Biochemika
lien. 

Die infolge seines Nährstoffge
haltes sinnvolle Ausbringung von 
Klärschlamm auf landwirtschaft
lich genutzte Flächen scheitert 
häufig an dessen Akzeptanz. 
Obschon langjährige Analysen zei
gen, daß der Schadstoffgehalt der 
Klärschlämme rückläufig ist und 
bestehende Grenzwerte nicht über
schritten werden, ist die Verwen
dung von Klärschlamm in der 
Landwirtschaft rückiäufig. 

Aus der Fülle möglicher bio
technologischer Verfahren sind 
gegenwärtig lediglich die Kompo
stierung und die Methangärung 
(Faulung) Stand der Technik: In 
bei den Prozessen erfolgt die 
Umsetzung organischen Materials 
durch mikrobielle Mischkulturen. 
Während 'die klassische aerobe 
Kompostierung ein Umbau- und 
Stabilisierungsprozeß ist, stellt die 
anaerobe Methangärung (Faü
lung) vornehmlich einen biologi
schen Abbauprozeß organischen 
Materials dar. 

3.3.4 Mechanisch-biologi-
sche Vorbehandlung 
von Restmüll 

Vor 10 Jahren wurden in Öster
reich 17 Anlagen zur biologischen 
Behandlung von Hausmüll betrie
ben. Die Gesarrit-NenrUcapazität 
betrug damals 600.000 t/a. Die 
meisten dieser Anlagen ' wurden 
zwischen 1975 und 1981 errichtet, 
In eIner Zeit, als die getrennte 
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Sammlung biogener Abfälle noch 
längst nicht Bestandteil der Abfall
wirtschaft war. Der Zweck der 
Anlagen bestand ursprünglich 
darin, dutch aerobe Behandlung 
(Rorte) die Masse der abzulagern
den Abfälle zu verringern und 
durch entsprechende organisatori
sche und technische Maßnahmen 
zu erreichen, daß ein verwertbarer, 
vergleichsweise schadstoffarmer 
;,Restmüll-Kompost" hergestellt 
werden konnte. In den letzten Jah
ren ging diese Art der Behandlung 
zurück, zumal bei der Herstellung 
von Rekultivierungsmaterial aus 
Restmüll die angestrebten Qua
litätskriterien nicht erreicht werden 
konnten. 

Bei mechanisch-biologischen 
Verfahren sollen Abfälle nach 
(mechanischer) Abtrennung heiz
wertreicher Fraktionen so vorbe
handelt werden, daß der Heizwert 
der abzulagernden Rests toffe 
gering ist, die Abfälle biologisch 
stabil sind und gleichzeitig bei der 
Behandlung keine die Umwelt 
gefährdenden Emissionen auftre
ten. 

Im Sinne des vorbeugenden 
Umweltschutzes müssen an mecha
nisch-biologische Behandlungsan
lagen gleich strenge, präzise Anfor
derungen wie an Müllverbren
nungsanlagen gestellt werden (vgl. 

"Grundlagen für eine technische 
Anleitung zur thermischen Be
handlung von Abfällen", Um
weltbundesamt, 1995). 

Dies bedeutet für die techni
sche Ausstattung von Anlagen zur 
mechanisch-biologischen Behand
lung unter anderem (vgl. auch 
Kap. 4'.3.3.2): 

. ' Homogenisierung von Restmüll 
und Klärschlamm vor der biolo
gischen Behandlung (keine 
Übernahme gefahrlicher Ab
fälle) 

• Abtrennung der heizwertrei
chen Fraktion für eine thermi
sche Behandlung (Verwertung) 
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• Abtrennung von Eisenmetallen 
• Verwendung geschlossener 

Systeme im ersten Rottestadium 
("Intensivrotte") 

• Weitestgehende Einhausung 
und Ablufterfassung bei der 
gesamten Aufbereitung und 
Rotte, auch für spätere Rotte
stadien 

• Kontrolle und Regelung bzw. 
Steuerung des biologischen 
Prozesses 

• Behandlung der Abluft, Vor
gabe von Abluftgrenzwerten 

• Überwachbarkeit der Abluft-
emISSIOnen 

• Vorgabe von Stabilitätskriterien 
für die Reduzierung des Gas
bildungspotentiales und die 
Verringerung der Auslaug
barkeit der behandelten Abfälle 

• Labor für die Eigenüber
wachung von Klärschlämmen 
und Emissionen und eIn 
Schnellkontrollsystem für die 
behandelten Abfälle 

• Vermeidung von Abwasser, oder 
alternativ dazu Maßnahmen 
zum Schutz des Grundwassers 
und Einhalten der zukünftigen 
spezifischen Abwasseremissions
verordnung 

• Arbeitnehmerschutz, 'insbeson
dere im Hinblick auf Hygiene
probleme, auch beim innerbe
trieblichen Transport, beim 
Umsetzen und bei der 
Lagerung. Manuelle Sortierung 
von Restmüll ist abzulehnen. 

• Redundanz und modularer 
Aufbau bei wichtigen techni
schen Einrichtungen für eine 
hohe Verfügbarkeit der Anlage 

Mit den in der Deponieverord
nung get'roffenen Ausnahmerege
lungen erlangt die mechanisch-bio
logische Behandlung als der Depo
'nierung vorgeschaltetes Verfahren 
wieder an Bedeutung. 

3.3.5 Deponierung 
Mit der am 1. Jänner 1997 in 

Kraft getretenen Deponieverord
nung wurde eine entscheidende 
und richtungsweisende Grundlage 
für die nachhaltige Umsetzung der 
herausragenden Ziele des Abfall
wirtschaftsgesetzes - Schutz von 
Mensch und Umwelt, Schonung 
von Deponieraum, Rohstoff- und 
Energiereserven sowie Ablagerung 
reaktions träger Rückstände 
geschaffen. Damit wurden ebenso 
die diesbezüglichen Vorgaben der 
Bundes-Abfallwirtschaftspläne 
1992 und 1995 erfüllt. 

Durch die am 1. Juli 1997 in 
Kraft getretene Novelle zum Was
serrechtsgesetz kommt es auch zu 
einer s~hrittweisen Einbeziehung 
von Altanlagen. Die Anpassung an 
den Stand der Technik gemäß 
Deponieverordnung, insbesondere 
an die , Vorgaben hinsichtlich der 
Qualität abzulagernder Abfälle, ist 
bis spätestens 2004 bzw. mit weni
gen Ausnahmen bis spätestens 
2009 abzuschließen (siehe auch 
Kapitel 4.3.3.1). 

Somit liegen klare Rahmenbe
dingungen vor, an denen ohne wei
tere Ausnahmen inhaltlich und 
zeitlich festzuhalten ist. Im Gegen
satz zur Erfüllung deponiebautech
nischer Anforderungen bedarf die 
Erreichung der geforderten Abfall
qualitäten der Deponie vorgelager
ter Schritte in Form geeigneter, vor
nehmlich thermischer Behand

I ungsanlagen. 

3.4 Ge6ihrliche Abfälle 
und Altöle 

3.4.1 Vermeidung und 
Verwertung 

Gefährliche Abfälle entstehen 
vorwiegend im industriellen Bereich 
bei der Herstellung und Anwen
dung von Produkten. Daher sollten 
Maßnahmen zur Abfallvermeidung 
und -verwertung in diesen Berei
chen ansetzen. Dazu bieten sich fol
gende Lösungsansätze an: 
• Substitution von Roh- und 

Hilfsstoffen 
• Schließung von StofIkreisläufen 
• Technologieumstellungen 

Aufbauend auf den in Kapitel 
3.2 beschriebenen Grundsätzen 
wurden Verringerungspotentiale 
für jene gefährlichen Abfälle ermit
telt, die einen großen Anteil am 
,Massenpotential bzw. ein hohes 
Gefährdungspotential aufweisen 
und für die bereits geeignete Ver
meidungs- und Verwertungstech
nologien eingesetzt werden. 

Insgesamt werden damit 90 % 
der Gesamtmasse gefährlicher 
Abfälle beschrieben (vgl. Tabelle 
20) . Ein großes Vermeidungspo
tential wurde beispielsweise bei 
polychlorierten Bi- und Terpheny
len erzielt, da Herstellung und Ein
satz dieser Stoffe bereits mittels 
einer Verordnung zum Chemikali
engesetz (Verordnung über das 
Verbot von halogenierten Bipheny
len, Terphenylen, Naphthalinen 
und Diphenylmethanen, BGBI 
1993/210) verboten bzw. stark ein
geschränkt worden sind. 

Bei ölverunreinigten B.öden 
kann ebenfalls von einem hohen 
Vermeidungs potential ausgegangen 
werden, wenn das , Unfallrisiko 
beim Transport von Kraftstoffen 
und Ölen verringert werden kann. 
Durch doppelwandige Lagertanks 
für Kraftstoffe kann die Gefahr 
einer Kontamination des Erdreichs 
durch Leckagen ebenfalls verrin
gert werden. 

Im Bereich der Farb- und 
Anstrichmittel wurden bereits zahl
reiche abfallarme und effiziente 
Applikationsverfahren entwickelt, 
die derzeit noch nicht in vollem 
Umfang eingesetzt werden. Daher 
ist langfristig ein hohes Vermei
dungspotential zu erschließen. 

Die Vermeidung des Anfalls 
von Altölen kann grundsätzlich 
nur durch Einsparungen beim 
Frischöleinsatz erreicht werden, 
wobei sich die Maßnahmen dazu 
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bei Produkten auf Mineralölbasis 
in folgende Bereiche zusammenfas
sen lassen: 

• Verzicht (z.B. Verwendung von 
ölfreien Systemen) 

• Substitution (z.B. Verwendung 
umweltschonender Schmier
stoffe) 

• Verbesserung der Produkteigen
schaften 

• Schmierstoffpflege und verfah
renstechnische Maßnahmen 
(z.B. Einbau von Nebenstrom
filtern, wesentliche Verlänger
ung der Ölwechselintervalle 
durch Betriebsanweisungen der 
Motoren- und KFZ-Hersteller) 

Die Untersuchung der Verrin
gerungspotentiale hat weiters erge
ben, daß bei folgenden Abfällen 
langfristig eine nahezu vollständige 
Verwertung (stofflich und ther-

~isch) möglich ist." . 

• Abfälle aus der Aluminium
erzeugung 

• Ölverunteinigte Böden 

• Altautos 
Batterien 

• Leuchtstoffröhren 

• Altöle 
• Kühlgeräte 

Langfristig ist eine Verringe
rung des Aufkommens gefährlicher 
Abfälle durch Vermeidungs- und 
Verwertungsmaßnahmen realisier
bar, wobei jedoch die Probleme der 
Marktgängigkeit von Produkten 
aus Sekundärrohstoffen, die Bereit
schaft zur Errichtung von Verwer
tungsanlagen, die Unverhälrnis
mäßigkeit der Kosten, Zeitvorga
ben für die Realisierung und ande
re Faktoren zu berücksichtigen 
sind. Eine Quantifizierung des 
gesamten Verringerungspotentials 
erscheint jedoch nicht sinnvoll, 
weil die einfache Addition von 
Verringerungspotentialen für ein
zelne Abfalle wenig zielführend ist. 

3.4.2 Behandlung und 
Anlagenbedarf 

Ausgehend vom ermittelten 
Massenpotential für gefährliche 
Abfälle von rd. 757.000 t/a sind 
nach der Zuordnung zu den ent
sprechenden Behandlungswegen 
die Behandlungskapazitäten er
rechnet worden. Insgesamt stellt 
sich die Situation wie folgt dar. 

• rd. 173.000 t/a sind speziellen 
Behandlungsanlagen zuzu
füh~en (z.B. Altautos, Fette und 
Fritieröle, Al-Salzschlacken und 
Leichtmetallkrätze, Bleiakkus, . 
Leuchtstoffröhren, Kühlgeräte), 

• rd. 37.000 t/a anorganische 
Abfälle (z.B. Säuren, Laugen, 
Galvanikschlämme) sind in 
chemisch-physikalischen Be
handlungsanlagen aufzuarbeiten, 

• rd. 84.000 t/a sind chemisch
physikalischen Behandl ungs
anlagen für organische Abfälle 
zuzuführen (z.B. ÖI-Wasser
gemische, Ölabscheider und 
Sandfanginhalte, Emulsionen), 

• rd. 79.000 t/a sind der Be
handlung von regelmäßig anfal
lenden ölverunreinigten Böden 
zuzuordnen. Je nach Grad und 
Art der Verunteinigung, sind 
die Abfälle direkt zu deponie
ren, überwiegend aber in physi
kalischen, biotechnischen oder 
thermischen Anlagen zu behan
deln, 

• rd. 143.000 t/a sind direkt der 
thermischen Behandlung zuzu
führen. Mit den rd. 18.000 t/a 
Reststoffen aus der CPO-Be
handlung und rd. 7.000 t ver
unreinigten Böden müssen ins
gesamt rd. 168.000 t/a gefährli
che Abfälle thermisch behandelt 
werden, 

• rd. 388.000 da sind je nach 
Beschaffenheit und Eigen
schaften direkt oder nach 
Konditionierung bzw. .Einbin
dung in eine feste Matrix auf 
Deponien abzulagern. Dabei 
handelt es sich in erster Linie 
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um Schlacken und Aschen aus 
der Restmüllverbrennung, um 
feste salzhaltige Rückstände aus 
der Rauchgasreinigung von 
Feuerungsanlagen für konven
tionelle Brennstoffe, um 
Schlacken und Aschen aus 
Abfallpyrolyseanlagen sowie um 
Flugaschen, Stäube und andere 
Rückstände aus Abfallver
brennungsanlagen. 

Der Vergleich der bestehenden 
mit den erforderlichen Kapazitäten 
zur Behandlung gefährlicher Abfäl
le und Altöle ergibt, daß für die 
chemisch-physikalische und biolo
gische Behandlung keine zusätzli
chen Anlagenkapazitäten geschaf
fen werden müssen. Ebenso sind 
für die spezielle Aufbereitung von 
Leuchtstoffröhren, Kühlgeräten, 
Fetten und Fritierölen, Bleiakku
mulatoren u.a. gefährlichen Abfäl
len ausreichende Kapazitäten vor
handen. Altanlagen sind auf 
Grundlage von derzeit in Ausarbei
tung befindlichen technischen 
Mindestanforderungen, z.B. für 
CP-Anlagen, zu adaptieren oder 
durch Neuanlagen zu ersetzen. 

Die ausgewiesenen Kapazitäten 
für die thermische Behandlung 
gefährlicher Abfälle und Altöle 
betragen rd. 174.000 t/a. Dabei ist 
jedoch z~ berücksichtigen, daß 
sich eine Anlage mit einer Kapa
zität von rd. 30.000 t/a derzeit 
noch im Versuchsbetrieb befindet. 
Weiters entfällt ein Teil der Kapa
zitäten auch auf die Verbrennung 
von nicht gefährlichen Abfällen. 
Zu berücksichtigen ist darüberhin
aus, daß gefährliche Abfälle auch 
in Industrieanlagen verbrannt wer
den, die nicht dieselben Kriterien 
der Abluftreinigung erfüllen wie 
reine Abfallverbrennungsanlagen. 
Ebenso erscheint deren Entsor
gungssicherheit durch Konjunktur
schwankungen eingeschränkt. 
Unter diesen Voraussetzungen sind 
weiterhin fehlende Kapazitäten für 
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die thermische Behandlung gefähr
licher Abfälle im Ausmaß von 
zumindest rd. 40.000 t/a anzu
führen. Die in Ranshofen (OÖ) im 
Genehmigungsverfahren be
findliche Anlage wurde mit einer 
Kapazität von 60.000 da beantragt. 

Für Abfälle, die derzeit nicht 
verwertet oder behandelt werden 
können, kann die Einrichtung von . 
Zwischenlagern bzw. Abfallagern 
auf Zeit notwendig sein. Über 
zusätzlich notwendige Kapazitäten 
zur Zwischenlagerung gefährlicher 
Abfälle können keine detaillierten . 
Angaben gemacht werden. Ein-
richtungen dieser Art existieren bei 
allen Abfallbehandlungsanlagen. 
Eine vorausschauende Festlegung 
von Lagerkapazitäten erscheint 
nicht zielführend. 

Entsprechend den Vorgaben 
der Deponieverordnung sind 
gefährliche Abfälle durch vorgela
gerte Behandlungsschritte in einen 
ablagerungsfähigen Zustand zu 
bringen. Insgesamt ist für die Abla
gerung von knapp 400.000 tla an 
Reststoffen aus der Verwertung 
und Behandlung von gefährlichen 
Abfällen vorzusorgen. Es ist davon 
auszugehen, daß die bestehenden 
Kapazitäten für Massenabfalldepo
nien bzw. Reststoffdeponien zur 
Aufnahm~ dieser Reststoffe ausrei
chen. 

Für bestimmte Abfallarten bzw. 
Reststoffe aus der Abfallbehand
lung wird nach wie vor die Ablage
rung in von der Biosphäre abge
schlossenen Untertagedeponien 
erforderlich sein. In der Regel han
delt es sich dabei um solche Abfäl
le, für die geeignete Behandlungs
anlagen noch nicht existieren oder 
die trotz vorgelagerter Behand
lungsschritte in einen für die ober
tägige Deponierung nicht endlage
rungsfähigen Zustand gebracht 
werden können. In Österreich exi
sitiert derz~it keine Untertagedepo
nie, ein Genehmigungsverfahren 
ist anhängig. Einzelne Abfälle wer-

den derzeit in die Bundesrepublik 
Deutschland in dem Stand der 
Technik entsprechende Anlagen 
exportiert. 

Weiters ist mit steigenden Men
gen aus der Altlastensanierung zu 
rechnen. 

3.5 Ab6ille aus 
Haushalten und 
ähnlichen 
Einrichtungen 

3 .. 1 Ve eidun 
Das bundesweite Aufkommen 

von Restmüll und Sperrmüll konn~ 

te seit Ende der acl}.tziger Jahre 
zwar um rd. 28 % von 2,10 Mio t 
auf 1,51 Mio t reduziert werden, 
jedoch ist 1996 gegenüber 1995 
wieder eine Steigerung dieses Abfal
laufkommens um rd. 3,8 % oder 
um rd. 56.000 t zu verzeichnen. Im 
selben Zeitraum ist eine Erhöhung 
der gesamten Abfallmassen aus 
Haushalten und ähnlichen Einrich
tungen um rd. 5 % oder um rd. 
131.000 t zu beobachten. 

Trotz dieser Steigerung ist jener 
Anteil, der einer Deponierung 
zugeführt werden mußte, von 1993 
bis 1996 weiter zurückgegangen 
(von 54,7% auf 45,4%). Die Stei
gerung der Gesamtmengen ko~nte 
daher durch einen überproportio
nalen Erfolg bei der getrennten 
Sammlung und Verwertung von 
Altstoffen aufgefangen werden, 
wodurch die Wichtigkeit der in 
diesem Zusammenhang bereits 
ergriffenen Maßnahmen unterstri
chen wird. Diese bilden auch eine 
wichtige Voraussetzung für Vermei
dungserfolge und sind daher weiter 
zu verstärken. 

In diesem Zusammenhang muß 
aber auf limitierende Faktoren wie 

. realen Bevölkerungszuwachs und 
den weiterhin steigenden Wohl
stand, verbunden mit einem ver
stärkten Trend zu Singlehaushalten . 
verwiesen werden (z.B. führt der 
Neukauf bzw. Austausch von Woh-
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nungseinrichtungsgegenständen in 
immer kürzeren· Abständen zu 
einem entsprechenden Anstieg der 
Sperrmüllmengen) . 

Erfolgreiche Abfallvermei-
dungsmaßnahmen durch Verringe
rung des Material- und Energieein
satzes in der Produktion, durch 
abfallarme Produkt- und Ver
packungsgestaltung, durch Ein
führung von Mehrweg- und 
Pfandsystemen u.a. bzw. durch 
Konsumverzicht lassen sich in ihrer 
Gesamtheit zwar schwer quantifi
zieren, sollten aber als wesentliches 
Element der Abfallwirtschaft wei
terhin forciert werden, ebenso wie 
qualitative Vermeidungsstrategien 
betreffend Stoffsubstitutionen 
(Reduzierung des Gehalts von 
Schadstoffen im Abfall) und Ver
zicht auf das Inverkehrsetzen 
größerer Mengen von gefährlichen 
Stoffen (Problem,stoffen) im Haus
haltsbereich, insbesondere auf Basis 
des Chemikalienrechtes. 

3.5.2 
Verwe 

Insgesamt wurden 1m Jahr 
1996 rd. 1,26 Mio t Altstoffe, bio
gene Abfälle und Problemstoffe 
getrennt gesammelt, das sind 
rd. 46 % der Gesamtmasse von 
2,78 Mio t Abfällen aus Haushal
ten und ähnlichen Einrichtungen. 
Zusätzlich wurde Sperrmüll in 
einer Größenordnung ·von rund 
0,22 Mio t erfaßt, das sind rd. 8 % 

.des gesamten Aufkommens von 
2,78 Mio t. 

Betrachtet man neben diesen 
Sammlungen den im Jahr 1996 in 
den Abfallbehältern angefallenen 
Restmüll, das sind rd. 1,29 Mio t 
oder rd. 46,5 % des Gesamtanfalls 
von Abfällen aus Haushalten und 
ähnlichen Einrichtungen, so sind 
nach Abzug nicht getrennt erfaß
barer Anteile zusätzliche Potentiale 
zur getrennten Sammlung und 
anschließender Verwertung zu 
erkennen: 
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• rd. 15,5 % des Restmülls (rd. 
200.000 t Altstoffe) können 
noch getrennt erfaßt und einer 

stofflichen Verwertung zuge-
. führt werden. Der tatsächlich 
verwertbare Anteil hängt davon 
ab, in welchem Ausmaß qualita
tive Gesichtspunkte eine stoffli
che Verwertung verhindern; 

• rd. i 8,5 % des Restmülls (rd. 
240.000 t biogene Abfälle) kön
nen noch getrennt erfaßt und 
einer biotechnischen Behand
lung zugeführt werden; 

• rd. 5.000 t Problemstoffe sind 
noch zusätzlich dem Restmüll 
zu entziehen. 

3.5.3 Behandlung und 
Anlagenbedarf 

Für die Beurteilung und die 
Auswahl zukünftiger Bewirtschaf
tungsformen für Abfälle aus Haus
halten und ähnlichen Einrichtun
gen wurden mehrere Szenarien 
untersucht. Dazu wurden folgende 
Annahmen getroffen: 

• Grundlage der Prognose ist das 
Aufkommen dieser Abfälle im 
Jahr 1996; ausgehend von die
sem Jahr werden künftige 
Sammelpotentiale, Erfassungs
quoten und Verwertungs- und 
Behandlungswege abgeschätzt. 

• Wichtige Verordnungen zum 
AWG erfüllen weitgehend ihre 
Ziele (z.B. Erfassungs- und 
Verwertungsquoten der Ver
packungsverordnung) bzw. 
schöpfen diese maximal aus 
(z.B. flächendeckende Erfass
ung und Verwertung jener 
Fraktionen, deren Bewirt

schaftung über die "Verordnung 
über die Sammlung biogener 
Abfälle" geregelt ist) bzw. sind 
weitgehend umgesetzt (Depo
nieverordnung und WRG
Novelle). 

• Steigerungen des Aufkommens 
werden zur Veranschaulichung 
der unterschiedlichen Auswir
kungen verschiedener Behand-

lungsschritte in den Szenarien 
zwar nicht dargestellt, sind 
jedoch auf Grund der 

Entwicklungen der letzten Jahre 
mit hoher Wahrscheinlichkeit 
anzunehmen. (Die Ursachen da
für werden u.a. in einem Anstieg 
der Wohn bevölkerung, in einer 
dementsprechenden Zunahme 
der Haushalte, in der Abnahme 
der durchschnittlichen Haus
haltsgröße, in einer Änderung 
der Eßgewohnheiten der Ver
. brauch er (Nachfrage nach 

Fertiggerichten in kleineren ver
packten Portionen) sowie einem 
vermehrten marktseitigen An
gebot an Einwegprodukten lie
gen. Zudem werden weiterhin 
vermehrt Grünabfälle aus Haus
gärten in Sammelbehälter für 
biogene Abfälle gelangen.) 

• Die Zusammensetzung der 
Haushaltsabfälle ändert sich 
zwischen dem Ausgangsjahr 
1996 und dem Zieljahr der 
Prognose nicht wesentlich. 

• Die Sammelqualitäten der 
getrennt erfaßten Fraktionen 
sind etwa gleichbleibend. 

• Die Quote der Eigenkom
postierung biogener Abfälle 
ändert sich nur unwesentlich. 

• Bundesweit existiert eine· ausrei
chende Anzahl von Ver
wertungs- und Behandlungs
anlagen nach dem Stand der 
Technik und in guter räurnlic;her 
Verteilung. 

Basierend auf einer Gesamt
menge von rd. 2,78 Mio tAbfällen 
aus Haushalten und ähnlichen 
Einrichtungen stellt sich die Vertei
lung dieser Abfälle wie in Tab. 21 
angeführt dar. 

Ausgehend vom ermittelten 
Massenpotential und auf Grundla
ge der getroffenen Annahmen sind 
nach Zuordnung zu den entspre
chenden Verwertungs- und Be
handlungswegen die notwendigen 
Anlagenkapazitäten ermittelt wor
den . . 

Insgesamt sind 

• rd. 910.000 tla sortierte Alt
stoffe aus getrennter Erfassung 
Anlagen zur stofflichen Verwer
tung zuzuführen; 

• rd. 540.000 tla sortierte bioge
ne Abfälle aus getrennter 
Erfassung ("Biotonne") bio
technisch zu behandeln 
(geschätzte Komposterzeugung 
rd. 190.000 tla); 

• rd. 30.000 tla Problemstoffe 
speziellen Behandlungsanlagen 
zuzuführen. 

Zur Sortierung der rund 
1,1 Mio t getrennt erfaßten Alt
stoffe bzw. zur stofflichen Verwer
tung von über 900.000 t dieser 
Abfälle werden in Zukunft ausrei
chende Anlagenkapazitäten zur 
Verfügung stehen. Kapazitäten von 
Anlagen zur Sortierung bzw; bio
technischen Behandlung von 
getrennt gesammelten biogenen 

Tabelle 21: Optimierte Verteilung von Abfällen aus 
Haushalten und ähnlichen Einrichtungen, gegliedert 
nach Fraktionen (Bezugsjahr 1996) 

Fraktion 
Restmüll 
Sperrmüll 
Altstoffe, getrennt zu sammeln 
Biogene Abfälle, getrennt zu sammeln 
Problemstoffe, getrennt zu sammeln 
Abfälle aus Haushalten 

Aufkommen 
rd. 850.000 t 
rd. 220.000 t 

rd. 1.080.000 t 

rd. 600.000 t 

rd. 30.000 t 

rd. 2.780.000 t 
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Abfällen in einer Größenordnung 
bis zu 600.000 t sind bereits heute 
großteils vorhanden. 

Wesentlichen Einfluß auf die 
Behandlung der weiteren Fraktio
nen hat der Vollzug der Deponie
verordnung. Zur Darstellung der 
unterschiedlichen Auswirkungen 
von einzusetzenden Behandlungs
verfahren wurden zwei Szenarien 
(vgl. Abbildungen 14 und 15) im 
Detail untersucht: 

• Szenario I: 
Thermische Behandlung von 
Restmüll und Sperrmüll 

• Szenario 11: 
Kombination von mechanisch
biologischer Vorbehandlung des 
Restmülls und thermischer Be
handlung von heizwertreichen 
Fraktionen 

Zusätzlich zu bereits bestehen
den Kapazitäten zur thermischen 
Behandlung von Abfällen aus 
Haushalten in den Müllverbren- · 
nungsanlagen in Wien und Wels 
(rd. 520.000 tla) sind 

• beim Szenario I zusätzliche 
Durchsatzleistungen zur ther
mischen Behandlung von Rest
müll und Sperrmüll sowie von 
Reststoffen aus der Behandlung 
getrennt erfaßter Abfälle von rd. 
780.000 tla einzurichten 
(davon rd. 530.000 tla für Rest
und Sperrmüll); 

• beim Szenario II zusätzliche 
Verbrennungskapazitäten für 
heizwertreiche Fraktionen aus 
dem Restmüll, für Sperrmüll so
wie für die Reststoffe aus der 
Behandlung getrennt gesammel
ter Abfälle in einer Größenord
nung von rd. 330.000 tla zu 
errichten. Zu den bestehenden 
Durchsatzleistungen von An
lagen zur mechanisch-biologi
schen Vorbehandlung von Rest
müll werden zudem weitere 
Kapazitäten in einem Ausmaß 
von rd. 200.000 tla notwendig 
sein (Weiters müssen bestehen-

de Anlagen zur mechanisch-bio
logischen Behandlung an den 
Stand der Technik angepaßt 
werden). 

Für die Deponierung der min
destens 390.000 bis 460.000 t 
Reststoffe aus thermischer bzw. 
biotechnischer Behandlung vor 
eventuell notwendiger Konditio
nierung ist aus heutiger Sicht aus
reichendes Deponievolumen vor
handen. Regionale Engpässe kön
nen jedoch auftreten. 

3.6 Bodenaushub, 
Baurestmassen und 
Baustellenabfälle 

3.6.1 Vermeidung und 
Verwertung 

Positive Auswirkungen auf die 
qualitative und quantitative Ver
meidung von Abfällen in der Bau
wirtschaft lassen sich durch folgen
de Maßnahmen erreichen: 

• verstärkte Berücksichtigung ab
fallvermeidender Maßnahmen 
in der Planungsphase von Bau
werken, 

• Verlängerung der N utzungs
dauer von Bauwerken und 
Bauteilen, 

• Überprüfung der Toxizität und 
Abbaubarkeit von Bauhilfs
stoffen vor der Zulassung und 

• Einschränkung der Anwendung 
besonders toxischer und biolo
gisch resistenter Stoffe durch 
konstruktive Maßnahmen. 

Für die zielführende Verwer
tung der nicht vermeidbaren Bau
restrnassen !st deren getrennte 
Erfassung erforderlich. Die mit 1. 
Jänner 1993 in Kraft getretene 
"Verordnung über die Trennung 
von bei Bautätigkeiten anfallenden 
Materialien" (BGBI 19911259) 
schreibt in Abhängigkeit von 
bestimmten Mengenschwellen eine 
Trennung der anfallenden Stoff
gruppen vor. 
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3.6.2 Behandlung 
und Anlagenbedarf 

Zusätzliche Anlagen zur Aufbe
reitung von Baurestrnassen sind 
nicht erforderlich. Neuere Analy
sen zeigen, daß die bestehenden 

Anlage~ nur zu 50 % ausgelastet 
sind. 

3.7 Abfälle aus der 
Wasseraufbereitung, 
Abwasserbehand
lung und Gewässer
nutzung 

3.7.1 Vermeidung und 
Verwertung 

Klärschlamm ist das Folgepro
dukt einer notwendigen Umwelt
schutzmaßnahme zur Reinhaltung 
der Gewässer. Er fällt täglich und 
unvermeidbar an. Eine quantitati
ve Vermeidung von Klärschlamm 
ist und wird auch in Zukunft nicht 
möglich sein. Die Qualität der 
Klärschlämme kann durch Einlei
tungsbestimmungen für gewerbli
che und industrielle Abwässer 
·sowie durch abfallwircschaftliche 
Maßnahmen zur qualitativen 
Abfallvermeidung günstig beein
flußt werden. 

Strategien zur Sicherstellung 
der Verwertung von Klärschläm
men, sollen sich an folgenden 
Grundsätzen orientieren: 

• Minimierung der Schadstoffe 
an der Quelle einerseits durch 
verstärkte Kontrolle der 
Bestimmungen der Indirektein
leiterverordnUngen gemäß 
Wasserrech tsgesetz-Novelle 
1990 und andererseits durch 
Maßnahmen · zur qualitativen 
Abfallvermeidung. 

• Schaffung von verbindlichen 
Bodenschutzregelungen und 
Festlegung von einheitlichen 
Qualitätsstandards für die 
Verwertung von Klärschlamm 
in der Landwirtschaft. 

• Erstellung von regionalen Klär
schlammkonzepten. 
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Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen: rdo 2,78 Mio t - Szenaorio I 

Reststoffe 

rdo 390.000 t 

Deponien 

Fe- Metalle 

rd . 30.000 t 
Stoffliche 

Verwertung 

Stoffliche Verwertung 

Legende: 

SB 
S 

Spezielle Behandlung 
Sortierung und sonstige Behandlung 

-_BItbundesamt 
Juni 1998 

Abbildung 14: Szenario I - Thermische Behandlung von Restmüll und 
Sperrmüll 
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Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen: rd. 2,78 Mio t - Szenario" 

Restmüll 

rd . 850.000 t 

Restmüll - Splitting 

Reststolfe 
rd . 460.000 t 

Reststoffe rd. 135.000 t 

Legende: 

SB 
S 

Spezielle Behandlung 
Sortierung und sonstige Behandlung 

- . 

Imwe/tllundesamt 
Deponien 

Abbildung 15: Szenario 11 - Kombination von mechanisch-biologischer Vorbe
handlung des Restmülls und thermischer Behandlung von heizwertreichen 
Fraktionen 
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Juni 1998 
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• Klärung der Haftungsfrage bei 
der · landwirtschaftlichen Klär

schlammnurzung. 
• Mit Errichtung von Abwasser

behandlungsanlagen Lösung 
der Frage der Klärschlammbe
handlung und -verwertung. 

Die Voraussetzungen für die 
Verwertung in der Landwirtschaft 
werden zusehends eingeengt (Dün
gemittelgesetz, Österreichisches 
Programm zur Förderung einer 
umweltgerechten extensiven und 
den natürlichen · Lebensraum 
schützenden Landwirtschaft 
ÖPUL, Akzeptanz), gleichzeitig 
wird die direkte Ablagerung ohne 
entsprechende Vorbehandlung 
zukünftig nicht mehr möglich sein 
(Deponieverordnung) . . Verb ren
nungskapazitäten sind nicht in 
ausreichendem Maße vorhanden. 

3.7.2. Behandlung und . 
Anlagenbedarf 

Die Klärschlammkonzepte der 
Bundesländer geben grundsätzlich 
der landwirtschaftlichen Verwer
tung, soweit dies ökologisch und 
ökonomisch sinnvoll ist, den Vor
rang. Weiters ist ein Trend zu einer 
weitergehenden Behandlung (z.B. 
Kompostierung, Trocknung) vor 
einer Verwertung zu erkennen. Die 
Deponierung vpn Klärschlamm in 
entwässerter Form wird in Zukunft 
nicht mehr den Anforderungen der 
Abfallwirtschaft (Deponieverord
nung) entsprechen. Trotzdem sind 
derzeit in den meisten Bundeslän
dern keine konkreten Alternativen 
für die Entsorgung von Schlämmen 
in Aussicht. Der Bedarf an entspre
chenden Verbrennungskapazitäten 
ist gegeben. 
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4. MASSNAHMEN 

Entsprechend § 5 Abs. 2 Z 3 

Abfallwirtschaftsgesetz sollen in 
der Folge die aus der Bestandsauf
nahme zur Situation der Abfall
wirtschaft und aus den Vorgaben 
zur Vermeidung, Verwertung und 

Behandlung abgeleiteten Maßnah
men dargestellt werden. Diese 

haben sich wiederum an den Zie
len und Grundsätzen des Abfall
wirtschaftsgesetzes zu orientieren 

und auf die gegenwärtige Situation 

Bedacht zu nehmen. 
Parallel dazu wird wie schon in 

den Kapiteln zuvor über die auf
grund der Bundes-Abfallwirt

schaftspläne 1992 und 1995 
getroffenen Maßnahmen berichtet 
(Bundesabfallbericht) . 

4.1 Möglichkeiten und 
Instrumente 

Die für die Erreichung von 
Vorgaben zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten und Instrumente 

gliedern sich wie folgt: 

• legistische und organisatorische 
Maßnahmen sowie die Auf
bereitung und Erstellung dafür 
notwendiger, fachlicher Gtund
lagen 

• Öffentlichkeitsarbeit und In
formation sowie Beratung und . 
Ausbildung 

• Vorbildwirkung der öffentli
chen Hand 

• Internationale Zusammenarbeit 
(insbesondere im Bereich der 
EU) 

• marktwirtschaftliche Instru
mente und finanzielle Anreize 

• freiwillige Vereinbarungen 

Die Grundlage zur Umsetzung 
von Vorgaben zur Vermeidung und 
Verwertung bietet primär das 
Abfallwirtschaftsgesetz. Zur 

Umsetzung produktbezogener 
Abfallvermeidung und -verwer-

tung bestehen nach dem Abfall
wirtschaftsgesetz grundsätzlich 

zwei Möglichkeiten. 
Einerseits kann der Bundesmi

nister für Umwelt, Jugend und 
Familie im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten Zielverordnun
gen gemäß § 8 Abfallwirtschafts
gesetz erlassen, soweit anzuneh
men ist, daß innerhalb ertretbarer 

Frist durch die Selbstgestaltung der 

Wirtschaft die notwendige Verrin
gerung der Mengen oder die 
Reduktion von Schadstofffrachten 
der üblicherweise bei Letztverbrau

chern anfallenden Abfälle erreicht 
werden kann. 

Andererseits können Maßnah
men zur Abfallvermeidung und 
-verwertung durch Verordnungen 
im Sinne des § 7 Abfallwirt

schaftsgesetz vorgeschrieben wer
den, wie die Pflicht zur Kennzeich

nung von Waren wegen ihres 

Schadstoffgehaltes bzw. ihrer Ver
wertbarkeit, eine Rücknahmever

pflichtung zur Wiederverwendung 
oder Verwertung durch Hersteller 
und Vertreiber, die Anordnung von 
Sammelsystemen, die Verpflich
tung, Waren nur gegen Einhebung 

eines Pfandbetrages oder Ab
führung eines Verwertungs- und 

Entsorgungsbei trages abzugeben 
bzw. überhaupt das Verbot der 
Abgabe von Waren, die als Abfall 
geeignet sind, besonders gefährli
che Substanzen freizusetzen. 

Das Chemikaliengesetz bietet 
die Grundlage zur Setzung von 
Maßnahmen, die im Bereich der 
Abfallwirtschaft eine Verbesserung 
der Situation vor allem im Bereich 

der qualitativen Abfallvermeidung 
bewirken können. Gemäß § . 14 

Chemikaliengesetz hat der Bundes
minister für Umwelt, Jugend und 
Familie, soweit es zur Vermeidung 

UND E S A B F·A L L B E R ICH T 1 998 

von Gefahren für das Leben und 
die Gesundheit von Menschen 

oder für die Umwelt erforderlich 
ist, durch Verordnung festzulegen, 
daß bestimmte gefährliche Stoffe, 

gefährliche Zubereitungen oder 
gefährliche Fertigwaren nicht, nur 

10 bestimmter · Beschaffenheit, 

Menge, Aufmachung, Verpackung 
oder Kennzeichnung, nur für 

bestimmte Zwecke oder nur mit 
Beschränkungen . hergestellt, in 

Verkehr gesetzt oder verwendet 
werden dürfen sowie per Verord
nung Herstellungs- oder Verwen
dungsverfahren, bei denen 

bestimmte gefährliche Stoffe oder 
Zubereitungen anfallen, zu verbie

ten. 
Für den Bereich der Altöle 

kann nach § 25 Abfallwirtschafts

gesetz mit Verordnung bestimmt 
werden, daß Motoröle und andere 
Schmiermittelarten mit bestimm

ten Zusätzen nicht In den gewerb
lich~n Verkehr gebracht werden 
dürfen, wenn diese Zusätze die 

Umwelt belasten oder eine Verwer
tung wesentlich erschweren. 

Gemäß § 9 Abfallwirt,schafts
gesetz bedarf die Errichtung und 

Inbetriebnahme von Anlagen sowie 
die Änderung von Altanlagen, bei 

deren Betrieb Abfälle anfallen, 
einer Genehmigung nach AWG. 
Für gewerbliche und bergrechtli
che Betriebsanlagen existiert eine 
analoge Regelung in der Gewerbe
ordnung bzw. im Berggesetz. Ent
sprechend diesen Bestimmungen 
ist dem Genehmigungsantrag 
jedenfalls eine Beschreibung der 
beim Betrieb der Anlage anfallen
den Abfälle und der betrieblichen 

Vorkehrungen zu deren Vermei
dung, Verwertung und Entsorgung 
anzuschließen (Abfallwirtschafts
konzept). Diese Bestimmung ent
hält eine entscheidende Möglich-
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keit für Genehmigungsbehörden, 
unmittelbaren Einfluß auf die 
Gestaltung abfallwirtschaftlich 
relevanter Abläufe zu nehmen und 
ist im Bereich des Vollzuges ver
stärkt heranzuziehen. 

Weiters sieht § 10 Abfallwirt
schaftsgesetz vor, daß der Bundes
minister für Umwelt, Jugend und 
Familie im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten anordnen kann, 
daß Waren nur produziert werden 
dürfen, wenn zu ihrer Herstellung 
ein entsprechender Altstoffanteil . 
verarbeitet wird, der dem Stand 
der Technik sowie den abfallwirt
schaftlichen Erfordernissen einer 
Verwertung von · Altstoffen ent
spricht, soweit dies zur Erreichung 
der im Bundes-Abfallwirtschafts
plan aufgestellten' Ziele erforderlich 
ist. 

Auf Grundlage des § 11 Abs. 3 
AWG kann der Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie im 
Ei~vernehmen mit dem Bundes
minister für wirtschaftliche Angele
genheiten mit Verordnung bestim
men, welche Materialien (auch 
nicht gefährliche Abfälle) jedenfalls 
einer getrennten Sammlung, Lage- , 
rung und Behandlung zuzuführen 
sind. 

Zur Entsorgungssicherheit für 
gefährli.che Abfälle bietet § 31 
AWG in Verbindung mit § 26 
AWG die Rechtsgrundlage, daß in 
einem zu~ Erfüllung der Ziele des 
Bunde~-Abfallwirtschaftsplanes 
erforderlichen Maß für geeignete 
Einrichtungen zur Behandlung 
von gefährlichen Abfällen vorge
sorgt werden kann. 

Gemäß § 29 Abs. 18 Abfall
wirtschaftsgesetz kann der Bun
desminister für Umwelt, Jugend 
und Familie mit Verordnung nähe
re Bestimmungen über äie zur Ver
meidung von Beeinträchtigungen 
im Sinne des § 1 Abs. 3 AWG 
gebotene, dem Stand der Technik 
entsprechende, Ausstattung und 

Betriebsweise von nach dem AWG 
zu genehmigenden Abfallbehand
lungsanlagen und die von diesen 
einzuhaltenden, dem Stand der 
Technik entsprechenden Emissi
onsgrenzwerte erlassen, einschließ
lich der Festlegung der Qualität der 
zu behandelnden Abfälle und der 
Nachsorge einer Anlage. 

Als wesentliche Voraussetzung 
für die Ergreifung der zuvor 
beschriebenen Maßnahmen ist in 
jedem Fall die ausführliche Vorbe
reitung fachlicher Grundlagen 
anzusehen. Daruriter fällt neben 
der Erarbeitung allgemeiner Kon- . 
zepte auch die Vergabe von Gut
achten, Studien und Forschungsar
beiten. 

Zur Umsetzung ' notwendiger 
Maßnahmen steht auch das Instru
ment der freiwilligen Erklärung, 
Vereinbarung oder Kooperation 
zur Verfügung, welches sich im 
Bereich von Verwertungsmaßnah
men bewährt. Zur Vorgabe bzw. 
Einführung des Standes der Tech- . 
nik bei Anlagen und Betriebsweisen 
tragen auch Richtlinien und Nor
men bei. 

Als . weiteres, wesentliches 
Instrument der Umweltpolitik und 
damit auch abfallwirtschaftlicher 
Maßnahmen ist die Öffentlich
keitsarbeit und Information sowie 
die Beratung und Ausbildung 
anzusehen. Damit ist einerseits das 
Bewußtsein und Verstän~nis für 
ausgewählte Ziele und für die 
Durchführung der zur Umsetzung 
notwendigen Maßnahmen zu ver
mitteln; andererseits können nach
haltige Veränderungen nur durch 
die Ausbildung bzw. Wissenssteige
rung unmittelbar Betroffener 
erreicht werden. 

Für die öffentliche Hand bietet 
sich als wichtiger Auftraggeber für 
wirtschaftliche Leistungen, vor
nehmlich im Beschaffungs- und 
Baubereich, durch die nachhaltige 
Verfolgung der Ziele und 
Grundsätze des Abfallwirtschaftsge-

setzes die Möglichkeit einer ent
scheidenden Vorbildwirkung, wel
che z.B . die Entwicklung, Markt
einführung und Konkurrenzfähig
keit u~weltschonender Produkte 
oder Verfahren entscheidend be
einflussen kann. 

Nicht zuletzt aufgrund grenz
überschreitender Umweltbeein
trächtigungen sowie der Abfallver
bringung kommt der internationa
len Zusammenarbeit, in der Um
weltpolitik eine strategische und 
damit entscheidende Rolle zu. 
Durch den Beitritt Österreichs zur 
Europäischen Union und· des er
klärten Zieles der Schaffung eines 
gemeinsamen Marktes stellt sich 
für diesen Bereich auch aus abfall
wirtschaftlicher Sicht eine zusätzli
che und wichtige Herausforde
rung. 

Dies gilt insbesondere auch für 
die Etablierung finanzieller Anrei
ze zur Umsetzung umweltgerechter 
Abfallwirtschaftssysteme als Teil 
einer Ökologisierung des Steuersy
stems, wobei auch im Wege der 
Umweltförderung Anreize gesetzt 
werden können. 

4.2 ~mme~e 
Maßnahm.en 

4.2.1 Branchenkonzepte 
In den letzten Jahren wurden in 

Österreich Branchenkonzepte erar
beitet, um die Vermeidungs- und 
Verwertungspotentiale für Abfälle 
verschiedener Branchen und Pro
duktionsstufen zu beschreiben 
sowie zu quantifizieren. Vorrangig 
sind Abfälle zu berücksichtigen, 
die auf grund ihrer Inhaltsstoffe ein 
relativ hohes Gefährdungspotential 
aufweisen oder in großer Menge 
anfallen. 

Die überbetrieblichen Konzepte 
wurden meist in Kooperation zwi
schen dem Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie und 
der Wirtschaftskammer Österreich 
bzw. den zugehörigen Fachorgani-
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sationen (Fachverband, Innung) 
erstellt. Sie sollen den betroffenen 
Betrieben Hilfestellungen und An
regungen bieten und auch als Ent
scheidungsgrundlage für Maßnah
men der Umweltförderung auf 
Basis des Umweltförderungsgeset
zes dienen. 

. Derzeit liegen Branchenkon

zepte für folgende Bereiche vor: 

• Holz 
• Landwirtschaft 
• Abfälle aus dem medizinischen 

Bereich 

• Farb- und Lackabfälle 
• Abfälle halogenfreier Lösemittel 
• Abfälle aus ledererzeugenden 

Betrieben 

• Gießereiabfälle 
• Nahrungs- und Genußmittel

abfälle 

• Chemischreinigung 
• CKW-Metalloberflächen-

reInigung 

• Zellstoff- und Papierindustrie 
• Textil (Teilkonzept Abfall, Teil

konzept Abwasser) 

• Fotografische Abfälle ' und Ab
wässer 

• Altöle und Altschmierstoffe 

'. Galvanik 

Für die KFZ-Branche wurde 
eine Systemstudie für die Entwick
lung von Branchenkonzepten 
erstellt. 

Obwohl die Branchenkonzepte 
,einen gewissen Bekanntheitsgrad 
erreicht haben und das Niveau,all
gemein als hoch eingestuft wird, 
blieb eine Umsetzung bisher noch 
auf Einzelfälle beschränkt. Neben 
dem reinen Informationsangebot 
sollten die Betriebe jedoch zu kon
kreten Umsetzungsschritten moti
viert werden ~ Über die Nutzan
wendung sollte verstärkt durch die 
Interessensvertretungen informiert . 
werden. Eine derartige Zielsetzung 
verbindet insbesondere bei kleinen 
und mittelständischen Betrieben 
ökologisch orientierte Impulse mit 
technisch innovativen Ansätzen, 

sodaß sich die Wettbewerbsfähig
keit der Unternehmen verbessern 
kann. Im Zeichen verstärkter Glo
balisierung ist die Umsetzung von 
Branchenkonzepten damit nicht 
nur ein umweltpolitisch, sondern 
auch ein wirtschaftspolitisch wich
tiger Schritt. 

Um den Zielvorstellungen des 
Abfallwirtschaftsgesetzes ReGhnung 
zu nagen, soll das bewährte Instru
mentarium der Branchenkonzepte 
ausgeweitet werden, wobei eine 
stärkere Ausrichtung auf die 
Umsetzung in die Praxis vorgese
hen ist. In diesem Zusammenhang 
wird derzeit ein Projekt durchge
führt, mit dem Ziel, die Effizienz 
von Branchenkonzepten hinsicht
lich der Umsetzung aufgezeigter 
Maßnahmen, insbesondere betref
fend die Ausschöpfung von Ver
meidungs- und Verwertungspoten
tialen, zu steigern. Gleichzeitig soll 
durch die bisher gewonnenen 
Erfahrungen Inhalt und Struktur 
zukünftiger Branchenkonzepte im 
Hinblick auf eine Effizienz-und 
Akzeptanzsteigerung angepaßt 
werden. Weiters soll aufgezeigt 
werden, welche Branchenkonzepte 
vordringlich zu erstellen sind und 
welchen Anforderungen diese auf
grund der zusammengefaßten 
Erfahrungen bisheriger Branchen
konzepte genügen müssen. 

Vor diesem Hintergrund wurde 
im ' Rahmen einer ersten Studie 
ermittelt, wo Umsetzungsinitiati
ven am dringendsten notwendig 
sind beziehungsweise welche der 
bereits' fertiggestellten Branchen

konzepte die größten Erfolgsaus
sichten für die Umsetzung von 
Verringerungspotentialen bieten, 
Die Konzepte wurden nach den 
Kriterien Mengenrelevanz, H~nd
lungsbedarf und Umsetzungschan
cen bewertet., 

Für die Mengenrelevanz wur
den die Abfallmengen ermittelt, 
die im Bereich des jeweiligen Bran
chenkonzeptes zu der in Österreich 

B UND E S A B F ALL B E R ICH T 1 998 

insgesamt anfallenden Abfall
Primärmenge beitragen. Weiters 
wurde die im jeweiligen Branchen
konzept angegebene Summe aus 
Vermeidungs- und Verwertungspo
tentialen bestimmt. Die Branchen
konzepte Holz, Zellstoff/ Papier, 
Nahrungs- und Genußmittel, 
Gießerei, Medizin SOWie 
Farben/Lacke wurden als jene mit 
der größten Mengenrelevanz 
ermittelt. 

D,er Handlungsbedarf wurde 
zunächst proportional zum Druck 
auf eine Verringerung von Abfällen 
aufgrund gesetzlicher Regelungen, 
Wettbewerb sowie ökologischer 
Forderungen bewertet. Weiters 
ging die Realisierbarkeit der im 
Rahmen der Branchenkonzepte 
beschriebenen Technologien in die 
Bewertung ein. Für die Bestim
mung des Drucks aus gesetzlichen 
Regelungen wurde die Ist-Situation 
der jeweiligen Branche mit den 
gesetzlic;h vorgegebenen oder 
geplanten Grenzwerten verglichen, 
wobei auch der Zeitbezug durch 
Übergangsregelungen berücksich
tigt wurde. Die Realisierbarkeit der 
vorgeschlagenen technischen Maß
nahmen wurde durch eine Erfas
sung des Verbreitungsgrades 
anhand der Kriterien "Pilotverfah
ren oder noch nicht etablierte 
Lösungen", "einzelne Anwendun
gen", "weit verbreitete Alternative" 
bestimmt. Unter diesem Gesichts
punkt haben sich die Branchen
konzepte Chemischreinigung, Far
ben/Lacke, Metalloberflächenreini
gung, Gießerei, Halogenfreie Löse
mittel, Holz, Leder und Medizin 
als besonders relevant erwiesen. 

Für das Bewertungskriterium 
Umsetzungschancen wurden die 
Konsequenzen wichtiger Alternati
ven in Hinblick auf Ökonomie, 
Technik und Ökologie ermittelt 
sowie die bei den Betrieben beste
henden Defizite und Hemmfakto
ren bestimmt. Die Konsequenzen ' 
für die Ökonomie wurden anhand 
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eines Betriebskostenvergleichs zur 
gegenwärtig eingesetzten Technolo
gie ermittelt; für die technischen 
Konsequenzen wurde die Ände
rung der Produktqualität herange
rogen. Ökologische Konsequenzen 
wurden ermittelt, indem Änderun
gen von Luft- und Wasseremissio
nen sowie des Energieverbrauchs 
quantifiziert wurden. 

Als Hemmfaktoren und Defizi
te bei den Betrieben wurden u. a. 
fehlende Informationen, Unsicher
heit über Regelungen, fehlende 
Beratung und fehlende Förderung 
erfaßt. 

Als Ergebnis haben sich große 
Umsetzungschancen für folgende 
Branchenkonzepte ergeben: Che
mischreinigung, Metallober
flächenreinigung, Farben/Lacke, 
Gießerei, Halogenfreie Lösemittel, 
Kfz und Textil. 

Für Umsetzungsinitiativen bie
tensich daher in erster Linie die 
Branchenkonzepte Farben/Lacke 
sowie Gießerei an. Weiter sind 
Umsetzungsinitiativen für die 
Branchenkonzepte Holz, Medizin, 
Halogenfreie Lösemittel und Che
mischreinigung empfehlenswert. 
Für das ebenfalls wichtige Bran
chenkonzept Metalloberflächenrei
nigung existiert bereits eine ausge
sprochen gute Umsetzungsinitiati
ve, deren Erfolge für die Übertra
gung auf die prioritären Konzepte 
Farben/Lacke sowie Gießerei 
genutzt werden sollen. 

Exemplarisch wird derzeit 
durch das Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie die 
Umsetzung von Vermeidungs- und 
Verwertungspotentialen für den 
Bereich Farben/Lacke vorbereitet. 

4.2.2 Abfallwirtschafts-
konzepte 

Das Abfallwirtschaftsgesetz 
sowie die Gewerbeordnung ver
langt von den Betreibern von Alt
~nlagen die Ausarbeitung eines 
Abfallwirtschaftskonzeptes, wenn 

beim Betrieb dieser Anlage Abfälle 

anfallen und p~r Stichtag 1. Juli 
1990 bzw. zu einem späteren Zeit
punkt mehr als 100 Arbeitnehmer 
in der Anlage beschäftigt waren. 
Ebenso ist ein solches Konzept den 
Einreichungsunterlagen für Geneh
migungen von Neuanlagen bzw. bei 
der Änderung von Altanlagen 
anzuschließen. 

Ein Abfallwirtschaftskonzept 
soll einen Überblick über die Art 
und Menge der im Betrieb anfal
lenden Abfälle geben und Möglich
keiten zur sinnvollen Abfallvermei
dung und -verwertung aufzeigen. 
Stoffströme werden transparent 
und Optimierungsmöglichkeiten 
sichtbar gemacht. Damit können 
unmittelbare Vorteile verbu,nden 
sein, wie die mögliche Einsparung 
von Entsorgungskosten und eine 
erhöhte Sicherheit bezüglich der 
Einhaltung von Rechtsvorschriften. 
Ebenso ergibt sich ein besseres Ver
trauensverhäl tnis in · der Zusam
menarbeit mit den Behörden. Um 
diese Möglichkeiten voll nünen zu 
können, ist es wichtig, das Abfall
wirtschaftskonzept fortzuschreiben, 
um damit regelmäßig die abfall
wirtschaftliche Situation zu unter
suchen, die Wirkung gesetzter 
Schritte zu überprüfen, Verände
rungen. festzustellen und neuerlich 
Maßnahmen daraus abzuleiten. 

In einem Leitfaden des Bundes
ministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten und des Bundes
ministeriums für Umwelt, Jugend 
und Familie wird der Inhalt eines 
Abfallwirtschaftskonzeptes, entspre
chend dem Erlaß zum Abfallwirt
schaftsgesetz, dargestellt und erläu
tert. Handbücher mit Anleitungen 
und Formularen wurden für Schu
len und Kfz-Betriebe erarbeitet und 
zur Verfügung gestellt; ebenso für 
Krankenanstalten und den Büro
und Verwaltungsbereich. 

Die bisherige Erfahrung zeigt, 
daß mit der Erstellung eines Abfall
wirtschaftskonzeptes zwar ein ge-

wisser Aufwand verbunden ist, eine 
eingehende Auseinandersetzung 
mit der betrieblichen Abfallwirt
schaft sich aber auch in finanzieller 
Hinsicht für das Unternehmen 
durchaus positiv auswirken kann. 
Zur weiteren Berücksichtigung der 
Bedürfnisse der "Ersteller und 
Anwender von Abfallwirtschaft1;
konzepten wurde 1996 eine Erhe
bung von Problemfeldern durchge
führt. Vorschläge zur Modifikation 
sowie hinsichtlich weiterer Hilfs
mittel werden derzeit diskutiert. 
Um Veränderungen in den Betrie
ben Rechnung zu tragen, ist die 
Fortschreibung eines Abfallwirt
schaftskonzeptes notwendig. 

4.2.3 Abfallbeauftragter 
Seit 1. Oktober 1995 sind bun

desweit sämtliche Betriebe mit 100 
oder mehr Arbeitnehmern gemäß 
§ 9 Abs. 6 Abfallwirtschaftsgesetz 
verpflichtet, einen fachlich qualifi
zierten Abfallbeauftragten sowie 
einen Stellvertreter schriftlich zu 
bestellen und der Behörde 
bekanntzugeben. 

Der A~fallbeauftragte muß im 
Betrieb dauernd beschäftigt und 
während der Geschäfts- und Be
triebsstunden anwesend oder 
zumindest leicht erreichbar sein. 
Für den Fall seiner Verhinderung 
hat der Stellvertreter die Agenden 
wahrzunehmen. 

Zu den Aufgaben des Abfallbe
auftragten zählt die Überwachung 
der Einhaltung der Vorschriften 
des Abfallwirtschaftsgesetzes und 
der darauf beruhenden Verwal
tungsakte sowie die Unterrichtung 
des Betriebsinhabers über seine 
Wahrnehmungen, insbesondere 
über festgestellte Mängel. Darüber 
hinaus soll der Abfallbeauftragte 
Vorschläge zur Mängelbeseitigung 
erarbeiten. Er hat auf Maßnahmen 
der Abfallvermeidung sowie auf 
eine sinnvolle Organisation von 
Systemen der Abfalltrennung, 
Abfallverwertung, Abfallkontrolle 
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und der Umsetzung aller den 
Betrieb betreffenden abfallrechtli
chen Bestimmungen hinzuwirken. 

Durch die Wahrnehmung die
ser Aufgaben kann der Abfallbeauf
tragte wesentlich dazu beitragen, 
die Abfallvermeidung und Organi
sation der Abfallwirtschaft im 

• Unternehmen zu optimieren und 
dadurch in der Folge Lager- und 
Entsorgungskosten einzusparen. 

Um diesen umfangreichen Auf
gabenbereich abdecken zu können, 
ist dem Abfallbeauftragten neben 
einer entsprechenden Ausbildung 
auch die Möglichkeit zur Wahr
nehmung der Aufgaben einzuräu
men. Im Merkblatt des Bundesmi
nisteriums für Umwelt, Jugend 
und Familie wurde das Mindestan
forderungsprofil festgelegt. Derzeit 
werden von bestimmten Institutio
nen bzw. Lehranstalten bereits 
zahlreiche Kurse bzw. Veranstal
tungen angeboten, die geeignet 
sind, die für die Tätigkeit eines 
Abfallbeauftragten notwendigen 
Kenntnisse zu vermitteln. 

4.2.4 Öko-Audit (EMAS
Verordnung) 

Die Verordnung (EWG) Nr. 
1836/93 des Rates vom 29. Juni 
1993 über die freiwillige Beteili
gung gewerblicher Unternehmen 
an einem Gemeinschaftssystem für 
das Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung, kurz 
EMAS-Verordnung, ist auch für 
Österreich 1995 in Kraft getreten. 
Die zur Anwendung 'dieser Verord
nung nötigen begleitenden inner
staatlichen Bestimmungen wurden 
im "Bundesgesetz über die Zulas
sung von und die Aufsicht über 
Umweltgutachter sowie über die 
Führung des Standortverzeichnis
ses (kurz: UGStVG)" festgelegt. 
Das Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie und 
das Bundesministerium für wirt
schaftliche Angelegenheiten haben 
sämtliche Voraussetzungen zur 

Implementierung des Öko-Audit
Systems in Österreich geschaffen. 
Damit wurde ein weiterer Schritt 
in Richtung einer dauerhaften und 
umweltgerechten Entwicklung 
gesetzt, wobei insbesondere auf die 
Weiterentwicklung des betriebli
chen Umweltschutzes Wert gelegt 
wird. Mit der Verordnung über die 
Festlegung weiterer Sektoren, auf 
die probeweise die Vorschriften der 
EMAS-Verordnung und des 
UGStVG Anwendung finden 
(kurz: Sektorenerweiterungsverord
nung) , wurden weitere Unterneh
men aus dem Verkehrs- und Ban
kenbereich, welche von der 
EMAS-VO nicht erfaßt werden, 
zur Teilnahme am System vorläufig 
zugelassen. . 

Die Europäische Union orien
tiert sich am Verursacherprinzip 
und betont die Verantwortung der 
Unternehmen für den Schutz der 
Umwelt. Unternehmen können 
sich freiwillig an dem System betei
ligen, alle Anforderungen der Ver
ordnung erfüllen und sich dann in 
ein Standortverzeichnis eintragen 
lassen. 

Dazu muß am Standort eine 
betriebliche Umweltpolitik festge
legt werden, wonach sich das 
Unternehmen verpflichtet, alle ein
schlägigen Umweltvorschriften 
einzuhalten und darüber hinaus 
den betrieblichen Umweltschutz 
durch die wirtschaftlich vertretbare 
Anwendung der besten verfügba
ren Technik kontinuierlich zu ver-

- bessern, was auch für die Situation 
der betrieblichen Abfallwinschaft 
zunehmend positive Auswirkungen 
erwarten läßt. 

Neben den unübersehbaren 
volkswirtschaftlichen Vorteilen die
ses Systems, profitiert auch der ein
zelne Betrieb von der Teilnahme. 
Bislang konnten auch stets die 
Kosten für die betriebliche Abfall
wirtschaft am jeweiligen Betriebs
standort signifikant gesenkt wer
den. 

B UND E S A B FA L L B E R I C ' H T 199 8 

Das Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie hat 
mit dem Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angeleg~nheiten im 
Rahmen der Sektorkommission 
gemäß UGStVG 1995 bereits 20 
Umweltgutachter bzw. Umweltgut
achterorganisationen für Öster
reich und für die gesamte EU nach 
einer strengen dreiteiligen Prüfung 
gemäß Fachkundebeurteilungsver
ordnung 1996 vorläufig bzw. gänz
lich zugelassen. Derzeit sind mehr 
als. 100 Standorte in Österreich 
nach der EMAS-Verordnung über
prüft worden und im internationa
len Verzeichnis der EU in Brüssel 
als Standorte mit für gültig erklär
ten Umwelterklärungen eingetra
gen. 

4.2.5 Freiwillige 
Vereinbarungen und 
Kooperationen 

Altreifen 
Die österreichische Zementin

dustrie hat sich verpflichtet, Altrei
fen kontinuierlich zu übernehmen, 
um sie einer energetischen Verwer
tung zuzuführen. Auf diese Weise 
werden über 50 % der jährlich 
anfallenden rd. 50.000 t Altreifen 
thermisch verwertet. 

Baustoffrecycling 
In Ergänzung zur Verordnung 

über die Trennung von bei 
Bautiitigkeiten anfallenden Mate
rialien (BGBl. Nr. 259/1991) ver
pflichtete sich die Bauwirtschaft 
zur verstärkten Heranziehung von 
Recycling-Materialien. 

Fensterrahmenprofile und 
Kunststoffrohre aus PVC 

Die österreichischen Hersteller 
von Fensterrahmenprofilen aus 
PVC übernehmen in ganz Öster
reich derartige Abfälle und verar
beiten diese als Sekundärrohstoff 
im Innenkern von neuen Fenster
bauteilen. Für den Bereich der 
Kunststoffrohre sind die Hersteller 
ebenso eine freiwillige Rücknah
meverpflichtung eingegangen. Bei 
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150 Sammelstellen werden derarti
ge Abfälle entgegenommen und 
bei der Produktion neuer · Rohre 
eingesetzt. 

Entsorgungsfachbetrie~ 

In Zusammenarbeit mit der 
Vereinigung Österreichischer Ent
sorgungsbetriebe wird die Festle
gung von Anforderungen zur Zer
tifizierung von Entsorgungsfachbe
trieben angestrebt. 

Altfahrzeuge 
siehe Kapitel 4.3.2.4 

4.2.6 Umweltschonende 
Beschaffung 

Das Abfallwirtschaftsgesetz 
postuliert in § 6, seitens des Bun
des vorrangig solche Produkte zu 
erwerben, die nach Ge- oder Ver
bra~ch als Abfall möglichst geringe 
Umweltbelastungen verursachen. 
Zusätzlich ist auf die Grundsätze 
der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit Bedacht zu 
nehmen. 

Als Orientierungshilfe für die 
mit der Beschaffung befaßten 
Dienststellen existiert ein "Hand
buch zur umweltschonenden Be
schaffung", dessen Empfehlungen 
auch außerhalb der Bundesdienst
stellen Anwendung finden können 
und sollen. Der konsequente Ein
satz von im Handbuch vorgeschla
genen Produkten trägt zu einer 
qualitativen und quantitativen 
Abfallreduktion bei. 

Weiters werden durch das Bun
desministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie die im Verwal
tungsbereich eingesetzten Produkte 
systematisch daraufhin untersucht, 
ob sie umweltorientierten Anforde
rungen entsprechen. Produkte, die 
diese Anforderungen erfüllen, wer
den unter Angabe der ökonomi
schen Aspekte vorgeschlagen. 
Soweit bereits Richtlinien für die 
Vergabe des österreich ischen 
Umweltzeichens bestehen, wird 

von diesen ausgegangen. 
In Umsetzung des Abfallwirt

schaftskonzeptes des Bundesmini
steriums für Umwelt, Jugend und 
Familie wurden auch die eingesetz
ten Büroprodukte systematisch 
hinsichtlich umweltorientierter 
Anforderungen unter Anwendung 
produktspezifischer Anforderungs
profile überprüft und in weiterer 
Folge auch umgestellt. 

Unterlagen werden so erstellt, 
daß diese entsprechend den Richtli
nien für die Beschaffung des Bun
des unmittelbar als Muster für 
Beschaffungsvorgänge und zur ein
fachen Bewertung der angebotenen 
Produkte eingesetzt werden köh
nen. 

Im Rahmen der OECD
Umweltministertagung im Februar 
1996 wurde em Council-Act 
betreffend "Improving the Environ
mental Performance of Govern
ment" beschlossen, mit dem sich 
auch Österreich verpflichtet hat, 
Maßnahmen zur Umsetzung des 
Ratsdokumentes zu setzen. 

Die Empfehlungen im Ratsakt 
umfassen die Berücksichtigung 
ökologischer Kriterien bei der 
Beschaffung von Gütern und 
Dienstleistungen, die Identifizie
rung von Zielen und die Festlegung 
von Zeitlimits für eine Optimie
rung des Verbrauchs bei Energie 
und Wasser, speziell durch die 
Reduktion und Wiederverwertung, 
die Minimierung des Verbrauchs 
von natürlichen Ressourcen und 
des Aufkommens von Abfall bei der 
Konstruktion, der Renovierung etc. 
von Gebäuden uQd Einrichtungen 
uvm. 

Als erster Schritt zur Umsetzung 
in Österreich soll die Ökologisie
rung innerhalb der Bundesverwal
tung, insbesondere des öffentlichen 
Beschaffungswesens, vorangetrie
ben werden. 

Für das Ziel einer Ökologisie
rung des Verwaltungs bereiches des 
Bundes sollen den mit Angelegen-

heiten des öffentlichen Heschaf
fungswesens betrauten Bundesbe
diensteten Handlungsanleitungen 
für die Anwendung des Bundesver
gabegesetzes sowie der Vergabe
norm zur Verfügung gestellt wer
den. Dazu wurden in interministe
rieller Koordination Leitlinien 
erarbeitet, um insbesondere den 
mit der Beschaffung befaßten 
Organen ein Hilfsmittel für ökolo
gisches Vorgehen in die Hand zu 
geben. 

Weiters werden Richtlinien mit 
Handlungsanleitungen für eine 
Ökologisierung der Bundesverwal
tung, insbesondere des öffentlichen 
Beschaffungswesens, erstellt. 

4.2.7 Ausbildung 
Einen Schwerpunkt stellt nach 

wie vor die Informationstätigkeit 
durch Umwelt- und Abfallberater 
dar. Gerade für die Umsetzung 
abfallwirtschaftlicher Maßnahmen 
vor Ort sind die Umwelt- und 
Abfallberater unverzichtbar. Für 
Abfallbeauftragte werden von zahl
reichen Stellen Ausbildungskurse 
angeboten. 

Für Deponiepersonal, vor allem 
für den Leiter der Eingangskon
trolle, wurden in der Dep·oniever

ordnung in Abhängigkeit vom" 
Deponietyp konkrete Ausbildungs
voraussetzungen festgeschrieben. 
Der Österreichische Wasser- und 
Abfallwirtschaftsverband hat ein 
Regelblatt zur Deponieeingangs
kontrolle herausgegeben (Anforde
rungsprofil für Leiter der Ein
gangskontrolle und Kontrollperso
nal, Ausbildungsplan, ÖWAV
Regelblatt 504) und organisiert 
diesbezügliche Kurse. 

Der 1992 als Ausbildungsver
such eingerichtete Lehrberuf 

"Recycling- und Entsorgungstech
niker" wurde in;t April 1998 in das 
Regellehrwesen übergeführt (BGBI 
Nr. 129/1998). Die Schaffung 
guter Beschäftigungsmöglichkeiten 
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wurde durch inhaltliche Adaptie
rungen . aufgrund der bisherigen 
Erfahrungen sowie durch die 
Eröffnung neuer Beschäftigungsfel
der angestrebt. 

Zur Vereinheitlichung der Aus-
. bildung des Betriebspersonals von 

Problemstoffsammelstellen wurden 
In Zusammenarbeit mit dem 
Österreichischen Wasser- und 
Abfallwirtschaftsverband Schu
lungs- und Arbeitsunterlagen aus
gearbeitet. 

Weiters wurde das ÖWAV

Regelblatt 507 "Ausbildung des 
Betriebspersonals von Abfallbe
handlungsanlagen " herausgegeben. 
In diesem Regelblatt soll die Quali
fikation des auf Abfallbehand
lungsanlagen tätigen Personals auf 
den Stand der Technik gebracht 
werden. 

4.2.8 Information und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Das 1994 erstellte praxisorien
tierte Nachschlagewerk "Informa
tionen zur Abfallwirtschaft" als 
"Bürgermeister-Handbuch" wurde 
überarbeitet und mit den Themen 
'Deponieverordnung' , 'Die neue 
Verpackungsverordnung', 'Das Alt
lastensanierungsgesetz' SOWIe 
'Umweltgerechtes Beschaffungswe
sen' ergänzt. 

Die überarbeitete Neuauflage 
. soll weiterhin s~wohl Bürgermei
stern und Kommunalpolitikern als 
auch Abfall- und Umweltberatern 
als Informationsgrundlage und 
Arbeitsbehelf dienen. 

Gerade der Vollzug der Verord
nung über biogene Abfälle gestaltet 
sich in den Bundesländern unter
schiedlich. Um bundesweit ein
heitliche Informationen bereitzu
stellen und auch den Ländern Hil
festellung bei der Umsetzung und 
dem Vollzug der Verordnung zu 
gewähren, wurden vom Bundesmi
nisterium für Umwelt, Jugend und 
Familie eine Multiplikatorenmap
pe und Grundinformationen zur 

Verordnung SOWIe spezifische 
Unterlagen herausgegeben. 

Aufgrund des mengenmäßig 
hohen Aufkommens an biogenen 
Abfällen ist insbesondere beim 
Lebensmittelhandel Handlungsbe
darf gegeben, weshalb Informati
onsunterlagen vom Bundesmini
sterium für Umwelt, Jugend und 
Familie bereitgestellt werden. 

Betreffend Öffentlichkeitsarbeit 
ist grundsätzlich auf zahlreiche 
Aktivitäten der Länder, Gemein
den und Städte hinzuweisen. 

Wachsende Bedeutung kommt 
der Bereitstellung von fachspezifi
schen Informationen über das 
Internet durch das Bundesministe
rium für Umwelt, Jugend und 
Familie, Umweltbundesamt sowie 
einzelne Ämter der Landesregie
rungen zu. 

Zielgruppe Schule 
Kinder und Jugendliche üben 

als "Umweltberater" der Familien 
eine bedeutende Funktion in der 
Gesellschaft aus. Um diese Funkti
on zu verstärken und das Bewußt
sein für die Umwelt bereits im 
frühen Alter entscheidend prägen 
zu können, sollen die Jugendlichen 
durch Umwelterziehung in den 
Schulen wesentliche Informatio
nen erhalten und entsprechend 
weitertragen. Durch derartige 
Motivation unserer Kinder können 
kurzfristig Maßnahmen greifen, . 
die in weiterer Folge zu nachhalti
gen "Werte-Änderungen" in der 
Gesellschaft führen. 

Um diese kompetente Informa
tionsvermitdung gewährleisten zu 
können, sollen Lehrer gezielt mit 
kompakten Unterlagen ausgestattet 
werden, sodaß eine optimale Auf
bereitung des Themas im Unter
richt erfolgen kann und somit der 
Informationswert an sich steigt. 

B U N - D ES AB FA L L B E R ICH T 1 998 

Fachliche Informationen zu 
Schwerpunktthemen mit Fachpu
blikum 

In Zusammenarbeit mit ande
ren Institutionen und Fachberei
chen werden laufend Veranstaltun
gen abgehalten. So konnten sich 
Ärzte, insbesondere Umweltschutz
ärzte, im Rahmen einer Enquete 
zum Thema "Müllverbrennung -
Effekte und Risiken aus medizini
scher Sicht" über die Notwendig
keit einer geordneten und nachhal
tigen Abfalleritsorgung durch ther
mische Verfahren informieren. 

Mit dem Projekt "Kommunika-
. tionsnetzwerk für Abfallberater" 

wird speziell die Informationsarbeit 
der Umwelt- und Abfallberater 
unterstützt, um die vielfältigen ab
fallwirtschaftlichen Maßnahmen, 
welche im Gegensatz zur bisheri
gen Praxis eine aktive Mitarbeit der 
Bevölkerung erfordern, zu organi
sieren, zu kommunizieren und um
zusetzen. 

Damit sich die Österreicherin
nen und Österreicher zentrale Fra
gen wie "Was kann ich tun, um 
Problemstoffe zu vermeiden? Wel
che Alternativen bieten sich?" stel
len und dann auch entsprechend 
handeln, hat das Bundesministeri

um für Umwelt, Jugend und Fami
lie unter dem Titel "entSORGEN" 
eIne Wanderausstellung zum 
Thema Problemstoffe zusammen
gestellt. Anhand von 15 Schauta
feln und einer Begleitbros.chüre 
wird die Problemstoffproblematik 
informativ, umfassend, anschaulich 
und für jeden leicht verständlich 
dargestellt. 

Die Wanderausstellung "ent
SORGEN" wird seit Herbst 1996 
kostenlos an interessierte Organisa
tionen bzw. Institutionen mit 
großer Nachfrage verliehen. 
Zusätzlich wurde die Aus
stellung 1m Internet 
(http://www.bmu.gv.at/entSOR
GEN/) zur Besichtigung eingerich
tet. 
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Für die Zielgruppen Schüler, · 
Multiplikatoren (Gemeinde, Ver
bände) sowie Lebensmittelhandel 
wurden zum Thema "Bioabfall" 
bundesweit einheitliche Informati
onsunterlagen erstellt. 

Zum Thema Kompostgütesi
cherung werden in Tagungen mit 
dem Österreichischen Kompostgü
teverband und dem Österreichi
schen Normungsinstitut die 
Bedeutung der Kompostierung 
dargestellt und insbesondere Erfah
rungen, legistische Forderungen, 
technische · Anforderungen an 
Kompostierungsanlagen und An
forderungen an die .Kompostqua
lität vermittelt. 

4.2.9 Umweltförderung 
im Inland 

Die Umweltförderung des Bun
des hat die nachhaltige Verbesse
rung der österreichischen Umwelt
situation zum Ziel. Sie hat eine 
flankierende Funktion innerhalb 
der Instrumente einer vorsorgeori
entierten Umweltpolitik und soll 
vor allem Investitionsentscheidun
gen umweltfreundlich und ressour
censchonend beeinflussen, gleich-

zeitig aber auch die wirtschaftliche 
und technische Innovationsrate 
erhöhen. Mit dem Umweltförde
rungsgesetz 1993 wurden die bis 
dahin durch den Umwelt- und 
Wasserwirtschaftsfonds wahrge
nommenen Agenden auf eine neue 
rechtliche Grundlage gestellt. Eines 
von insgesamt vier Förderungszie
len bezieht sich auf den Schutz der 
Umwelt durch Verringerung der 
Belastungen in Form von Luftver
unreinIgungen, klimarelevanten 
Schadstoffen, Lärm (ausgenommen 
Verkehrslärm) und Abfällen, 
genannt "Umweltförderung im 
Inland". 

Seit dem 1. April 1993 ist die 
Österreichische Kommunalkredit 
AG mit der Abwicklung der 
Umweltförderung befaßt. Ziel der 
Förderungen im Abfallbereich ist 
die Forcierung des Einsatzes von 
Technologien zur innerbetriebli
chen Vermeidung und Verwertung 
von gefährlichen Abfällen. Beson
ders hoch werden dabei Verfah
rensumsteIlungen und Pilotverfah
ren gefördert. Vermeidungs- und 
Verwertungsmaßnahmen zur 
Reduktion nicht gefährlicher Abfäl-

Tabelle 22: Auf Basis des UFG gerorderte Abfallprojekte 
(1995-1997) 

Jahr An ___ "~ _________ F_ö_ro_e_rb_~ __ is __________ Föroerung 
Vermeidung von Abfällen 
1995 1 
1996 42 
1997 45 -"-----

Verwertung von Abf'ällen 
1995 6 
1996 2 
1997 1 

Gesamte Abfallwirtschaft 
1995 7 
1996 44 

1997 46 

2.520.000 756.000 
145.733.069 43.475.270 
217.982.045 60.872.567 

----------~--~~ 

61.961.052 
114.432.180 
62.287.306 

64.481.052 
260.165.249 
280.269.351 

11.138.475 
34.329.654 
18.686.192 

11.894.475 
77.804.924 
79.558.759 

le können nur im Rahmen von 
pilotären Vorhaben gefördert wer
den. Eine zeitlich beschränkte A~s
weitung auf Vorhaben zur mög
lichst raschen Umsetzung abfall
rechtlicher Rahmenbedingungen 
mit umweltstrategischer Bedeu
tung, wie die Errichtung geeigneter 
Abfallbehandlungsanlagen entspre
chend den Vorgaben der Deponie
verordnung, wird als notwendig 
erachtet. 

Der seit Beginn der 90er Jahre 
rückläufige Trend bei der Anzahl 
der unter dem Titel Abfallvermei
dung und Abfallverwertung zur 
Förderung eingereichten Projekte 
hat erwartungsgemäß weiterhin 
angehalten. Daß ab 1995 trotzdem 
eine größere Anzahl von Vorhabe~ 
angeführt wird, ist darauf zurück
zuführen, daß diese Projekte unter 
anderem Titel eingereicht wurden 
und auch andere Zielsetzungen der 
betrieblichen Umweltförderung 
verwirklichen - so wurden eine 
ganze Reihe . von Betrieben ab 
1995 im Rahmen der Lackieranla
genaktion gefördert. Diese Aktion 
hat primär die Reduktion von 
Lösemittelemissionen zum Ziel. 
Als weiterer Effekt wird durch den 
Einsatz der neuen Lackieranlagen 
der Produktionsabfall sowohl men
genmäßig als auch in seinem 
Gefährdungspotential verringert. 

Zur . Stoffstromreduktion im 
Sinne eines nachhaltigen . Wirt
schaftens ist auch die Verringerung 
von Stoffen, die nicht gefährliche 
Abfälle bedingen, von vorrangiger 
Bedeutung, sodaß eine Ausweitung 
und Verlagerung der Umweltförde
rung auf diesen Bereich eine 
Trendwende herbeifuhren könnte. 

Für die bei vielen Unterneh-
men grundsätzlich vorhandene 
Investitionsbereitschaft soll ein 
Anreiz über konkrete, mit Maß-
nahmen zur Umsetzung der Bran-
chenkonzepte zu verknüpfende 
Förderaktionen geschaffen werden. 
Die erste Förderaktion dieser Art 

B UND E S - A B F ALL WIR T S C H A F T S P L A N 

III-187-BR/98 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 77 von 121

www.parlament.gv.at



wurde für Gießereianlagen initi
iert. Tabelle 22 zeigt die im Zeit
raum 1995 bis 1997 geförderten 
Projekte in Zusammenhang mit 
Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verwertung von Abfällen 

4.3 Ordnungspolitiscbe 
Maßnahmen, 
einschließlich 
Verordnungen nach 
dem Abfall
wirt.scbaftsgesetz 

4.3.1 Systemische 
,Maßnahmen 

4.3.1.1 Legistik, AWG
Novelle 

AWG-Novelle 1996 
Der Bedarf an Änderungen 

bzw. Ergänzungen des Abfallwirt
schaftsgesetzes ergab sich in erster 
Linie aufgrund der notwendigen 
EU-Anpassungsmaßnahmen, ins
besondere betreffend Gefährlich
keitskriterien, die Anpassung von 
bestehenden Abfallbehandlungs
anlagen und die Einfuhr, Ausfuhr 
und Durchfuhr von Abfällen. 

Inhaltlich erfolgte eine Anpas
sung an das Abfallrecht der 
Europäischen Gemeinschaft in fol
genden Punkten: 

• Änderung der Definition 
gefährlicher Abfälle entspre
chend der Richtlinie 
91/689/EWG über gefährliche 
Abfälle 

• Erweiterung des Bundes-
Abfallwirtschaftsplanes betref
fend die Vorgaben über die 
Einfuhr, Ausfuhr und Durch-

. fuhr von Abfällen 

• Verordnungsermächtigung zur 
verfassungskonfQrmen Um
setzung der EG-Richtlinie 
94/62/EG über Verpackungen 
und Verpackungsabfälle, da 
diese Richtlinie sowohl die 
Normierung von Zielen als 
auch von Maßnahmen sowie 

den Aufbau bzw. Bestand eines 
Sammel- und Verwertungs

, systems erfordert 

• Etweiterung der Verordnungs
ermächtigung zur Anpassung 
von Abfallbehandlungsanlagen 
an den Stand der Technik und 
Anordnung von Kontroll- und 
Überwachungsmaßnahmen, 
entsprechend der Richtlinie 
94/67/EG über die Ver
brennung gefährlicher Abfälle 
sowie der geplanten EG
Richtlinie über die Ablagerung 
von Abfällen 

• Ausführungsbestimmungen zur 
EG-Verbringungsverordnung, 
die seit 1. Jänner 1997 anzu
wenden ist, insbesondere betref
fend die Notifizierung, Sicher
heitsleistung, Wiederein
fuhrpflicht und die Kontrollbe
fugnisse der Zollorgane be
treffend die Ein-, Aus- und 
Durchfuhr von Abfällen sowie 
die Anpassung an das Zollrecht 
der Europäischen Gemein
schaften. 

Hervorzuheben sind weiters 

• die Bestimmungen hinsichtlich 
der Sicherstellung österreich
weiter Qualitätsanforderungen 
an Komposte oder Erden aus 
Abfällen, 

• die neu geschaffenen Be
stimmungen hinsichtlich der 
Genehmigung und des Be
treibens von Systemen, ein
schließlich Aufsichtsmittel für 
Sammel- und Verwertungs
systeme (Mißstandsbeschwerde, 
Verbesseningsaufträge, An
drohung des Entzuges der 
Genehmigung, Entzug), Tarif
prüfung . durch den Bundes
minister für Umwelt, Jugend 
und Familie in einem eigenen 
Verfahren unter Einbeziehung 
der Kartellbehörden und der 
Sozial parmer, 

• die Eintäumung einer Ver
ordnungsermächtigung, wo- , 
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nach Voraussetzungen und 
Kriterien für die Errichtung, 
Aufgaben und Betriebsweise 
von Sammel- und Verwertungs
systemen festgelegt werden kön
nen und 

• die Kontrollkompetenz des 
Bundesministers für Umwelt, 
Jugend und Familie betreffend 
die Verpflichtungen der Ver
packungsverordnung. 

AWG-Novelle 1998 
Mit der gegenständlichen 

Novelle erfolgen weitere im Zu
sammenhang mit dem EU-Recht 
vorzunehmende Anpassungen. 

Insbesondere soll die Möglich
keit zur Au'sstufung gefährlicher 
Abfälle geschaffen werden. Artikel 
1 des EG-Verzeichnisses gefährli
cher Abfälle (Entscheidung über 
ein Verzeichnis gefährlicher Abfäl
le, 94/904/EG) spricht ausdrück
lich davon, daß von den gelisteten 
gefährlichen Abfällen lediglich 
angenommen wird, daß sie eine 
der gefahrenrelevanten Eigenschaf
ten aufweisen. Der zweite Erwä
gungsgrund der Präambel zu dieser 
Entscheidung führt weiters aus, 
daß im Einzelfall die Möglichkeit 
besteht, auf Basis eines Nachweises 
der Nichtgefährlichkeit eInen 
Abfall als nicht gefährlich zu 
erklären. Die Möglichkeit, für 
einen bestimmten Abfall den 
Nachweis der Nichtgefährlichkeit 
zu erbringen, wird als notwendige 
Ergänzung zum System einer 
geschlossenen Liste angesehen. 
Damit soll nicht nur die Weiter
entwicklung der Produktionspro
zesse in Richtung saubere Techno
logien unterstützt, sondern auch 
unter Wahrung der Ziele einer wei
testgehenden Erfassung gefährli
cher Abfälle und des Schutzes der 
öffentlichen Interessen die für die 
Praxis notwendige Flexibilität ein
geräumt werden. 

Im Hinblick auf einen einheit
lichen Vollzug, Erhöhung der 
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Rechtssicherheit und zur Vermei
dung von Wettbewerbsverzerrun
gen ist es erforderlich, Einfluß auf 
unrichtig erlassene Feststellungsbe
scheide (insbesondere in Zusam
menhang mit zentralen Fragen, wie 
zB. Abgrenzung Abfall/Nichtabfall, 
Notifizerungspflicht bei der Ver
bringung von Abfällen) und auf 
die Überprüfung der Nachweise 
der Nichtgefährlichkeit vorzuse
hen. Die sachlich in Betracht kom
mende Oberbehörde erhält daher 
innerhalb einer bestimmten Frist 
eine Korrekturmöglichkeit. 

Um Erleichterungen für die 
Abgrenzung Abfall/Produkt in EU
konformer Weise zu schaffen, soll 
der Bundesminister für Umwelt; 
Jugend und Familie ermächtigt 
werden, in einer Verordnung unter 
Berücksichtigung bestimmter Qua- . 
litätskriterien, abfallspezifischer 
Schadstoffgehalte und der Absatz
möglichkeiten für bestimmte 
Abfallarten festzulegen, unter wel
chen Voraussetzungen die Abfallei
genschaft endet. 

Bei diesem Konzept wird auf 
die Eigenverantwortung des Abfall
besitzers gesetzt. Der Abfallbesitzer 
hat die entsprechenden Nachweise 
zu führen. Macht ein Abfallbesitzer 
von der eingeräumten Möglichkeit 
Gebrauch, so hat er zunächst eine 
Erstmeldung abzugeben, Aufzeich
nungen zu führen und dem Bun
desminister für Umwelt, Jugend 
und Familie eine jährliche Mel
dung der übergebenen Mengen zu 
erstatten. 

Aufgrund der bisherigen Erfah
rungen mit dem Vollzug des AWG 
ergibt sich die Notwendigkeit von 
Änderungen bzw. Ergänzungen 
betreffend die . Erlaubnispflicht 

gemäß § 15 und eines allgemeinen 
Vermischungsverbotes, welches 
einen den Zielen und Grundsätzen 
des Abfallwirtschaftsgesetzes ent
sprechenden Umgang mit Abfällen 
gewährleisten soll. 

Die Verfolgungsverjährung muß 
in Fällen von bedeutenden Pflicht
verletzungen verlängert werden, um 
eine Ahndung bestimmter Verge
hen zu ermöglichen bzw. sicherzu
stellen: 

Künftiger Regelungsbedarf 
Nach nahezu einem Jahrzehnt 

Abfallwirtschaftsgesetz ist es zweck
mäßig, unter Berücksichtigung der 
vorgegebenen Ziele die Auswirkun
gen dieses Gesetzes zu evaluieren. 
Darüber hinaus sind zwei zentrale 
Bereiche, nämlich die Begriffe (ins
besondere Verwertung, Behand
lung) und Fragen des Anlagenrech~ 
tes, einer ·Überprüfung zu unterzie
hen. Anhand der Ergebnisse der 
Evaluierung und der Überprüfung 
wird eine Neufassung des Abfall
wirtschaftsgesetzes angestrebt. 

Weiters sind die Auswirkungen 
des EU-Recht~ zu berücksichtigen, 
denn aufgrund der Mitgliedschaft 
in der EU ergibt sich kontinuier
lich ein Regelungsbedarf. Seitens 
der EU-Kommission sind folgende 
Vorschläge bzw. Projekte in Ausar
beitung (vgl. auch Kapitel 4.3.1.6): 

• Richtlinienvorschlag über 
Abfalldeponien 

• Richtlinienvorschlag über Alt
autos 

• Vorschlag zur Änderung der 
Verbringungsverordnung (An
passung der Anhänge 11 und 111) 

• Vorschlag einer Verordnung der 
Kommission betreffend be
stimmte Abfallverbringungen in 
bestimmte Nicht-OECD
Länder (jene Länder, die Ver
fahren zur Kontrolle von Abfaij
verbringungen bekanntgegeben 
haben) 

• Vorschlag einer Verordnung des 
Rates zur Festlegung gemeinsa
mer Regeln und Verfahren für 
die Verbringung bestimmter 
Arten von Abfällen in bestimm
te nicht der OECD angehören
de Länder (jene Länder, die den 
Import von Abfällen verboten 

oder keine Verfahren bekannt
gegeben haben) 

• Projekt zur Änderung · der 
Verbringungsverordnung (An
passung des Anhang V) 

• Vorschlag zur Änderung der 
Richtlinie über die Ver
brennung gefährlicher Abfälle 

• Entwurf eines Richtlinienvor
schlags über die Verbrennung 
nicht gefährlicher Abfälle 

• Entwurf eines Richtlinienvor
schlags zur Änderung der 
Richtlinie über Batterien und 
Akkumulatoren 

• Entwurf eines Richtlinienvor
schlags über gefährliche Haus
haltsabfälle 

• Projekt zur Änderung der Liste 
gefährlicher . Abfälle sowie des 
Abfallverzeichnisses 

• . Projekt für eine Richtlinie über 
elektrische und elektronische 
Altgeräte . 

• Projekt zur Änderung der 
Richtlinie über Klärschlämme 

• Projekt zur Änderung der 
Richtlinie über Altöl 

• Projekt betreffend Kompostie
rung 

Der Zeitpunkt und der 
Umfang der Umsetzungsmaßnah
men für die einzelnen Richtlinien 
wird dabei sehr unterschiedlich 
sem. 

4.3.1.2 Geßihrliche AbOOle 

Richtlinie 911689/EWG des 
Rates vom 12. Dezember 1991 
über gefährliche Abfälle, geänd~rt 
durch die Richtlinie 94/311EG 

des Rates vom 27. Juni 1994 
In dieser Richtlinie werden für 

den Umgang mit gefährlichen 
Abfällen besondere Sorgfaltspflich
ten auferlegt (z.B. Genehmigungs-, 
Melde-, Überprüfungs- und Auf
zeichnungspflichten) . 

Die Kommission hat einen 
Vorschlag für die Änderung dieser 
Richtlinie vorgelegt. Insbesondere 
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sollen Bestimmungen über die 
Kennzeichnung und die getrennte 
Sammlung von gefährlichen Sied
lungsabfällen eingeführt werden. 

Entscheidung 94/904/EG über 
ein Verzeichnis gefahrlicher Abfäl
k 

Gemäß Art. 1 Abs. 4 der Richt
linie über gefährliche Abfälle 
wurde, basierend auf der Grund
struktur des Europäischen Abfall
verzeichnisses (EWC) , die EU- · 
Liste der gefährlichen · Abfälle 
(HWC) erstellt und am 20. 
Dezember 1994 als Entscheidung 
des Rates über ein Verzeichnis 
gefährlicher Abfälle herausgegeben. 
Dieses Verzeichnis gefährlicher 
Abfälle bildet eihe erste, verbindli
che Minimumliste und umfaßt ca. 
230 Abfälle. 
. Anzumerken ist, daß das Ver
zeichnis der gefährlichen Abfälle 
derzeit nur auf den Kriterien H3 
bis H8 der Richtlinie über gefährli
che Abfälle basiert, obwohl in die
ser Richtlinie 15 Gefährlichkeits-

, kriterien vorgegeben sind. Kriteri
en wie beispielsweise "infektiös" 
sowie" öko toxisch " wurden bislang 
noch nicht näher definiert. Weiter
führende Arbeiten zur Präzisierung 
der Gefährlichkeitsmerkmale sind 
daher geplant. 

Es wurde den Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit eingeräumt, Vor
schriften· zu erlassen, wonach in 
Ausnahmefällen nach einem aus
reichenden Nachweis von seiten 
des Abfallbesitzers festgelegt wer
den kann, daß bestimmte Abfälle, 
die im Verzeichnis enthalten sind, 
keine der in Anhang III der Richt
linie 911689/EWG über gefährli
che Abfälle angeführten Gefähr
lichkeitsmerkmale aufweisen. 

Gemäß der Richtlinie über 
gefährliche Abfälle . gelten als 
gefahrliche Abfälle die im Verzeich
nis angeführten Abfälle sowie 
andere Abfälle, die nach Ansicht 
emes Mitgliedstaates eine der in 

Anhang IiI aufgezählten Eigen
schaften aufweisen. Diese Abfälle 
sind der Kommission zu notifizie
ren. Im Ausschuß zur Anpassung 
der EG-Abfallgesetzgebung an den 
wissenschaftlichen und, techni
schen Fortschritt, welcher aus Ver
tretern der Kommission und der 
Mitgliedsstaaten besteht, werden 
diese Abfälle im Hinblick auf eine 
Änderung des HWC geprüft. Die 
Mitgliedstaaten haben rund 400 
Anträge auf Ergänzung oder Abän
derung des HWC der Kommission 
notifiziert. 

Umsetzung 
Mit der Festsetzungsverord

nung 1997 erfolgte die inhaltliche 
Übernahme der EG-Ratsentschei
dung über ein Verzeichnis gefährli
cher Abfälle (94/904/EG). Die 
Festsetzungsverordnung 1997 trat 
mit 1. März '1998 in Kraft. Mit 1. 

Juli 2000 wird die taxative Liste 
gefährlicher Abfälle (Anlage . 1 der 
Verordnung) durch das EU-Ver
zeichnis gefährlicher Abfälle 
ersetzt. Mit diesem Datum erfolgt 
damit auch die formale, vollständi
ge Übernahme des EU-Systems. 
Eine sofortige Implementierung 
des EWC/HWC-Systems mit der 
Festsetzungsverordnung 1997 war 
nicht opportun, . da zwischen 
ÖNORM und EWC wesentliche, 
strukturelle Unterschiede bestehen 
und sich das System des 
EWC/HWC selbst derzeit in einer 
Überarbeitung befindet. Durch die 
Festlegung auf den Termin im Jahr 
2000 besteht einerseits ausreichend 
Zeit, die Abfallerzeuger und 
Sammler mit dem neuen System 
der Abfallklassifizierung vertraut zu 
machen, andererseits wird die 
Überleitung auf ein wesentlich sta
bileres System erfolgen, als es zum 
heutigen Zeitpunkt auf Grund der 
Vielzahl von notifizierten Abände
rungen möglich wäre. 

Die Festsetzungsverordnung 
1997 baut auf der überarbeiteten 

~ UND E S A B F ALL B E R ICH T 1 998 

ÖNORM S 2100 aus 1997 auf 
und enthält in der Anlage 1 eine 
taxative Liste gefährlicher Abfälle. 
Die überarbeitete ÖNORM· ent
hält den Klassifizierungsgrundsatz, 
daß Abfälle jener Schlüsselnummer 
zuzuordnen sind, die sie am besten 
(als Abfall) charakterisiert. Damit 
ergab sich für einige Abfälle, etwa 
Bodenaushub und kontaminierte 
Böden, die Notwendigkeit, zusätz
liche Zuordnungskriterien, welche 
über die allgemeinen Kriterien der 
Norm hinausgehen, einzuführen. 
Diese Zuordnungskriterien für 
Böden und für kontaminierte Ver
packungen (bzw. Verpackungen 
mit Restinhalten) finden sich eben
falls in der Anlage 1 der Verord
nung. 

In der Anlage 2 der Festset
z~ngsverordnung erfolgt nunmehr 
eme nähere Erläuterung der 
Gefährlichkeitskriterien im Hin
blick auf die Einstufung bzw. Aus
stufung von Abfällen betreffend 
das Regime gefährlicher Abfälle. 

Die Rahmenbedingungen für 
die Festsetzung der Ausstufung 
werden in Abstimmung mit den 
EU-Vorgaben im AWG geregelt. 
Die Festsetzungsverordnung regelt 
das Verfahren der ' Ausstufung 
detailliert, wobei inhaltliche und 
formale Vorgaben über die not
wendigen Untersuchungen getrof
fen werden. 

Mit der Festsetzungsverord
nung 1997 wird die Einstufung als 
gefährlicher Abfall im wesentlichen 
auf eine taxative Liste gefährlicher 
Abfhlle zurückgeführt. Eine Aus
stufung aus dem Regime gefährli
cher Abfälle ist dabei nur auf Basis 
eine~ umfangreichen und standar

'disierten Gutachtens möglich. Die 
ausgestuften Mengen sind der 
Behörde anzuzeigen. Damit ist 
erstmals die weitgehende Erfassung 
der ausgestuften gefährlichen 
Abfälle möglich. Nicht in der Stati
stik scheinen aber weiter jene 
Abfallteilströme auf (wie zB. ein 
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Großteil der Altautos), die von 
nicht aufzeichnungspflichtigen 
Abfallerzeugern (Haushalten und 
vergleichbaren Einrichtungen) 

stammen und aufder ersten Stufe 
der Sammlung bereits einer Ver
wertung oder Behandlung zuge
führt werden, aus der nicht gefähr
liche Abfälle oder Altstoffe resultie

ren. Ebenso bleibt eine Unsicher
heit im Massenpotential jener 
Abfallschlüsselnummern, die sich 

. in gefährliche und nicht gefährli

che Abfälle aufspalten (Ofenaus
brüche mit/ohne schädliche(n) 

Beimengungen; Verpackungsabfäl
le mit/ohne gefährliche(n) Kon
taminationen; Altelektrogeräte 
mit/ohne umweltrelevante(n) An
teile(n) gefährlicher Inhaltsstoffe). 

Eine genauere Einschränkung des 
Massenpotentials könnte in diesen 
Bereichen nur mit einem unver
tretbar hohem Aufwand (Markt

studien, Bestimmung der durch
schnittlichen Gerätelebensdauer, 

Erfassung von "Grauimporten" 
etc.) erreicht werden. 

Die Festsetzungsverordnung 
1997 ist am 1. März 1998 in Kraft 
getreten. Spezielle Verfahrensbe
stimmungen zur Ausstufung sind 
im AWG vorgesehen. Bis die ent
sprechende Novelle in Kraft tritt, 
hat das Umweltministerium in der 
Novelle zur Festsetzungsverord

nung, BGBl. 11 Nr. 75/1998, eine 
Übergangsregelung geschaffen. 
Der Unterschied zur geplanten 

AWG-Regelung besteht vor allem 
darin, daß die Ausstufung von 
Abfällen aus einem Produktions
prozeß jeweils nur für vier Monate 
gültig ist. 

4.3.1.3 AbfaIldatenerhebung 
Mengenangaben zu betriebli

chen nicht gefährlichen Abfällen 
beruhen vielfach auf punktuellen 
Analysen, Erhebungen und 

Abschätzungen. Abfallwirtschaftli
che Planungsmaßnahmen sind 
daher schon im Vorfeld mit groben 

Unsicherheiten behaftet, was ihre 

Erfolgsaussichten deutlich schmä
lert. Systematische Erfolgskontrol
len sind ebenso WIe ·Einzel

überprüfungen der Gesetz~skonfor
mität von Betrieben hinsichtlich 
der Abfallentsorgung (Nachvollzie
hung der Entsorgungswege der 
konkreten Abfälle eines Betriebes) 
nahezu unmöglich. Es besteht zwar 

die Aufzeichnungspflicht für Abfäl
le, aber ohne standardisierte Form 
ist eine unmittelbare Verwendungs
möglichkeit der Daten nicht gege
ben. 

Aus diesem Grund wurde vom 
Bundesministerium für Umwelt, 

Jugend und Familie ein Projekt zur 
Reform des derzeitigen Abfallerfas
sungssystems durchgeführt. Aus 
dem vorläufigen Endbericht des aus 
Experten der Betriebsberatungs
branche, des Umweltbundesamtes 
und des Umweltministeriums 

bestehenden Projektteams ist fol
gendes Resümee zu ziehen: 

Für die Nachvollziehb~keit von · 

Abfallströmen und die Wahrneh-
. mung von Planungs- und Kontroll

aufgaben werden sowohl von 
Abfallerzeugern als auch von Über
nehmern Daten über Art und 
Menge der bewegten Abfälle 
benötigt. Da eine aktive Meldung 
aller Abfallerzeuger jedoch einen zu 
großen Aufwand bedeuten würde, 
kommt eine M~ldung der Abfall
übernehmer (in erster Linie somit 

Sammler und Behandler) aufge
schlüsselt nach Abfallarten, Men
gen und Übergebern in Frage. Zur 

stichprobenartigen Überprüfung 
dieser Daten sowie für Schwer
punktkontrollen der ordnungs

gemäßen Abfallentsorgung sowie 
zur Erfüllung der Berichtspflichen 
an die EU werden allerdings auch 
die Daten der Abfallerzeuger 
benötigt. Für eine effiziente Durch

führung dieser Kontrollen müssen 
bei maßgeblichen Abfallerzeugern 
die jährlichen Abfallaufzeichnun-

. gen in standardisierter Form vorlie-

gen. Durch Auswertungen dieser 
Aufzeichnungen können die Vor
ortkontrollen, die auch für die 

Betriebe einen beträchtlichen Auf
wand darstellen, vor allem auf jene 
Fälle beschränkt werden, in denen 
Zweifel an der Glaubwürdigkeit 
der Daten bestehen. 

Im Vollbetrieb des Jahresmel
dungssystems für alle Abfälle sind 
nach aktuellem Kenntnisstand 
jährlich 2,5 Millionen Datensätze 
zu erwarten (Ein Datensatz bedeu
tet eine Mengenmeldung eines 
Übernehmers für eine Abfallart 
von einem Übergeber). Zur ein

deutigen EDV-technischen Ken
nung und. leichteren Bearbeitung 
ist es dabei notwendig, das Abfall
besitzernummernsystem auf beste
hende umfassendere Systeme, wie 
sie im ÖSTAT für Betriebsstatisti
ken verwendet werden, umzustel

len. 
Zur Unterstützung der Abfall

besitzer sind seitens des Bundesmi

nisteriums für Umwelt, Jugend 
und Familie u.a. eine Abfallzuord
nungsdatenbank im Internet, ein 

Auswerteprogramm der Abfallun
tersuchungen und die EDV
gerechte Gestaltung der Formulare 
für Meldepflichten geplant. 

Neben der österreichischen 
Situation muß auch die aktuelle 
Entwicklung auf europäischer 
Ebene berücksichtigt werden. Da 
mit der im Entwurf vorliegenden 
EG-Abfallwirtschaftsstatistik-Ver

ordnung eine zusätzliche Verpflich
tung zur Abfalldatenerhebung auf 
betrieblicher Ebene absehbar ist, 
muß das Abfallerfassungssystem so 
gestaltet sein, daß die von der EU 
geforderten Daten hiermit erhalten 
werden können. Die Statistikver

ordnung wird keine Vorgaben über 
die Art der Datenerhebung treffen 
und auch administrative Daten als 
Quelle zulassen, es werden aber 
sehr weitreichende Informationen 

über Abfallmengen und -wege . 
gefordert werden. 

B UND E S - A B F ALL WIR T S C H A F T S P L A ~ 

III-187-BR/98 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 81 von 121

www.parlament.gv.at



Der erste Schritt zur prakti
schen Einführung des Erfassungs
systems nicht gefährlicher Abfälle 
wurde bereits mit der Deponiever
ordnung gesetzt. 

4.3.1.4 Abfallverbringung . 
Aufgrund des Inkrafttretens der 

Bestimmungen der Verordnung 
zur Überwachung und Kontrolle 
der Verbringung von Abfällen in 
der, in die und aus der Europäi
schen Gemeinschaft (Verbrin

gungsverordnung, . 93/259/EWG) 
mit 1. Jänner 1997 war eine 
Anpassung der Bestimmungen des 
Abfallwirt~chaftsgesetzes betreffend 
die Einfuhr, Ausfuhr und Durch
fuhr von Abfällen erforderlich. 
Diese Anpassung wurde mit der 
EU-Novelle zum Abfallwirtschafts
gesetz, BGBl.Nr. 1996/434, vorge
nommen. 

Daraus ergaben sich folgende 
wesentliche Änderungen: 

Ausfuhr 
Die Ausfuhr von Abfällen aus 

der EU zur Beseitigung ist nur mit 
entsprechender Genehmigung in 
Mitgliedstaaten der EFTA (Island, 
Norwegen, Schweiz) möglich. 

Seit 1. Jänner 1998 besteht ein 
Ausfuhrverbot für Abfälle zur Ver
wertung des Anhanges 111 tfnd IV 
der Verbringungsverordnung In 

Staaten, für die der Beschluß des 
OECD-Rates vom 30. März 1992 
nicht gilt. 

Die Ausfuhr von zur Beseiti
gung bestimmten Abfällen und 
von zur Verwertung bestimmten 
Abfällen, welche dem Anhang III 
oder IV der Verbrirrgungsverord
nung zuzuordnen sind, ist immer 
notiftzierungs- und genehmigungs
pflichtig (zustimmungspflichtig). 

Die Notifizierungsunterlagen 
sind In sämtlichen Fällen dem 
Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie zu übermit
teln, von dem die Notifizierung 
durchzuführen ist (Behördennotifi-

zierung) einschließlich der Prüfung 
auf Vollständigkeit der Notifizie

rungsunterlagen. 
Die Ausfuhr von Abfällen zur 

Verwertung, welche dem Anhang 
11 der Verbringungsverordnung 

. zuzuordnen sind, in Staaten, für 

die der Beschluß des OECD-Rates 
vom 30. März 1992 über die 
Überwachung der grenzüberschrei
tenden Verbringung von Abfällen 
zur Verwertung gilt, ist nicht noti
fizierungspflichtig; in diesen Fällen 
sind die Angaben gemäß Art. 11 
Verbringungsverordnung mitzu
führen. 

Werden Abfälle gemäß Anhang 
11 der Verbringungsverordnung zur 
Verwertung in Staaten verbracht, 
für die der Beschluß des OECD
Rates vom 30. März 1992 über die 
überwachung der grenzüberschrei
tenden Verbringung von Abfällen 
zur Verwertung nicht gilt, ist der
zeit im Einzelfall zu prüfen, wel
ches Kontrollverfahren anzuwen
den ist. Dieser Bereich wird künf
tig durch Verordnungen der Kom
mission bzw. des .Rates geregelt 
(s. Kap. 4.3.1.1). 

Die Ausnahmeverordnung 
1994 zum Abfallwirrschaftsgesetz 
ist per 31. Dezember 1996 außer 
Kraft getreten. 

Bei der Verbringung von Abfäl
len zur Beseitigung ist zu beachten, 
daß inne~halb der EU die Geneh
migung immer seitens des Import
staates zu erteilen ist, wobei die 
Einwände der anderen betroffenen 
Staaten zu berücksichtigen sind. 

Es ist daher nunmehr ein 
gesteigertes Maß an Zusammenar
peet mit den anderen beteiligten 
Behörden erforderlich. 

Einfuhr 
Die Verbringung von Abfällen, 

welche dem Anhang 11 der Ver
bringungsverordnung zuzuordnen 
sind, nach Österreich ist nicht 
notifizierungspflichtig (siehe auch 
Art. 11 Verbringungsverordnung). 
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Die Notifizierung ist in Fällen 
der Verbringung von notifizie

rungspflichtigen Abfällen nach 
Österreich in der Regel vom aus
ländischen Abfallerzeuger oder 
Abfallbesitzer durchzuführen. 

In Deutschland und den Nie
derlanden ist dabei ebenfalls die 
Behördennotifizierung vorgesehen, 
dh. die Anträge auf Zustimmung 
oder Genehmigung zur grenzüber
schreitenden Abfallverbringung 
werden in diesen Fällen seitens der 
zuständigen ausländischen Behör
den vorab geprüft und dem Bun
desministerium für Umwelt, 

Jugend und Familie übermittelt. 
Auch in Fällen des Importes ist 

nunmehr zu prüfen, ob eine ausrei
chende Sicherheitsleistung vorliegt. 

Aufgrund der Tatsache, daß bis 
31. Dezember 1996 die Bewilli
gung~n in der Regel seitens der 
österreichischen Importeure bean
tragt wurden, und nunmehr die 

. Notifizierung regelmäßig seitens 
der (ausländischen) Exporteure 
durchgeführt wird, ist die Zahl der 
Importanträge ·entsprechend ange
stiegen, da Abfälle durch unter
schiedliche Exporteure zu einer 
österreichischen Behandlungsanla
ge gebracht werden. 

Die Verbringung von notifizie
runggspflichtigen Abfällen mit 
Zwischenauslandsverkehr (zB über 
das "Deutsche Eck") ist nunmehr 
notifizierungs- und zustimmungs
pflichtig. 

Durchfuhr 
Die Durchfuhr von notifizie

rungspflichtigen Abfällen durch 
Österreich ist zustimmungs- bzw. 
genehmigungspflichtig, kann aber 
nur in Ausnahmefäll~n untersagt 
werden. Bis 31. Dezember 1996 
war nur eine Bestätigungspflicht 
gegeben. 

Weiters hat die notifizierende 
Person gemäß EG-Abfallverbrin
gungsverordnung den Zeitpunkt 

. der Abfallverbringung drei Arbeits-
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tage bevor der Transport. erfolgt, 
den zuständigen Behörden zu mel
den. 

Beim Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie 
wurde eine Datenbank installiert, 
welche zur Führung der laufenden 
Aufz.eichnungen betreffend Expor
te, Importe und Durchfuhren von 
Abfällen dient. 

Statistik über Behördenverfah-
ren . 

Im Jahre 1996 wurden 168 
Exportbewilligungen und 106 
Importbewilligungen erteilt. 

Aufgrund dieser Bewilligungen 
wurden 82.760 Tonnen Abfälle 
exportiert und 60.119 Tonnen 
Abfälle importiert. 

Im Jahr 1997 wurden 175 
Bescheide für Verbr.ingungen von 
Abfällen aus Österreich, 91 
Bescheide für Verbringungen von 
Abfällen nach Österreich und 322 
Bescheide betreffend Verbringun
gen von Abfällen durch Österreich 
vom Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie aus
gestellt. 

Aufgrund dieser Bescheide wur

den 74.989 Tonnen Abfälle aus 
Österreich verbracht, 52.480 Ton
nen Abfälle nach Österreich ver
bracht und 134.606 Tonnen Abflil
le durch Österreich geführt (Stand 
Mai 1998; Auswertung der Trans
portmeldungen an das BMUJF). 

4.3.1.5 Abfallkontrolle 
Das Bunde,sministerium für 

Umwelt, Jugend und Familie koor
diniert und führt bundesweit 
Abfallkontrollen durch .. Für die 
Bereiche Import/Export und Tran
sit von Abfällen werden auch mi~ 
angrenzenden Ländern Kontrollen 
konzertiert bzw. mit Behörden von 
nicht angrenzenden Ländern auf
gebaut . . 

Die Kontrollen und Maßnah
men basieren auf dem Abfallwirt
schaftsgesetz und seinen Verord-

. 
nungen, dem Altlastensanierungs-
gesetz, der EG-Abfallverbringungs
verordnung, dem Umweltstr:d'ge
setz und dem Zollrechtsdurch
führungsgesetz. 

Transporte· von Stoffen/Abfäl
len, die dem Strahlenschutzgesetz 
unterliegen, fallen nicht unter die 
Kontrollkompetenz des Bundesmi
rusteriums für Umwelt, Jugend und 
Familie. 

Auf Grund der umfangreichen 
Aufgabenstellung ist eine intensive 
Kooperation und Koordination mit 
anderen zuständigen Kontrollorga
nen notwendig. Daher wurden den 
Exekutivorganen für laufende Kon
trollen, prioritär den Umweltkrimi
nalabteilungen, Kommunikations
mittel mit entsprechender Software 
zur Verfügung gestellt, die das not
wendige Basismaterial sowohl in 
gesetzlicher als auch technischer 
Hinsicht enthalten. 

Dabei wird mit folgenden 
Behörden und Organisationen 
kooperiert: 

• Zoll, Finanzlandesdirektionen, 
Mobile Überwachungsgruppen 
(MÜG; Bundesministerium für 
Finanzen) 
Anhalten von LKWs, zollrechtli

che Überprüfung, Öffnen voTi 
. Plomben und Wiederver-

plombung 

• Polizei u Gendarmerie/Interpol, 
Umweltkriminalabteilungen in 
den Ländern (Bundes- . 

ministerium für Inneres) 
Kft- Kontrollen, ADR,' Fahrten

schreiber, umweltkriminatpolizei

liche Recherchen (Betrug), 

Prüfung von Frachtpapieren auf 

eventuelle Fälschungen unrl 

Verfiilschungen, weitere Tätig

keiten Im Rahmen ihrer 

Zuständigkeiten 

• Schiffahrtspolizei (Bundes-
mmlstenum für Inneres), 
Oberste Schiffahrtsbehörde 
(Bundesministerium für 
Wissenschaft und Verkehr) 
Wassers traß enko n tro lien, 

Meldungen von AbJalltransporten 

(GeJahrgut) auf Wasserwegen 

• Bundesprüfanstalt für Kfz 
(Bundesministerium für 
Wissenschaft und Verkehr) 

ADR -GeJahrenguttransporte und 
Kft-technische Überprüfungen 

• Bundesministerium für Landes
verteidigung/Fliegerdivision 
Herstellen von Orthophotos for 

die photogrammetrische Volums

erhebung von Deponien 

• Ämter der Landesregierungen 
• Bezirksverwaltungsbehörden 

Strafverfahren, Feststellungs-

bescheide 

Die Abteilung Abfallkontrolle 
und das Umweltbundesamt haben 
bei den Kontrollen Sachverständi
genstatus und koordinieren sich 
mit den zuständigen Behörden, 
welche die geeigneten Veranlassun
gen zu treffen haben. 

Die verfügbaren Personal res
sourcen erlauben allerdings nur 
Schwerpunktaktionen, die unter 
folgenden Rahmenbedingungen 
ablaufen. 

Die Abfallkontrollen sind an 
den EU- Außengrenzen, in Nahbe
reichen von EU-Binnengrenzen 
mit Schwergewicht an Transit- ' 
strecken und bei Betrieben, ein'
schließlich Abfallbehandlungsanla
gen, durchzuführen und beziehen 
sich auf Übereinstimmung der 
Ladung mit Transport- und 
Begleitformularen bzw. Begleit
scheinen. Im sektoralen Bereich 
sind Deponien hinsichtlich Plausi
biltät der abgeführten Altlasten
beiträge zu prüfen. 

Für Abfallanalysen werden 
Stichproben von Abfällen genom
men und mit Priorität durch das 
Umweltbundesamt analysiert. 

Bei gemeinsamen Kontrollen 
mit der Bundesprüfanstalt für 
Kraftfahrzeuge, die im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit auch ADR
Kontrollen (Gefahrengutt~anspor
te; ADR = Accord europeene relacif 
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au transport international de mar

chandises dangereuses par route) 
durchführt, besteht die einge

schränkte Möglichkeit, Analysen 
im Prüfzug erstellen zu lassen. 

Internationale Zusammenar

beit 
Eine grenzüberschreitende 

Koordination der Abfallkontrollen 
finde( zunehmend mit Bayern, 

Slowenien und Ungarn statt. 
Mit Slowenien wurde eine enge 

Kooperation hinsichtlich gemein
samer Kontrollen im Bereich der 
grenzüberschreitenden Verbrin
gung . von Abfällen (EU-Außen

grenze) initiiert. Weitere gemeinsa-

. me Kontrollaktivitäten sind vorge
sehen. 

Zur Vertiefung der Zusammen
arbeit fanden mehrere Verwal

tungsgespräche über den prakti
schen Vollzug der EG-Abfallver
bringungsverordnung aus juristi
scher und technischer Sicht mit 

Vertretern des Slowenischen, d~s 
Tschechischen und des Slowaki
schen Umweltministeriums statt. 
Eine Einbeziehung Kroatiens ist 

geplant. 

Plausibilitätsprüfung ALSAG
Beitrag 

Dazu wurde ein Pilotprojekt 
über den kostengünstigen Einsatz 
von Meßverfahren zur Ermittlung 

der Ablagerungsmenge auf Depo
nien in Angriff genommen, das zur 
Plausibilitätsprüfung für geleistete 
Deponieabgaben . gemäß ALSAG 
zur Unrerstützung der Haupt
zollämter dient. 

Dabei kommt der Luftbildaus- . 

wertung mittels photogrammetri
scher Methoden in Verbindung 
mit einfachen terrestrischen Auf

nahmen besondere Bedeutung zu. 

4.3.1.6 Sonstige 
EU-relevante 
Bestimmungen 

Die Weiterentwicklung der 

politischen und fachlichen Strate

gien findet aufbauend auf nationa-: 

len Umsetzungsmöglichkeiten ins
besondere im Bereich der Europäi
schen Union sowie auch im 
Bereich der Basler Konvention und 

der OECD statt. 

Allgemeines 
Die Gemeinschaft verfolgt 

generell das Ziel der Harmonisie
rung von Rechtsvorschriften ihrer 

Mitgliedstaaten, um eine nachhal
tige Entwicklung über die nationa
len Grenzen hinweg realisieren zu 

können. Dazu eignen sich folgende 
Maßnahmen: 

• Schaffung eines einheitlichen 
Begriffsinstrumentariums I 

• Datenerfassung, -aufbereitung 
und -bewertung 

• Schaffung einheitlicher 
Standards auf hohem Niveau 

• Einführung geeigneter Ge
nehmigungs- und Kontrollver- . 

fahren 

• Beschränkungen und Verbote 
• Berichtspflichten . 

Mit Inkrafttreten der Europäi
schen Akte am 1. Juli 1987 wurde 
in den EG-Vertrag (EGV) ein eige

nes Kapitel Umwelt (Art. 100a 
und Art. 130 r ff EGV) aufgenom
men, welches auch die Grundlage 

für abfallrechdiche Maßnahmen 
bildet. Rechtsakte im Abfallbereich 
können - wie Umweltmaßnahmen 

im allgemeinen - entweder auf Art. 
130s EGV oder auf Art. 100a 
EGV gestützt werden. Bei .der 
Wahl der Rechtsgrundlage gilt es 
zu entscheiden, ob es sich vorran
gig um binnenmarktrelevante Har

monisierungsmaßnahmen . (Art. 
1 QOa EGV) oder Umweltschutz
maßn,ahmen (Art. 130s) handelt. 

Art. 100a Abs. 4 EGV ermög
licht die Beibehaltung höherer 
Standards; dies setzt die Mitteilung 
der nationalen Regelung an die 
Kommission sowie den Nachweis 

der sachlichen Rechtfertigung aus 
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Umweltschutzgründen voraus. Art. 

130t EGV ermöglicht, mit dem 

Vertrag zu vereinbarende verstärkte 

Schurzmaßnahmen beizubehalten 
oder zu ergreifen. 

Entscheidend für die Wahl der 

Rechtsgrundlage für zahlreiche 
abfallrelevanre Rechtsakte war das 

Erkenntnis des Europäischen 
Gerichtshofs zur Rahmenrichtlinie 
über Abfälle. In diesem Erkennrnis 

bestätigt der Gerichtshof, daß die 
Rahmenrichtlinie ü,ber Abfälle auf 
eine effiziente Abfallbewirtschaf

tung abzielt und daher Art. 130s 

EGV als Rechtsgrundlage he~anzu
ziehen ist. Nunmehr wurde nicht 

nur die Rahmenrichtlinie über 
Abfälle, sondern auch die Verbrin

gungsverordnung auf Art. 130s 

EGV gestützt. Geplante Richtlini
en betreffend Verbrennungsanla

gen sowie Deponien werden auch 
auf Art. 130s EGV gestützt. 

Eine Richtlinie muß innerhalb 
einer bestimmten Frist in den Mit

gliedstaaten umgesetzt werden. 

Jedes Land muß entsprechend sei
ner Rechtsordnung ein Gesetz oder 
eine Verordnung erlassen. Verord
nungen der EU gelten unmittelbar, 
d.h. ohne Befassung der nationalen 

Parlamente oder Ministerien. EG

Verordnungen gibt es z.B. für die 
grenzüberschreitende Verbringung 
von Abfällen (EG-Verbringungs

verordnung) . 
Ab Inkrafttreten des Amsterda

mer Vertrages gilt folgendes: 

• In der Präambel und in Art. B 
des Europäischen Unions
vertrages ist der Begriff "nach
haltige Entwicklung" integriert. 

• Gemäß Art. 2 EGV gehört zu 
den Aufgaben der Gemeinschaft 

auch die Förderung einer "har
monischen, ausgewogenen und 
nachhaltigen Entwicklung", 

eines "hohen Maßes an Um
weltschutz und der Ver
besserung der Umwelt". 

• Der heu geschaffene Art. 3d 
EGV gebietet die Einbeziehung 
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der Erfordernisse des Umwelt
schutzes insbesondere zur 
Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung bei der Festlegung 
und Durchführung der in Art. 3 
genannten Politiken und 
Maßnahmen. 

• Die Ausnahmebestimmung des 
Art. 100al4 ff gilt auch für 
Rechtsakte, die die Kommission 
im Rahmen ihrer Ausführungs
kompetenz erlassen kann. Ein 
Mitgiiedstaat kann gemäß Art. 
100a Abs. 4 einzelstaatliche 
Bestimmungen zum Schutz der 
Umwelt trotz des Bestehens 
einer EG-Regelung sowohl bei
behalten als auch neu ein
führen. Im letzteren Fall wird 
der Handlungsspielraum des 
Mitgliedstaates allerdings durch 
das Erfordernis neuer wissen
schaftlicher Erkenntnisse sowie 
spezifischc::r nationaler Probleme 
begrenzt. 

Richtlinien und Verordnungen 
Die folgenden Richtlinien und 

Verordnungen der EU stellen die 
Grundlage der europäischen 
Abfallwirtschaft dar. Dazu kom
men noch jene Regelungen, die in 
anderen Kapiteln über konkrete 
organisatorische, produkt- und 
abfallbezogene sowie anlagenbezo
gene Maßnahmen behandelt wer
den. 

Richtlinie 75/442/EWG des 
Rates vom 15. JÜni 1975 über 
Abfalle; geändert durch Richtlinie 
911156/EWG des Rates vom 18. 
März 1991 

Schwerpunkte der Richtlinie 
sind eine einheitliche Abfalltermi
nologie, Aufzeichnungspflichten, 
die Entsorgungsautarkie der 
Gemeinschaft und die Erstellung 
von Abfallbewirtschaftungsplänen. 

Mit Entscheidung der Kom
mission vom 20. Dezember 1993 
wurde ein Abfallverzeichnis gemäß 
Artikel 1 lit. a der Richtlinie 

75/442/EWG i.d.g.F. des Rates 
über Abfälle veröffentlicht 
(Europäisches Abfallverzeichnis; 
EWC). Dieses Verzeichnis erfaßt 
die im Anhang der Richtlinie ange
führten Abfallgruppen. Der Kata
log stellt keine abschließende Liste 
dar. Es besteht kein unmittelbarer 
Anpassungsbedarf, wenngleich im 
Rahmen der Berichtspflichten auf 
die unterschiedliche Struktur bzw. 
Kodierung Bedacht zu nehmen ist. 

Das Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie hat 
die Erstellung eines Umsteigekata
loges "ÖNORM S 2100 - Europe
an Waste Catalogue (EWC) " 
bereits abgeschlossen. 

Richtlinie 86/278/EWG des 
Rates vom 12. Juni 1986 über den 
Schutz der Umwelt und insbeson
dere der Böden bei der Verwen
dung von Klärschlamm in der 
Landwirtschaft, zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 911692/EWG 

Diese Richtlinie legt Schwerme
tallgrenzwerte für Böden, auf die 
Klärschlämme aufgebracht werden 
sollen, und für zur landwirtschaftli
chen Verwertung bestimmte Klär
schlämme fest. 

Richtlinie 96/59/EG des Rates 
vom 16. September 1996 über die 
Beseitigung polychlorierter 
Biphenyle und Terphenyle 
(PCB/PCT) 

Diese Richtlinie ersetzt die 
Richtlinie 76/403/EWG, welche 

, nur allgemeine Sorgfaltspflichten, 
wie insbesondere die Pflicht zur 
schadlosen Beseitigung, enthielt 
und sich als ungenügend erwiesen 
hat. Die neue Richtlinie sieht eine 
Bestandsaufnahmepflich t, eine 
Kennzeichnungspflicht, das Verbot 
der Befüllung von Transformatoren 
mit PCB sowie die Pflicht zur 
Dekontaminierung von Transfor
matoren vor. 

Diese Richtlinie ist durch die 
Halogenverordnung und das 

Abfallwirtschaftsgesetz umgesetzt. 
Mit der Novelle 1998 zum Abfall
wirtschaftsgesetz wird, eine explizite 
Frist für die Übergabe von gefährli
chen Abfällen an befugte Unter
nehmen festgesetzt sowie das Ver
bot der Verbrennung von PCBs in 
nicht genehmigten Anlagen klarge
stellt. 

Richtlinie 911692/EWG des 
Rates vom 23. Dezember 1991 
zur Vereinheitlichung und zweck
mäßigen Gestaltung der 'Berichte 
über die Durchführung bestimm
ter Umweltschutzrichtlinien 

Gemäß dieser Richtlinie ist 
auch für Rechtsakte im Abfallbe
reich ein Bericht anhand eines Fra
gebogens alle drei Jahre zu erstel
len. Die Kommission veröffent
licht innerhalb von neun Monaten 
nach Erhalt der einzelstaadichen 
Berichte emen Gemein-
schafts bericht. 

Der erste Bericht muß für den 
Zeitraum 1995 bis 1997 erstellt 
werden und ist der Kommission 
bis September 1998 zu übermit
teln. 

Gemäß der Entscheidung der. 
Kommission vom 24. Oktober 
1994 wurden für die Altölrichtli
nie, die Richtlinie über Abfälle und 
die Klärschlammrichtlinie Frage
bögen erstellt, wobei die Umset
zung in einzelstaadiches Recht und 
die Anwendung der Richtlinie 
(z.B. Maßnahmen, Emissions
grenzwerte, Verfahren etc.) erfragt 
werden. Weiters wurden Fragebö
gen zur Richtlinie über gefährliche 
Abfälle, zur Verpackungs richtlinie 
und zur Richtlinie über die Ver
brennung gefährlicher Abfälle aus-
gearbeitet. , 

Die Ri'chtlinie über PCBs und 
PCTs verpflichtet die Mitgliedstaa
ten zur Übermittlung von Be
standsaufnahmen der PCB-halti
gen Geräte sowie eines Planes zur 
Dekontaminierung dieser Geräte. 

Darüber hinaus ist entspre-
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chend der Richtlini~ für gefährli
che Abfälle die Mitteilung von 
Anlagen oder Unternehmen, die 
gefährliche Abfälle überwiegend im 
Auftrag Dritter beseitigen 
und/oder verwerten und die vor
aussichtlich dem in der Rahmen
richtlinie genannten integrierten 
Netz angehören, vorgesehen. 

Weiters enthalten die Richtlinie 
über die Verbrennung gefährlicher 
Abfälle, die Verbringungsverord
nung sowie die Richtlinie über 
Verpackungen und Verpackungs
abfälle Berichtspflichtert über 
erforderliche Umsetzungsmaßnah
men. Die Mitgliedstaaten haben 
der Kommission einmal jährlich 
etwaige Änderungen der Daten 
mitzuteilen. 

Die Richtlinie über Verpackun
gen und Verpackungsabfälle sieht 
zusätzlich die Pflicht zur Übermitt
lung von Daten über Umfang, 
Merkmale und Entwicklung des 
Verpackungs- und Verpackungsab
fallaufkommens unter Benutzung 
harmonisierter Datenbanken vor. 

Nach dem Basler Übereinkom
men ist jährlich ein Bericht an das 
Basler Sekretariat sowie eine Kopie 
des Berichts an die Kommission zu 
übermi tteIn. 

Um den Berichtspflichten 
gegenüber der EU-Kommission 
Rechnung zu tragen, sowie zur 
Umsetzung des Erfassungs- und 
Kontrollkonzeptes wurde eine 
Arbeitsgruppe zum Aufbau eines 
Abfallinformationssystems m 
Österreich eingesetzt. 

Richtlinie 96/61/EG des Rates 
vorn 24: September 1996 über die 
integrierte Vermeidung und Ver
minderung . der Umweltver

schmutzung 
Die IPPC-Richtlinie ' (Integra

ted Pollution Prevention and Con
trol) findet als "Rahmenrichtlinie" 
auch für Abfallbehandlungsanlagen 
(Deponien und Verbrennungsanla
gen) Anwendung. Sie enthält fol-

gende wesentliche Elemente: 

• Explizite und umfassende Ver
ankerung des integrierten An
satzes (Dieser soll dadurch 
erreicht werden, daß Emissio
nen in die Umweltmedien Luft, 
Wasser und Boden soweit wie 
möglich vermieden bzw. ver
mindert werden.) 

• Öffentlichkeitsbeteiligung bei 
Genehmigungsverfahren 

• Genehmigungserneuerung 
Anpassung an den Stand der 
Technik 

• Informationsaustausch über die 
verfügbaren Technologien im 
Sinne des integrierten Ansatzes 

• Betreiberpflichten 

Regelungsvorschläge 

Richtlinienvorschlag über die 
Ablagerung von Abfällen (Depo
nierichtlinie): 

Nachdem der ursprüngliche 
Gemeinsame Standpunkt des 
Europäischen Rates vorn Parla
ment abgelehnt wurde, hat die 
Kommission 1997 einen neuen 
Vorschlag vorgelegt, der der Kritik 
des Parlaments - hinsichtlich der 
Aushöhlung des Geltungsbereiches 
- Rechnung trägt. Ein neuerlicher ' 
gemeinsamer Standpunkt des 
Europäischen Rates wurde am 4. 

Jurii 1998.gefaßt. 
Es ist · davon auszugehen, daß 

diese Richtlinie im wesentlichen 
durch die Deponieverordnung und 
die Novelle :turn Wasserrechtsge
setz umgesetzt ist. 

Vorschlag für eine Abfallstati
stikverordnung: 

Auf Grund dieser Verordnung 
soUen Statis'tiken über Abfallpro
duktion, Abfallsammlung und 
Abfallbehandlung erstellt werden. 

Neben der Erarbeitung von 
Richtlinien hat die EU-Kommissi
on mit dem Projekt "Priority 
Was te Streams" emen neuen 
Ansatz betreffend die Entwicklung 
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von einheitlichen Normen, bei 

denen die Experten der betroffe
nen Wirtschaftskreise ebenso wie 
Behörden umfassend einbezogen 
werden, verfolgt. In diesen Projek
ten wurden Zielvorgaben bzw. Pro
gramme zur Vermeidung, Wieder

verwendung, Verwertung . und 
umweltgerechten Entsorgung fest
gelegt: Das Projekt umfaßt folgen
de Abfallarten: 

• Altreifen (inkludiert im Vor-
schlag einer Deponierichtlinie) 

• chlorierte Lösemittel 
• medizinische Abflille 
• Altautos (Richtlinienvorschlag) 

• Baurestrnassen 
• Elektronikschrott (Richtlinien- ' 

vorschlag) 

• Problemstoffe (Richtlinien-
vorschlag) 

Die Ergebnisse solleQ der 
Europäischen Kommission auch 
als Entscheidungsgrundlage für die 
Notwendigkeit und den Inhalt all
fälliger Richtlinien dienen. 

Mitteilung der Kommission 
über Umweltvereinbarungen 

Umweltvereinbarungen werden 
grundsätzlich als sinnvolles Instru
ment der Umweltpolitik neben 
den Rechtsvorschriften angesehen. 
Die erfolgversprechende Wirksam
keit von Umweltvereinbarungen ist 
jedoch im Einzelfall zu prüfen. 

Die Kommission gibt in ihrer 
Mitteilung allgemeine Leitlinien 
für Umweltvereinbarungen vor, 
um die Transparenz und Wirksam
keit solcher Vereinbarungen sicher
zustellen. Insbesondere wird fol
gendes vorgeschlagen: 

• vorherige Abstimmung mit 
beteiligten Kreisen 

• verbindliche Form 
• quantifizierte, abgestufte Ziele 
• Überwachung der erzielten 

Ergebnisse 

• Veröffentlichung sowohl der 
Vereinbarung selbst als auch der 
Ergebnisse 
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• Konsequenzen bei Zielver

fehlung 

4.3.1.7 Basler Konvention 
Im Rahmen des Umweltpro

gramms der Vereinten Nationen 
(UNEP: Uni ted Nations Environo 

ment Programme) wurde das Bas
ler Übereinkommen über die Kon

trolle . der grenzüberschreitenden 
Verbringung gefährlicher Abfälle 

und ihrer E~tsorgung angenom
men. Die Konferenz der Vertrags
parteien beschließt Änderungen 

des Übereinkommens und seiner 
Anlagen sowie ergänzende Proto
kolle. 

Ziel der Basler Konvention ist 
der Schutz vor unkontrollierten 
grenzüberschreitenden Abfalltrans

porten durch effiziente Kontrolle 
der grenzüberschreitenden Abfall

ströme sowie die Sicherstellung 
einer umweltgerechten Behand

lung in geeigneten Anlagen. 
Das Basler Übereinkommen 

über die Kontrolle des grenzüber
schreitenden Verkehrs mit gefährli
chen Abfällen und sonstigen Abfäl
len sowie deren Beseitigung wurde 
im Jahre 1989 beschlossen und trat 
am 5. Mai 1992 in Kraft. Die 

Bestimmungen der Basler Konven
tion wurden im Abfallwirtschafts
gesetz implementiert und werden 
nunmehr durch die unmittelbare 
Anwendung der EG-Verbringungs

verordnung umgesetzt. Die Ratifi
zierung der Basler Konvention 
erfolgte am 12. Jänner 1993. 

Derzeit stehen im Rahmen der 
Basler Konvention folgende Akti

vitäten im Vordergrund: 
• Die prioritäre E~arbeitung von 

genaueren Definitionen der 
Gefährlichkeitskriterien des 

Anhangs III der Basler 
Konvention bildet eine wichtige 
Voraussetzung für ·emen 

ordnungsgemäßen Vollzug. 
Durch die derzeitige 

Berücksichtigung von UN
Klassifizierungskriterien für den 

Transport gefährlicher · Güter, 

welche die für eme 

ordnungsgemäße Abfallbe-
handlung relevanten Überle
gungen nur zum Teil widerspie
geln, ergeben sich immer wieder 

Abgrenzungsprobleme. Die 

Technische Arbeitsgruppe der 
Basler Konvention hat eine 

Liste gefährlicher Abfälle, die 
dem Exportverbot in Nicht
OECD-Staaten unterliegen, 

und eine Liste von Abfällen, die 
nicht dem Exportverbot unter
liegen, ausgearbeitet, welche· auf 

der Vierten Vertragsparteien
konferenz als neue Anhänge der . 
Basler Konvention angenom

men wurden. 
• Die Ad Hoc-Arbeitsgruppe der 

Basler Konvention soll bis zur 5. 

Vertragsparteienkonferenz 
emen Entwurf für em 
Haftungsprotokoll erstellen. 

Die Haftung bezieht sich auf 
Schäden, die aus der 

Behandlung von Abfällen resul
tieren, die mit einer grenzüber
schreitenden Verbringung ver
bunden ist. 

• Auf der 3. Vertragsparteien
konferenz wurde ein generelles 

Exportverbot gefährlicher 
Abfälle aus OECD-Staaten in 
Nicht-OECD-Staaten zwecks 
Entsorgung angenommen 
("Ban of Exports"). Damit 

waren Exporte von Abfällen 
zum Zweck der Beseitigung wIe 

auch des Recyclings aus 
OECD-Ländern m Nicht

OECD-Länder nur mehr bis 
längstens Ende 1997 erlaubt. 

Dieses Exportverbot wurde in 
die . EG-Verbringungsver

ordnung aufgenommen. 

4.3.1.80ECD 
Die OECD (Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung) hat ein dreige

teiltes Listensystem mit unter
schiedlichen Kontrollmechanismen 

für verwertbare Altstoffe, je nach 
der Gefährlichkeit des Altstoffes, 

.als multilaterale Vereinbarung für 
die OECD-Staaten in Einklang 
mit Artikel 11 der Basler Konven
tion erarbeitet (OECD-COUN

CIL DECISION C (92)39; 
Grüne, Gelbe und Rote Liste von 
verwertbaren Abfällen). Ziel ist dIe 
Erleichterung der grenzüberschrei
tenden Verbringung von verwert

baren.Abfällen. 
Die sogenannte Grüne Liste 

sieht für Abfälle, deren Verwertung 
im OECD-Raum kein Risiko dar
stellt, nur eine' Kontrolle wie bei 

üblichen Handelswaren ·vor. Bei 

der Gelben Liste handelt es sich 
um eine Liste verwertbarer (gefähr
licher) Abfälle, welche einem im 
Vergleich zur Basler Konvention 

erleichterten Kontrollregime unter
worfen werden. Die Vorteile der 
Gelben Liste liegen in der Mög
lichkeit der Vorautorisierung von 
Anlagen, in verkürzten Entschei
dungsfristen sowie in der Möglich
keit der stillschweigenden Zustim
mung von Import-, Export- und 
Transitbehörden. Die Rote Liste 
sieht eine Kontrolle entsprechend 
den Bestimmungen der Basler 
Konvention vor. 

Eine periodische Überarbeitung 
und Anpassung der Listen an den 
Stand der Verwertungstechnologi
en in den OECD-Staaten erfolgt 
durch ein eigenes Gremium, dem 

sogenannten Review Mechanism 
der OECD. 

Die Listen der Ratsent
schließung C(92)39 wurden voll
ständig in die EG-Abfallverbrin

. gungsverordnung übernommen 

und sind somit für sämtliche EU
Mitgliedstaaten bindend. Im Rah
men des Überprüfungsmechanis
·mus der OECD vorgenommene 
Änderungen der Anhänge werden 

auch in den Anhängen der Ver

bringungsverordnung übernom
men. 

Mittlerweile wurde das OECD-
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Dreilistensystem auch als Basis für 
die Umsetzung der Entscheidung 
III/l der Basler Konvention 
(Exportbann von Abfällen der Bas
ler Konvention gern. Art. 1.1. a in 
Nicht-OECD-Staaten) und die 
diesbezügliche Erarbeitung zweier 
Listen von Abfällen, die unter den 
Exportbann fallen (Liste A) bzw. 
vorn Bann befreit sind (Liste B), 
herangezogen: 

Aufgrund der Erfahrungen von 
den Verhandlungen im Rahmen 
der Technical Working Group der 
Basler Konvention wird offensicht
lich, daß auch sogenannte Grünli- . 
stenabfälle, die im Einzelfall ein 
Gefahrenkriterium aufweisen, dem 
Exportbann in Nicht-OECD-Staa
ten unterliegen, weil sie auf der A
Liste ihren Niederschlag finden. 

Aufgrund budgetärer Ein
sparungen tagt der OECD-Review 
Mechanism nur noch einmal pro 
Jahr, was sich jedoch für die Über
arbeitung der Listen als zuwenig 
erweist. Für Herbst 1998 ist daher 

. die Abhalt"ung eines zusätzlichen 
OECD-Review Mechanism In 

Wien geplant, wobei Österreich 
die Rolle des Gastlandes überneh
men wird. 

Weiters werden urnweltrelevan
te Bemühungen sämtlicher Mit
gliedsländer auf gesetzlicher Basis 
und deren Umsetzung im operati
ven Bereich untersucht (Programm 
der Group on Environmental Per
formance, GEP). 

Primäres Ziel dieses Program
mes für Länderprüfungen ist die 
Forcierung von nachhaltiger Ent
wicklung in allen OECD-Mit
gliedsländern durch gegenseitigen 
regen InJormationsaustausch. 
Durch die Veröffentlichung des 
länderspezifischen Prüfberichtes 
wird auch ein zusätzlicher Anreiz 
geschaffen, die Effizienz aller Maß
nahmen in diesem Bereich zu ver
stärken. 

1994 fand auch eine Prüfung 
Österreichs statt, die im Abfallbe-

reich mit emem sehr posltlven 
Bericht abgeschlossen wurde. 

"Abfall vermeidung-Waste 
Minimisation" 

Ein besonderer Stellenwert im 
Rahmen der OECD kommt auch 
dem Thema Waste Minimisation 
zu, welches primär von der PPCG 
(Pollution Prevention Control 
Group) betreut wird. 

Primäres Ziel ist es, die Defini
tionen betreffend Abfallvermeidung 
in den OECD-Ländern zu har
monisieren. In diesem Kontext 
wurden Studien, welche Länderver
gleiche betreffend abfallrechtliche 
Definitionen beinhalten, ausgear
beitet .und effiziente und zielführen
de Instrumente der Abfallvermei
dung erörtert (Projekt 1 und 2) . . 

Österreich hat das OECD-Pro
jekt 2 "Definitionen, Evaluierungs
systeme für Abfallvermeidungsstra
tegien in OECD-Ländern" sowie 
das vom OECD-Sekretariat in 
Aussicht genommene Projekt 3 mit 
dem Titel: "Government Self
Assessment Guide on Integrated 
Waste Minimisation", welChes den 
wichtigsten Teil des gesamten 
OECD-Abfallvermeidungs-Pro
grammes darstellt, finanziell unter
stützt. ,. 

Neben einern Workshop über 
Waste Minimisation wurde von 
der OECD im Herbst 1997 ein 
Workshop zum Thema "Nickel
Cadmiumakkumulatoren, Sam
melsysteme und Verwertung nach 
dem Stand der Technik" sowie im 
Dezember 1997 ein Workshop 
betreffend "Extended Producer 
Responsibility" abgehalten. 

4.3.2 Produkt- und abfall
bezogene 
Maßnahmen 

4.3.2.1 Biogene Ahflille 

Verordnung über die getrennte 
Sammlung biogener Abfälle (Bio-

a UND E 5 A B F ALL B E R ICH T 199 8 

geneVO, BGBl.Nr.6811992, m 
Kraft getreten am 1.1.1995) 

Diese Verordnung legt fest, wel
che biologisch abbaubaren Abfälle 
einer getrennten Sammlung zuzu
führen sind, soferne diese nicht im 
unmittelbaren Bereich des Haus
haltes oder der Betriebsstätte ver
wertet (kompostiert) werden. 

Die über kommunale Bioton
nensammlunge~ erfaßte Menge an 
biogenen Abfällen konnte von rd. 
182.000 Tonnen im Jahr 1993 auf 
rd. 360,000 Tonnen imJ~r 1996 
verdoppelt werden. Das Pro-Kopf
Sammelaufkommen (über die Bio
tonne) lag 1996 im Bundesschnitt 
bei rd. 46 kg. Das ergibt einen 
Erfassungsgrad für die Sammlung 
über die Biotonne von ca. 50 % 
bezogen auf den Anteil der bioge
nen Abfälle aus Haushalten und 
ähnlichen Einrichtungen (745.000 
Tonnen). 

Hinzu kommt noch die Menge 
, jener biogenen (nativ-organischen) 

Materialien, die durch Eigenkom
postierung verwertet wird und in 
den obigen Überlegungen nicht 
berücksichtigt wurde. Diese Menge 
ist jedenfalls mit über 500.000 
Tonnen anzunehmen. Bei rechne
rischer Berücksichtigung der 
Eigenkompostierung ergibt sich 
somit ein wesentlich höherer Erfas
sungs- und Verwertungsgrad von 
biogenen Materialien, Teilweise 
nicht berücksichtigt wurden auch 
Gartenabfälle aus dem Kleingar
ten- und Hausbereich (wie sperri
ger Baum- und Strauchschnitt), die 
über andere Sammelschienen 
(Häckseldienst, direkte Anliefe
rung an Anlagen oder Mistplätze) 
und nicht über die Biotonne erfaßt 
werden und daher bei den sonsti
gen Siedlungsabfällen aufscheinen. 

Das Sammelaufkommen von 
Regionen, in denen die Biotonne 
bereits länger eingeführt ist, zeigt, 
daß der langfristig angestrebte 
Erfassungsgrad von 80 % (des bio
genen Anteils der Abfälle · aus 
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Haushalten und ähnlichen Ein

richtungen) bei optimalen Rah

menbedingungen regional durch
aus erreichbar ist. 

Bei der Beurteilung des bundes
weiten Erfassungsgrades ist aber 

auch zu berücksichtigen, daß Spei
sereste nur dann gemeinsam mit 

anderen biogenen Abfällen zu sam
meln sind, wenn sie einer für ihre 

Verwertung geeigneten Anlage 
zugeführt werden können. 

Andernfalls sind die Speisereste 
über den · Restmüll zu entsorgen. 
Der Umfang der getrennten 
Sammlung ist daher von Bundes
land zu Bundesland unterschied

lich . . Weiters ist zu beachten, daß 
die Qualität der Inputmaterialien 

Voraussetzung für eine intensive 
Biotonnensammlüng ist, um eine 
entsprechende Kompostqualität zu 
gewährleisten. 

Verwertung der Biogenen 
Abfälle 

Zur dauerhaften Sicherstellung 
der Verwertung der getrennt erfaß
ten biogenen Abfälle müssen auch 
die notwendigen Rahmenbedin
gungen geschaffen werden. Die 
landwirtschaftliche Verwertung 
darf hierbei nicht als billiger Ent

sorgungsweg von Abfällen gesehen 
werden, sondern es muß die Her

stellung qualitativ einwandfreier 
Produkte, die über positive Wir
kungen auf Boden und Pflanze 
verfügen, im Vordergrund stehen. 

Neben der Festlegung von Qua
litätsstandards, die eine langfristig 
. risikolose Anwendung derartiger 

Produkte garantieren sollen, ist 
hierfür vor allem auch die Ve~
marktungsmöglichkeit eIne 
wesentliche Voraussetzung. 

Mit der AWG-Novelle 1996 
wurde der Bundesminister für 

Umwelt, Jugend und Familie daher 
ermächtigt, durch Verordnung 
Qualitätsanforderungen an Koin
poste und Erden aus Abfällen 
sowie Anforderungen an die. Art 

und Herkunft der Ausgangsmate
rialien sowie Kennzeichnungs- und 

Verpackungsvorschriften für die 
Endprodukte zu erlassen. 

Mitte 1997 wurde daher mit 
der Erarbeitung einer Verordnung 
für das Inverkehrbringen von Kom

posten aus Abfällen begonnen, um 
klare Vorgaben für die österreich

weite Vermarktung hochwertiger 
Komposte unter Beachtung eines 

vorbeugenden Bodenschutzes zu 
schaffen. 

In weiterer Folge soll mit der 
Ausarbeitung der fachlichen 
Grundlagen betreffend das Inver

kehrbringen von Erden aus Abfäl
len begonnen werden. 

Die Kompostverordnung wird 
drei Kompostklassen unterschei
den: 

• hochwertige Qualitätskomposte 
aus getrennt erfaßten biogenen 
Abfällen; 

• Komposte, die auch aus anderen 
Materialien (z.B. Klärschlamm) 
hergestellt werden, bzw. Kom
poste aus biogenen Abfällen, die 

die Anforderungen der Qua
litätskomposte nicht erreichen; 

• Restmüllkomposte 

Die Verordnung muß den 
gesamten Bereich der . Komposte 
abdecken, damit der Import von 
becienklichen, nicht den festgeleg
ten Qualitätskriterien entsprechen
den Produkten dauerhaft unter
bunden werden kann. 

Für jeden dieser Komposttypen 
werden unterschiedliche Anforde
rungen (insbesondere Nachweis
und Kontrollpflichten) an die Aus
gangsmaterialien, an das Endpro

dukt sowie unterschiedliche Ver
wertungswege und Frachten festge
legt. Als Grundlage für diese Anfor
derungen werden die Erfahrungen, 
die mit den ÖNORMEN im 

Bereich der Komposte gewonnen 
wurden, herangezogen. 

Die restriktive Beschränkung 
der Inputmaterialien für den 

Bereich "Qualitätskompost" ver
folgt zwei Ziele: 
• Auf Grund der bisherigen 

Erfahrungen, gestützt durch die 
Ergebnisse umfangreicher 

Untersuchungen, ist es somit 
möglich, die analytische 
Kontrolle der Inputmaterialien 

und des Endproduktes auf ein 
Minimum zu beschränken 
(keine grundsätzliche Not

wendigkeit zur Untersuchung 
organischer Schadstoffe). 

• Die Bezeichnung "Qualitäts
kompost" soll als Kennze:ich
nung für hochwertige Produkte 

mit geringstem Risiko für den 
Anwender etabliert werden. 

Für Produkte des Bereiches 

"Kompost" werden auch andere 
Inputmaterialien als für Qualitäts

komposte zugelassen (insbesondere 
auch kommunale Klärschlämme 
bestimmter Qualität), wobei sich 

in Abhängigkeit von der Art des 
Ausgangsmaterials die Notwendig
keit für (weitere) Untersuchungen 
der Ausgangsmaterialien und des 
Endproduktes, vor allem auch im 
Hinblick auf organische Schadstof

fe, ergibt. Je nach Qualität des 
Endproduktes, ist für "Komposte" . 
auch die Vermarktung zur Anwen
dung in der Landwirtschaft zuläs
sig. Durch die Möglichkeit der 
Vermarktung als Produkt soll auch 
die Verwertungsmöglichkeit unbe
denklicher Klärschlämme verbes

sert werden. Von großer Wichtig
keit ist aber die klare Information 

des Anwenders. Daher müssen die 
Ausgangsmaterialien, die zur Her
stellung des Kompostes verwendet 
wurden, in der Kennzeichnung 
angegeben werden. 

Auf Grund des generell höhe

ren Risikos bei "Restmüllkompost" 
ist dessen Anwendung nur für spe
zielle Anwendungsfälle vorgesehen, 

wie die Rekultivierung v:on Depo
nien, wo kein Anbau und Frucht

genuß erfolgt, oder der Einsatz im 
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Biofilterbau. Die Anwendung von 

"Restmüllkompost" soll keinesfalls 

eine Alternative zur peponierung 

von Reststoffen aus der mecha

nisch-biologischen Abfallbehand

lung darstellen. Eine Regelung die

ses Materials ist aber schon auf

grund der Vorgabe des freien 

Warenverkehrs innerhalb der EU 

erforderlich. 

Besonders hervorzuheben ist, 

daß in die Bodenschutzkompetenz 

der Länder nicht eingegriffen wird. 

So soll die direkte Abgabe eines 

Kompostes vom Hersteller an den 

Anwender nicht erschwert werden. 

Eine Bundes-Kompostverord

nung mit abgestimmten Länderre

gelungen ist vor allem auch im 

Hinblick auf die in Ausarbeitung 

befindliche EG-Richtlinie zur 

Kompostierung und Kompostan

wendung sowie für die Erarbeitung 

europäischer Normen 1m 

CEN/TC 223 "Soil Improver and 
Growing Media", die insbesondere 

im Hinblick auf die Regeln des 

freien Warenverkehrs bedeutsam 

sind, von großer Wichtigkeit. 

4.3.2.2 Baurestmassen und 
Bodenaushub 

Das Massenpotential für Bau

restrnassen und Bodenaushub kann 

mit knapp 26,4 Millionen Tonnen 

beziffert werden. Diese Stoffgruppe 
umfaßt somit rd. 57 % des · 

Gesamtabfallaufkommens von rd. 

46,5 Millionen Tonnen pro Jahr. 

D~r im GesalJltpotential enthalte

ne Anteil an mineralischen Bau
restrnassen und Baustellenabfällen 

ist mit rund 6,4 Mio tla anzuset

zen. 

Die angegebene Masse von 

rund 20 Millionen Tonnen Boden

aushub (SN 31411) stellt einen 

Mittelwert aus in unterschiedli

chen Datenquellen angegebenen 

Schätzungen dar. Das geschätzte 

Aufkommen von rund 20 Millio

nen tla beinhaltet nur den zu 

Geländekorrekturen eingesetzten 

oder auf Deponien verbrachten 

Anteil. Jene Masse, die für konkre

te Baurnaßnahmen am Ort des 

Aushubes für Verfüllungen, An

schüttungen, etc. verwendet wird, 

ist nicht enthalten. 

Für die Verwendung · von 

Bodenaushub wurde ein Stand der 

Technik auf freiwIlliger Basis durch 

ein mit den Oberbehörden akkor

diertes Merkblatt der Bauwirt

schaft festgelegt. Durch bundesein

heitliche Regelung und Einteilung 

der möglichen Verwertung in fünf 

Kategorien wird die Verwendung 

von Böden erleichtert werden. 

Die Aufbereitung der getrennt 

erfaßten Baurestrnassen kann ent

weder vor Ort oder in Aufberei

tungsanlagen erfolgen. 

Die bedeutenden Steigerungen 

bei der Aufbereitung von minerali

schem Bauschutt seit 1993 sind 

auf neue Einsatzmöglichkeiten für 

Recycling-Baustoffe entsprechend 

den Richtlinien für Recycling-Bau

stoffe aus Hochbaurestrnassen des 

Österreichischen Baustoff-Recyc

ling Verbandes zurückzuführen. 

Das Asphaltrecycling erfolgt 

zunehmend als Fräsasphalt und 

damit als Verwertung vor Ort. 

Asphalt wird nur mehr zu geringen 

Anteilen deponiert. Die Verwer

tungsquote für Straßenaufbruch 

liegt bei rd. 80%. 

Baustellenabfälle enthalten 

große Anteile brennbare Abfälle. 

Berücksichtigt man die Ariforde

rungen, die künftig an die Depo

nierung von Reststoffen gestellt 

werden, ergibt sich, daß eine ther

mische Behandlung von rd. 

330.000 tla erforderlich sein wird. 

Bundesweit stehen derzeit 

rd. 400 Bauschuttdeponien zur 

Verfügung. Entsprechend der Was

serrechtsgesetz-Novelle sind Bau

schuttdeponien (ebenso wie Erd

aushubdeponien) bis 1.7.1999 an 

den Stand der Technik der Depo

nieverordnung anzupassen. Dabei 

ist insbesondere auf die zwingende 

B UND E S A B F ALL B E R ICH T 1 998 

Einrichtung von Deponiebasis

dich tungssystemen (einschließlich 

Sickerwassererfassung) hinzuwei

sen. 

Insbesondere qualitative Abfall

vermeidungsmaßnahmen richten 

sich im Bereich der Baurestrnassen 

vor allem an die Baustoffprodukti

on, wobei nur mittel- bzw. langfri

stig Effekte zu erwarten sind. 

Für die zielführehde Verwer

tung der nicht vermeidbaren Bau

restrnassen ist deren getrennte 

Erfassung erforderlich. Die mit 1. 
Jänner 1993 in Kraft getretene 

"Verordnung über die Trennung 

von bei Bautätigkeiten anfallenden 

Materialien 11 (BGBl. N r. 

259/1991) schreibt in Abhängig

keit von bestimmten Mengen

schwellen eine Trennung der anfal

lenden Stoffgruppen (minerali

scher Bauschutt, Bodenaushub, 

Betonabbruch, Asphaltaufbruch-, 

Holz-, Metall- und Kunststoffab

fälle sowie Baustellenabfälle) vor. 

Durch die Verpflichtung zur 

getrennten Erfassung und Verwer

tung sollen folgende Ziele erreicht 

werden: 

• Verwertung von sortenreinen 
Baumaterialien als Sekundär

rohstoff undloder als Füll

material 

• Reduktion der abzulagernden 
Reststoffe und damit geringerer 

Verbrauch von Deponie

volumen 

• Minimierung der Kosten durch 
geringere Massen an letztend

lich abzulagernden Abfällen 

• Ordnungsgemäße Ablagerung 
der Reststoffe auf geeigneten 

Deponien mit Eingangs

kontrolle 

• Schonung der natürlich vor
kommenden Primärmaterialien 

(Landschaftsschutz durch gerin

gere Materialentnahme und ver

besserter Grundwasserschutz) 

Eine gute Vorsortierung bereits 

auf der Baustelle ergibt eine bessere 
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Qualität von Recycling-Baustoffen. 
Vor allem Baustellenabfälle werden 
zunehmend vom mineralischen 
Bauschutt auf der Baustelle ge
trennt. 

Zur Steigerung des Baustoff
recyclings wurde die Recycling
Börse-Bau 1997 aufgrund der 
Internetmöglichkeiten eingeri~htet 
und wird weiter ausgebaut. Ziel ist 
eine bessere Information über das 
Angebot und die Nachfrage "on 
Baurestrnassen und aufbereiteten 
Recyclingbaustoffen. 

Nicht zuletzt kann das Vermi
schungsverbot für nicht gefährliche 
Abfälle, das die Deponieverord
nung vorgibt und gerade das Bau
wesen besonders trifft, besser er
füllt werden, indem die verwertba
ren Materialien wirtschaftlich im 
Stoffkreislauf gehalten werden. 

4.3.2.3 Verpackungen 

Richtlinie 94/62/EG vom 20. 
Dezember 1994 über Verpackun
gen und Verpackungsabflille 

In der Verpackungsrichtlinie ist 
vorgesehen, daß spätestens fünf 
Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem 
diese Richtlinie in innerstaatliches 
Recht umzusetzen ist, folgende 
Verwertungsquoten erfüllt werden 
müssen (Zeitraum bis 2001): 

50 bis höchstens 65 Gewichts
prozent der Verpackungsabfälle 
müssen verwertet werden. 25 bis 
höchstens 45 Gewichtsprozent. der 
Verpackungsabfälle müssen stoff
lich verwertet werden (zumindest 
15 % je~es einzelnen Verpackungs
materials) . 

Für den Fall der Überschrei-
, tung dieser Maximalquoten sieht 
die Richtlinie vor, daß Mitglied
staaten, welche die zu diesem 
Zweck angemessenen Kapazitäten 
zur Verwertung bereitstellen, diese 
Ziele im Interesse eines hohen 
Umweltschutzniveaus verfolgen 
dürfen. 

Die Richtlinie sieht weiters 
Grenzwerte für die Konzentration 
von Schwermetallen in Verpackun
gen, grundlegende Anforderungen 
an die Zusammensetzung, Wieder
verwendbarkeit und Verwertbarkeit 
von Verpackungen, die Errichtung 
von Datenbanken über Verpackun-

, gen und Berichtspflichten vor. 
Österreich hat die Verpackungs

verordnung (BGBI. Nr. 648/1996 
i.d.F. BGB!. II Nr. 232/1997) 
sowIe die VerpackungsZielVO 
(BGB!. Nr. 646/1992 i.d.F. BGB!. 
II Nr. 23211997) entsprechend 
dem Notifikationsverfahren Im 
Rahmen der Verpackungsrichtlinie 
und der Richtlinie 83/189/EWG 
über ein Informationsverfahren auf 
dem Gebiet der Normen und der 
technischen Vorschriften der Kom
mission notifiziert. Weiters wurde 
der Kommission mitgeteilt, daß in 
Österreich eine geringfügige Über
schreitung der Maximalquote für 
die Erfassung bzw. stoffliche Ver- . 
wertung zu erwarten ist. Unterla
gen, die das Vorhandensein ausrei
chender Verwertungskapazitäten 
bestätigen, wurden angeschlossen. 

Das Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie 
nimmt an dem,auf Grund von Art. 
21 der Richtlinie eingerichteten 
Ausschuß zur Anpassung an 'den 
wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt (Verpackungsausschuß) 
teil. Im Ausschußverfahren wurden 
bereits Entscheidungen der Kom
mission über ein Identifizierungssy
stem für Verpackun'gsmaterialien 
und über ein Format für die Daten
banken verabschiedet. Derzeit wird 
über mögliche Ausnahmen von den 
Schwermetallgrenzwerten, europäi
sche Normen für Verpackungen 
und über die Abgrenzung Ver
packungen und Nicht-Verpackun
gen beraten. 

,Programm zur Umsetzung der 
Richtlinie 94/62/EG über Ver
packungen und Verpackungs
abflille 

Entsprechend Art. '14 der 
Richtlinie 94/62/EG über Ver
packungen und Verpackungsabfälle 
ist in den Abfallbewirtschaftungs
plänen ein besonderes Kapitel über 
Verpackungen und die Bewirt
schaftung der daraus entstehenden 
Abfälle, einschließlich der in der 
Richtlinie geforderten Maßnah
men bzw. Programme zur Abfall
vermeidung und Wiederverwen- ' 
dung aufzunehmen. Es sind daher 
folgende Maßnahmen zu setzen 
bzw. Zielvorgaben zu erfüllen: 

• Maßnahmen zur Abfallver
~eidung 

• Förderung der Wiederver
wendung 

• 5-Jahres-Zielvorgaben zur Ver
wertung der Verpackungsabfälle 

• Aufbau von Rücknahme-, 
Sammel- und Verwertungs
systernen 

• Einhaltung ' bzw. Einführung 
noch zu beschließender Kenn
zeichnungs- und Identifikati
onssysteme 

• Einhaltung noch festzulegender 
qualitativer Anforderungen an 
Verpackunge'n 

• Einrichtung von Datenbanken 
• Vorlagepflichten der Daten 

über Verpackungen gemäß 
Anlage III der Richtlinie 
94/62/EG (hergestellte Ver
packungen, eingeführte bzw. 
ausgeführte Verpackungen, Ver
packungsverbrauch, Wiederver
wendungsanteil, Verwertungs
anteil etc.) 

Die bisher in Österreich dazu 
gesetzten Maßnahmen zur Umset
zung der Richtlinie werden in den 
folgenden Kapiteln beschrieben. 
Österreich wird durch diese Maß
nahmen sämtliche Zielvorgaben 
bis zum Jahr 2001 zumindest errei
chen bzw. zum Teil überschreiten. 
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Weitere Pflichten (zB. Kenn
zeichnung, Datenbanken) werden 
entsprechend den zur Richtlinie 
entwickelten Vorgaben (Entschei
dungen) umgesetzt. 

. Verordnung über die Vermei
dung und Verwertung von Ver
packungsabfällen und bestimmten 
Warenresten und zur Einrichtung 
von Sammel- und Verwertungssy
stemen (VerpackVO 1996, BGBl. 
Nr. 648/1996 idF BGBI. 11 Nr. 
232/1997) 

Auf Basis. der mit der AWG
Novelle 1996 neu geschaffenen 
bzw. ergänzten Bestimmungen 
wurde eine neue Verpackungsver
ordnung erlassen. 

Diese Verordnung übernimmt 
die grundsätzlichen Verpflichtun
gen der seit 1. Oktober 1993 gel
tenden Verpackungsverordnung, 
BGBl. Nr. 645/1992, insbesondere 
die Rücknahme- und Rückgabe
verpflichtung von Verkaufs-, Um
und Transportverpackungen. Es 
besteht die Verpflichtung, zurück
genommene Verpackungen entwe
der wiederzuverwenden oder zu 
verwerten. Dabei sind nach Pack
stoffen festgelegte stoffliche Ver
wertungsquoten einzuhalten. 

In der Verpackungsverordnung 
1996 wurden ergänzend folgende 
Eckpunkte neu geschaffen: 

• Definition von Primärver
pflichteten (hauptsächlich der 
Abpacker oder der Importeur), 
die vorrangig die Lizenzierungs
möglichkeit wahrzunehmen 
sowie Meldepflichten zu erfül
len .haben (insbesondere im 
Hinblick auf eine verbesserte 

. Kontrollmöglichkeit und 
Sanktionierbarkeit) 

• Einführung des Großanfall
stellenprinzips 

• Kleinstabgeberregelung . 
• Förderung von Mehrweg

systemen 

• Zulassung packstoff- und pack
mittelspezifischer Systeme 

• Komplementärmengenlizenz
lerung 

• Explizite Festlegung der 
Aufgaben und' Verpflichrungen 
(Sicherstellung der Verwertung, 
Erfassungsgrad, Vorlage der 
Kostenfaktoren) von Sammel
und Verwertungssystemen 

• Anforderungen an Ver-
packungen 

Als Großanfallstelle kann sich 
ein Betriebsstandort beim Bundes
ministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie registrieren lassen, 
wenn zumindest eine der folgen
den Jahresmengen an Verpackun
gen überschritten wird: 80 Tonnen 
bei Papier, Karton, Pappe und 
Wellpappe, 300 Tonnen bei Glas, 
100 Tonnen bei Metall und 30 
Tonnen bei Kunststoffen. 

Der Inhaber dieser Betriebsstät
te hat für die Erfassung und Wie
derverwendung bzw. Verwertung 
der anfallenden Verpackungen 
selbst zu sorgen. Der Lieferant, der 
an eine Großanfallstelle liefert, 
muß sich keinem flächendecken
den Sammel- und Verwertungssy
stem anschließen. 

Bei Großanfallstellen anfallende 
Verpackungen müssen - .außer sie 
werden wiederverwendet - in der 
Regel stofflich verwertet werden. 
Die Inhaber der Betriebsstätten 
haben die Mengenmeldungen der 
anfallenden und verwerteten Ver
packungen dem Bundesministeri
um für Umwelt, Jugend und Fami
lie zu erstatten. 

Alle Großanfallstellen werden 
in einem öffentlichen Register 
geführt, das im Bundesministeri
um für Umwelt, Jugend und Fami
lie aufliegt, im Internet abrufbar ist 
und zweimal jährlich im Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung aktualisiert 
veröffentlicht wird. 

Das Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie hat 
mit Oktober 1997 die ersten 13 
~etriebsstandorte als Großanfall-
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stellen im Sinne der Verpackungs
verordnung anerkannt. 

Eine Förderung erfolgt für nach
weislich bepfandete (Mehrweg-) 
Gebinde. So enrfällt die Nach
weisführung für die Rücknahme 
und Verwertung sowie für deren 

. Etiketten und Verschlüsse (soweit 
Etiketten und Verschlüsse nicht 5 
Masseprozent überschreiten). 

Zur Eindämmung der. Tritt
brettfahrerproblematik wurde die 
Komplementärmengenlizenzierung 
in der Verordnung verankert: 
Soweit die Verpflichteten die 
Nachweise des Rücklaufs nicht 
erbratht oder die Wiederverwen
dungs- oder Verwertungspflichten 
nicht erfüllt haben, haben sie für 
die Menge, die nicht zurückge
nommen wurde, nachträglich an 
einem dafür bestehenderr Sammel- . 

und Verwertungssystem teilzuneh
men (eine kleine Vergünstigung 
besteht, wenn zumindest 50% 
eines Packstoffes selbst zurückge
nommen wurden). Diese Teilnah
me ist dem Bundesministeriurn für 
Umwelt, Jugend und Familie 
unverzüglich zu melden. 

Unmittelbar mit der Maßnah
menverordnung verknüpft sind die 
in der Verpackungszielverordnung 
genannten Zielvorgaben, die mit 
der EG-Richclinie über Verpackun
gen uiId Verpackungsabfälle abge
stimmt sind. 

Vermehrter Wettbewerb wurde 
durch Schaffung von Rahmenbe
dingungen für die Zulassung meh
rerer Sammel- und Verwertungssy
steme, insbesondere im gewerbli
chen Bereich, durch die Beibehal
tung der Möglichkeit der Eigen
entsprgung von Unternehmen 
(Selbsterfüllung) sowie durch die 

. Einführung der sogenannten 
Großanfallstellen erreicht. 

Sammel- und Verwertungssy
steme für Verpackungen 

Zur Erfüllung der Rücknahme'
und Verwertungspflichten (und 

91 

III-187-BR/98 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)92 von 121

www.parlament.gv.at



92 

auch der AufZeichnungs- und Mel
depflichten) können sich insbeson
dere die Primärverpflichteten 
(hauptsächlich der Abpacker oder 
der Importeur) eines Sammel- und 
Verwertungssystems bedienen. 

Die Rahmenbedingungen und 
Aufgaben eines Sammel- und Ver
wertungssystems wurden unter fol
genden Gesichtspunkten neu gere
gelt: 

• Sicherstellung der Sammlung 
und Verwertung 

• Kontrahierungszwang 
• allgemein gültige Tarife auf

grund einer nachvollziehbaren 
Kostenkalkulation (keine 
Quersubventionierung) 

• Einrichtung von Sammelstellen 
mit ausreichender Übernahme
kapazität in zumutbarer Ent
fernung zur jeweiligen Anfall
stelle 

• Bereitstellung von Sammel~ 
volumen unter Berück
sichtigung der Bevölkerungs
dichte oder der Anfallstel:
lenverteilung, des Verpack
ungsa9fallaufkommens, der 
Möglichkeiten einer energeti
schen Nutzung und der 
Optimierung im Hinblick auf 
eine stoffliche Verwertung 

• Führung eines Verzeichnisses 
der betrieblichen Anfallstellen 

• Aufzeichnung der jeweils über
nommenen Verpackungs
mengen nach Packs toffen 
gegliedert 

• Mittelverwendung nach den 
Grundsätzen der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweck
mäßigkeit 

Im Rahmen der Genehmi
gungsbescheide werden jedem 
Sammel- und Verwertungssystem 
bestimmte Erfassungs- und stoffli
che Verwertungsquoten je Pack
stoff vorgeschrieben. Umfangreiche 
Meldepflichten sichern eine ausrei
chende Kontrolle der Systeme. 

Derzeit sind 4 Sammel- und 

Verwertungssysteme als anerkannte 
Systeme gemäß § 7 a A WG und 11 
Sammel- und Verwertungssysteme 
im Sinne der Übergangsbestim
mung des § 45 Abs. 11 AWG tätig 
(Stand: 1. Februar 1998; siehe 
Tabelle 23 und 24) . 

Verordnung über die Festset
zung von Zielen zur Vermeidung 
und Verwertung von Getränkever
packungen und sonstigen Ver
packungen, BGBl. Nr. 646/1992 
idF BGBl. Nr. 232/1997 

Die Zielverordnung verbindet 
im wesentlichen folgende Vorga
ben: 

• zeitlich gestaffelte Wiederbefül
lungs- bzw. Verwertungsquoten 
für Getränkeverpackungen 

• zeitlich gestaffelt vorgegebene 
Restmengen an sonstigen Ver
packungen, die maximal auf 
Deponien abgelagert werden 
dürfen 

• mit der Verpackungsverordnung 
korrespondierende stoffliche 
Verwertungsquoten bezogen auf 
die Gesamtmenge des jeweiligen 
in Verkehr gesetzten Packstoffes 

Wissenschaftliche Untersuchun
gen zur Entwicklung der Verwer
tung sowie der Verpackungsmen
gen sollen als Basis für die Neufest
legung höherer Zielvorgaben ab 
1999 bzw. zur Überprüfung der 
Zielvorgaben dienen. 

Auswirkungen der Ver-
packungsverordnung und der Ver
packungszielverordnung 

Mit den Regelungen im Ver
packungsbereich werden über die 
Grundsätze der Vermeidung und 
Verwertung die im AWG veranker
ten Ziele der Ressourcenschonung 
und Deponieraumschonung nach
haltig umgesetzt. 

Die Verpackungsregelungen set
zen einen wichtigen Impuls zur . 
Vermeidung. Gesamthaft betrach
tet hat sich eine Trendänderung 

insofern ergeben, als die Ver
packungsmengenentwicklung 
nicht mehr parallel zur Entwick
lung des realen BIP läuft; der 
gesamte Verpackungsverbrauch ist 
also nicht mehr an das Wirtschafts
wachstum gekoppelt. Der Primär
rohstoffeinsatz für Verpackungen 
stagniert durch vermehrte Kreis
laufwirtschaft. Große Mengen 
konnten durch einen verstärkten 
Einsatz von Mehrweg bei Trans
portverpackungen eingespart wer
den. Durch Optimierungen von 
Verpackungen ist ebenfalls eine 
Verringerung des Primärrohstoff
einsatzes möglich. 

Grundlagenuntersuchungen 
und Kontrollen der Zielerreichung 
von Wiederverwendungsquoten 
für Getränkeverpackungen mit 
Stichtag 31.12.1993 gemäß § 2 
der ZielVO führten zu folgenden 
Ergebnissen: 

Die Zielverordnung für Ver
packungsabfälle legt für sieben 
Getränkearten jeweils gesonderte 
Zielquoten der Wiederverwendung 
der Getränkeverpackungen fest. 
Bei der Überprüfung der Zielerrei
chung wurde neben der Quoten
überprüfung auch erhoben, wel
chen Beitrag zur Zielerreichung die 
Vermeidungskomponente (d.h. der 
Anteil der Wiederbefüllung von 
Getränkeverpackungen = Mehr
wegquote) bzw. die Verwertungs
komponente (d.h. die Sammlung 
und anschließende Verwertung 
von gebrauchten Einweg-Geträn
keverpackungen) leisten. Generell 
konnte festgestellt werden, daß die 
vorgegebenen Zielquoten bei allen 
Getränkearten zum Stichtag 31. 
Dezember 1993 erreicht wurden. 
Grad und Art-der Zielerreichung 
sind je nach Getränkeart unter
schiedlich. Zur Erfüllung der Wie
derverwendungsquoten 1993 ist 
anz\.!.merken, daß die Bereiche Bier 
(91,9% Mehrweganteil, 3,4% Ein
wegverwertung), Wässer (92,3% 
Mw, 2,6% EW) und Wein 
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Tabelle 23: Gemäß § 7a AWG genehmigte Sammel- und Verwertungssysteme 

Systembetreiber Packstoffe Sachlicher Tätigkeits
bereich 

------------------------------------------------~--~ 
Papier, Karton, Pappe, Well- Übernahmen von Verpflichtungen E.Y.A. 
pappe, Holz, Metalle (ohne der Verpackungsverordnung für 

Erfassen u. Verwerten 
von·Altstoffen GmbH 

Schwarzblechfadder), Kunst- im gewerblichen Bereich anfallende 
stoffe und Materialverbunde Verpackungen der genannten Packstoffe 

Bonus Holsystem für 

Verpackungen 
GmbH&CoKG 

Papier, Karton, Pappe, Well
pappe, Holz, Metalle, Kunst
stoffe 

Übernahmen von Verpflichtungen der 
Verpackungsverordnung für in . 
folgenden Branchen verbleibende 
Verpackungen der genannten Packstoffe 
Bau - beim gewerblichen Letztverbraucher 

sowie im Bereich Rohbau auch beim privaten 
Letztverbraucher 
Chemie - beim gewerblichen 
Letztverbraucher 
Agrar - beim gewerblichen Letztverbraucher 
oder Landwin 
Schuh - beim gewerblichen Letztverbraucher 
Nahrungs- und Genußminel - beim 
gewerblichen Letztverbraucher 

Dr. Klaus Galle 

Umwelttechnik und 
Öko-Consulting 

Papier, Karton, Pappe, Well
pappe, Kunststoffe, Verbunde, 
Metall, Glas, Holz und biogene 
Verpackungen 

übernahmen von Verpflichtungen 
der Verpackungsverordnung 
a) im gewerblichen Bereich anfallende 
Verpackungen inkl. Einweggeschirr und 
-besteck der genannten Packstoffe 
b) für den Bereich der McDonald's 
Restaurants 
im gewerblichen und haushaltsnahen 
Bereich anfallende Verpackungen inkl. 
Einweggeschirr und -besteck der ge
nannten Packstoffe 

ARO 
Altpapier-Recycling
OrganisationsgmbH. 

Papier, Karton, Pappe, Well
pappe 

Übernahmen von Verpflichtungen der 
Verpackungsverordnung für im gewerbli
chen Bereich anfallende Verpackungen 
der genannten Packstoffe 

(79,5% MW, 10% EW) durch 
besonders hohe Mehrwegraten 
gekennzeichnet sind und daher bei 
diesen Getränkearten die Zielquo
ten allein durch die hohen Wieder
befüllungsraten übertroffen wur
den. Bei den alkoholfreien Erfri
schungsgetränken (61,6% MW, 
20,7% EW), Saft (27,1% MW, 
26,2% EW) und Milch (20,3% 
Mw, 17,6% EW) wurden die 
Zielquoten durch Wiederbefüllung 

gememsam mit der Verwertung 
übertroffen. 

Hinsichtlich der Entwicklung 
der Einweg-/Mehrwegquoten 
konnte festgestellt werden, daß die 
hohen Mehrweganteile (bei Bier, 
alkoholfreien Getränken, Frucht
säften und Wässern) steigende 
Tendenz aufweisen. Es ist die neu
erliche Untersuchung abzuwarten, 
ob sich die seit Öffnung des Mark
tes bestehenden Zweifel über den 
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anhaltenden Trend bestätigen. 
Der Vergleich der Abfallsituati

on ohne Verpackungsverordnung 
mit dem nunmehrigen Ist-Stand 
bestätigt die Wirkung als "Vermei
dungs-Verordnung". Die durchge
führten Berechnungen zeigen 
einen Minderungseffekt im Aus
maß von 25 Gewichtsprozent, der 
sich aus Vermeidung und Verwer
tung ergibt. Der Steigerung der 
Mehrweganteile, also der eigentli-
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'Tabelle 24: Gemäß Übergangsregelung § 45 Abs. 11 AWG bestehende Systeme 

SYSTEMBETREIBER 

ARO 

Altpapier-Recycling-

Organisationsgesellschaft m.b.H. 

ARGEV . 

Verpackungsverwertungs-
Gesellschaft m.b.H. 

ARGEV 

Verpackungsverwertungs-
Gesellschaft m.b.H. 

ARGEV 

Verpackungsverwertungs-
Gesellschaft m.b.H. 

ÖKK 
Österreichische Kunststoff 
Kreislauf AG 

ÖKK 

Österreichische Kunststoff 
Kreislauf AG 

Bonus Holsystem für 
Verpackungen Gesellschaft 
m:b.H. & Co KG 

AGR 
Austria Glas Recycling GmbH 

INK 
Interessengemeinschaft Narur-
stoffe und koml'Qstierbare 
Werkstoffe 

Ökobox Sammel GmbH 

Porr Umwelttechnik AG (P.U.T.) 

I 
chen Vermeidung, ist dabei ein 
Ausmaß von 8% zuzuschreiben. 

Weiters ist eine bessere Verwert-

PACKSTOFFE SACHLICHER TÄTIGKEITSBEREICH 

Papier, Karton, Pappe und Sammlung und Verwertung von im Haus-

Wellpappe halts bereich anfallenden Verpackungen des 
genannten Packstoffes 

Kunststoff, Materialver- Sammlung und Verwertung von im Gewer-
bunde, Holz, Textil, bebereich anfallenden Verpackungen der 
Keramik und Metall genannten Packs toffe 

Kunststoff, Materialver- Sammlung und Verwertung von im Haus- · 
bunde, Holz, Textil und haltsbereich anfallenden Verpac~ungen der 
Keramik genannten Packstoffe 

Metall Sammlung und Verwertung von im Haus-
haltsbereich anfallenden Verpackungen des 
genannten Packstoffes 

Kunststoffe und Sammlung und Verwertung von im Gewer-
textile Faserstoffe bebereich anfallenden Verpackungen der 

genannten Packstoffe 

Kunststoffe und Sammlung und Verwertung von im Haus-
textile Faserstoffe haltsbereich anfallenden Verpackungen M 

Kunststoff-Folien Sammlung und Verwertung von im Ge-
werbebereich anfallenden Kunststoff-Folien 

Glas Sammlung und Verwertung von im Haus-
halts- und Gewerbebereich anfallenden 
Glasverpackungen 

biogene Packstoffe Sammlung und Verwertung von im Haus-
halts- und Gewerbebereich anfallenden bio-

genen Packstoffen 

Getränkeverbundkartons Sammlung und Verwertung von im Haus-

halts- und Gewerbebereich anfallenden 
Getränkeverbundkartons 

Papier, Karton, Pappe und Sammlung und Verwertung von im Gewer-

Wellpappe sowie Kunststoff bebereich anfallenden Kfz-Markenersatz-

und Holz teilverpackungen der genannten Packstoffe 

barkeit der Verpackungen zu ver

zeichnen, da sich durch die 
genannten Verpflichtungen eIne 

Verschiebung bei der Produktion 
zu Monomaterialien ergeben hat. 
Der Aufbau bzw. Ausbau von Alt-
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Tabelle 25: Sammel- bzw. Verwertungsmengen der Branchenrecyclinggesellschaften des 
ARA-AG-Systems sowie der ÖKOBOX GesmbH Gahre 1995 - 1996) . 

ARAS tem - Sammdmenge aus Haushalten __ 
Altpapier Altglas Leichtverpackungen Metall 

1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 
Burgenland 11.757 13.504 6.184 6.434 3.583 4.228 2.617 1.797 --- -
Kärnten 23.5ü9 26.218 12.629 13.390 5.689 6.614 2.804 2.957 
Niederösterreich 61.903 67.725 30.434 32.535 17.656 18.322 8.004 7.921 -- -- --
Oberösterreich 49.849 55.607 31.793 32.903 10.355 12.637 4.683 4.908 
Salzbur 20.743 21.340 13.826 13.565 6.088 6.551 1.872 1.983 
Steiermark 57.658 62.630 28.901 30.764 15.260 16.147 6.172 6.372 -- ---
Tirol ·27.010 28.968 20.693 21.175 8.437 9.834 3.842 4.023 
Vorarlber 17.718 19.024 . 9.950 9.709 4.206 4.703 2.448 2.442 
Wien 101.178 105.271 29.896 28.107 6.603 5.898 3.631 3.810 -- --- -

371.325400.287 184.306 188.582 77.877 84.934 36.073 36.213 
davon Verpackung 66.517 70.729 184.306 188.582 58.981 63.037 28.124 28.703 

SummeYerpackungen aus HH 1995 337.928 
Summe Verpackungen aus HH 1996 351.051 

tem - Sammelmenge aus Gewerbe __ _ 

Altpapier . Altglas Leichtverpackungen 

1995 1996 1995 1996 1995 1996 ----- -----
222.317 210.153 14.179 17.123- 22.638 20.032 ---

Summe Verpackungen aus Gewerbe 1995 
Summe Verpackungen aus Gewerbe 1996 

275.988 
259.706 

Summe Verpackungen gesamt 1995 
Summe Verpackungen gesamt 1996 

Öko-Box Sammelges.m.b.H. 

stoff märkten führt auch zu innova
tiven Weiterentwicklungen in der 
Verwertung. 

Die Altstoffsammelmenge 
konnte gesteigert werden. Auf
grund der Maßnahmen im Ver
packungsbereich konnte durch 
eine gestiegene Altstoffmenge die 
abzulagernde bzw. zu behandelnde 
Hausmüllmenge deutlich reduziert 

613.916 
610.757 

Sammlung 

Verwertung 
stofflich 
thermisch 

werden. 

1995 
12.737 
1995 
5.857 
5.562 
11.419 

Grundlagenuntersuchungen 
und Kontrollen der Zielvorgaben 
zur Einhaltung der Restmengen an 
Abfällen aus sonstigen Verpackun
gen gemäß § 3 der Ziel-VO erge
ben folgendes Bild: 

. Die effektiven Restmengen an 
sonstigen' Verpackungen, die in 
Abfallbehandlungsanlagen 1m 
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Metall Holz 

1995 1996 1995 1996 --------
4.992 3.398 8.918 9.000 

1996 
15.893 
1996 
6.325 
7.155 
13.480 

Kalenderjahr 1994 behandelt wur
den, lagen unter den vorgegebenen 
Maximalmengen. 

Die Ermittlung der Restmen
gen an sonstigen Verpackungen 
wird einerseits gestützt auf Erhe
bungen und Analysen von Abfall
behandlungsanlagen und anderer
seits auf stoffstromseitige Markt
analysen und Berechnungen. Mit 
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dem Ergebnis der qualitativen 
Abfallanalyse und einer parallel 
durchgeführten Mengenerhebung 
wird schließlich ' die absolute 
Menge an "sonstigen Verpackun
gen" ermittelt, die im Beobach
tungszeitraum zu Abfallbehand
lungsanlagen (Deponierung, Müll
verbrennung, Gesamtmüllkompo
stierung) angeliefert wurde, Die 
Restmenge sonstiger Verpackungen 
im Systemmüll hat sich laut Erhe
bung für 1994 gegenüber 1990 um 
36% verringert. 

Die nächsten Zielüberprüfun
gen sind gemäß der Zielverord
nung für Getränkeverpackungen 
für den Stichtag 31. 12. 1997 
sowie für Restmengen aus sonsti
gen Verpackungen für das Jahr 
1998 durchzuführen. Die Ergeb
nisse werden in der nächsten Fort
schreibung des Bundesabfallwirt
schaftsplans enthalten sein. 

Die für das Jahr 1995 und 
1996 von den Branchenrecycling
gesellschaften des ARA-AG
Systems sowie der ÖKOBOX 
GesmbH angegebenen Sammel- , 
bzw. Verwertungs mengen werden 
in der Tabelle 25 (siehe Seite 95) 
dargestellt. 

Verordnung über die Rücknah
me und Pfanderhebung von wie
derbefüllbaren Getränkever
packungen aus Kunststoffen, 
BGBl.Nr. 513/1990, in Kraft 
getreten am 1. September 1990 

Diese Verordnung sieht ein 
obligatorisches Pfand von 4 S für 
wiederbefüllbare Getränkever
packungen aus Kunststoff vor. 

Verordnung üb~r die Kenn
zeichnung von Verpackungen aus 
Kunststoffen, BGBl.Nr. 
137/1992, in Kraft getreten am 1. 

Jänner 1993 
Für eine effizientere Verwer

tung getrennt gesammelter Kunst
stoffverpackungen bzw. als Hilfe
stellung für Konsumenten und 

Verwertungs betriebe werden die 
stofflich verwertbaren Kunststoffe 
ab einer gewissen Größe der Ver
packung einer besonderen Kenn
zeichnung unterworfen. 

4.3.2.4 Altfahrzeuge 
Jährlich fallen in Österreich rd. 

200.000 Altautos zur Verwertung 
und Entsorgung an. Altkraftfahr
zeuge enthalten zahlreiche gefährli
che Stoffe (Kraftstoffe, Betriebsflüs
sigkeiten, Batterien etc.) und sind 
daher - solange diese Stoffe enthal
ten sind - als gefährliche Abfälle zu 
behandeln. Aufgrund einer freiwil
ligen Vereinbarung zwischen den in 
der Wirtschaftskammer Österreich 
vertretenen Branchen der Kfz
Wirtschaft, dem Bundesministeri
um für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesministeri
um für Umwelt, Jugend und Fami
lie werden österreichweit Altautos 
vom Handel zurückgenommen, 
wobei bei ,gleichzeitigem Kauf eines 
Neu- oder Gebrauchtwagens die 
Rücknahme unentgeltlich erfolgt. 
Die im September 1992 abge
schlossene und mit Ende 1995 aus
gelaufene Vereinbarung wurde un
befristet verlängert und um wesent
liche Inhalte erweitert, welche eine 
unsachgemäße Entsorgung unter
binden und einen wirksamen An
reiz zur Umsetzung einer geordne
ten Erfassung und umweltgerech
ten Verwertung setzen sollen, um 
qualitative Verbesserungen bei der 
Altautoentsorgung zu erzielen. 
Diese Erweiterung betrifft insbe~ 
sonders die Evaluierung der Effizi
enz der Vereinbarung, die Festle
gung von "Mindestanforderungen 
an die Alt-Pkw-Verwertung" und 
die Ausstellung eines Verwertungs
nachweises für den Letztfahrzeug
halter. Jährlich wird dem Bundes
ministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie ein Bericht über den 
Stand der Umsetzung dieser freiwil
ligen Vereinbarung sowie über Ent
wickl ungsmöglichkei ten übermi t-

telt. Die Umsetzung der .erweiter
ten Inhalte der Vereinbarung ist 
derzeit noch nicht oder noch nicht 
ausreichend erfolgt bzw. dokumen
tiert. 

Für die weitere Zukunft dieser 
freiwilligen Vereinbarung ist neben 
der entsprechenden Evaluierung 
auch die Entwicklung auf europä
ischer Ebene ausschlaggebend. Alt
autos wurden im Rahmen des 5. 
EU-Umweltakcionsprograrnmes als 
pribritärer Abfallstrom identifi
ziert. Auf Grundlage eines 1994 
fertiggestellten Grundlagenpapieres 
wurde ein Vorschlag für eine 
Richtlinie des Rates über Altfahr
zeuge erarbeitet, welcher am 9. Juli 
1997 dem Rat vorgelegt wurde 
(KOM(97)358endg.). Der Richtli
nienvorschlag enthält Vorsorgebe
stimmungen, eine Rücknahme
und Verwertungspflicht, techni
sche Mindestanforderungen an die 
Behandlung, Zielvorgaben für die 
Wiederverwendung, die Verwer
tung und die verwertungsgerechte 
Konstruktion sowie die Ausstel
lung eines für die Abmeldung 
erforderlichen ,Verwertungsnach
weises. Die Rückgabe durch den 
Letztfahrzeughalter soll unentgelt
lich erfolgen. 

4.3.2.5 Flektroaltgeräte 
Elektrische und elektronische 

Altgeräte sind ein Abfallstrom, des
sen Stellenwert in der Abfallwirt
schaft in Öste~reich aber auch in 
unseren Nachbarländern noch 
nicht voll entsprochen wird. Die 
Heterogenität und Komplexität 
des Abfallstromes bedingt zur 
Erfüllung der abfallwirtschaftli
chen Zielsetzung einer ordnungs
gemäßen und umweltverträglichen 
Behandlung noch ein hohes Maß 
an manueller Arbeitskraft. Das ist 
mit vergleichsweise hohen Kosten 
verbunden, wodurch einerseits 
logistische und finanz technische 
Voraussetzungen, andererseits aber 
auch verfahrenstechnische Rah-
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menberungungen festzulegen sind. 
Die Ziele des Bundesministeri

ums für Umwelt, Jugend und 
Familie im Zusammenhang mit 

Elektronikschrott sind: 

• Vermeidung von Abfallen von 
elektrischen und elektronischen 

Geräten und Geräteteilen durch 
den Einsatz schadstoffarmer 
und verwertbarer Materialien, 
durch rue leichte Reparierbar

keit und Zerlegbarkeit der 
Geräte sowie durch rue Wieder

verwendung oder Verwertung 

der Altgeräte 

• Sicherstellung einer bundeswei
ten getrennten Sam"mlung von 
elektrischen und elektronischen 

Altgeräten 

• Aufbau bzw. Ausbau eines 
flächendeckenden SammeI-

systems 

• Rückgabe- und Rücknahme
verpflichtungen 

• Sicherstellung einer ordnungs
gemäßen umweltverträglichen 
Verwertung und Behandlung 
der Altgeräte 

Die getrennte Sammlung sowie 
die umweltgerechte Behandlung 
der Altgeräte nach dem Stand der 

Technik steht überwiegend noch 
am Anfang. Bisher wurden ledig
lich partielle Lösungen, z.B. bei 
Kühlgeräten, Gasentladungslam

pen und Batterien gefunden. Jähr
lich ist mit einem Aufkommen von 

rd. 80.000 Tonnen an elektrischen 
und elektronischen Altgeräten mit 
steigender Tendenz zu rechnen. 
Dieses Aufkommen verteilt sich im 

Verhältnis von etwa 55:45 auf 
Haushalte (Konsumgüter) und 
andere Bereiche wie Gewerbe, 
Industrie und Handel (Investiti
onsgüter) . 

Aufgrund der in nahezu allen 

Geräten dieser Abfallkategorie an
zutreffenden Schadstoffe, wie bei
spielsweise Leiterplatten, Elektrolyt
kondensatoren, PCB-haltige Kon
densatoren, Quecksilberschalter, 

B~tterien oder LCD-Anzeigen, so
wie wegen der in vielen Geräten 

vorhandenen Werts toffe, Wie 

Eisen-, Bunt- und Edelmetalle, ist 

entsprechend den Zielen und 
Grundsätzen elller modernen 
Abfall- und Stoffwirtschaft eine 

getrennte Sammlung unerläßlich. 
Die Sammlung der Altgeräte 

wird sinnvollerweise bereits beste
hende und bewährte Strukturen, 

wie kommunale Sammeleinrich

tungen oder den Handel, nutzen. 
Durch die Einbeziehung des Han

dels werden die derzeit verantwort
lichen Gemeinden entlastet. 

Ein weiteres wichtiges Kriteri
um für die Sammlung ist die 

Flächendeckung. Durch Sammel
punkte in den mehr als 2000 
Gemeinden mit ihrer ausgereiften 
Logistik sowie durch das bundes

weite Netz des Elektrohandels mit 
rd. 5000 Stützpunkten wäre dieser 

Forderung Rechnung getragen. In 
verschiedenen Pilotprojekten in 
Oberösterreich, Salzburg, der Stei
ermark und Vorarlberg wird diese 
Sammelstruktur in der Praxis 

bereits erprobt. Die Sammlung er
folgt dabei in den kommunalen 
Altstoffsammelzentren bzw. Recyc

linghöfen sowie beim Elekrohan
deI. 

Die Behandlung der Altgeräte 
ist auf grund ihrer Komplexizität 

naturgemäß aufwendig und ver
gleichsweise kostenintensiv. Bishe
rige Vorgangsweisen, allen voran 

die Deponierung der Altgeräte, 
sind abzulehnen und entsprechen 
nicht dem Stand der Technik. Die 

zentrale. Forderung bei der 
Behandlung der Altgeräte ist die 
Schadstoffentfrachtung. Schad
stoffbelastete Komponenten müs-

. sen vor der Weiterbehandlung der 
Geräte entfernt und getrennt als 
gefährlicher Abfall dem Stand der 
Technik entsprechend behandelt 
werden. Zur Qualitätssicherung 

der Aufarbeitung der elektrischen 
und elektronischen Altgeräte sind 
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seit Anfang 1998 Standards in 

Form der ÖNORM S 2106 "Ver

wertung und Entsorgung von 
Elektro- und Elektronikgeräten " 

und ÖNORM S 2107 ,,Anforde
rungen an Sammel- und Behand
lungsbetriebe für Elektro- und 
Elektronikgeräte" verfügbar. 

Seitens des Bundesministeriums 
für Umwelt, Jugend und Familie 
wurde rue "Richtlinie zur Saffim- . 

lung und Behandlung von Elektro
und Elektronikgeräten " veröffent

licht. Intention der Richtlinie ist 

es, durch Verknüpfung der wich
tigsten Erfahrungen aus den Pilot
projekten mit den Behandlungs
grundsätzen ·der ÖNORM S 2106, 

allen von der Thematik Betroffe
nen eine Richtschnur für den 

Umgang mit dieser Abfallgruppe 
auf der Basis der bestehenden Sam

melstrukturen und der Rechtslage 

zu geben. Auch in Hinblick auf rue 
Novelle 1997 der Verordnung über 
rue Festsetzung gefährlicher Abfälle 
und der damit verbundenen for

mellen Ausgrenzung eines Groß
teils der Elektroaltgeräte aus dem 
Regime der gefährlichen Abfälle 

wurde es notwendig, eine Richt
schnur für die Behandlung dieses 
Abfallstromes zu geben. 

In Kooperation mit den jeweili
gen Ämtern der Landesregierun
gen, lokalen Behörden, Interessens
vertretungen und Abfallwirt

. schaftsverbänden werden seit eini-

gen Jahren Projekte zur Sammlung 
und Verwertung von Altgeräten in 
verschiedenen Regionen · Öster
reichs mit unterschiedlichen 

Systemansätzen durchgeführt und 
gefördert. Die Ergebnisse, die seit
dem erarbeitet wurden, ruenten als 
Basis für die Arbeit am Projekt 
;,Evaluierung von Systemvarianten 
für rue Sammlung und Verwertung 
von Elektroaltgeräten ". Ziel rueser, 
vom Bundesministerium für 

Umwelt, Jugend und Familie ver
öffentlichten Sturue war rue Ausar
beitung von Systemelementen, 
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Systemvarianten und Beurteilungs
kriterien und deren objektive Eva

luierung. Als Ergebnis wurden die 
Systemvarianten mit ihren jeweili
gen Vor- und Nachteilen auf ge

~eigt. Ein zentraler Punkt in 
Zusammenhang mit einer Rege
lung der Sammlung und Behand

lung der Altgeräte stellt die Form 
der Finanzierung bzw. die Lenkung 
der notwendigen Finanzmittel dar. , 

Die denkbaren Modelle wurden 
hinsichtlich zahlreicher Kriterien 
wie Herstellerverantwortlichkeit, 
Verursacherprinzip, Vorsorgeprin

zip" Kostenwahrheit, Akzeptanz, 
Hintanhaltung von Wettbewerbs
verzerrungen, Kostenminimierung 

und Transparenz geprüft und simu
liert. Diese sowie weitere Kriterien 
wurden sowohl nach objektiven als 

auch nach subjektiven Gesichts
punkten der eingebundenen Exper
ten und Interessensvertreter bewer
tet. Die Ergebnisse können als 

wichtige Grundlage für die zukünf
tig zu treffenden Systementschei
dungen herangezogen werden. 

Unter dem Druck zahlreicher 
nationaler Einzelentwicklungen 
bzw. Bestrebungen zur Bewältigung 
der Elektroaltgeräte-Problematik, 
wurde seitens der DG Xl der 
Europäischen Kommission einen 
EntWurf einer Richtlinie auf 

europäischer Ebene erstellt und zur 
Diskussion gestellt. Österreich 
kann dabei auf grund des ver
gleichsweise umfangreichen Daten

materials sowie der Erfahrungen 
aus den Pilotprojekten wertvolle 
Beiträge auch für eine europaweite 
Lösung leisten. 

4.3.2.6 lCüfdgeräte 

Die Verordnung über die 
Rücknahme von Kühlgeräten, 
BGBL Nr. 408/1992 idF BGBL 

Nr. 168/1995, legt eine Rücknah
me- und Pfandverpflichtung für 
Altkühlgeräte fest, um eine stoffii

che Ve';Wertung sowie fachgerechte 

Entsorgung der anfallenden Rest

stoffe zu gewährleisten. Die Pfand
einhebungspflicht kann entfallen, 

wenn ein flächendeckendes Entsor

gungssystem die ordnungsgemäße 
Sammlung und Behandlung sicher
stellt und gleichzeitig bei der Abga
be an den Letztverbraucher ein 
Gutschein von mindestens 100 ÖS 

für die Entsorgung mitabgegeben 
wird. Der Gutschein muß dauerhaft 

am Neugerät angebracht werden. 
'Bei der Abgabe von mindestens 30 
Geräten (Großabnehmer) bei einem 

Kauf entfällt unter bestimmten Vor
aussetzungen die Pflicht zur Pfand

einhebung oder , zur Abgabe eines 
Gutscheins (Großabnehmerrege

lung). 
Da sich in der Praxis sämtliche 

Hersteller oder Importeure an 
einem flächendeckenden System be
teiligen, werden derzeit keine 
Pfandbeträge eingehoben. Es be
stehen fünf diesbezügliche Systeme. 

Mittlerweile ist die Zahl der 
Händler angewachsen, die auch 
dann Altkühlgeräte übernehmen, 
wenn der Konsument kein neues 
Gerät kauft. Bis Ende 1996 belief 
sich die Zahl der Annahmestellen 
auf rund 660. Damit konnte die' 

flächendeckende Sammlung weiter 
ausgebaut werden. 

Im Zeitraum März 1996 bis 

Februar 1997 wurden insgesamt 
rund 424.000 Kühlgeräte verkauft 
und rd. 184.000 Kühlgeräte laut 
Begleitscheinauswertung des 

Umweltbundesamtes entsorgt. Die 
Differenz zwischen verkauften und 
entsorgten Kühlgeräten erklärt sich 
dadurch, daß nicht bei jedem Neu
kauf ein Gerät zur Entsorgung 
anfällt (zB Haushaltsgründung, 
Weiterverwendung, Weitergabe 
oder Verkauf des Altgerätes, Trend

entwicklung zu einem Zweitkühl
gerät und Singlehaushalten). Mit 
der Einlösung des Großteils der 
Gutscheine ist daher erst in einigen 

Jahren zu rechnen, da die Kühlgerä
te als langlebige Konsumgüter erst 

in mehreren Jahren zur Entsorgung 
anfallen werden. 

4.3.2.7 Batterien und 
Akkumulatoren 

Richtlinie 911157/EWG vom 

18. März 1991 über gefahrliche 
Stoffe enthaltende Batterien und 
Akkumulatoren und Richtlinie 

93/86/EWG vom 4. Oktober 
1993 zur Anpassung der Batterie
richtlinie an den Stand der Tech
nik 

Schwerpunkt der Batterierichtli

nie ist die S.chadstoffbegrenzung für 
Alkali-Manganbatterien, insbeson

dere des Quecksilbergehaltes mit 
0,025 Gewichtsprozent. Mit der 

Richtlinie 93/86 wurde eine Batte
riekennzeichnung mit Angabe des 
enthaltenen Schwermetalls und 
einem Piktogramm als Entsor
gungshinweis eingeführt, die der 
getrennten Sammlung dienen soll. 

Entsprechend Art. 6 dieser 
Richtlinie sind nachstehende Ziele 
umzusetzen: 

• Verringerung des Schwermetall
gehaltes von Batterien und 
Akkumulatoren; 

• Förderung des Angebotes an 
Batterien und Akkumulatoren, 

die geringere Mengen an gef~
lichen Stoffen und/oder um
weltfreundlichere Stoffe enthal-
ten; 

• schrittweise Verringerung der 
Zahl von Altbatterien und 

Altakkumulatoren im Haus
müll; 

• Förderung der Forschung über 
die Möglichkeiten einer Ver
ringerung des ' Gehaltes der 

Batterien und Akkumulatoren 
an gefährlichen Stoffen und 
über die Verwendung umwelt
freundlicherer Ersatzstoffe sowie 
über Verfahren für die 

Wiederverwertung; 

• gesonderte Behandlung von 
Batterien und Altakku-
mulatoren. 
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Die in der Richtlinie genannten 
Ziele, wie die Verringerung des 
Schwermetallgehaltes, getrennte 

Sammlung und ordnungsgemäße 
Behandlung von Batterien und 
Akkumulatoren, sind bereits im 
Abfillwirtschaftsgesetz bzw. in der 

Verordnung über die Rücknahme 
und Schadstoffbegrenzung von 
Batterien und Akkumulatoren ver
ankert. Die Förderung zur Ent

wicklung neuer Technologien in 
den genannten Bereichen ist im 
Rahmen des Umweltförderungsge

setzes sichergestellt. 
Im Beitrittsvertrag mit der EU 

wurde die sog. horizontale Lösung 
vereinbart, um höhere Umwelt
standards Österreichs zu bewahren. 

Österreich kann jene Regelungen, 
die höhere Standards als in der EU 
vorsehen, bis Ende 1998 beibehal-

. ten. Die Kommission verpflichtete 
sich, bis dahin die EU-Regelungen 

auf eine mögliche Anpassung an 
die österreichischen Standards zu 
überprüfen. Im Abfallbereich fällt 
die österreichische Batterienverord

nung unter diesen Überprüfungs
mechanismus, die für den Queck
silbergehalt in bestimmten Batteri
en einen niedrigeren Grenzwert 
vorsieht als die Richtlinie der EG 
über Batterien. 

Die Kommission arbeitet nun 
an einer Änderung der Batterien
richtlinie. Mit dieser Änderung soll 

nicht nur der Quecksilbergrenz
wert auf 0,0005 Gewichtsprozent 
herabgesetzt werden, sondern auch 

der Geltungsbereich auf alle Batte
rien erweitert sowie die getrennte 
Sammlung von allen Batterien, wie 
sie in Österreich bereits existiert, 
vorgeschrieben werden. 

Die Verordnung zur Rück
nahme und Schadstoffbegren

zung von Batterien und Akku
mulatoren, BGBl. Nr. 514/1990, 
i.d.F. BGBl. Nr. 3/1991, in Kraft 
getreten am 1. Juli 1991, beinhal
tet eine Rücknahmepflicht des 

Handels, wodurch eine vom Haus

müll getrennte Erfassung aller Bat
terien und Akkus gewährleistet 

werden soll, sowie eine Schadstoff

begrenzung für Quecksilber und 
Cadmium in gewissen Batterien. 

Die Sammlung der Batterien 
erfolgt über die Logistik des 
Umweltforums Batterien; 1996 

wurden 1.291 Tonnen gesammelt. 
Dies bedeutet, daß sich die öster

reichischen Sammelergebnisse auf 
einem im internationalen Vergleich 
hohen Niveau bewegen und nach 

wie vor leicht steigen. 
Eine genaue Rücklaufrate ist 

allerdings schwer anzugeben, da 
über das jährliche Marktvolumen 

für Batterien genauso wie in ande
ren EU-Staaten unterschiedliche 
Zahlen vorliegen, die von 2.200 
bis 3.500 Tonnen reichen. Deshalb 
wurde im Herbst 1997 eine Studie 
beauftragt, die das reale Anfallspo

tential bestimmen soll, um gegebe
nenfalls mit weiteren Maßnahmen 

die Sammlung an die Forderungen 
der bevorstehenden Novelle der 
EG-Batterienrichtlinie anpassen zu 

können. 
Gemäß der Richtlinie 

91/157/EWG ist sicherzustellen, 
daß Batterien und Akkumulatoren 
nur unter der Voraussetzung in 

Geräte eingebaut sein dürfen, daß 
sie nach dem Ende ihrer Lebens
dauer vom Verbraucher mühelos 

entfernt werden können. 
Ausgenommen davon sind fol

gende Gerätekategorien: 
1. Geräte, bei denen die Batterien 

eingelötet, eingeschweißt oder 
auf andere Weise mit den 
Kontakten fest verbunden sind, 
um eme ununterbrochene 

Stromversorgung für intensive 
industrielle Zwecke zu gewähr
leisten und um Speicherinhalt 
und Daten von Datenver
arbeitungs- und Büroauto
mationsgeräten zu sichern, 

sofern die Verwendung der in 
Anhang I genannten Batterien 
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und Akkumulatoren technisch 

notwendig ist. 
2. Referenzzellen von Geräten, die 

wissenschaftlichen oder berufli

chen Zwecken dienen, sowie 
Batterien und Akkumulatoren, 
die in medizinischen Geräten 

zur Aufrechterhaltung lebens
wichtiger Funktionen und in 
Herzschrittmachern eingesetzt 

sind, sofern deren ununterbro
chenes Funktionieren unerläß

lich ist und die Batterien und 
Akkumulatoren nur durch 

Fachpersonal entfernt werden 
können: 

3. Tragbare Geräte, wenn das Er
setzen der Batterien durch nicht 

qualifiziertes Personal eine Ge
fahr für den Benutzer darstellen 

oder den Einsatz der Geräte 
beeinträchtigen könnte, und 
Arbeitsgeräte, die in sehr emp
findlicher Umgebung, beispiels

weise bei Vorhandensein flüch
tiger Stoffe, verwendet werden. 

Den Geräten, deren Ba"tterien 

oder Akkumulatoren gemäß diesen 
Bestimmungen nicht ohne Schwie

rigkeiten vom Benutzer ersetzt 
werden können, ist eme 
Gebrauchsanweisung beizufügen, 
die den Benutzer über den 

umweltgefährdenden Inhalt der 
Batterien bzw. Akkumulatoren auf
klärt und ihn darauf hinweist, wie 

diese gefahrlos zu beseitigen sind. 

4.3.2.8 Lampen 
Mit der am 14. März 1992 in 

Kraft getretenen Verordnung zur 
Kennzeichnung, Rücknahme und 
Pfanderhebung von bestimmten 

Lampen, BGBI. Nr. 144/1992, 
werden die Pflicht zur Pfandeinhe
bung bei der Abgabe von Lampen 
im Inland zum Verbrauch, die 
Rücknahmeverpflichtung von Alt

lampen für den Handel sowie 
Schadstoffbegrenzungen für 
Leuchtstoffröhren und ähnliche 
Lampen vorgeschrieben. 
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Die Pflicht zur Einhebung eines 
Pfandes in der Höhe von öS 10,
zuzügl. USt. kann unter folgenden 
Voraussetzungen entfallen: 

• Beim Kauf von Lampen ist die 
Anzahl der zurückgenommenen 
Altl!lffipen gleich . der Anzahl 
abgegebener Neulampen. 

• Bei Großabnehmern (minde
stens 50 Stück, wobei auch die 
Abgabe in Teillieferungen 
innerhalb eines Zeitraumes von 
längstens vier Wochen erfolgen 
kann), sofern der Abgeber an 
einem · flächendeckenden Ent
sorgungssystem teilnimmt. und 
den Verbraucher sowie die an 
ihn abgegebene Anzahl von 
Lampen meldet sowie ein ent
sprechender Entsorgungsvertrag 
zwischen dem Verbraucher und 
einem zur Übernahme von 
Altlampen befugten Sammler 
oder Behandler besteht. 

Die Einhebung des Pfandes ist 
durch Kennzeichnung der Lampen 
oder durch die Ausgabe von Pfand
marken nachzuweisen~ Wenn bei 
der Rückgabe von Altlampen 
nachgewiesen wird, daß ein Pfand 
bezahlt wurde, muß dem Verbrau
cher der Pfandbetrag rückerstattet 
werden. 

Eine Verpflichtung zur unent
geltlichen Rücknahme von Altlam
pen durch den Handel besteht bei . 

• Zug-·um-Zug-Geschäften 
(Pfandmarke ist dafür nicht 
erforderlich) und bei 

• der Rückgabe von bis zu drei 
Altlampen, falls für diese 
Pfandmarken derselben Pfand
ausgabestelle vorgewlesen wer
den . . 

1996 wurden rd. 6,5 Mio. 
Lampen in Verkehr gebracht. Laut 
Angaben der verpflichteten Wirt
schaftskreise (Importeure, Groß
händler) werden 90 % der abgege
benen Lampen im industriell
gewerblichen Bereich eingesetzt. 

Nur 10 % werden von privaten 
Letztverbrauchern bezogen. 

Die Sammelme!1gen der Alt
lampen werden im Abfalldatenver
bund des Umweltbundesamtes er
faßt und dokumentiert. Die Be
gleitscheinauswertung für das Jahr 
1996 einschließlich einer Plausibi
litätsprüfung ergibt einen Erfas
sungsgrad von derzeit rd. 60 %. 

4.3.3 Anlagenbezogene 
Maßnahmen (Stand 
der Technik) 

Abfälle, die nicht verwertbar 
sind, sind je nach ihrer Beschaffen
heit durch biologische, thermische 
oder chemisch physikalische Ver
fahren zu behandeln. Feste Rück
stände sind möglichst reaktionsarm 
und konditioniert geordnet abzula
gern (§ 1 Abs. 2 Z 3 Abfallwirt
schaftsgesetz) . 

Nach diesem Grundsatz für die 
.Abfallbehandlung und -entsorgung 
sind die Ziele des Abfallwirtschafts
gesetzes zu verfolgen, wie die Hint
anhaltung nachteiliger Einwirkun
gen auf Mensch und Umwelt, die 
Schonung von Rohstoff-, Energie": 
reserven und Deponieraum sowie 
die Ablagerung nur solcher Abfälle, 
die für nachfolgende Generationen 
kein Gefährdungspotential darstel
len. 

Die wiederholte Zitierung der 
Ziele und Grundsä~ze des Abfall
wirtschaftsgesetzes im vorlieg~nden 
Bundes-Abfallwirtschaftsplan 
erfolgt bewußt und spielt gerade 
bei den Überlegungen zur Entwick
lung geeigneter Maßnahmen für 
die Abfallbehandlung und -entsor
gung eine entscheidende Rolle. 

Gemäß § 29 Abs. 18 Abfallwirt
schaftsgesetz kann der Bundesmini
ster für Umwelt, Jugend und Fami
lie mit Verordnung nähere Bestim
mungen über die zur Vermeidung 
von Beeinträchtigungen im Sinne 
des § 1 Abs. 3 AWG gebotene, dem 
Stand der Technik entsprechende 
Ausstattung und Betriebsweise von 

nach dem AWG zu genehmigen
den Abfallbehandlungsanlagen 
erlassen, einschließlich der Felitle
gung der Qualität der zu behan
delnden Abfälle, der Kriterien und 
Grenzwerte für die Zuordnung der 
Abfälle zu diesen Anlagen, der 
Kontrolle und Überwachung 
während des Betriebes und der 
Nachsorge und der von diesen 
Anlagen einzuhaltenden, dem 
Stand der Technik entsprechenden 
Emissionsgrenzwerte. 

Das Abfallwirtschaftsgesetz 
definiert den Stand der Technik als 
den auf einschlägigen wissenschaft
lichen Erkenntnissen beruhenden 
Entwicklungsstand fortschrittlicher 
Verfahren, Einrichtungen oder 
Betriebsweisen, deren Funkti
onstüchtigkeit erprobt und erwie
sen · ist. Bei der Bestimmung des 
Standes der Technik sind insbeson
derevergleichbare Verfahren, Ein
richtungen oder Betriebsweisen 
heranzuziehen (§ 2 Abs. 8 AWG). 

Ein Bedarf zur Erlassung ent
sprechender Verordnungen wird 
primär im Bereich von Deponien 
SOWle von Anlagen zur thermi
schen und mechanisch-biologi
schen Behandlung von Abfällen 
gesehen. Darüberhinaus ist es 
sowohl zur Gewährleistung eines 
möglichst umweltverträglichen 
bzw. emissionsarmen Betriebes als 
auch zur Schaffung einer Wettbe
werbsgleichheit potentieller Anla
genbetreiber n<?twendig, zum Teil 
völlig neu entstehende Verfahren 
und Technologien zur Aufberei
tung und Verwertung spezieller ' 
Abfallfraktionen (wie z.B. verun
reinigte Böden, Altspeiseöle und 
-fette, Elektronikaltgeräte, schwer
metallhaltige Stäube und Reststoffe 
aus Verbrennungsanlagen) zu 
bewerten. Dera~tige Bewertungen 
beziehen sich nicht nur auf die 
Technologie, sondern schließen 
eine möglichst gesamtabfallwirt
schaftliche Betrachtung mit ein, 
wobei bestehende Behandlungs-
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grundsätze zu adaptieren oder neu 
zu schaffen sind. Die dabei anzu
strebenden Ziele gliedern sich wie 
folgt: ' 

• höchstmöglicher Grad der 
Verwertung (stofflichfther-
misch) 

• größtmögliche Schadstofferfas
sung 

• geringste Emissionen beim Be
trieb 

• weitgehende Betriebs- und 
Störfallsicherheit 

• umweltverträgliche Res ts toff
qualitäten 

Der Zweck derartiger Bewer
tungen liegt zunächst in ein'er Ori
entierungsmöglichkeit sowohl für 
Anlagenbetreiber als auch für 
Genehmigungsbehörden. Erst' in 

weiterer Folge ist für ausreichend 
erprobte und angewandte Verfah
ren eine Fesclegung des Standes der 
Technik möglich, der auch allen
falls per Verordnung verbindlich 
vorgeschrieben werden kann. 

Dabei ist weniger auf eine 
Unterscheidung zwischen gefährli
chen. und nicht gefährlichen Abfäl
len zu achten, sondern es sind 
stoffbezogene Behandlungs
grundsätze zu erarbeiten, die den 
Stand der Technik dieser Anlagen 
sicherstellen. 

4.3.3.1 Deponieverordnung, 
Novelle zum 
Wasserrechtsgesetz 

Am Ende aller Behandhmgs
maßnahmen steht die Deponie
rung von Reststoffen. Alle vorgela
gerten Schritte sind dahingehend 
auszurichten, möglichst reaktions
arme und inerte Reststoffe zu 
erhalten, die eine dauerhafte, auch 
für nachfolgende Generationen 
gefahrlose Ablagerung ermögli
chen. 

Zur Erreichung dieses Zieles 
wurde daher vo~ Bundesministeri
um für Umwelt, J~ge~d und Fami
lie ein primärer Handlungsbedarf 

, in der Festlegung des Standes der 

Technik für die Deponierung von 
Abfällen gesehen. Die Ablagerung 
ist der in Österreich am häufigsten 
beschrittene Entsorgungsweg und 
steht in der praktizierten Form in 
eindeutigem Widerspruch zu den 

, Zielen und Grundsätzen des Ab
fallwirtschaftsgesetzes (AWq). Z.B. 
gelangen immer noch rd. 45% der 
Abfälle aus Haushalten und ähnli
chen Eintichtungen ohne Vorbe
handlung direkt auf Deponien. 

Im April 1996 , wurde vom 
Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie im Einverneh
men mit den Bundesministern für 
Land- und ForstWirtschaft und für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 
gemäß § 29 Abs. 18 Abfallwirt
schaftsgesetz eine Verordnung über 
die dem Stand der Technik ent
sprechende Ausstattung und 
Betriebsweise von Anlagen zur 
Ablagerung von Abfällen erlassen 
(Deponieverordnung), die für 

Neuanlagen mit 1. Jänner 1997 in 
Kraft getreten ist. Die schrittweise 
Anpassung von Altanlagen erfolgt 
über eine am 1. Juli 1997 in Kraft 
getretene Novelle des Wasserrechts
gesetzes und soll längstens bis zum 
Jahr 2004 (mit wenigen Ausnah
men bis zum Jahr 2009) abge
schlossen sein. Als Anreiz für eine 
raschere Anpassung von Altanlagen 
an den Stand der Technik ein
schließlich einer geeigneten Abfall
vorbehandlung, ebenso wie zur 
Sicherung der Fortsetzung von in 
den letzten Jahren begonnenen 
Maßnahmen zur Sanierung von 
Al tl~sten, erfolgte 1996 eine 
Novelle zum Altlastensanierungs
gesetz, die ab 1997 und in den Fol
gejahren zum Teil drastische 
Erhöhungen des Altlastenbeitrages 
für das Deponieren von Abfällen 
auf unzureichend ausgestatteten 
Deponien vorsieht. 

Durch die Erlassung der Depo
nieverordnung wird ein verbindli
cher Stand der Technik festgelegt, 

IUNDESABFALLBERICHT 199 8 

der in Erfüllung der Ziele und 
Grundsätze des Abfallwirtschafts
gesetzes insbesondere die Qualität 
abzulagernder Reststoffe und 
damit die sogenannte "Innere 
Sicherheit" der Deponie in den 
Vordergrund rückt. Damit kommt 
man der Forderung, O:ur mehr sol
che Stoffe abzulagern, die kein die 
Umwelt über die Medien Luft, 
Wasser und Boden beeinträchti
gendes Emissionsverhalten aufwei
sen, einen wesentlichen Schritt ' 
näher. Von einer absoluten Nach
sorgefreiheit kann selbstverständ
lich nicht gesprochen werden. 
Auch' Deponien für die Ablagerung 
vorbehandelter Abfalle bedürfen 
der Nachsorge, die sich aber in 
.jedem Fall kalkulierbarer und weit
aus weniger aufwendig gestaltet. 

Im Vordergrund der Deponie
verordnung steht die Festlegung 
von Grenzwerten für Schadstoffge
samtgehalte und für Schadstoffge
halte im Eluat für obertägig abzu
lagernde , Abfälle einschließlich 

strenger Vorgaben zur Abfallbeur
teilung und Eing!lngskontrolle. 
Weiters wird zwischen vier, auf die 
Art und das Verhalten der abzula
gernden Abfälle abgestimmten 
Deponietypen unterschieden 
(Bodenaushub-, Baurestmassen-, 
Reststoff- und Massenabfalldepo
nien) : Anforderungen an den 
Deponiestandort sowie die techni
sche Ausgestaltung des Deponie
bauwerkes und den Deponiebe
trieb sind vornehmlich auf den 
Grundwasserschutz ausgerichtet. 

Ausgenommen vom Geltungs
bereich der Verordnung sind 
Untertagedeponien 'und Abfallager 
auf Zeit bzw. Abfallzwischenlager. 

Beim mikrobiellen Abbau orga
nischer Substanz in der Deponie 
kommt es einerseits zur Bildung 
von Deponiegas, welches bei ord
nungsgemäßer Erfassung, die nie 
vollständig sein kann, wiederum 
verbrannt werden muß. Anderer
seits kommt es zur Bildung von 
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sauren Abbauprodukten, welche 
über das Sickerwasser die Auslaug

barkeit von in den abgelagerten 
Abfällen enthaltenen Schadstoffen 

deutlich erhöhen. Da bereits Koh
lenstoffgehalte im Prozentbereich 
zu einem relevanten mikrobiologi
schen Abbau führen können, wird 

in der Deponieverordnung eine 

möglichst weitgehende Reduktion 
des Anteils an abbaubarem Koh
lenstoff in den abzulagernden 
Abfällen vorgegeben. Dazu wurden 

für die einzelnen Deponietypen 
auch Grenzwerte für den TOC 

(Total Organic Carbon) einge
führt, wobei der maximal zulässige 
Gehalt an organischem Kohlen

stoff bei 5 Masseprozent liegt. 
Die Reduktion organischer 

Abfallanteile wird im wesentlichen 
nur durch thermische Schritte 

erreicht werden können. In diesem 
Zusammenhang wurde schon in 
den Bundes-Abfallwirtschaftsplä

nen 1992 und 1995 unmißver
ständlich festgehalten, daß auch 
die thermische Behandlung von 
Restmüll als sinnvolle und notwen
dige Behandlungseinrichtung 
angesehen werden muß und bei 
Anwendung geeigneter Technolo
gien die umweltentlastenden Aus
wirkungen im Vergleich zu alterna
tiven Behandlungsverfahren über

wiegen. 
Die mechanisch-biologischen 

Verfahren sind nur als Vorbehand

lung zu sehen, die durch weitere 
Folgeverfahren zu ergänzen wären 
und niCht dieselben Ziele erfüllen 

wie die thermische Behandlung, 
die zusammen mit der nachfolgen
den Deponierung der Reststoffe als 
gesamtheitliche Lösung bezeichnet 
werden kann. 

Betreffend die Möglichkeit zur 
Anwendung alternativer Verfahren 

zur Erreichung der Vorgaben der 
Deponieverordnung, wie zum Bei

spiel der mechanisch-biologischen . 
Behandlung, welche in jedem Fall 
eine Verbesserung des status quo 

darstellen würde, wurde in der 

Deponieverordnung eine Ausnah
meregelung getroffen. Anstelle des 
TOC-Wertes wird die Einhaltung 
eines aus der Trockensubstanz be

stimmten Verbrennungswertes von 
weniger als 6000 kJ/kg ermöglicht. 

Grundsätzlich kommt es daher 

durch die Deponie-Verordnung auf 
keinen Fall zu einer Monopolisie
rung eines einzigen Behandlungs
verfahrens bzw. zur zwangsweisen 

Durchsetzung der thermischen 
Restmüllbehandlung. Ebenso ist 

allerdings anzumerken, daß die 
direkte Deponierung unbehandel
ten, freisetzbare organische Anteile 
enthaltenden Restmülls jedenfalls 
eindeutig den Zielen und 

Grundsätzen des Abfallwirtschafts
gesetzes widerspricht und damit 

nur mehr als befristete Übergangs
lösung anzusehen ist. 

Altanlagenanpassung 
Der in der Deponieverordnung 

festzulegende Stand der Technik 
bezog sich zunächst nur auf die 
nach dem · Abfallwirtschaftsgesetz 

zu genehmigenden wesentlichen 
Änderungen bestehender Anlagen 
und selbstverständlich aufNeuanla
gen. Um auch eine sinngemäße 
Anwendung auf Altanlagen zu 
ermöglichen, wurde dieser Stand 
der Technik auch im Anwendungs
bereich des Wasserrechtsgesetzes für 
verbindlich erklärt und gleichzeitig 
eine Anpassungsfrist für bestehende 
Deponien normiert. Diese kompli
ziert anmutende Vorgangsweise 

resultiert aus dem Umstand, daß 
Altanlagenbisher in erster Linie 
nach dem Wasserrechtsgesetz 

genehmigt wurden. 
Zur Verhinderung krasser Wett

bewerbsverzerrungen zwischen 
Neu- und Altanlagen sind relativ 

kurze Übergangsfristen zur Anpas
sung an der Stand der Technik vor
gesehen. Die Deponiebetreiber 
waren verpflichtet, bis Ende des 

Jahres 1997 die Auflassung Ihrer 

Anlage bis längstens 1. Juli 1999 
oder, im Falle eines Weiterbetrie

bes, den hinsichtlich der Anpas

sung an den Stand der Technik 

angestrebten Deponietyp gemäß 
Deponieverordnung (Bodenaus
hub-, Baurestmassen-, Reststoff
oder Massenabfalldeponie) zu mel

den. 
Die Anpassungsmaßnahmen 

sind in drei Etappen jeweils zum 1. 
Juli 1998 und 1999 sowie zum 1. 
Jänner · 2004 . abzuschließen. 

Während sich die beiden ersten 

Etappen im wesentlichen auf die 
Umsetzung deponiebautechnischer 
Vorgaben beziehen, betrifft der 
letzte Umsetzungsschritt die Ein
halt·ung entsprechender Abfallqua

litäten. 
Bodenaushub- und Baurest

massendeponien sind bereits mit 

1.Juli 1999 zur Gänze an den 
Stand der Technik anzupassen. 

Allgemein ist anzumerken, daß 
sämtliche Anpassungsmaßnahmen 
der Behörde jeweils spätestens 
sechs Monate vor den genannten 
Terminen anzuzeigen sind. Anzei

gen hinsichtlich des ersten Anpas
sungsschrittes hätten demnach 
ebenso wie die Meldung über Auf
lassung oder Weiterbetrieb bereits 

bis zum 1. Jän.ner 1998 erfolgen 
müssen. Im Zuge der weiteren 
behördlichen Abwicklung können 
im Falle unzureichender Maßnah
men oder unerfüllter Verpflichtun
gen die erforderlichen Maßnah
men vorgeschrieben oder bei 

Gefahr im Verzug unmittelbar 
angeordnet werden. Dabei kann 
auch die vorübergehende Ein
schränkung oder Einstellung des 
Deponiebetriebes verfügt werden. 
Andererseits kann die Behörde auf 
Antrag auch Abweichungen vom 
Stand der Technik zulassen, wenn 
auch damit dem Schutz öffentli

cher Interessen entsprochen wird 
sowie die Abstandnahme von 

bestimmten Anforderungen des 
Standes der Technik zulassen, 
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soweit deren Erfüllung unverhält
nismäßig wäre. (Davon ausgenom
men ist allerdings das Verbot der 
Deponierung gemäß § 5 Deponie
verordnung.) 

Die Abwicklung der Anpas~ 

sungsmaßnahmen sollte sich inso
fern leichter gestalten, als diese kei
ner Bewilligung bedürfen, soweit 

dadurch nicht fremde Rechte ohne 
Zustimmung der Betroffenen in 
Anspruch genommen werden. 

Für Fristversäurnnisse sieht der 
§ 31 d WRG sehr weitreichende 

Folgen vor. Sowohl bei Fe~len 

einer Meldung über Auflassung 
oder Weiterbetrieb als auch bei 

nicht fristgerechter Erfüllung der 
genannten Anforderungen ist die 
Einbringung von Abfällen bis zur 
Nachholung entsprechender Maß
nahmen untersagt. Im letzteren 
Fall ist die Gewährung von Nach

fristen in besonders gelagerten Fäl
len auf Antrag möglich. Auf die in 
diesem Zusammenhang bei den 

Vollzugsbehörden liegende Verant
wortung ist in besonderem Maße 
hinzuweisen. 

In anhängigen Bewilligungsver
fahren ,ist der Stand der Technik 

gemäß Deponieverordnung anzu
wenden, wenn das Bewilligungs

verfahren nach dem 1.1.1996 ein
geleitet wurde. In bereits früher 

anhängig gemachten Verfahren 
sind die genannten Anforderungen 

zur Anpassung an den Stand der 
Technik der Bewilligung zugrunde 

zu legen; diesbezügliche Projektser
gänzungen gelten nur dann als 
Neuantrag, wenn durch die Anpas
sung fremde Rechte nachteilig in 
Anspruch genommen werden. 

Nach nunmehr achtjährigem 
Bestehen des Abfallwirtschaftsge
seties beginnt sich in Österreich 
im Bereich der Restmüllentsor
'gung langsam aber stetig eine Ver
lagerung auf die in sämtlichen 
Zielvorgaben geforderte Vorbe
handlung abzuzeichnen. Regelun

gen WIe die Deponieverordnung 

sollen dafür nicht nur Wegbereiter 
sein, sondern sowohl Behörden als 
auch Betreibern ein handhabbares 
Instrument zur Seite stellen. 

Dabei ist die Einleitung geeig
neter Schritte in Richtung Vorbe

handlung nicht in unmittelbarer 
Abhängigkeit oder Konkurrenz 
von Maßnahmen zur Abfallvermei

dung und -verwertung zu sehen. 
Selbstverstärtdlich sind die erfor

derlichen Anlagenkapazitäten 
danach auszurichten. Vorsorge zur 
umweltgerechten Behandlung von 
Restmüll, der in unserer hochindu
strialisierten, marktwirtschaftlich 

orientierten Gesellschaft nie zur 
Gänze vermeidbar sein wird, muß 
aber parallel getroffen werden; 

nicht nur, um den Vorgaben des 
Abfallwirtschaftsgesetzes gerecht zu 
werden und um zukünftige Altla
sten zu vermeiden, sondern in 

erster Linie aus Verantwortung für 
die uns nachfolgenden Generatio
nen. 

Unbestritten ist, daß sich durch 
eine qualitative Steigerung in der 
Abfallbehandlung automatisch 
auch deren Kosten erhöhen, die 

letztlich wieder den einzelnen Bür
ger treffen. Diese Frage darf aber 
nicht zu einer kurzsichtigen Denk

weise führen. Einerseits sind die 
derzeit zu entrichtenden ,Müllge

bühren etwa im Vergleich zu jenen 
der Abwasserentsorgung relativ 
gering, und wer würde heute den 
Sinn und Zweck einer ordentli
chen Abwasserreinigung in Frage 
stellen. Andererseits sind einer, in 
unserer Wohlstandsgesellschaft für 
den einzelnen durchaus vertretba
ren Kostensteigerung bei der Abfal
lentsorgung die volkswirtschaftlich 
weitaus ' größeren Nachteile einer 

Sanierung von durch unzureichen
de Entsorgungsmaßnahmen ent
standenen Altlasten entgegenzuhal
ten. Derzeit müssen auch in Öster
rei~h alte Deponien mit einem 
Milliardenaufwand saniert bzw. 

gesichert werden. 

, U N D , E 5 A B FA L L BE R ICH' 1 998 

Bei Untertagedeponien ist zu 
unterscheiden zwischen Anlagen, 

die durch emen dauerhaften 
Abschluß von der Biosphäre die 
reversible Ablagerung von zum 

Großteil gefährlichen Abfällen, für 

die derzeit noch keine geeigneten 
Aufbereitungstechnologien existie
ren, ermöglichen, sowie Anlagen 

die eine derartige Abkapselung 
nicht aufweisen und hinsichtlich 

der erforderlichen Reststoffqualitä-, 
ten zumindest dieselben Anforde
rungen zu erfüllen hätten, wie 

Anlagen zur obertägigen Deponie

rung. Über die erforderlichen tech

nischen Voraussetzungen liegen 
bislang keine verbindlichen Rege
lungen vor. ' 

Abfallzwischenlager existieren 

nahezu bei jeder Behandlungsanla
ge und dienen im wesentlichen als 
Vorhaltefläche. In einem Abfallla
ger auf Zeit sollen definierte Abfäl

le mit der Absicht gelagert werden, 
sie zu einem. späteren Zeitpunkt 
einer weiteren Abfallbehandlung 

zuzuführen. Bei bei den handelt es 
sich im wesentlichen uni jederzeit 
kontrollierbare Hochbauten, bei 

denen Fragen der Störfall- und 
Betriebssicherheit im Vordergrund 
stehen. 

Das Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Eunilie beab

sichtigt langfristig auch in diesen 
Bereichen zu verbindlichen Rege
lungen zu kommen, wobei 
zunächst die Ausarbeitung bzw. 
Zusammenstellung fachlicher 

Grundlagen im Vordergrund ste
hen wird. 

4.3.3.2 McdJanisch
biologische 
Abf.dlbehandlung 

In Erfüllung der Ziele und 
Grundsätze des Abfallwirtschafts

gesetzes wurde in der Deponiever
ordnung die Qualität der abzula

gernden Abfälle in den Vorder
grund gerückt. Abfälle sind dem-

103 

III-187-BR/98 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)104 von 121

www.parlament.gv.at



104 

nach in möglichst reaktionsarmer 
Form zu deponieren, um ein dar
aus entstehendes Gefährdungspo
tential für nachfolgende Generatio
nen gering zu halten. Dies wird in 
erster Linie durch eine weitgehen
de Reduktion des Anteils an 
abbaubarem Kohlenstoff erreicht, 
ausgedrückt durch einen Grenz
wert für den TOC (Total Organie 
Carbon) von 5 Masseprozent. Die 
Erfüllung dieser Anforderung wird 
für Restmüll nur durch den Ein
satz thermischer Verfahren zu errei
chen sein. Dabei überwiegen nach 
Ansicht des Bundesministeriums 
für Umwelt, Jugend und Familie 
die umweltendastenden Auswir
kungen im Vergleich zu alternati
ven Behandlungsverfahren. 

Unter bestimmten Vorausset
zungen ermöglicht die Deponie
verordnung aber 'auch den Einsatz 
sog. mechanisch-biologischer Be
handlungsverfahren. Rückstände 
aus derartigen Anlagen dürfen in 
gesonderten Bereichen einer Mas
senabfalldeponie auch bei Über
schreiten des TOC-Grenzwertes 
abgelagert werden~ wenn der aus 
der Trockensubstanz bestimmte, 
obere Heizwert weniger als 6000 
kJ/kg beträgt. Dazu ist insbesonde
re die Abtrennung heizwertreicher 
Fraktionen erforderlich, deren 
Behandlung in jedem Fall ther
misch erfolgen muß. Im 'Gegensatz 
zu thermischen Verfahren konnte 
für die mechanisch-biologische 
Abfallbehandlung aber bislang 
noch kein Stand der Technik vor
gegeben werden, insbesondere hin
sichtlich des Emissionsschutzes 
(z.B. geschlossene oder eingehauste 
Systeme, Abluftreinigung etc.). 
Ebenso ist ein Vergleich derartiger 
Anlagen mit Kompostwerken zur 
Aufbereitung getrennt gesammelter 
biogener Abfalle nur. bedingt mög
lich. 

Das Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie war 
daher seit dem Abschluß der 

Arbeiten zur Deponieverordnung 
bemüht, zielführende Anforderun

gen für einen umweltgerechten 
Betrieb von mechanisch-biologi
schen Abfallbehandlungsanlagen zu 
entwickeln'. Da über den Betrieb 
solcher Anlagen aber nur sehr spär
liche Date'n vorlagen, war es 
zunächst erforderlich, detaillierte 
Grundlagenstudien anzustellen. 

Zu diesem Zweck wurden vom 
Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie und anderen 
Stellen zahlreiche Studien beauf
tragt und großteils schon abge
schlossen bzw. publiziert: 

• ,,Auswahl und Anwendbarkeit 
von Parametern zur Charak-

, terisierung der Endprodukte aus 
mechanisch- biologischen 
Restmüllbehandlungsverfahren " 
[Universität für Bodenkultur, 
Abteilung Abfallwirtschaft, In
stitut für Wasservorsorge, 
Gewässerökologie und Abfall
wirtschaft] 

• ,,Anaerobtechnologie für die 
' mechanisch-biologische Vor

behandlung von Restmüll und ' 
Klärschlamm" [Universität für 
Bodenkultur, Institut für ange
wandte ,Mikrobiologie Wien 
und Interuniversitäres For
schungsinstitut für Agrar
biotechnologie Tulln] 

• ,,Anlagen zur aeroben mecha
nisch-biologischen Vorbehand
lung von Restmüll und Klär
schlamm" [Fichtner, Stuttgart] 

• "Mechanisch-biologische Rest
abfallbehandlung vor der 
Dep.onierung (MBRVD) im 
Mürzverband" [Montan uni
versität Leoben, Institut für 
Entsorgungs- und Deponie
technik (IED); iA. des Amtes 
der Steiermärkischen Landesreg
ierung] 

• "MBRVD-Stoffstromanalyse" 
[Montanuniversität Leoben, 
Institut für Entso~gungs- und 
Deponietechnik (IED)] 

• "MBRVD-Verhalten der mecha-

nisch-biologisch vorbehandel
ten Abfalle auf der Deponie" 
[Montan universität Leoben, 

I~stitut für Entsor~gs- und 
Deponietechnik (IED)] 

• ,,Abluftemissionen aus der 
mechanisch- biologischen 
Behandlung-Umweltrelevanz 
und Defizitanalyse" [Scheidl K., 
Lahl U., Zeschmar-Lahl B., 
Scharf w., Konrad w.; i.A. des 
Umweltbundesamtes] 

• "Literaturstudie zu Hygiene
fragen der biologischen 
Abfallbehandlung" [Mostbauer 
P.; Umweltbundesamt]. 

(Zur Vervollständigung der vor
'handenen Datenlage sind außer
dem , Emissionsmessungen des 
Umwelthundesamtes an spc!zifi
sehen Anlagen vorgesehen. Die 
Ausnahmeregelung der Beurteilung 
mechanisch-biologisch vorbehan
delter Abfälle nach dem in der Pra
xis ausschlaggebenden Parameter 
des oberen Heizwertes macht es 
weiters notwendig, eine zuverlässi
ge Methode für diesen Anwen
dungsbereich zur Verfügung zu 
stellen. Da es derzeit keine entspre
chende Norm gibt, wurde eine 
Arbeitsgruppe am Österreichischen 
Normungsinstitut eingerichtet. In 
diesem Zusammenhang sind prak
tische Versuche in verschiedenen 
Größenmaßstäben in Form von 
Studien geplant, deren Ergebnisse 
Eingang in die Erstellung der 
Norm finden sollen.) . 

Aufbauend auf den bislang 
gewonnenen Erkenntnissen, wur
den vom Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie 
gemeinsam mit dem Umweltbun

desamt im Juni 1998 "Grundlagen 
für eine Technische Anleitung zur 
mechanisch biologischen Vorbe
handlung von Abfällen" herausge
geben. Darin wurden erstmals 
konkrete Anforderungen an den 
Betrieb derartiger Anlagen formu
liert. Es handelt sich dabei aber, 
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wie schon im Titel zum Ausdruck 
kommt, um "Grundlagen" für eine 
Technische Anleitung, die vorerst 
weder einen Anspruch auf Voll
stän~igkeit noch auf eine ab
schließende Verbindlichkeit erhe
ben. 

Ziel war die Schaffung einer 
ersten, möglichst umfassenden 
Grundlage (auf Basis seriöser 
Untersuchungsergebnisse), die in 
weiterer Folge einer intensiven Dis
kussion aller interessierten Kreise 
unterzogen und um derzeit noch 
fehlende Kriterien ergänzt werden 
soll. Das Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie beab
sichtigt daher erst nach Abschluß 
dieser Arbeiten die Herausgabe 
einer verbindlichen Richtlinie bzw. 
Technischen Anleitung, die, falls 
erforderlich, auch als Grundlage 
für eine Verordnung nach § 29 
Abs. 18 Abfallwirtschaftsgesetz die
nen könnte. 

Mit Vorliegen der "Grundlagen 
für eine Technische Anleitung zur 
mechanisch-biologischen Vorbe
handlung von Abfällen" erfolgte 
aber schon ein erster, entscheiden
der Schritt für die Orientierung 
aller Betroffenen, insbesondere von 
Planem, Anlagenwerbern und 
Behörden, und damit für einen 
umweltgerechten Betrieb derartiger 
Anlagen. 

4.3.3.3 Thermische 
Behandlung 

Richtlinie über die Verbren
nung gefahrlicher Abfälle 

Mit der Richtlinie 94/67 lEG 
des Rates über die Verbrennung 
gefährlicher Abfälle wurde ein 
wichtiger erster Schritt zur Festle
gung von Mindeststandards für die 
thermische Behandlung von Abfäl
len in der EU gesetzt. Die Richtli
nie regelt die Verbrennung von 
gefährlichen Abfällen und legt 
Anforderungen für die Genehmi
gung sowie für die technische Aus-

stattung und Betriebsweise von 
Verbrennungsanlagen fest. 

Die Richtlinie sieht einen die 
Umweltmedien Luft, Wasser und 
Boden übergreifenden Ansatz vor; 
im Sinne dieses integrierten Ansat
zes soll die Verlagerung von Schad
stoffen von einem Medium auf ein 
anderes vermieden werden. Zentra
ler Punkt der Richtlinie ist die Vor
schreibung von Grenzwerten für 
Emissionen in die Luft einschließ
lich der entsprechenden Meßvor
schriften. Neben Bestimmungen 
über die Verwertung und Entsor
gung der beim Betrieb einer Ver
brennungsanlage anfallenden fest
en Rückstände werden abwasser
spezifische Regelungen getroffen. 
Die Europäische Kommission hat 
auf Grundlage der Richtlinie dem 
Rat bereits detaillierte Vorschriften 
über die Begrenzung von Ab
wasseremissionen aus der Reini
gung von Verbrennungsgas vorge
schlagen. 

Der Geltungsbereich der Richt
linie umfaßt neben ausschließli
chen Abfallverbrennungsanlagen 
auch die Mitverbrennung von 
gefährlichen Abfällen in industriel
len Produktionsanlagen. 

Nationale Umsetzung der 
Richtlinie 

In Österreich bestehen im Ver
gleich zur Richtlinie über die Ver
brennung gefährlicher Abfälle 
strengere Emissionsgrenzwerte für 
auschließliche Abfallverbrennungs
anlagen (vgl. Luftreinhaltegesetz 
für Kesselanlagen) , wenngleich 
diese Werte für die Verbrennung 
gefährlicher Abfälle nicht unmittel
bar, sondern nur als Grundlage für 
den Stand der Technik anzuwen
den sind. 

Zur Umsetzung der Richtlinie 
sind auch in Österreich Gi:enzwer
te für sämtliche Anlagen, die 
gefährliche Abfälle v~rbrennen, 
festzulegen, unabhängig davon, ob 
eine ausschließliche Abfallverbren-

I UND E S A B F ALL B E R ICH T 1 998 

nungsanlage oder eine industrielle 
Mitverbrennungsanlage, in welcher 
Abfälle in erster Linie als Energie
träger eingesetzt werden, vorliegt. 
Dabei ist als mittelfristiges Ziel 
anzustreben, daß Mitverbren
nungsanlagen jene Emissionsgrenz
werte einhalten, die für ausschließ
liche Abfallverbrennungsanlagen 
schon heute Gültigkeit haben. 
Ausnahmen von diesem Grundsatz 
sind lediglich für bestimmte Para
meter während einer Übergangs
frist denkbar, wenn Mitverbren
nungsanlagen nach dem Stand der 
Technik nicht vermeidbare prozeß
bedingte Emissionen aufweisen. 

Die Umsetzung der Richtlinie 
in nationales Recht soll noch im 
Jahr 1998 erfolgen und muß im 
Zusammenhang mit einem Vor
schlag der Europäischen Kommis
sion Über die Verbrennung von 
nicht gefährlichen Abfällen gese
hen werden. Ebenso wie die Richt
linie über die Verbrennung gefähr
licher Abfälle als Vorbild für diesen 
Vorschlag dient, ist eine nationale 
Verordnung über die Verbrennung 
gefährlicher Abfälle als Basis für 
eine künftige Regelung der Ver-

. brennung nicht gefährlicher Abfäl
le zu sehen. 

Die Umsetzung der Richtlinie 
über die Verbrennung gefährlicher 
Abfälle erfolgt unter der Prämisse 
der Beibehaltung hoher St~dards 
für ausschließliche Abfallverbren
nungsanlagen. Die Mitverbren
nung von Abfällen in industriellen 
Produktions anlagen kann in gewis
sen Bereichen eine durchaus volks
wirtschaftlich und ökologisch sinn
volle Ergänzung zu ausschließli
chen Abfallbehandlungsanlagen 
darstellen; dabei sind die folgenden 
Grundsätze zu beachten: 

• Ressourcenschonung durch 
Ersatz von konventionellen 
Brennstoffen 

• Optimale Nutzung des Energie
gehaltes der eingesetzten Abfälle 

• Definierte Qualität der Abfälle 
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• Vermeidung der Verlagerung 
von Schadstoffen 10 das 
Produkt 

• Berücksichtigung der Emis
sionsbilanz der Anlagen unter 
dem Gesichtspunkt, daß durch 
den Einsatz der Abfälle keine 
Verschlechterung der Gesamt
emissionssituation erfolgen darf 

• Mittelfristige Angleichung der 
Emissionsgrenzwerte 'an den 
Standard der ausschließlichen 
Abfallverbrennungsanlagen 
unter gleichzeitiger Berück
sichtigung der prozeß
spezifischen Besonderheiten 
von Mitverbrennungsanlagen. 

Richdinienvorschlag über die 
Verbrennung nicht gefährlicher 
Abf.ill.e 

Komplementär zum Anwen
dungsbereich der Richdinie über 
die Verbrennung gefährlicher 
Abfälle hat die Kommission einen 
Entwurf einer Richtlinie über die 
Verbrennung von nicht gefährli
chen Abfällen vorgelegt. Diese 
Richtlinie soll die nicht mehr dem 
Stand der Technik und den 
Grundsätzen einer fortschrittlichen 
Abfallwirtschaft entsprechenden 
Richtlinien über die Verbrennung 
von Siedlungsmüll (Richtlinie 
89/369/EWG über die Verhütung 
der Luftverunreinigung durch neue 
Verbrennungsanlagen für Sied
lungsmüll; Richtlinie 89/429/ 
EWG über d.ie Verringerung der 
Luftverunreinigung durch beste
hende Verbrennungsanlagen für 
Siedlungsmüll) ersetzen. 

Der' Entwurf nimmt den Auf
bau und den Regelungsinhalt der 
Richtlinie über die Verbrennung 
gefährlicher Abfälle als Grundlage 
und sieht in jenen Bereichen, für 
welche ein Bedarf zur Anpassung 
erkannt wurde, Neuerungen vor. 
Der integrative Ansatz der Vermei
dung der Verlagerung von Schad
stoffen von einem Umweltmedium 
in ein anderes wird beibehalten 

und unterstrichen. Zentrale Punkte 
der Diskussion sind die Regelung 
der Verbrennung von Biomasse 
sowie die ' Bedingungen der indu
striellen ' Mitverbrennung von 
Abfällen, insbesondere in Zement
werken. 

Der Entwurf soll noch im Jahr 
1998 zur weiteren Behandlung an 
den Rat weitergeleitet werden. 

4.3.3.4 Anlagen und 
Standorte 

In Kapitel 3 - Vorgaben zur Ver
meidung, Verwertung und Behand
lung - werden auf Grundlage einer 
detaillierten Bestandsaufnahme 
klare Aussagen über bestehende 
sowie fehlende Behandlungskapa
zitäten, sowohl für nicht gefährli
che als auch für gefährliche Abfälle, 
getroffen und eine regionale Vertei
iung angegeben. 

Grundsätzlich ist dabei anzu
merken, daß eine eindeutige Unter
scheidung in Anlagen zur Behand
lung gefährlicher und nicht gefähr
licher Abfälle nicht immer möglich 
und im Hinblick auf die im Vor
dergrund stehende Einhaltung von 
Behandlungsgrundsätzen, ebenso 
wie bei der Festlegung des Standes 
der Technik, nur von sekundärer 
Bedeutung ist. Besonders deudich 
wird dies am Beispiel der Deponie
rung von Abfällen. Durch die 
Deponieverordnung werden Rest
stoffqualitäten vorgegeben, die nur 
mehr eine Ablagerung von nicht 
gefährlichen Abfällen ermöglicht. 

Die Bestandsaufnahme der 
Behandlungskapaiitäten zeigt im 
Bereich der nicht gefährlichen 
Abfälle unter Bezugnahme auf 
einen gesicherten Entsorgungszeit
raum von zumindest 10 Jahren 
österreichweit nachwievor ein aus
reichendes Deponievolumen auf, 
wobei regionale Engpässe auftreten 
können, insbesondere im Zusam
menhang mit der notwendigen 
Anpassung derartiger Anlagen an 
den Stand der Technik. Die Rest-

müllbehandlung wird sich auf
grund der Deponieverordnung 
und der diesbezüglichen Novelle 
zum Wasserrechtsgesetz vermehrt 
in Richtung Vorbehandlung ent
wickeln müssen. Die Ablagerung 
daraus entstehender, im Vergleich 
zu Masse und Volumen der Aus
gangsmaterialien stark reduzierter 
Reststoffe kann zu einem Großteil 
auf bestehenden, an den Stand der 
Technik anzupassenden Deponien, 
in dafür eigens einzurichtenden 
Kompartimenten erfolgen. 

Zur Erreichurig der in der 
Deponieverordnung vorgegebenen 
Abfallqualitäten wird die Errich
tung entsprechender Abfallbehand
lungsanlagen zwingend notwendig 
sein. Das Bundesministerium für 
Umwelt, lugend und ' Familie 
erachtet im Zusammenhang mit 
der dabei im Vordergrund stehen
den Reduktion <.>rganischer Antei
le, wie schon in den Bundes
Abfallwirtschaftsplänen 1992 und 
1995, die thermische Behandlung 
von Abfällen als besonders wichti
ges Verfahren, weil bei Anwendung 
geeigneter Technologien die 
, umweltentlastenden Auswirkungen 
im Vergleich zu alternativen Ver
fahren deutlich überwiegen. Auch 
beim Einsatz von mechanisch-bio
logischen Behandlungsanlagen, der 
in manchen Regionen auf grund 
bestehender und adaptierungsfähi
ger Anlagen insbesondere aus öko
nomischen Gründen durchaus 
sinnvoll sein kann, wird die 
Behandlung der abzutrennenden 
heizwertreichen Fraktion in th~r
mischen Anlagen erfolgen müssen. 
Der Bedarf an zusätzlichen thermi
schen Abfallbehandlungskapazitä
ten für nicht gefährliche Abfälle 

• (einschließlich Abfällen aus Haus~ 
halten und ähnlichen Einrichtun
gen) liegt bei zumindest 2,5 Mio. 
Tonnen (unter Berücksichtigung 
von in Betrieb stehenden Anlagen). 

Trotz zahlreicher Initiativen zur 
Umsetzung entsprechender Anla-
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gen, insbesondere in den Bundes
ländern Kärnten, Niederösterreich 
und Oberösterreich, sind di~ 
Bemühungen zur Einhaltung der 
gesetzlich vorgegebenen Fristen 
massiv zu verstärken. Gleicher
maßen gefordert sind dabei die 
Länder und Abfallwirtschaftsver
bände ebenso wie Gewerbe und 
Industrie. Der möglichen Spekula
tion von Entsorgungsverpflichte
ten, im kommunalen wie privaten 
Bereich, nach einer Aufweichung 

. der Bestimmungen der Deponie-
verordnung bzw. der diesbezügli
chen Novelle des Wasserrechtsge
setzes im Sinne der normativen 
Kraft des Faktischen, ist nicht nur 
aus ökologischen, sondern auch 
aus ökonomischen Gründen (Inve
stitionssicherheit, Wettbewerbsver
zerrung) entschieden entgegenzu
treten. 

Ebenso wie in den Bundes
Abfallwirtschaftsplänen 1992 und 
1995 ist im Bereich der thermi
schen Behandlung gefährlicher 
Abfälle auf ein zwar gesunkenes 
aber nachwievor bestehendes 
Behandlungsdefizit in der Größen
ordnung von rund 40.000 tla hin
zuweisen. Neben den Entsorgungs
betrieben Simmering ist daher 
nachwievor die Bereitstellung von 
zusätzlichen Anlagenkapazitäten zur 
thermischen Behandlung von 
gefährlichen Abfällen geboten. 
Diese aus der Ist-Situation abgelei
teten Vorgaben und der beschriebe
ne Anlagenbedarf stellen ein Min
desterfordernis zur Erreichung der 
angestrebten Entsorgungssicherheit 
dar und lassen möglicherweise 
zusätzlich norwendige Behand
lungskapazitäten für Abfälle aus der 
Altlastensanierung außer Betracht. 
In Ranshofen (OÖ) befindet sich 
eine Anlage mit einer Kapazität von 
60.000 tla im Genehmigungsver
fahren. 

. Die Ausführungen des Kapitels 
3 zeigen weiters, daß im Bereich 
der Behandlung spezieller, gefährli-

cher Abfälle (Leuchtstoffröhren, 
Kühlgedte etc.) ausreichende 
Behandlungskapazitäten bereits zur 
Verfügung stehen. 

Erfahrungen der letzten Jahre 
haben gezeigt, daß die Angabe von 
Standorträumen und damit die in 
§ 5 Abs. 2 Z 4 geforderte regionale 
Verteilung der im Bundesgebiet 
erforderlichen . Anlagen zur Be
handlung gefährlicher Abfälle 
weder zielführend noch im Detail 
möglich ist. Einerseits stehen die 
für spezielle Behandlungsanlagen 
erforderlichen Standortvoraus
setzungen oftmals im Widerspruch 
zu raumordnerischen Gesichts
punkten; andererseits kann die 
Lokalisierung derartiger Anlagen in 
Zentralräumen und damit näher 
am Ort des Anfalls entsprechender 
Abfälle insbesondere auf grund der 
Kleinheit und Enge des österreichi
schen Wirtschaftsgebietes und der 
vergleichsweise geringen Transport
entfernungen nicht nachvollzieh
bar begründet werden. Auf eine 
detaillierte Angabe der regionalen 
Verteilung wurde daher verzichtet. 

Aufgrund der derzeitigen Situa
tion ist für den Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie ein 
Handlungsbedarf gemäß § 31 Abs. 
2 Abfallwirtschaftsgesetz vorläufig 
nicht gegeben und insbesondere 
aufgrund ausreichender privarwirt
schaftlicher Aktivitäten wenig ziel
führend. 

4.3.3.5 Klimarelevanz der 
AbfallwirtsChaft 

Die Ansprüche, die an eine 
nachhaltige Abfall- und Stoffwirt
schaft zu stellen sind, gehen längst 
über die No~men einer klassischen 
Entsorgungswirtschaft hinaus und 
bedingen auch die Einbeziehung 
anderer Umweltmedien und 
Umweltfaktoren 1m Rahmen 
abfallwirtschaftlicher Strategien 
und Projekte. Die österreichische 
Bundesregierung hat sich zum Ziel 
emer 200/0-igen Reduktion der 
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Treibhausgase bis 2005, das im 
Rahmen der wissenschaftlichen 
Konferenz von Toronto 1988 und 
der politischen Konferenz von Rio 
1992 formuliert wurde, mehrfach 
bekannt. Die Abfallwirtschaft mit 
deren Behandlungsverfahren ist in 
einem nicht unerheblichen Aus
maß mitbetroffen. Da sowohl bei 
den kalten, biologischen als auch 
den thermischen Verfahren Treib
hausgase gebildet und emittiert 
werden, gewinnt die Frage an 
Bedeutung, welche der gängigen 
Abfallbehandlungsverfahren bezüg
lich der Emission von Treibhausga
sen besonders ungünstig, bzw. bei 
der Vermeidung solcher Emissio
nen besonders günstig liegen. 

In der Studie "Klimarelevanz 
der Abfallwirtschaft" , BMUJF 
1998, wurde dargestellt, in wel
chem Maß die wichtigsten 
Behandlungssysteme für Restmüll, 
praktiziert durch die österreichi
sche Abfallwirtschaft, zur Emission 
der klimawirksamen Treibhausgase 
C02 und ' CH4 beitragen 
undloder eine · Emission dieser 
Gase vermeiden können. Für die 
insgesamt acht Behandlungsszena
rien waren deren Vermeidungs
oder Belastungspotentiale nach 
Ablauf eines Jahrzehnts zu berech
nen, wobei die voraussichtliche 
Enrwicklung des Massenstromes 
an Restmüll in diesem Zeitraum 
auf den Angaben des Umweltbun
desamtes (UBA) basiert. 

Die untersuchten Varianten der 
Restmüllbehandlung werden in der 
Tabelle auf Seite 108 aufgezeigt. 

In die Berechnungen gingen 
rund 60 Parameter ein, gegliedert 
in die Bezugsbereiche Restmüll, 
Reaktionsprodukte aus Behand
lungsverfahren und diese Reak
tionsprodukte betreffende Größen 
einschließlich Emissionswerte für 
C02 und CH4, Wirkungsgrade 
technischer Einrichtungen und 
deren Energieverbräuche sowie fixe 
Größen. Für jene Parameter, für 
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Szenario Art der Behandlung 

1 De onie ohne Gassammlun 
2a 
2b 

3 

De nie mit Gassammlun und Fackel 
-----"'-'-- -- --
____ D _____ e'--n_ie mit Gassammlun und -nutz_un---'g"--__ 

Müllverbrennung mit Stromerzeugung und 
____ Ab_ w_M_· _menutzunJ[ . 

4 Müllverbrennung mit Stromerzeugung ohne 
Abwärmenutzun 

----~- -~~-----------
5 Müllverbrennun ohne ener etische Nutzun 
6a 

6b 

Mechanisch-biologische Behandlung mit externer 
Verbrennung der Leichtfraktion und Rottereststoff
deponierung ohne Deponiegassarnrnlun-lg"'--__ 
Mechanisch-biologische Behandlung mit externer 
Verbrennung der Leichtfraktion und Rottereststoff
deponierung mit Deponiegassarnrnlung und Abfackelung 

die in der Literatur und/oder aus 
der Praxis stark unterschiedliche 
Werte angegeben werden, sind je 
ein unterer und ein ~berer Wert 
angegeben, welche die Wertevertei
lung nach beiden Seiten abgren
zen. C02- und CH4-Emissionen 
aus dem Transport des Restmülls 
zur Behandlungsanlage wurden 
nicht berücksichtigt. 

Bei jeder Behandlungstechnik 
sind die treibhausgasrelevanten 
Auswirkungen in drei Bereichen zu 
berückSichtigen: 

• direkte Emissionen (v.a. aus 
biologisch abbaubaren C-Ver
bindungen, Verbrenn.ung von 
Kunststoffen) 

• Emissionen, die durch die An
wendung eines anderen Be
handlu'ngsverfahrens gänzlich 
oder teilweise vermieden wer
den 

• indirekte Emissionen (die äqui
valente Energiemenge durch 
Verbrennung von fossilen. 
Brennstoffen bei Nichtnutzung 
des Energieinhaltes des Abfalls) 

Die Resultate aus Belastung 
und Vermeidung ergeben mit den 
in der Studie verwendeten Parame
tern das größte Potential für Ver
meidung in Szenario 3, Verbren
nung mit Strom- und Wärmenut
zung. Bei ausschließlicher Betrach-

tung eines 10-Jahreszeitraumes 
ergibt sich ein mittleres Redukti
onspotential für Szenario 3 von 
rund 18 Millionen Tonnen C02-
Äquivalent, welches um rund das 
sechsfache besser als Szenario 4, um 
rund das fünffachebesser als Szena
rio 6b und um das 7,5-fache besser 
als Szenario 6a liegt. Bei den bilan
zierten Verfahren der mechanisch
biologischen Abfallbehandlung 
(MBA) sind die klimawirksamen 
THG-Emissionen aus dem Trans
port der Leichtfraktion zur exter
nen Verbrennung nicht berücksich
tigt. Da für MBA, als 'junges Ver
fahren, noch kein Stand der Tech
nik vorgegeben ist und für mehrere 
Parameter noch keine abgesicherten 
Praxiswerte vorliegen, wurden hier
für näherungsweise Annahmen, 
meist aus Laborversuchen, verwen
det. 

Belastungen ergeben sich bei 
emer Müllverbrennungsanlage 
(MVA) ohne energetische Nutzung 
sowie bei einer Deponie mit 
Abfackeln des gesammelten Depo
niegases. Bei energetischer Nutzung 
des gesammelten Deponiegases 
errechnet sich im Mittel, ein Aus
gleich zwischen Belastung Uhd Ver
meidung. 

Die größte Belastung, nämlich 
in gleicher Größenordnung wie die 
Vermeidung bei MVA mit Strom-

, und Wärmenutzung zeigen die 
Ergebnisse für die Restmülldepo
nierung ohne Deponiegassamm
lung. 

Die Restmüllverbrennung mit 
Strom- und Wärmenutzung stellt 
die beste Nutzung des Energiein
haltes des Restmülls dar. Der Ener
gieinhalt des in den der Kalkulati
on zugrunde liegenden zehn Jahren 
anfallenden Re~tmülls entspricht 
dem Heizwert v<?n 5,9 Millionen 
Tonnen Steinkohle oder 3,9 Mil
lionen Tonnen Heizöl oder 4,4 
Milliarden m3 Erdgas. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß bezogen auf 
Österreich, das mehr als 70 % sei
nes Primärenergiebedarfes durch 
Importe fossiler Energieträger 
decken muß, zu den pyrogenen 
C02-Emissionen aus der Verbren
nung dieser Brenn- und Treibstoffe 
noch zusätzlich 10 bis 12 % an 
THG-Emissionen für das Fördern, 
Aufbereiten und Transportieren 
dieser Energieträger nach Öster
reich in anderen Ländern verur
sacht werden. 

Zusammenfassend ergibt sich, 
daß die Restmüllverbrennung, 
gekoppelt mit Stromerzeugung und 
Abwärmenutzung, verglichen mit 
den Varianten der mechanisch-bio
logischen Behandlung bei weitem 
das größte THG-Vermeidungspo
tential zeigt. Ein Potential, das bei 
Betrachtung des 10-Jahreszeitrau
mes in der Größenordnung der mit 
dem EU-Reduktionsziel geforder
ten nationalen Reduktion und 
deutlich über der dem Torontoziel 
entsprechenden Reduktion liegt. 

4.3.4 Verordnungen nach 
dem ChemikaIien
gesetz 1996 

Auf Grund des § 14 Chemika
liengesetz, BGBL Nr. 326/1987, 
wurden die im folgenden ange
führten Verordnungen erlassen. 
Diese Verordnungen finden ihre 
gesetzliche Grundlage heute im 
Chemikaliengesetz 1996, BGBL 
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Nr. 53/1997 und gelten auch nach 
dem EU-Beitritt m vollem 
Umfang. Diese Verordnungen 
bewirken auch im Bereich der 
Abfallwirtschaft eine Verbesserung 
der Situation, vor allem im Bereich 
der qualitativen Abfallvermeidung. 

Verordnung über das Verbot 
vollhalogenierter Fluorchlorkoh
lenwasserstoffe als Treibgas in 
Druckgaspackungen, BGBL.Nr. 
55/1989 

Mit 28.2.1990 wurde das 
Inverkehrsetzen von Druckgas
packungen, die vollhalogenierte 
FCKWs als Treibgas enthalten, 
verboten. Diese Verordnung be
wirkt eine qualitative Abfallvermei
dung. Als Folge kommen vermehrt 
Packungen mit Pump- oder Zer
stäubermechanismen auf den 
Markt, die eine verfahrenstech
nisch leichtere Verwertung ermög
lichen. 

Formaldehydverordnung, 
BGB!. Nr. 194/1990 

Im Hinblick auf eine qualitative 
Abfallvermeidung bewirkt diese am 
1.3.1990 in Kraft getretene Ver
ordnung eine Entfrachtung von 
Holzwerkstoffen, daraus hergestell
ten Erzeugnissen sowie von Wasch-, 
Reinigungs- und Pflegemitteln von 
der gefährlichen Chemikalie For
maldehyd. 

Verordnung über die 
Beschränkungen und Verbote der 
Verwendung, der Herstellung und 
des Inverkehrsetzens von vollhalo
genierten Fluorchlorkohlenwas
serstoffen, BGBL.Nr. 30111990 

Die für die Abfallwirtschaft 
relevantesten Punkte sind das Ver
bot der Verwendung als Medium 
zur Wärmeübertragung für Groß
geräte ab 1.1.1992 und für Klein
geräte ab 1.1.1994 sowie das Ver
bot der Verwendung zur Herstel
lung von Schaumstoffen ab 
1.1.1993. 

Diese Verordnung bewirkt 
unter anderem eine Vereinfachung 
im 'Bereich der Entsorgung von 
Altkühlgeräten, da hier derzeit 
FCKWs sowohl als Medium der 

Wärmeübertragung als auch im 
Isoliermaterial Anwendung finden. 

Verordnung über die 
Beschränkung des Inverkehrset
zens und des Herstellens, des Ver
wendens sowie über die Kenn
zeichnung asbesthaltiger Stoffe, 
Zubereitungen und Fertigwaren, 
BGBL.Nr.324/1990 

Mit Inkrafttreten der Verord
nung wurde der Einsatz von Asbest 
in nahezu allen Bereichen verbo
ten, im Hochbaubereich mit Über
gangsfristen bis Ende 1993. 

Asbeststaub bedarf besonderer 
Umsicht bei der Entsorgung (z.B. 
Befeuchtung bzw. Verfestigen mit 
Zement). 

Abbruchunternehmungen der 
Bauindustrie müssen asbesthältige 
Bauteile und Anstriche vorab unter 
größten Sicherheitsvorkehrungen 
entfernen und die Asbestfasern vor 
einer Deponierung verfestigen. 

In einem Erlaß des Bundesmi
nisteriums für Umwelt, Jugend 
und Familie zum Abfallwirtschafts
gesetz wurden Anforderungen für 
Sammler und Behandler von As
bestabfällen festgelegt. 

Verordnung über das Verbot 
von Pentachlorphenol, BGBL.Nr. 
58/1991 

Pentachlorphenol fand Anwen
dung als Holz-, Textil- und Leder
konservierungsmittel und als Des
infektionsmittel. 

Das generelle Verbot der Sub
stanz mit 6.2.1991 mit Übergangs
fristen für Lederwaren bis Ende 
1992 bewirkt in vielen Bereichen 
eine qualitative Abfallvermeidung, 
da mit Pentachlorphenolhältigen 
Lasuren imprägnierte Holzabfälle 
als gefährliche Abfälle einzustufen 
sind.' 
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Verordnung über ein Verbot 
bestimmter gefährlicher Stoffe in 
Pflanzenschutzmitteln, BGBL.Nr. 
97/1992 

Im Sinne einer qualitativen 
Abfallvermeidung und zum Schutz 
der Organismen werden die Her
stellung und Verwendung be
stimmter Stoffe und Zubereitun
gen als Pflanzenschutzmittel verbo
ten. 

Verordnung über das Verbot 
bestimmter gefährlicher Stoffe in 
Unterwasser-Anstrichmitteln, 

BGBL.Nr. 577/1992 
Von dieser Verbotsverordnung 

werden jene Stoffe erfaßt, deren 
Anreicherung in den Sedimenten 
von Gewässern auf grund ihrer 
Öko toxizität bedenklich ist und 
die in weiterer Folge auch in Form 
von Farbresten und Schleifstaub 'als 
gefährlicher Abfall zu entsorgen 
wären. 

Verbot von 1,1,I-Trichlorethan 
und Tetrachlorkohlenstoff, 
BGBL.Nr. 776/1992 

Diese die Ozonschicht schädi
gen~en chlorierten Kohlenwasser
stoffe stellen wie alle technisch ver
wendeten chlorierten Lösungsmit
tel ein erhebliches Umweltproblem 
dar. Es ist daher jede Maßnahme, 
die auch die Abfallmengen dieser 
Verbindungen reduziert, zu 
begrüßen. 

Verbot von halogenierten 
Biphenylen, Terphenylen, Napht
halinen und Diphenylmethanen, 
BGBL.Nr.210/1993 

Die Verbote polychlorierter 
Biphenyle (PCBs) betreffen Iso
lieröle in Kondensatoren und 
Transformatoren, Hydrauliköle 
und zahlreiche andere Verwendun
gen. Vor allem die Kennzeich
nungsvorschriften für elektrische 
Betriebsmittel sowie die Verpflich
tung zur Feststellung des PCB-
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Gehaltes von Isolierölen ermögli
chen eine leichtere Erkennung 
potentieller Gefahrenquellen. PCB 
sind schon in geringen Kon~entra
tionen gefährlich, da sie die 
menschliche Gesundheit und die 
Umwelt gefährden und darüber 
hinaus bei unkontrollierten Ver
brennungsprozessen zur Bildung 
von chlorierten Dioxinen führen. 

Bromierte Biphenyle wurden 
ebenfalls verboten (Anwendungen 
in Kunststoffen als Flammschutz
mittel). Auch in diesem Bereich 
wirkt sich die Verordnung daher 
auf die Qualität des Abfalls aus. 

Cadmi um- Ve rordnung, 
BGBL.Nr.855/1993 

Die " Verordnung betrifft die 

Verwendung in Farbpigmenten 
und Stabilisatoren für Kunststoffe, 
sowie als metallischer Überzug vor 
allem bei elektrischen Kontakten. 

Insbesondere im Bereich des 
Kunststoffmülls, wobei vor allem 
PVC betroffen ist, sind Schwerme
talle wie Cadmium besonders pro
blematisch. Es ist daher längerfri
stig mit einer Entlastung in diesem 
Bereich zu rechnen .. 

Verordnung über ein Verbot 
bestimmter teilhalogenierter Koh
lenwasserstoffe (HFCKW-Vero"rd
nung), BGBL.Nr. 750/1995 

Diese Verordnung regelt das 
Inverkehrsetzen und die Verwen
dung bestimmter teilhalogenierter 
Fluorchlorkohlenwasserstoffe und 
bestimmter Fluorbromkohlenwas
serstoffe sowie von Methylbromid. 
Insbesondere wird das Inver
kehrsetzen und die Verwendung 
von Methylbromid und von 
HFCKW und HFBKW verboten, 
wobei Ausnahmen vom Verbot 
genau geregelt werden. Diese Stof
fe kamen vorwiegend als Lösemit
tel, zur Herstellung von Schaum~ 

stoffen sowie als Kältemittel zur 
Anwendung und haben eine schä
digende Wirkung auf die Ozon-

schicht. 

Verordnung über das Verbot 
von Halonen, BGBL.Nr. 

576/1990 
Diese Verordnung regelt die 

Herstellung, das Inverkehrsetzen 
und die Verwendung von bromier
ten vollhalogenierten Kohlenwas
serstoffen. Ausnahmen vom Ver
wendungsverbot werden geregelt, 
Aufzeichnungs- und Meldepflich
ten definiert. 

Halone wurden vorwiegend in 
Feuerlöschern und Brandlöschein
richtungen eingesetzt. Sie tragen in 
hohem Maße zum Abbau der stra
tosphärischen Ozonschicht bei. 

Lös ungsmi ttelve ro rdn ung 
1995, BGBL.Nr. 872/1995 

Die Verordnung ersetzt seit 1. 1. 
1996 die 1991 erlassene (alte) 
Lösungsmittelverordnung und be
inhaltet das generelle Verbot von 
Benzol und von chlorierten Koh
lenwasserstoffen in Anstrichmit
teln, mit Übergangsfristen für eini
ge Zubereitungen und Beschrän
kungen für andere organische Lö
sungsmittel in Farben, Lacken, An
strichmitteln und Abbeizmitteln. 

Diese Verordnung bewirkt 
durch den zwangsweisen Ersatz der 
o.g. Lösungsmittel durch Wasser, 
Alkohol etc. eine qualitative Abfall
vermeidung, aber auch eine quanti
tative Abfallvermeidung durch 
Übergang zu alternativen, abfall
und emissionsarmen Technologien. 

Chemikalien-EG-Anpassungs
verordnung, BGBL.Nr. 196/1996 

Diese Verordnung enthält Rege
lungen aufgrund von in der EU 
beschränkten oder verbotenen Stof
fen und Zubereitungen. 

Der Regelungsumfang umfaßt 
q.as Inverkehrsetzen oder die Ver
wendung von Vinylchlorid, be
stimmten Flüssigkeiten in Dekora
tionsgegenständen, bestimmten 

" Jux- und Scherzartikeln, Textilhilfs-

stoffen, Benzol, bestimmten kanze
rogenen Stoffen, DBB, Quecksil
berverbindungen, Arsenverbindun
geri sowie zinnorganischen Verbin
dungen. 

4.4 Altlastensicherung 
und -sanierung 

Das seit 1989 bestehende Altla
stensanierungsgesetz (ALSAG) bil
det die gesetzliche Grundlage für 
die Erhebung sowie Finanzierung 
und Durchführung der Sicheru~g 
und Sanierung von Altlasten in 
Österreich. 

Von der Verdachtsflächenmel
dung zur Sicherung/Sanierung 
einer Altlast 

Die Ausweisung einer Altabla
gerung oder eines Altstandortes als 
sicherungs- und sanierungsbedürf
tige Altlast 1m Altlastenatlas 
beginnt mit der VerdachtsflächeI1-
meldung durch den Landeshaupt
mann mittels eines· "Erhebungsbo
gens für Verdachtsflächen ", der 
zusammengefaßte Mindestinfor
mationen zu enthalten hat. Diese 
Informationen zur Begründ~ng 
eIner Verdachtsflächenmeldung 
und Durchführung einer Erstab
schätzung sind von den Bundes
ländern zu erheben. Bei begründe
ten Verdachtsflächen erfolgt die 
Aufnahme In den Verdachts
flächenkataster. 

" In einer Erstbewertung des Ge
fährdungspotentials werden der 
Risikobereich und die Notwendig
keit weiterführender Untersuchun
gen vom Umweltbundesamt fest
gelegt. Bei jenen Verdachtsflächen, 
die ein hohes Gefährdungspotenti
al erwarten lassenl werden aus Alt
lastenbeiträgen finanzierte Vorun
tersuchungen vom Bundesministe
rium für Umwelt, Jugend und 
Familie beauftragt, deren Ergebnis
se zur Gefährdungsabschätzung 
dienen. 

Führt die Gefährdungsabschät
zung zur Eintragung in den Altla-
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Tabelle 26: Beitragssätze gemäß Aldastensanierungsgesetz 6ir Deponien, die nicht dem 
Stand der Technik entsprechen 

in Os 'Baurestrnassen 'Erdaushub 2Abfälle gern. Anlage 1 3u·Übrige Abflille 

~ angef. Tonne _~_ Tab. 3 u. 4 Dep.VO 
ab 1. Jänner 1997 60 120 150 
ab 1. Jänner 1998 80 80 150 200 
ab l. Jänner 1999 300 400 
ab l. Jänner 2001 100 100 600 600 
Zuschlag (ÖS/t): '30, 2 200, 3 400, wenn kein ausreichendes Dichtungssystem oder keine vertikale Umschließung 
vorhanden ist. 
• Zusätzlich 400,-- ÖSIt für die Ablagerung auf einer Deponie mit der Bewilligung zur Ablagerung von 
Hausmüll oder hausmüllähnlichen Gewerbeabf'aIIen, die über keine, dem Stand der Technik entsprechende 
Deponiegaserfassung und -behandlung verfügt. 

Tabelle 27: Beitragssätze gemäß Aldastensanierungsgesetz 6ir Deponien, die dem Stand 
der Technik entsprechen 

in ÖS, . e an ef. Tonne Baurestmassendeponie Reststoffd~nie Massenabfallde me 
ab 1. Jänner 1997 
ab l. Jänner 1998 
ab 1. Jänner 2001 
ab l. Jänner 2004 

stenatlas, wird zur Einstufung des 
Gefährdungsgrades und der Dring
lichkeit der erforderlic;:hen Siche
rungs- und Sanierungsmaßnahmen 
eine Prioritätenklassifizierung vor
genommen. 

Bis l. Jänner 1998 wurden 

• 28.147 Altablagerungen und 
Altstandorte als Verdachts
flächen gemeldet, 

• 2.584 begründete Verdachts
flächen in den Verdachts
flächenkataster aufgenommen, 

• 6 Beobachtungsflächen im Ver- . 
dachtsflächenkataster geführt 
und 

• 133 Verdachtsflächen als 
Altlasten im Altlastenatlas ein
getragen. 

• 43 Altlasten werden bereits gesi
chert oder saniert und 

• 11 Altlasten als "gesichert" od. 
"saniert" im Altlastenatlas aus
gewIesen. 

60 
150 

80 
100 200 

Die Anzahl jener Altlasten, bei 
denen der erfolgrei"che Abschluß 
von Sanierungs- bzw. Sicherungs
maßnahmen nachgewiesen werden 
konnte und die vom Bundesmini
sterium für Umwelt, Jugend und 
Familie als · "gesichert" bzw. 
"saniert" ausgewiesen wurden, hat 
sich im Vergleich zu den Vorjahren 
wesentlich erhöht. 

AI t1astensanierungsgesetz 
Novelle 1996 

Zur Sicherstellung der EU
Konformität sowie zur Vermei
dung von Wettbewerbsverzerrun
gen zwischen unterschiedlich aus
gestatteteiI Deponien (A1t- u. Neu
anlagen) wurde 1996 eine Novel
Iierung des Altlastensanierungsge
setzes (ALSAG-Novelle) vorge
nommen. 

Neben dem Ausgleich von 
Wettbewerbsverzerrungen soll ein 
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200 

300 

Anreiz zur rascheren Anpassung 
von Altanlagen an den Stand der 
Technik geschaffen werden, die 
mit der am l. Juli 1997 in Kraft 
getretenen Novelle zum Wasser
rechtsgesetz verbindlich vorge
schrieben wurde. 

Mit dieser ALSAG-Novelle 
wurde u.a. eine neue Grundlage 
für den Altlastenbeitrag geschaffen, 
um die Finanzierung der.Sicherung 
und Sanierung von Altlasten wei
terhin zu ermöglichen. War bisher 
ausschließlich die Art der Abfälle 
für die Abgabenhöhe maßgebend, 
so ist künftig einerseits die Ausstat
tung der Deponie und andererseits 
die Qualität der Abfälle entschei
dend. Für nicht dem Stand der 
Technik gemäß Deponieverord
nung entsprechende "Altanlagen " 
erfolgt die Abgabe zwar wie bisher 
nach der Abfallart, jedoch mit 
wesentlich höheren Beitragssätzen 
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Tabelle 28: Altlastenbeitragsaufkommen 1990-1997 

Außcommen 

J~ A1dastenbeit:rliß..e 
1990 142.629.541,25 
1991 172.718.684,66 
1992 167.274.076,79 
1993 215.721.432,89 
1994 211.051.498,18 
1995 285.161.900,78 
1996 290.446.513,30 
1997 447.675.315,29 
Summen 1.932.678.963,14 

sowie Zuschlägen bei unzureichen
der Deponiebasisdichtung sowie 
bei unzureichender Deponiegaser
fassung. 

Werden Abfälle auf einer Depo
nie abgelagert, die dem Stand der 
Technik ge~äß Deponieverord
nung entspricht (Neuanlagen oder 
vollständig an den Stand der Tech
nik angepaßte Altanlagen ein
schließlich der Erfüllung von Ab
fallqualitäten), ist ein geringerer 
Alclastenbeitrag abzuführen. Dieser 
wird nach der "Deponietype" und 
nicht mehr nach der Abfallart 
bemessen (Beitragssätze siehe 
Tabellen 26 und 27). 

Weiters wurde mit der Novelle 
zum Alclastensanierungsgesetz eine 
ne~e Beitragskategorie für das 
"Verfüllen und Lagern" von Abfäl
len eingeführt. 

Das Verfüllen von Gelände
unebenheiten und das Vornehmen 
von Geländeanpassungen mit 
Abfällen (ausgenommen als unab
dingbarer Teil einer übergeordne
ten Baumaßnahme) einschließlich 
deren Einbringung in geologische 
Strukturen sowie deren Verwen
dung bei Baumaßnahmen am 
Deponiekörper unterliegt in jedem 
Fall der Beitragspflicht, auch wenn 
diese Maßnahme als Verwertung 
einzustufen ist oder in Erfüllung 
emes behördlichen Auftrages 
erfolgt. 

Vorhandene Mittel 
Förde~ % 

128.366.587,13 90 
155.446.816,19 90 
150.546.669,11 90 
172.577.146,31 80 
168.841.198,54 80 
228.129.520,62 80 
246.879.536,31 85 
380.524.018,00 85 

1.631.311.492,21 

Ferner gelten Erdaushub und 
Abraummaterial von natürlich 
gewachsenem Boden weiterhin als 
beitragsfrei, sofern die Kriterien für 
Baurestmassendeponien der Depo
nieverordnung eingehalten werden 
und der Anteil, an Baurestmassen 
nicht mehr als 5 Volumsprozent 
beträgt. 

Weiters wurde mit der ALSAG
Novelle 1996 auch eine Ermächti
gung und Verpflichtung zur Über
mittlung von Daten betreffend die 
Einhebung des Beitrages normiert, 
um die Zollbehörden bei · den 
durchzuführenden Deponiekontrol
len zu unterstützen. Neben diesen 
Maßnahmen werden die bereits lau
fenden Schulungsveranstaltungen 
mit den Zollbehörden fortgesetzt. 

E!8' Untersuchungen % 
14.262.954,12 10 
17.271.868,47 10 
16.727.407,68 10 
43.144.286,58 20 
42.210.299,64 20 
57.032.380,16 20 
43.566.976,99 15 
67.151.297,29 15 

301.367.470,93 

Altlastenbeitragsaufkommen 
Die Bereitstellung von Geldern 

für Sicherungs- und Sanierungs
maßnahmen erfolgt über den 
zweckgebundenen Alclastenbeitrag. 
Die aus Altlastenbeiträgen zur Ver
fügung stehenden Mittel werden 
einerseits für die Förderung von 
Sicherungs- u. Sanierungsmaßnah
men (85%) und andererseits zur 
Durchführung ergänzender Unter
suchungen (15%) an Verdachts
flächen und Altlasten verwendet. 

Das bisherige Aufkommen an 
Altlastenbeiträgen von 1990 bis 
1997 beläuft sich auf insgesamt 
rd. 1,9 Mrd. öS (Aufkommen und 
Verteilung siehe Tabelle 28). 

Abbildung 16: Einnahmenentwicklung 1990 -1997 
und Einnahmenschätzungen 1997- 2004 

80818211384115"8788"200012 S 4 
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Tabelle 29: Ergänzende Untersuchungen 

Verdachtsflächen Altlasten 

Bundesland in Bearbeitun in Bearbeitun 

Oberösterreich 56 
Niederösterreich 20 

Salzburg 6 
Steiermark 23 
Kärnten 6 
Burgenland 5 
Tirol 3 
Wien 2 

Vorarlberg 0 
Gesamt 121 

Wurden im Jahr 1996 nur rund 
290 Mio. öS an Altlastenbeiträgen 
eingenommen, so ergab . sich für 

das Jahr 1997 bereits eme 
Erhöhung auf rund 447 Mio. öS. 
Aufgrund der stufenweisen Bei
tragserhöhung sollen sich die jähr
lichen Einnahmen bis zum Jahr 
2000 auf über 800 Mio. öS stei
gern. 

Durch die infolge der Deponie
verordnung und WRG-Novelle bis 
2004 notwendige Umstellung auf 
Abfallbehandlungsanlagen (im 
wesentlichen thermische Anlagen) 
sowie aufgrund der Anpassung von 
Deponien an den Stand der Tech
nik wird es nach dem derzeitigen 
System zwangsläufig wieder zu 
einer schrittweisen Verringerung 
der Einnahmen kommen. Die bis
herigen Überlegungen zur Umset
zung weiterer Finanzierungsmodel
le sind daher fortzuführen. 

Förderungsrichtlinien für die 
Altlastensanierung oder -siche- · 

rung 
Grundlage für die Förderung 

im Bereich der Altlastensanierung 
sind das Umweltförderungsgesetz 
und die Förderungsrichtlinien für 
die ·Altlastensanierung oder -siche
rung, die im Jahre 1996 überarbei
tet wurden und am 10.2.1997 
nach Durchführung des Notifizie-

5 9 
1 4 
5 0 
1 4 

0 6 

6 0 
1 2 
0 1 
0 0 

19 26 

.. 

rungsverfahrens an die EU-Kom
mission in Kraft getreten sind. Die 
neuen Förderungsrichtlinien 
brachten wesentliche Änderungen, 
vor allem für Unternehmen, da im 
Bereich der Wettbewerbsteilneh
mer die Fördersätze an die ·Höchst
grenzen des EU-Gemeinschaftsrah
mens für staatliche Umwelt
beihilfen angepaßt wurden. Damit 
sollen auch die Förderung verursa
chergerechter gestaltet und die 
knapp bemessenen Fördermittel 
effizienter eingesetzt werden. Die 
Förderungssätze gestalten sich wie 
folgt: 

Im Wettbewerb stehende 
Förderwerber 

• 15% bzw. 25% (f. Klein u. 
Mittelunternehmen) 

• 30% bzw. 40% (f. Klein u. 
Mittelunternehmen) bei über
treffen der Sanierungswerte 

• 65 % wenn Verursacher nicht 
verpflithtbar (Einzelnotifiz-

ierung) 
Nicht Wettbewerbsteilnehmer 

• 65% 
Kriegsaltlasten 

• 95% 

Von den bisher zugesicherten 
. Förderungen wurden bereits 
1.134 Mio. öS für laufende Sanie
rungs- bzw. Sicherungsprojekte 
ausbezahlt (v. 1995-1997 rd. 520 
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5 
0 
0 

3 
2 

0 
2 
1 
0 

13 

Mio. öS). Weitere Förderungsansu
chen mit einer beantragten Summe 
von 1.996 Mio. öS sind bei der 
Österreichischen Kommunalkredit 
AG anhängig. 

Ergänzende Untersuchungen 
bei Verdachtsflächen und Altlasten 

Mit Inkrafttreten der ALSAG
Novelle 1996 stehen dem Bundes
ministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie für die Veranlassung 
ergänzender Untersuchungen zur 
Erfassung, Abschätzung und 
Bewertung von Verdachtsflächen 
sowie zur Prioritätenklassifizierung 
von Altlasten 15% der Einnahmen 
aus Altlastenbeiträgen zur Verfü
gung. 

Mit 1.1.1998 befanden sich 
insgesamt 147 ergänzende Unter
suchungen in Bearbeitung (121 
Verdachtsflächen und 26 Altlasten; 
siehe Tabelle 29). Von den bisher 
beauftragten Untersuchungen 
konnten bereits 32 abgeschlossen 
werden. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen werden zur 
Durchführung einer Gefährdungs
abschätzung (Verdach tsflächen) 
und Erstellung einer Prioritäten
klassi~zierung (Altlasten) herange
zogen. 
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Große ALSAG-NoveUe 

Da die behördliche Abwicklung 
von Altlastensanierungsmaßnah
men nach speziellen, meist dem 
Vorsorgeprinzip . gehorchenden 
Rechtsmaterien, wie z.B. dem Was

serrechtsgesetz, an die Grenzen der 
Machbarkeit stößt, ist vom Bun

desministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie eine umfassen

de Novellierung des Altlastensanie
rungsgesetzes beabsichtigt. Durch 
die Entflechtung dzt. anzuwenden

der Materiengesetze und durch die 
Neugestaltung der rechtlichen Vor
aussetzungen, insbesondere die 
Einführung emes von anderen 

Rechtsmaterien abgekoppelten, 
eigenen Altlastenverfahrens, soll 

eme raschere Umsetzung von 
Sanierungsmaßnahmen erreich t 
sowie ein ökonomisch effizienteres 
Vorgehen ermöglicht werden. 

Die wesentlichen Inhalte einer 

umfassenden ALSAG-Novelle 
betreffen folgende Punkte: 

• Vorgehen nach ökologischer 
Dringlichkeit 
Für die Inangriffnahme sowie 

flr die Art der Maßnahmen 

einer Sanierung oder Sicherung 

von Altlasten ist die ökologische 

Dringlichkeit, die sich aus dem 

: Grad und der Konkretheit der 

Gefohrdung des Menschen sowie 
der Schutzgüter (Wasser, Boden, 

Luft) ergibt, ausschlaggebend 

Bei weniger p rio ritären Altlasten 

soll die Möglichkeit der Beobach

tung statt unbedingter Räumung 
oder Sicherung (wie es derzeit § 
138 WRG vorsieht) normiert 

werden. 

• Schutzprinzip statt Vorsorge
pnnzlp 
Alle Maßnahmen, die gesetzt wer

den, dienen der Minimierung des 

bereits vorhandenen Schadens. 1m 

Hinblick auf das Kosten-Nutzen

Verhältnis soll nicht der unbelaste

te Zustand zu 100% wieder her

gestellt, sondern das Sanie

rungsziel abhängig von der 

tatsächlichen SOWie geplanten 

Nutzung festgelegt werden. 

• Genehmigung von "Gesamt"
Projekten 

Ein etgenes Altlastenverfahren 

muß alle Schutzgüter (WIJsser, 

Boden, Luft) berücksichtigen . . In 
emem konzentrierten Verfahren 

können somit auch notwendige 

weitere Behandlungsschritte (z.B. 

Bodenbehandlung, thermische 

Behandlung vor Ort) angeordnet 

SOWie tm Einzelfall · auch 

Nachnutzungen genehmigt wer

den. 

• Erweiterte Verantwortlichkeit 
des Liegenschaftseigen tümers 
Grundsätzlich soll der Liegen

schaftseigentümer subsidiär zur 

Durchfohrung der Sicherungs

oder Sanierungsmaßnahmen ver-

pflichtet werden. Dies fUhrt nicht 

nur zu einer Entlastung der. 

Verwaltung, sondern entspricht 

auch dem EU-Beihilfen regime. 
Bei der Finanzierung der erfor

derlichen Maßnahmen sind im 

Hinblick auf das Verhältnis

mäßigkeitsprinzip die Kosten des 

Liegenschaftseigentümers zu 

begrenzen. 

Grundsätzlich ist anzumerken, 

daß eme derart weitreichende 
Änderung m emem komplexen 
Sachgebiet wie der Altlastensanie
rung umfassend diskutiert und 
durchleuchtet werden muß, bis 

Lösungsansätze gefunden werden 
können. Die Umsetzung der ange

sprochenen "großen ALSAG
Novelle" wird daher erst mittelfri

stig möglich sein. 
Wesentlich ist der Umstand, 

daß ein vom Bundesministerium 

für Umwelt, Jugend und Familie 
angestrebtes eigenes Altlastenver
fahrensgesetz nur dann umsetzbar 
erscheint, wenn von einer gesicher
ten Finanzierung ausgegangen wer
den kann. Dies ist jedoch nur dann 
möglich, wenn im Gegensatz zur 
bisherigen, von verschiedenen 

Parametern abhängigen Finanzie
rung (Abfallaufkommen) em 
bestimmter Sockelbetrag für die 

Altlastensanierung aus dem allge
meinen Budget bereitgestellt wird. 
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IN DER SCHRIFTENREIHE 
"ABFALLWIRlS,C HAFT" 
SIND BISHER ERSCHIENEN: 

Band 1: 

Band 2: 

Band 3: 

Band 4: 

Band 5: 

Band 6: 

Band 7: 

Band 8: 

Band 9: 

Band 11: 

Band 12: 

Band 13: 

Band 14: 

Band 15: 

Fachgrundlagen zur Beurteilung der Deponiefähigkeit von Bauschutt 

Richtlinie für die Behandlung asbesthaltiger Abfälle 

Getrennte Sammlung von Problemstoffen aus Haushalten 

ISBN 3-901271-00-7 

Merkblatt zur Verordnung über die Trennung von bei Bautätigkeiten 
anfallenden Materialien 

Tagungsband Enquete Abfallwirtschaftskonzepte 
ISBN 3-901271-01-5 . 

Getrennte Sammlung von Altstoffen und Bioabfall 

ISBN 3-901271-02-3 

Branchenkonzept KFZ-Abfälle 

ISBN 3-901271-03-1 · 

Beurteilung betrieblicher Abfallwirtschaftskonzepte 

ISBN 3-901271-07-4 

Abfallwirtschaftliche Aspekte in der Landwirtschaft in Zusammenhang mit 
dem Bundes-Abfallwirtschaftsplan 
ISBN 3-901271~08-2 

Ausarbeitung einer Methodik zur Bestimmung der Auslaugbarkeit 

von Abfällen 
ISBN 3-901271-11-2 

Abfall-Trenn-ABC 

ISBN 3-901271-13-9 

Verwertungsmöglichkeiten für Hochbaurestmassen 
ISBN 3-901271-14-7 
Ausbildungsunterlagen für Deponiewärterpersonal 

ISBN 3-901271-15-5 

Aspekte einer ökologisch orientierten Prod~tgestaltung von Elektro- und 
Elektronikgeräten mit besonderer Bedachtnahme auf ihre Verwertung und Entsorgung 

ISBN 3-901271-17-1 
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Band 17: 

Band 18: 

Band 19: 

Band 20~: 

118 Band 20B: 

Band 21: 

Band 23: 

Band 24: 

Band 25: 

Band 26: 

Band 27: 

Band 28: 

Band 29: 

Band 30: 

Band 31: 

Band 32: 

Band 33: 

Grundlagen für eine bundeseinheitliche Regelung für die Entsorgung von Baustellenabfällen 
ISBN 3-901271-20-1 

Handbuch zur Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten in Schulen 
ISBN 3-901271-21-X 

Verursachergerechte Gebührenmodelle 

ISBN 3-901271-22-8 

Terminologie der Abfallwirtschaft A-H 
ISBN 3-901271-23-6 

Terminologie der Abfallwirtschaft I-Z 

ISBN 3-901271-23-6 

Sammlung und Verwertung kommunaler biogener Abfälle in Österrei~h 
ISBN 3-901271-29-5 

Pilotprojekt Betriebsabfallkataster 
ISBN 3-901271-31-7 

Vermeidungs- und Verwertungseffekte durch Stoffstrommanagement 

mittels Verpackungsverordnung 
ISBN 3-901271-35-X 

Aufkommen; Sammlung und Verwertung von Verpackungen sowie Restmengen in 

Abfallbehandlungsanlagen 1994 - Grundlagen- un4 Kontrolluntersuchung zur 
Zielverordnung Verpackungsabfä1le BGBl. 646/§3 
ISBN 3-901271-38-4 

Wiederverwendung von Getränkeverpackungen 1994 -
Grundlagen- und Kontrolluntersuchung 
zur Zielverordnung :Verpackungsabfälle BGBl. 646/§2 

ISBN 3-901271-39-2 

Handbuch für Problemstoffsammelstellen 

ISBN 3-901271-41-4 

Anlagenbedarf zur thermischen Behandlung und Verwertung von Abfällen 
ISBN 3-901271-42-2 

'Pilotsamml~ng von Elektroaltgeräten in Bregenz 
ISBN 3-901271-44-9 

Emission gasförmiger Substanzen aus Mülldeponien 

ISBN 3-901271-45-7 
Thermische Verwertung und Behandlung von Holz- und Papierabfä1len 

ISBN 3-901271-46-5 

Handbuch zur Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten für KFZ-Betriebe 

ISBN 3-901271-47-3 

Empfehlungen zum hygienischen Umgang mit biogenen Abfällen und 
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Band 34: 

Band 35: 

Band 5/1996: 

hygienische Aspekte beim Umgang mit biogenen Abfällen 
ISBN 3-901271-48-1 

Untersuchungen über die Beständigkeit von Schmalwandmaterialien unter dem 
Einfluß von kontaminierten Wässern 
ISBN 3-901271-49-X 

Methodenentwicklung zur topo- und mikrometeorologischen Beurteilung der 
Immissionsbedingungen im Bereich von Mülldeponien 
ISBN 3-901271-50-3 

Branchenkonzept "Fotografische Abfälle und Abwässer in Österreich" 
ISBN 3-901271-51-1 

Band 7/1996: "Kunststoff-Recyclate" 
ISBN 3-901 271-52-X 

Band 3/1997: "Die Umsetzung der abfallwirtschaftlichen Anforderungen im 
Umweltmanagementsystem' gemäß der EMAS-Verordnung'! 

ISBN 3-901 271-54-6 

Band 4/1997: ,,Auswirkungen des Einsatzes von Einweg- oder Mehrweggebinqen aus Glas 
oder Kunststoff auf die Nachhaltigkeit" 

ISBN 3-901271-55-4 

Band 5/1997: "Beurteilung verfestigter Abfälle gemäß Deponieverordnung" 
ISBN 3-901271-56-2 

Band 21/1997: Erläuterungen zur VerpackVO 1996 
ISBN 3-901 271-57-0 

Band 24/1997: ,Evaluierung von Systemvarianten für die Sammlung und 
Verwertung von Elektroaltgeräten 
ISBN 3-901 271-59-7 

Band 2/1998: Branchenkonzept Altöl und Altschmiermittel 
ISBN 3-901 271-60-0 

Band 3/1998: Verfahrens- und Kostenvergleich für die thermische 
Behandlung von Abfall 
ISBN 3-901 271-61-9 

Band 8/1998: Anlagen zur aeroben mechanisch-biologischen Vorbehandlung 
von Restmüll und Klärschlamm . 
ISBN 3-901 271-62-4 

Band 9/1998: Auswahl und Anwendbarkeit von Parametern zur Charakterisiening 
. der Endprodukte aus biologischen Restmüllbehandlungsverfahren 

Teil 1: Literaturstudie 
• Teil 2: Vorgangsweise bei der Probenahme 

Teil 3: Untersuchungen zur Parameterauswahl 
ISBN 3-901-271-63-5 
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Band 10/1998: 

Band 1111998: 

Band 1311998: 

Band 24/1998: 

120 

Band 25/1998: 

Anaerobtechnologie für die mechanisch-biologische Vorbehandlung von 

Restmüll und Klärschlamm 

ISBN 3-901 271-64-3 

Klimarelevanz der Abfallwirtschaft 

ISBN 3-901271-65-1 

Gesamtbeurteilung von Abfällen gemäß Deponieverordnung 

ISBN 3-901 271-66-X 

Zukunftsstrategien für eine integrierte österreichische Abfall- und 

Stoffstromwirtschaft 

ISBN 3-901271-67-8 

Verwertungsnetze im produzierenden Bereich 

ISBN 3-901 271-68-6 

Branchenkonzept für die ledererzeugenden Betriebe Österreichs 

ISBN 3-901271-04-X 

Branchenkonzept für Abfälle aus dem medizinischen Bereich 

ISBN 3-901271-06-6 

Branchenkonzept Farb- und Lackabfälle 

ISBN 3-901271-10-4 

Branchenstudie Halogenfreie Lösemittel 

ISBN 3-901271-12-0 

Branchenkonzept Holz . 

ISBN 3-901271-16-3 

Branchenkonzept Nahrungs- und Genußmittelindustrie - Abfälle und Stoff ströme 

ISBN 3-901271-25-2 

Branchenkonzept Chemischreinigung 

ISBN 3-901271-26-0 

Branchenkonzept Gießereiindustrie 

ISBN 3-901271-27-9 

Branchenkonzept Metalloberflächenreinigung 

ISBN 3-901271-28-7 

Branchenabfallwirtschaftskonzept Zellstoff- und Papierindustrie 

ISBN 3-901271-34-1 

Branchenkonzept für den Textilbereich - Band A: Teilkonzept Abfall 

ISBN 3-901271-36-~ 

Branchenkonzept für den Textilbereich - Band B: Teilkonzept Abwasser 

ISBN 3-901271-37-6 
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